
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt
Köthen (Anhalt)

02.11.2017 18:30 Uhr



Köthen (Anhalt), 23.10.2017

- Bekanntmachung -

zur  21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 
am Donnerstag, dem 02.11.2017 um 18:30 Uhr 
Ratssaal, Marktstraße 1-3 
06366 K ö t h e n ( A n h a l t )

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zu der oben benannten Sitzung recht herzlich ein. 

Vorgesehene Tagesordnung: 

TOP Thema Vorl. 

1 Eröffnung 

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs 

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen -  
2.5 Änderung der Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für 2017133/3  
 das Rechnungsprüfungsamt   
2.6  8. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 2017137/10  
2.7 Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020 2017134/10  
2.8 6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 2017141/10  
 Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)    
2.9 Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2018 - 2020 2017136/9  
2.10 Änderung Straßenreinigungsgebührensatzung 2017145/9  
2.11 Neufassung der Marktgebührensatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 2017151/2  
2.12 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Köthen Kultur und Marketing 2017149/3  
 GmbH   
2.13 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage 2017109/10  
 der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche   
 Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben"   
2.14 Benennung des Stellvertreters des Vertreters der Stadt im 2017156/1  
 Abwasserverband Köthen   
2.15 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) -  

3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs 

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 

Mit freundlichen Grüßen



  
Dr. Werner Sobetzko 
Vorsitzender des Stadtrates



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/21/001

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/21/001

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017133/3 

02.11.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Änderung der Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt eine neue Rechnungsprüfungsordnung der Stadt 
Köthen (Anhalt) mit der Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 
als Anlage zur Rechnungsprüfungsordnung.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/21/002

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/21/002

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017137/10 

02.11.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

 8. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 8. Änderungssatzung zur 
Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/21/003

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/21/003

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017134/10 

02.11.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Kalkulation der Friedhofsgebühren für 
die Jahre 2018 - 2020 auf der Grundlage der 6. Änderungssatzung der 
Friedhofsgebührensatzung.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/21/004

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/21/004

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017141/10 

02.11.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)  

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 6. Änderungssatzung zur 
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Köthen (Anhalt).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/21/005

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/21/005

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017136/9 

02.11.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2018 - 2020

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Kalkulation der 
Straßenreinigungsgebühren für die Jahre 2018 - 2020 auf der Grundlage der 2. 
Änderungssatzung der Straßenreinigungsgebührensatzung.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/21/006

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/21/006

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017145/9 

02.11.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Änderung Straßenreinigungsgebührensatzung

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die Straßenreinigungsgebührensatzung zum 01.01.2018.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/21/007

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/21/007

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017151/2 

02.11.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Neufassung der Marktgebührensatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Marktgebührensatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/21/008

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/21/008

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017149/3  (I)

02.11.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Köthen Kultur und Marketing 
GmbH 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt folgende Änderungen zum 
Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH: 

§ 8 Abs. 1 Die Wortgruppe „soweit letzteren ein Weisungsrecht im Gesellschaftsvertrag 
eingeräumt ist“, wird gestrichen. 

§ 8 Abs. 2 Nach der Nennung der Rechtsgrundlage des § 133 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA 
wird die Wortgruppe „einen Wirtschaftsplan bestehend aus: einem Ergebnis- 
und einem Finanz- bzw. Investitionsplan sowie einem Stellenplan 
aufzustellen“ hinzugefügt. Dafür entfallen die im bisherigen 
Gesellschaftsvertrag aufgeführten Buchstaben a) bis d). 
Darüber hinaus wird folgender Satz 2 zusätzlich eingefügt: „Die Angaben des 
Ergebnisplanes sowie des Finanz- bzw. Investitionsplanes sind für weitere 
drei Jahre darzustellen.“ 

§ 9 Abs. 1 Hier wird folgender Satz 4 zusätzlich eingefügt: „Die Gesellschafter können 
ihren jeweiligen Vertretern im Aufsichtsrat jederzeit Weisungen erteilen.“

§ 9 Abs. 2.1 Bei lit. a) und b) wird jeweils die Wortgruppe „oder der von ihm benannte 
Vertreter“ gestrichen. Stattdessen wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: „Die 
geborenen Mitglieder zu a) und b) können sich durch einen Beschäftigten der 
jeweiligen Kommune vertreten lassen.“

§ 9 Abs. 2.2 Hier wird am Ende von Satz 2 die Wortgruppe „regelt der Kreistag bzw. 
Stadtrat“ ersetzt durch die Wortgruppe „richtet sich nach § 131 Abs. 3 i.V.m. 



Abs. 1 KVG LSA“. 

§ 9 Abs. 15 Satz 1 endet nach der Wortgruppe „in der Angelegenheit selbst beschließen“, 
das Wort „wenn“ und die in lit. a) bis d) formulierten Bedingungen entfallen. 

§ 10 Abs. 1 In Satz 6 wird die Wortgruppe „spätestens drei Tage vor dem Tag der 
Sitzung“ durch die Wortgruppe „spätestens zwei Wochen vor dem Tag der 
Sitzung“ ersetzt. 

§ 10 Abs. 4 Satz 1 wird durch folgenden Wortlaut ergänzt: „oder bei nicht 
ordnungsgemäßer Einberufung sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrates 
anwesend sind und ihr Einverständnis zur Durchführung der Sitzung im 
Sitzungsprotokoll erklärt haben.“

§ 12 Abs. 8 In Satz 2 wird die Wortgruppe „spätestens am 3. Tage vor der 
Gesellschafterversammlung“ durch die Wortgruppe „spätestens am 14. Tage 
vor der Gesellschafterversammlung“ ersetzt. 

§ 12 Abs. 15 In Satz 3 wird die Wortgruppe „drei Werktage ab Zugang der Vorlage“ durch 
die Wortgruppe „zwei Wochen ab Zugang der Vorlage“ ersetzt. 

§ 13 Abs. 2 Hier wird zwischen den Wortgruppen „im Rahmen des Gegenstandes der 
Gesellschaft“ und „verwendet werden“ die Wortgruppe „für nicht 
wirtschaftliche Tätigkeiten“ sowie folgender neuer Satz 3 „Der Nachweis der 
ausschließlichen Verwendung der Zuschüsse ist im Rahmen einer 
Trennungsrechnung zu führen“, eingefügt. 

§ 14 Abs. 1 Nach der Wortgruppe „den Jahresabschluss“ und vor dem Wort „aufzustellen“ 
wird die Wortgruppe „in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften“ 
eingefügt. 

§ 14 Abs. 2 Nach der Wortgruppe „durch einen Abschlussprüfer“ und der Wortgruppe „zu 
prüfen“ wird ebenfalls die Wortgruppe „in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große 
Kapitalgesellschaften“ eingefügt. 

§ 14 Abs. 6 Hinsichtlich der ortsüblichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes gelten die Bestimmungen des § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG 
LSA. 

§ 21 Abs. 1 Hier wird folgender Satz 2 neu eingefügt: "Die ortsübliche Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gemäß § 14 Abs. 6 dieses 
Gesellschaftsvertrages bzw. § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA bleibt hiervon 
unberührt. 



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/21/009

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/21/009

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017109/10 

02.11.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage 
der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche 
Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben"

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur 
Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne-Ziethe““ und 
„Taube-Landgraben“.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/21/010

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/21/010

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017156/1 

02.11.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Benennung des Stellvertreters des Vertreters der Stadt im 
Abwasserverband Köthen 

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die Entsendung von Herrn Uwe Raubaum als Stellvertreter des 
ordentlichen Vertreters in die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Köthen.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 02.11.2017

Sitzung : 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017109/10

TOP 2.13 : 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) 
zur Umlage 
der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche 
Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben"

Protokolltext

StR Heeg stellt für die CDU-Fraktion folgenden Antrag:
Begrenzung der umlagefähigen Verwaltungskosten auf 10.000 €

Die Vorlage ist wie folgt zu ändern:

§ 3
§ 7 Abs. (2) wird wie folgt geändert
1. nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
    Für das Kalenderjahre 2017 beträgt der Flächenbeitragssatz 9,52 €/ha.
2. Aus Satz 2 wird Satz 3.
3. Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
    Für das Kalenderjahre 2017 beträgt der Erschwernisbeitragssatz 21,77 €/ha.

§ 4
§ 7 Abs. (3) wird wie folgt geändert
1. nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
    Für das Kalenderjahre 2017 beträgt der Flächenbeitragssatz 12,20 €/ha.
2. Aus Satz 2 wird Satz 3.
3. Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
    Für das Kalenderjahre 2017 beträgt der Erschwernisbeitragssatz 3,16 €/ha.

 Abstimmungsergebnis: 16 / 7 / 7 (Ja/Nein/Enthaltung)



Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 02.11.2017 IST Stimmberechtigte 30

TOP 2.13 Befangen 0

Ja-Stimmen 17

Nein-Stimmen 10

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 3

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 03.11.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 02.11.2017

Sitzung : 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017133/3

TOP 2.5 : Änderung der Rechnungsprüfungsordnung und der 
Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 02.11.2017 IST Stimmberechtigte 30

TOP 2.5 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 03.11.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 02.11.2017

Sitzung : 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017134/10

TOP 2.7 : Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 02.11.2017 IST Stimmberechtigte 30

TOP 2.7 Befangen 0

Ja-Stimmen 29

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 03.11.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 02.11.2017

Sitzung : 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017136/9

TOP 2.9 : Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2018 - 2020

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 02.11.2017 IST Stimmberechtigte 30

TOP 2.9 Befangen 0

Ja-Stimmen 24

Nein-Stimmen 5

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 03.11.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 02.11.2017

Sitzung : 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017137/10

TOP 2.6 :  8. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 02.11.2017 IST Stimmberechtigte 30

TOP 2.6 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 03.11.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 02.11.2017

Sitzung : 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017141/10

TOP 2.8 : 6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)  

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 02.11.2017 IST Stimmberechtigte 30

TOP 2.8 Befangen 0

Ja-Stimmen 27

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 3

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 03.11.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 02.11.2017

Sitzung : 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017145/9

TOP 2.10 : Änderung Straßenreinigungsgebührensatzung

Protokolltext

Redaktionelle Änderung:

§ 2 (4) Straßenreinigungsgebührensatzung: 
Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 
Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Verpflichteten über.

§ 4 Straßenreinigungsgebührensatzung:
Die Reinigungsgebühr je Meter Straßenfront beträgt jährlich für die 
Straßenreinigungsklasse I 12,50 Euro 
Straßenreinigungsklasse II  2,50 Euro 

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 02.11.2017 IST Stimmberechtigte 30

TOP 2.10 Befangen 0

Ja-Stimmen 25

Nein-Stimmen 3

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 2

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 03.11.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 02.11.2017

Sitzung : 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017149/3

TOP 2.12 : Änderung des Gesellschaftsvertrages der Köthen Kultur und 
Marketing 
GmbH 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 02.11.2017 IST Stimmberechtigte 30

TOP 2.12 Befangen 0

Ja-Stimmen 25

Nein-Stimmen 4

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 03.11.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 02.11.2017

Sitzung : 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017151/2

TOP 2.11 : Neufassung der Marktgebührensatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 02.11.2017 IST Stimmberechtigte 30

TOP 2.11 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 03.11.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 02.11.2017

Sitzung : 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017156/1

TOP 2.14 : Benennung des Stellvertreters des Vertreters der Stadt im 
Abwasserverband Köthen 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 02.11.2017 IST Stimmberechtigte 30

TOP 2.14 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 03.11.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017109/10 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 02.11.2017

TOP: 2.13

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017109/10

Az.: erstellt am: 19.07.2017

Betreff

2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage 
der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche 
Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben"

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

21.08.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
23.08.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
24.08.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
28.08.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
29.08.2017: Ortschaftsrat Merzien 
30.08.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
31.08.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat 
02.11.2017: Stadtrat

21.08.2017 
23.08.2017 
24.08.2017 
28.08.2017 
29.08.2017 
30.08.2017 
31.08.2017 
19.09.2017 
26.09.2017 
02.11.2017

abgelehnt 
abgelehnt 
laut BV 
abgelehnt 
abgelehnt 
abgelehnt 
abgelehnt 
laut BV 
abgelehnt 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur 
Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne-Ziethe““ und 
„Taube-Landgraben“.

Gesetzliche Grundlagen:

Wassergesetz LSA
KAG



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Im Jahr 2015 wurde die Satzung zur Umlegung der Beiträge der 
Gewässerunterhaltungsverbände neu gefasst, u. a. weil sich ein neuer Umlagemodus bei 
den Erschwernisbeiträgen ergeben hat.
In die 2. Änderungssatzung sind wieder die für das Jahr 2017 ermittelten Sätze für die 
Flächen- und Erschwernisbeiträge beider Unterhaltungsverbände aufzunehmen.
Weiterhin ergibt sich eine inhaltliche Veränderung in der Satzung durch Berücksichtigung 
der Verwaltungskosten, die der Stadt Köthen im Rahmen der Erhebung der 
Gewässerumlage entstehen.
Gemäß § 56 Abs.1 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt kann die Gemeinde 
die Verwaltungskosten, die ihr bei der Umlegung der Verbandsbeiträge entstehen, umlegen.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist die Stadt Köthen verpflichtet, diese 
Einnahmemöglichkeit umzusetzen. 
Für das Jahr 2017 wurde ein Verwaltungskostenaufwand von 20.662,81 € ermittelt. Dieser 
setzt sich zusammen aus dem zeitlichen Aufwand der beteiligten Ämter (Kämmerei und 
Umweltamt) und den nach den KGST-Richtlinien zu ermittelnden Verwaltungsgemeinkosten.
Entsprechend der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
sollen die Verwaltungskosten nicht gesondert ausgewiesen werden, sondern auf den 
Umlageaufwand der Verbände aufgeschlagen werden. Aus Sicht der Verwaltung erscheint 
es gerecht, jedes Grundstück über seine Fläche einmalig mit den Verwaltungskosten zu 
belasten. Damit wird eine gleichmäßige Verteilung des Verwaltungsaufwandes nach dem 
Solidarprinzip erreicht. Der tatsächliche Verwaltungsaufwand, der für jedes Grundstück 
entsteht, ist nicht zu ermitteln. Er ist in den Jahren unterschiedlich und steht in Abhängigkeit 
von den Grundstücksveränderungen hinsichtlich Eigentümer, Nutzung, Teilung usw.
Es ist deshalb vorgesehen, die Verwaltungskosten nur über den Flächenbeitrag und nicht 
über den Erschwernisbeitrag umzulegen. Dies hat zur Folge, dass sich höhere 
Beitragssätze für den Flächenbeitrag ergeben als in den letzten Jahren. Bisher wurde der 
Flächenbeitrag der Unterhaltungsverbände in gleicher Höhe in die Umlagesatzung der Stadt 
Köthen übernommen. Die Ermittlung des neuen Flächenbeitragssatzes mit Berücksichtigung 
der Verwaltungskosten für das Jahr 2017 ist der Anlage 1 zu entnehmen. Die Einarbeitung 
des städtischen Verwaltungsaufwandes führt danach zu einer Erhöhung des 
Flächenbeitragssatzes für beide Verbände um 2,63 €/ha.
Die geplante Verfahrensweise bei der Umlage der Verwaltungskosten wurde mit der 
Kommunalaufsicht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Vorfeld abgestimmt.

Weiterhin sind auf der Grundlage der diesjährigen Beitragsbescheide der 
Unterhaltungsverbände vom Umweltamt die Erschwernisbeitragssätze ermittelt worden.
Die Berechnung des Erschwernisbeitrages für die beiden Verbände kann der Anlage 2 
entnommen werden.
Für das Veranlagungsjahr 2017 ergeben sich folgende Umlagesätze:

1. Unterhaltungsverband „Westliche Fuhne-Ziethe“
Flächenbeitrag:              10,88 €/ha   (2016: 8,13 €/ha)
Erschwernisbeitrag:        21,77 €/ha  (2016: 21,49 €/ha)

2. Unterhaltungsverband „Taube-Landgraben“
Flächenbeitrag:              13,56 €/ha     (2016: 9,65 €/ha)
Erschwernisbeitrag:         3,16 €/ha     (2016: 2,15 €/ha)

Diese Beitragssätze sollen in die 2. Änderungssatzung aufgenommen werden.

In der Anlage 1 ist die diesjährige Beitragszusammensetzung dargestellt.



Hinsichtlich des Erschwernisbeitragssatzes bestehen großen Abweichungen zwischen den 
beiden Verbandsgebieten. Das erklärt sich aus den unterschiedlichen Anteilen an Verkehrs- 
und Siedlungsflächen, sowie der Einwohnerdichte. Im Verbandsgebiet des UHV „Westliche 
Fuhne-Ziethe“ ist ein höherer Versíegelungsgrad vorhanden, als im Gebiet des UHV „Taube-
Landgraben“.
Die Verbände erheben die Erschwernisse über die Einwohnerzahl. Der hohe Beitragssatz im 
Gebiet des UHV „Westliche Fuhne-Ziethe“ entsteht neben dem höheren Anteil an Verkehrs- 
und Siedlungsfläche auch durch die dichte Besiedlung, da zu diesem Verband die 
Einwohner des Stadtgebietes Köthen und alle Ortsteile außer Elsdorf zählen. Dagegen 
befinden sich im Verbandsgebiet des UHV „Taube-Landgraben“ nur die Einwohner der 
Ortschaft Elsdorf.

Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat, die vorliegende 2. Änderungssatzung zu 
beschließen.

                        2. Änderungssatzung zur Satzung
der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage der Verbandsbeiträge der 
Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne/Ziethe“ und „Taube-Landgraben“ 
(Gewässerumlagesatzung)

Aufgrund des  § 56 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. 
März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur 
Beschleunigung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und zur 
Verbesserung der Verteidigung im Hochwasserschutz vom 18.12.2015 (GVBL. LSA Nr. 
12/2015),der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) und der §§ 1 und 2 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA)  in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17.12.2014 (GVBl. LSA S.522), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.09.2017 die 2. 
Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage der Verbandsbeiträge 
der Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne-Ziethe“ und „Taube-Landgraben“ vom 
01.01.2015 beschlossen:

                                                           Artikel 1

                                                              § 1

§ 2 wird wie folgt geändert:

Die Stadt Köthen legt die Beiträge, die ihr aus ihrer gesetzlichen Mitgliedschaft in den 
Unterhaltungsverbänden entstehen, sowie die in diesem Zusammenhang anfallenden 
Verwaltungskosten auf die Umlageschuldner um.                                                     

                                                             § 2

§ 7 Abs. (1) wird wie folgt geändert:

Satz 1 wird wie folgt ergänzt:

,zuzüglich des ermittelten Beitragssatzes pro Hektar, der sich aus den errechneten 
Verwaltungskosten dividiert durch die Gesamtfläche ( in Hektar) vom Stadtgebiet ergibt.



                                                            § 3

§ 7 Abs. (2) wird wie folgt geändert

1. nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
Für das Kalenderjahr 2017 beträgt der Flächenbeitragssatz 10,88 €/ha.

2. Aus Satz 2 wird Satz 3.
3. Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

Für das Kalenderjahr 2017 beträgt der Erschwernisbeitragssatz 21,77 €/ha.

                                                § 4

§ 7 Abs. (3) wird wie folgt geändert

1. nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
Für das Kalenderjahr 2017 beträgt der Flächenbeitragssatz 13,56 €/ha.

2. Aus Satz 2 wird Satz 3.
3. Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

Für das Kalenderjahr 2017 beträgt der Erschwernisbeitragssatz 3,16 €/ha.

                               

                                             Artikel 2

Die 2. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.

Köthen (Anhalt), den                                                              Siegel

Bernd Hauschild
Oberbürgermeister






ANLAGE 1


Flächenbeitrag 2017 unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten


ermittelter Verwaltungskostenanteil: 20.662,81


UHV Westl.Fuhne-Ziethe UHV Taube-Landgraben


Flächenanteil in ha: 6886,0454 957,96


Gesamtfläche in ha: 7844,0054


Flächenanteil in%: 87,79 12,21


Aufteilung 


Verwaltungskosten in €: 18.139,34 2.523,47


Flächenbeitrag des 


Verbandes in € 56.838,25 10.469,12


entspricht 8,25412 €/ha 10,92856 €/ha


Gesamtbeitrag in € 74.977,58 12.992,59


Beitragssatz unter 


Berücksichtigung der 


Verwaltungskosten der 


Stadt Köthen in €/ha 10,88834 13,56277


Erhöhung Flächenbeitrag in 


€/ha : 2,63422 2,63422





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Ermittlung Flächenbeitrag 1 mit Verwaltungskosten.pdf




Übersicht Beitragszusammensetzung Gewässerumlage 2017


1. UHV "Westliche Fuhne-Ziethe" Flächengröße im Verband:  6.886,05 ha davon nicht Grundsteuer A- 1574,35 ha


Einwohner: 26.845 pflichtig:


lt.Beitragsbescheid des Verbandes für Umlagesatzung Stadt


Flächenbeitrag in 


€/ha 8,25


Beitrag 


gesamt: 56.838,25 €


Flächenbeitrag in 


€/ha 10,88


ergibt sich aus dem 


Flächenbeitragssatz des 


Verbandes zuzüglich des


(8,25+2,63) Verwaltungskostensatzes der Stadt
Erschwernisbeitrag 


in €/Einwohner 1,28


Beitrag 


gesamt: 34.272,80 €


Erschwernisbeitrag 


in €/ha 21,77


ergibt sich aus dem 


Erschwernisbeitrag
geteilt durch die ermittelte


gesamt: 91.111,04 €


nicht Grundsteuer A pflichtige 


Fläche


2. UHV "Taube-Landgraben" Flächengröße im Verband:  957,96 ha davon nicht Grundsteuer A- 90,18 ha


Einwohner: 277 pflichtig:


lt.Beitragsbescheid des Verbandes für Umlagesatzung Stadt


Flächenbeitrag in 


€/ha 10,93


Beitrag 


gesamt : 10.469,12 €


Flächenbeitrag in 


€/ha 13,56


ergibt sich aus dem 


Flächenbeitragssatz des 


Verbandes zuzüglich des


(10,93+2,63) Verwaltungskostensatzes der Stadt


Erschwernisbeitrag 


in €/Einwohner 1,03


Beitrag 


gesamt : 284,66 €


Erschwernisbeitrag 


in €/ha 3,16


ergibt sich aus dem 


Erschwernisbeitrag
geteilt durch die ermittelte


gesamt: 10.753,78 €


nicht Grundsteuer A pflichtige 


Fläche


Fläche Stadt Köthen, gesamt: 7.844,01 ha davon nicht Grundsteuer A- pflichtig:                             1664,53ha


Einwohner Köthen, gesamt: 27.122





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 - Beitragsermittlung 2017.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017133/3 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 02.11.2017

TOP: 2.5

Amt: Amt 14 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017133/3

Az.: erstellt am: 07.09.2017

Betreff

Änderung der Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

28.09.2017: Rechnungsprüfungsausschuss 
24.10.2017: Hauptausschuss 
02.11.2017: Stadtrat

28.09.2017 
24.10.2017 
02.11.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt eine neue Rechnungsprüfungsordnung der Stadt 
Köthen (Anhalt) mit der Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 
als Anlage zur Rechnungsprüfungsordnung.

Gesetzliche Grundlagen:
- §§ 138 - 142 KVG LSA
- KomHVO
- GemKVO Doppik



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Köthen und die Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt wurden  an die neuen gesetzlichen Regelungen des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes SA  vom 17.06.2014, der 
Kommunalhaushaltsverordnung vom 16.12.2015 und der Gemeindekassenverordnung 
Doppik vom 30.03.2006 angepasst.
Dem ersten Entwurf zur Änderung wurde durch  den RPA-Ausschuss am 20.06.2017 nicht 
zugestimmt.
Die Vorlage Änderung der Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt vom 29.05.2017 wurde in Abstimmung mit dem juristischen 
Mitarbeiter  nochmals überarbeitet und entsprechende Hinweise aus dem RPA-Ausschuss 
vom 20.06.2017 berücksichtigt. Die sich mit  der Überarbeitung ergebenden  inhaltlichen 
Änderungen im Vergleich zum ersten Entwurf  wurden  in den Synopsen blau 
gekennzeichnet. 
Die gesetzlichen Regelungen, welche 1:1  dem Kommunalverfassungsgesetz entnommen 
wurden, wie die Regelungen zur Rechtsstellung des RPA, Personal und Pflichtaufgaben 
wurden aus der RPO herausgenommen und durch entsprechende Verweise auf die 
gesetzlichen Regelungen ersetzt. 
Mit dem  Verweis auf § 140 Abs. 1 KVG LSA  berücksichtigt die neue  RPO alle 
Pflichtaufgaben  des Rechnungsprüfungsamtes, die um die Pflicht zur Prüfung der 
Eröffnungsbilanz und des Gesamtabschlusses ergänzt wurden.  
Ebenso wurden die durch den Stadtrat übertragbaren Aufgaben nach Abs. 2  des § 140 
KVG LSA eingearbeitet. 
Neben der zusätzlichen Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt und der 
Eigenbetriebe ist entsprechend dem Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses das 
RPA zukünftig  berechtigt, Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen bei Beteiligungen der 
Stadt vorzunehmen, vorausgesetzt  es bestehen darüber vertragliche  Vereinbarungen in 
den Gesellschaftsverträgen bzw. Satzungen zum Recht dieser Prüfung.
Gemäß Gesellschaftsverträgen bzw. Satzungen bestehen folgende Regelungen zu 
Prüfungsrechten des RPA: 

Bach GmbH
§ 14 der Satzung der Köthener Bachgesellschaft mbH vom  19.10.2005
 Prüfung des Jahresabschlusse durch das RPA, Prüfungsrecht schließt Recht auf Prüfung 
der ordnungsgemäßen Geschäftsführung mit ein.

Köthener Kultur-und Marketing GmbH und  WGKmbH 
Keine Regelung

MIDEWA, Wirtschaftsförderungsgesellschaft und Palm Springs GmbH & Co.KG, 
Keine Regelung zur Buch-, Betriebs-und Kassenprüfungen.
Einräumung des Rechtes auf Einsichtnahme in den Betrieb, der Bücher und Schriften gem. 
§ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zum Zweck der Betätigungsprüfung nach § 44 
HGrG.

Das RPA hat somit momentan das Recht zu Buch-, Betriebs-und Kassenprüfungen nur bei 
der Bach GmbH. Um diese Prüfungen zukünftig  auch bei anderen Beteiligungen 
vornehmen zu können, bedarf es entsprechend vertraglicher Anpassungen.

Bis auf zwei  geringfügige Ergänzungen in Punkt 1.4. und 2.1.3. wurde der Entwurf zur  
Dienstanweisung für das RPA  nicht geändert. 








 
 


Rechnungsprüfungsordnung 
 


    der Stadt Köthen (Anhalt) 
 
in der Fassung des Beschlusses des Stadtrates vom 02.11.2017                                            
 


 
 
 


   § 1  Stellung des Rechnungsprüfungsamtes 


 
 


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) unterhält ein Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des 
§ 138 Abs. 1 KVG LSA. 
 


(2) Für die Rechtsstellung des Rechnungsprüfungsamtes gelten die Bestimmungen  
des § 139 KVG LSA. 


 
(3) Das Rechnungsprüfungsamt ist so auszustatten, dass es seine Prüfungstätigkeit mit 


fachlich geeigneten Dienstkräften und den erforderlichen Arbeitsmitteln im gesetzlich 
vorgegebenen Rahmen erfüllen kann. 
 


(4) Das Rechnungsprüfungsamt führt den mit den Prüfungsgeschäften verbundenen 
Schriftwechsel selbständig. 


 
 
 
 


§ 2  Zweckbestimmung, Dienstanweisung 


 
 


(1) Die Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen und Grundsätze der 
Rechnungsprüfung der Stadt Köthen (Anhalt). 
 


(2) Zur Ausführung der Rechnungsprüfungsordnung erlässt der Stadtrat eine 
Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt (Anlage).  


 
 
 
 


§ 3  Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 


 
 


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen die Pflichtaufgaben gemäß § 140 Abs. 1 KVG 
LSA. 
 


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt werden aufgrund des § 140 Abs. 2 KVG LSA die 
folgenden weiteren Aufgaben übertragen: 
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1. die Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit  und Wirtschaftlichkeit der 
Verwaltung, 


2. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt Köthen (Anhalt) und 
der Eigenbetriebe, 


3. die Prüfung der Betätigung der Stadt Köthen (Anhalt) als Gesellschafter oder 
Aktionär in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, 


4. die Vorprüfung von Verwendungsnachweisen öffentlicher Mittel. 
5. Die Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Stadt Köthen (Anhalt) bei 


einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 
 


 
 


§ 4  Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes 


    
 


(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist im Rahmen seiner Aufgaben befugt, von den Ämtern 
und Einrichtungen der Stadtverwaltung Köthen (Anhalt) sowie den seiner Prüfung 
unterliegenden Gesellschaften, Eigenbetrieben, Stiftungen usw. jede für die Prüfung 
notwendige Auskunft, den Zutritt zu allen Diensträumen, das Öffnen von Behältnissen 
usw. und die Vorlage, Aushändigung und Einsendung von Akten, Schriftstücken und 
sonstigen Unterlagen, sowie  den lesenden Zugriff zu automatisierten 
Datenverarbeitungsverfahren zu verlangen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen 
entgegenstehen. 
 


(2) Der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt, die im 
Rahmen ihrer Prüfungsaufgaben notwendigen Ortsbesichtigungen vorzunehmen und 
zu prüfende Veranstaltungen zu besuchen.  


 
(3) Der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt an den 


Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. 
 
 


 


§ 5 Pflichten des Rechnungsprüfungsamtes 


 
 


(1) Es ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass durch die Prüfung der Geschäftsablauf 
möglichst nicht gehemmt oder gestört wird. 
 


(2) Soweit es der Prüfzweck zulässt, ist bei Prüfungen, über die anschließend ein Bericht 
erstattet wird, der Amtsleiter oder sein Stellvertreter vor Beginn der Prüfung zu 
unterrichten. Vor Abschluss solcher Prüfungen soll das Prüfungsergebnis besprochen 
werden, sofern nicht im beiderseitigen Einvernehmen darauf verzichtet wird. 


 
(3) Werden bei Durchführung einer Prüfung Veruntreuungen, Unterschlagungen oder 


wesentliche Unkorrektheiten festgestellt, oder liegt dazu ein begründeter Verdacht 
vor, so ist der Oberbürgermeister unverzüglich durch den Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes zu informieren. 


 
(4) Das Rechnungsprüfungsamt legt Berichte : 


1. über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses und 
2. über andere wichtige Prüfungen  
dem Oberbürgermeister vor. Ob es sich um wichtige Prüfungen im Sinne des Satzes 
1 Ziffer 2 handelt, entscheidet der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes. 
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§ 6 Unterrichtung und Beteiligung des  


Rechnungsprüfungsamtes 


 
 


(1) Alle städtischen Ämter, Einrichtungen, Eigenbetriebe und Gesellschaften haben den 
Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes ihre Arbeit zu erleichtern. 
 


(2) Sie haben nach Aufforderung in angemessener Zeit auf Prüfberichte oder 
Prüfbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes, die ihnen zugehen, schriftlich 
Stellung zu nehmen. 
Die Unterzeichnung der Stellungnahmen obliegt dem Amtsleiter, in wichtigen 
Angelegenheiten dem Dezernenten bzw. Oberbürgermeister. 


 
(3) Die Amtsleiter haben das Rechnungsprüfungsamt sowie gleichzeitig den 


Dezernenten oder dessen Vertreter von Unregelmäßigkeiten sowie 
Kassenfehlbeträgen, die in Ämtern, Einrichtungen und Eigenbetrieben vermutet oder 
festgestellt werden, unter Darlegung des Sachverhaltes unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen. Bei Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen usw., soweit diese der 
Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes unterliegen, haben die Geschäftsführer bzw. 
Vorstände in diesen Fällen unverzüglich das Rechnungsprüfungsamt zu unterrichten. 
 


(4)  Die Namen, Amts- und Dienstbezeichnungen der im Beschaffungswesen sowie im 
Kassen- und Rechnungswesen zeichnungs- bzw. anordnungsberechtigten Mitarbeiter 
sind dem Rechnungsprüfungsamt schriftlich mitzuteilen. 


 
(5) Dem Rechnungsprüfungsamt ist Mitteilung zu machen, sofern beabsichtigt ist: 


1. Änderungen in der Organisation der Verwaltung oder auf dem Gebiet des 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens vorzunehmen;  


2. Zahlstellen, Geldannahmestellen, Handvorschüsse und Sonderkassen 
einzurichten oder aufzuheben; 


3. Geldwerte Drucksachen einzuführen. 
 


(6) Geplante Maßnahmen dieser Art sind dem Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig 
bekannt zu geben, damit es sich vor der Entscheidung gutachterlich dazu äußern 
bzw. begleitend prüfen kann, sofern es das für notwendig erachtet. 


 
(7) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die beabsichtigte Einführung bzw. Änderung aller 


EDV-Programme, die den Bereich des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens 
berühren rechtzeitig bekanntzugeben. 
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§ 7 Einreichung von Prüfungsunterlagen 


 
 


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle Rechtsgrundlagen, Vorschriften und Erlasse 
durch die Bestimmungen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen erlassen, 
erläutert oder aufgehoben werden, sogleich bei ihrem Erscheinen zuzuleiten.  
Satzungen, Dienstanweisungen und Verfügungen der Stadt Köthen (Anhalt)  sowie 
beabsichtigte  Änderungen, die Auswirkungen auf das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen haben, sind dem Rechnungsprüfungsamt im Entwurf zur 
Stellungnahme zu übergeben. 
Alle übrigen Unterlagen, die das Rechnungsprüfungsamt als Arbeitsgrundlage 
benötigt ( z.B. Arbeitsanordnungen, Dienstpläne, Lohntarife, Preisverzeichnisse, 
Gebührenordnungen, Richtsatzregelungen, Gesellschaftsverträge bzw. –satzungen, 
EDV-Dokumentationen, Ergänzungen zu Gesetzessammlungen, Literatur zum 
Themenkreis und dgl.), sind ihm zeitgerecht zur Verfügung zu stellen.  
 


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt sind ferner unaufgefordert einzureichen: 
1. die Zwischen- und Jahresabschlüsse, die Kosten-und Leistungsrechnungen sowie 


die Geschäftsberichte der wirtschaftlichen Unternehmen und öffentlichen 
Einrichtungen der Stadt; 


2. die Ankündigungsschreiben von Prüfungen übergeordneter und sonstiger Stellen 
(Bundes-, Landesrechnungshof, Finanzamt, Wirtschaftsprüfer usw.), die 
Prüfungsberichte und dazugehörigen Stellungnahmen der Verwaltung; 


3. die Abschlüsse und Berichte von Unternehmen, Verbänden und Einrichtungen, an 
denen die Stadt beteiligt ist; 


4. die Prüfberichte des Kassenaufsichtsbeamten sowie die Stellungnahmen der 
Verwaltung; 


5. die Tagesordnungen, Vorlagen (einschließlich Tischvorlagen) und 
Sitzungsniederschriften des Stadtrates und seiner Ausschüsse; 


6. die Anzeigen und Abrechnungen von Vergaben; 
7. die Erteilung von Vollmachten  zur Abgabe von verpflichtenden Erklärungen 


(Name und Umfang); 
8. die Ermächtigung zur Unterzeichnung von Kassenanordnungen;  
9. die Erteilung von Vollmachten  zur Ausübung von Kassengeschäften; 
10. Bescheide über Zuwendungen des Bundes, des Landes, des Landkreises oder 


sonstiger Zuwendungsgeber. 
 


(3) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle Submissionstermine mindestens 14 Tage vor 
der Submission schriftlich mitzuteilen. 
 


(4) Prüfungen entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 4 sind dem Rechnungsprüfungsamt 
mindestens zwei Wochen vorher anzuzeigen. 
Alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Fördermittelanträge und 
 –bescheide, Leistungsverzeichnisse, sämtliche Angebots-und 
Auswertungsbescheide, Niederschriften usw. sind dem Rechnungsprüfungsamt in 
einem zusammenhängenden und zeitlich geordneten Vorgang vorzulegen. 
Dem Rechnungsprüfungsamt ist nach Vorlage des Vorganges eine Mindestprüfzeit 
von 14 Werktagen einzuräumen. Diese Mindestlaufzeit ist von den Fachämtern 
zwingend zu beachten.  
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§ 8 Ausnahmen, Inkrafttreten 


 
 


(1) Wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern, ist der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes befugt, bei der Anwendung der Vorschriften der 
Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt vorübergehend Einschränkungen anzuordnen oder einzelne 
Gebiete von der Prüfung auszunehmen. Das gleiche gilt auch, wenn die personelle 
Situation des Rechnungsprüfungsamtes die Ausführung der Aufgaben entsprechend  
§ 3 Abs. 2 dieser Rechnungsprüfungsordnung nicht in vollem Umfang ermöglicht. 
 


(2) Diese Rechnungsprüfungsordnung und die als Anlage beigefügte Dienstanweisung 
treten am  Tage nach dem Beschluss des Stadtrates in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Rechnungsprüfungsordnung in der Fassung vom 11. Juni 2009 
sowie die Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt vom 11. Juni 2009 außer 
Kraft. 


  
(3) Alle Stellenbezeichnungen in dieser Rechnungsprüfungsordnung gelten sowohl in der 


männlichen als auch in der weiblichen Form. 
 
 
 
 
Anlage:   Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 
 


 
 





Anlage zur Sitzungsvorlage
RPO neu.pdf
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1. Allgemeines 


 


1.1. Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 


 
Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist für die ordnungsgemäße Erledigung der 
Dienstgeschäfte des Rechnungsprüfungsamtes verantwortlich. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes teilt den Prüfern die Prüfgebiete im Rahmen des 
Dienstverteilungsplanes zu. 
Zur Wahrung einheitlicher Arbeitsgrundsätze und Erfahrungsaustausch führt er    
Dienstbesprechungen durch. 


 
 


1.2. Prüfer 


 
Die Prüfer haben die Prüfungsgeschäfte innerhalb ihres Prüfungsgebietes in eigener       
Verantwortung unaufgefordert, rechtzeitig und nach bestem Wissen und Gewissen 
auszuführen. Sie sind verpflichtet: 
 dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes alle besonderen Wahrnehmungen und 


Mängel, namentlich bei Verdacht auf Veruntreuung und sonstige 
Pflichtwidrigkeiten mitzuteilen; 


 über alle Feststellungen, die sie bei ihrer Prüfungstätigkeit machen und über alle 
ihnen dienstlich bekannt werdenden Vorgänge Verschwiegenheit zu bewahren; 


 den Prüfungsauftrag mit der notwendigen Umsicht und Zweckdienlichkeit zu 
erfüllen. 


Die Prüfer haben vor Beginn ihrer Prüfung den  Amtsleiter des geprüften Amtes oder          
seinen Vertreter zu unterrichten, es sei denn, der Prüfungszweck lässt das nicht zu. 
Bei laufenden und regelmäßigen Prüfungen genügt eine einmalige, bei unvermuteten 
Prüfungen die nachträgliche Unterrichtung. 


 Art, Methode und Umfang der Prüfung sind im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, 
 der Rechnungsprüfungsordnung, dieser Dienstanweisung und der von der Leitung 
 der Rechnungsprüfung erteilten Weisungen den Prüfern überlassen. 
 Die Prüfer haben sich über die für ihr Arbeitsgebiet maßgebenden gesetzlichen 
 Bestimmungen und Anordnungen genau zu unterrichten. 
 
 


1.3. Allgemeine Dienstvorschriften 


 
Für den allgemeinen Dienstbetrieb sind die für die übrigen städtischen Ämter und 
Dienstkräfte geltenden Vorschriften und Anweisungen maßgebend. 


 
 


1.4. Prüfungsberichte 


 
Das Ergebnis der Prüfung ist in einem in einer sachlichen und klaren Form verfassten 
Prüfbericht zusammen zu fassen. 
Er hat folgende Angaben zu enthalten: 
 auf welche Prüfungsunterlagen sich die Prüfung stützt (Gesetz, Satzung, 


Dienstanweisung, Prüfungsauftrag oder –ersuchen), 
 worauf sich die Prüfung erstreckt hat, 
 wie die Prüfung ausgeführt wurden ist (lückenlose Prüfung oder Umfang der 


Stichproben), 
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 welcher Prüfer in welchem Zeitraum geprüft hat, 
 welches Ergebnis die Prüfung gehabt hat (Sachverhalt, festgestellte Mängel, 


Fehlerquellen). 
 


Jeder Bericht  muss sachlich, kurz und klar abgefasst sein. Unbedeutende 
Beanstandungen sind möglichst während der Prüfung im Benehmen mit der geprüften 
Stelle auszuräumen. Hierüber ist im Bericht ein allgemeiner Hinweis aufzunehmen. 
Berichte über die Prüfung von Unregelmäßigkeiten sollen folgende Angaben 
enthalten: 


 Sachverhalt  
 Anhörung der beteiligten Dienstkräfte (und ggf. anderer      Personen 
 Vorschlag zur Regulierung des Schadens 
 Feststellung bei Mängeln von Sicherungsmaßnahmen 
 Änderungsvorschläge 


Der Bericht zur Prüfung des Jahres -bzw. Gesamtabschlusses hat einen 
Bestätigungsvermerk zu enthalten. Dieser muss, soweit er nicht einzuschränken oder 
zu versagen ist, bestätigen, dass der Jahresabschluss nach pflichtgemäßer Prüfung 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Stadt vermittelt.  
Über die laufende Prüfung der Rechnungsbelege, Kassenbücher usw. ist ein Bericht 
nur erforderlich, wenn die Prüfung zu wesentlichen Beanstandungen geführt hat. Für 
die Beanstandungen von formalen Mängeln sind möglichst Vordrucke zu verwenden. 


  
 


1.5. Prüfzeichen 


 
Die Prüfer verwenden für alle Prüfungsbemerkungen und Zeichen auf Belegen, in 
Büchern, Akten usw. urkundenechte Schreibmittel in grüner Farbe. Als Prüfzeichen 
können auch Stempel verwendet werden. Neben den Prüfungsbemerkungen und 
Prüfzeichen hat der Prüfer sein Namenszeichen und das Datum zu setzen. 
Bei den Prüfungen ist in den Büchern ein mit Namenszeichen und Datum versehener 
Prüfvermerk anzubringen. 
 


  


1.6. Unterzeichnung der Prüfberichte und Prüfungsmitteilungen, Schriftverkehr 


 
Bei Prüfungen, die nur zu allgemeinen Feststellungen führen, aber keine 
Beanstandung, Anregungen oder bemerkenswerte Feststellungen enthalten, sind die 
Vermerke vom Prüfer zu unterschreiben und dem Leiter des  Rechnungsprüfungs-
amtes vorzulegen. 
Berichte, die über die Feststellung von Tatbeständen hinaus Beanstandungen, 
Vorschläge und Gutachten enthalten, sind vom Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
und dem sachbearbeitenden Prüfer zu unterschreiben. 
Durch ihre Unterschrift übernehmen der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes und der 
Prüfer gemeinsam die Verantwortung für den Inhalt des Prüfberichtes bzw. der 
Prüfungsmitteilung. Für die Richtigkeit seiner Feststellung ist der Prüfer allein 
verantwortlich. 
Schreiben, die sich aus der Vorlage und der weiteren Bearbeitung der Prüfberichte 
ergeben, werden vom Leiter des Rechnungsprüfungsamtes unterzeichnet. Das 
gleiche gilt für den sonstigen Schriftverkehr. 
Für die Beantwortung von Berichten und Anfragen soll den Ämtern  eine 
angemessene Frist gesetzt werden. Sie beträgt im Allgemeinen zwei Wochen. Die 
Frist ist von den Prüfern zu überwachen. 
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1.7. Befangenheit, Interessenkollision 


 
Die Prüfer haben den Leiter des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich zu 
verständigen, wenn zu Dienstkräften, deren Arbeitsgebiete sie zu prüfen haben, nach 
der Zivilprozessordnung ein Zeugnisverweigerungsrecht besteht. 
Dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes und den Prüfern ist es grundsätzlich 
untersagt, Aufgaben der Verwaltung zu erledigen, zum Beispiel 
Zahlungsanordnungen zu fertigen, zu berichtigen oder zu ergänzen, 
Richtigkeitsbescheinigungen auf Kassenanordnungen, Belegen oder in Büchern 
abzugeben.  
 


 


1.8. Meldung von Behinderungen und Schwierigkeiten bei der Prüfung 


 


Ergeben sich bei Prüfungen Behinderungen oder Schwierigkeiten, so ist zunächst der 
      Leiter des Rechnungsprüfungsamtes hiervon in Kenntnis zu setzen.  
      Können die die  Prüfung beeinträchtigenden Umstände nicht ausgeräumt werden,   


unterrichtet der Leiter des  Rechnungsprüfungsamtes den Oberbürgermeister.  
 


 
 


2. Prüfungsinhalte 


 


2.1. Belegprüfung 


 
Im Rahmen der Rechnungsprüfung sind Belege rechnerisch, förmlich und sachlich zu 
prüfen. 


 


2.1.1. Förmliche Prüfung 


 
Die Rechnungsbelege sind darauf zu prüfen, ob  
 die Zahlungs-und Buchungsanordnungen vorschriftsmäßig ausgestellt und von 


den anordnungsberechtigten Mitarbeitern unterschrieben sind; 
 die erforderlichen Bescheinigungen über die sachliche, rechnerische und 


fachtechnische Prüfung erteilt sind; 
 die notwendigen Unterlagen beigefügt sind. 


 


2.1.2. Rechnerische Prüfung 


 
Durch die rechnerische Prüfung soll festgestellt werden, ob die den Zahlungs- und 
Buchungsanordnungen zugrunde liegenden Zahlen in den Hebelisten, Rechnungen, 
Zusammenstellungen und sonstigen Unterlagen im Einzelnen und insgesamt richtig 
errechnet sind.  


  


2.1.3. Sachliche Prüfung 


 
Die sachliche Prüfung der Belege umfasst die Feststellung, ob  
 die Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen unter 


Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß, rechtzeitig 
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und vollständig zum Soll gestellt und dem richtigen Haushaltsjahr zugeordnet 
wurden; 


 bei der Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen und 
dergleichen sowie bei der Anordnung von Zahlungen nach den Gesetzen, 
Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Beschlüssen des Stadtrates 
und der Ausschüsse des Stadtrates verfahren worden ist; 


 bei Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen die geltenden 
Vorschriften beachtet worden sind; 


 die Zahlungs- und Buchungsanordnungen den Rechtsvorschriften und 
eingegangenen Verpflichtungen entsprechen; 


 die Einziehung aller Forderungen nachdrücklich betrieben worden ist, 
insbesondere ob die Vollstreckungsmaßnahmen oder die gerichtliche Beitreibung 
rechtzeitig veranlasst worden sind; 


 die angeordneten Auszahlungen ordnungsgemäß und termingerecht geleistet 
worden sind und  mit den Lieferscheinen, Wiegescheinen, Plänen, 
Kostenvoranschlägen, Angeboten, Preisvereinbarungen usw. übereinstimmen; 


 die gesetzlichen Preisbindungen, Tarifsätze und ortsübliche Preise nicht 
überschritten worden sind, bei gleichartigen Gütern einheitliche Preise vereinbart 
wurden, gemeinsame Einkäufe stattfanden und die Vorschriften und Grundsätze 
des öffentlichen Vergabe- und Preisrechts angewandt worden sind; 


 die Lieferung oder Leistung eindeutig und erschöpfend im Auftrag beschrieben 
ist; 


 die Beschaffungsstelle nicht übergangen worden ist; 
 ein Auftrag oder Auszahlung nicht unberechtigt gestückelt wurde; 
 der Verbleib oder die Verwertung von Packmaterial und Gefäßen nachgewiesen 


oder Wertverrechnung oder Wertlosigkeit bescheinigt sowie bei der 
Wiederverwendung oder -verwertung von Altmaterial ordnungsmäßig und 
wirtschaftlich verfahren worden ist; 


 Abschlagszahlungen nur im Rahmen des Vertrages und entsprechend dem 
Stand der ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen geleistet und bei der 
Schlusszahlung alle Abschlagszahlungen, Gegenforderungen der Stadt in Abzug 
gebracht wurden; 


 Skonto und Rabatt in der vereinbarten oder allgemein gültigen Höhe berechnet 
worden sind; 


 keine Doppelzahlungen oder unzulässige Aufrechnungen vorgekommen sind; 
 zulässige Ersatzansprüche geltend gemacht worden sind; 
 die Bezüge der Beamten und Vergütungen der Angestellten und Arbeiter nach 


dem Besoldungsgesetz, den Tarif – und Arbeitsverträgen sowie nach 
zuverlässigen Stundennachweisen richtig berechnet und die Stellenpläne und 
Eingruppierungsvorschriften beachtet worden sind. 


 
 


2.2. Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses 


 
Über die laufende förmliche, rechnerische und sachliche Prüfung hinaus ist festzustellen, 
ob 


 der Jahres- bzw. Gesamtabschluss ordnungsgemäß aufgestellt worden ist; 
 die erforderlichen Bestandteile enthält und die notwendigen Anhänge aufweist;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 der Jahresabschluss mit den Abschlusszahlen der Bücher übereinstimmt und 


rechnerisch richtig aufgestellt wurde und die Vorjahresergebnisse richtig 
übernommen wurden; 


 der Haushaltsplan eingehalten wurde, insbesondere die Inanspruchnahme der 
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen sowie der bewilligten über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen überwacht wird und die 
zur Verfügung stehenden Mittel stets erkennbar sind; 
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 die zum Haushaltsjahr gehörenden Erträge und Einzahlungen und 
Aufwendungen und Auszahlungen periodengerecht erfasst und dem 
entsprechenden Kostenträger, der richtigen Kostenstelle und Kostenart  
zugeordnet worden sind; 


 die Verpflichtungsermächtigungen vorschriftsmäßig abgewickelt worden sind; 
 zweckgebundene Erträge richtig verwendet worden sind; 
 die Deckungsvermerke zu Recht bestehen und beachtet wurden; 
 größere Abweichungen von den Haushaltsansätzen ausreichend begründet 


worden sind; 
 die Fehlbeträge aus Vorjahren und die Überschüsse nach dem Gesetz behandelt 


und bei der Bildung und Verwendung von Rücklagen die gesetzlichen 
Vorschriften eingehalten worden sind; 


 die Vermögenswerte und Schulden der Stadt einschließlich ihrer Veränderungen 
in der Bilanz zutreffend erfasst sind; 


 die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vollständig 
dokumentiert und verständlich zum Ausdruck gebracht worden sind; 


 die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geändert 
worden sind und der Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
gesondert dargestellt wurde; 


 wegen besonderer Umstände von der Gliederung der Bilanz,  Ergebnisrechnung 
oder Finanzrechnung des Vorjahres abgewichen wurde und die Abweichungen 
im Anhang begründet worden sind; 


 der Rechenschaftsbericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht; 
 Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung für die  künftige Entwicklung 


der Stadt zutreffend dargestellt sind;  
 der Gesamtabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 


und Gesamtabschlussrechnungslegung erfolgt ist und einheitliche Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze angewandt wurden; 


 die Beanstandungen und Anregungen zu früheren Haushaltsrechnungen 
beachtet oder in der vorliegenden Rechnung erledigt worden sind. 


    
Im Rahmen der Jahres -und Gesamtabschlussprüfung ist die Prüfung des internen 
Kontrollsystems auf Vorhandensein, Eignung und Wirksamkeit einzubeziehen. Für 
die Prüfungen sind sowohl Kontrollsysteme, die die Buchhaltung und die 
Kassengeschäfte betreffen, als auch in den Bereichen, die Daten für die 
Rechnungslegung bereitstellen, relevant.  


 
 


2.3. Prüfung der Eröffnungsbilanz 


 
Gemäß § 114 Absatz 4 KVG LSA ist zu prüfen, ob die Eröffnungsbilanz ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Stadt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt. Bei der Prüfung ist insbesondere 
festzustellen, ob 


 die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet 
worden sind; 


 die Vermögensgegenstände, getrennt in Anlagevermögen und Umlaufvermögen, 
sowie das Fremdkapital  getrennt in Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie 
die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig erfasst und  
richtig bewertet wurden; 


 die zutreffenden Nutzungsdauern und Abschreibungen zugrunde gelegt worden; 
 die Bildung von Sonderrücklagen erforderlich war und diese in der 


Eröffnungsbilanz im Wert angemessen ausgewiesen worden sind; 
 die einzelnen Bilanzdaten sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise 


begründet und belegt worden sind; 
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 der Differenzbetrag aus Aktiv- und Passivposten im Wert korrekt gebildet und 
richtig dargestellt wurde.  
 
 


2.4. Prüfung der Inventur und Inventarisierung 


 
Bei der Durchführung der Prüfung der Inventur ist darauf zu achten, ob bzw. inwieweit die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur und die Regelungen der Dienstanweisung zur 
Durchführung von Inventuren und Aufstellung von Inventaren der Stadt Köthen (Anhalt) 
beachtet worden sind. 
Die Prüfung der Inventarisierung beinhaltet im Wesentlichen ob die Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung eingehalten wurden. Diese sind der  


 Grundsatz der Vollständigkeit; 
 Grundsatz der Wahrheit; 
 Grundsatz der Einzelerfassung und Einzelbewertung; 
 Grundsatz der Dokumentation; 
 Grundsatz der Richtigkeit und Klarheit; 
 Grundsatz der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit. 


Deren Einhaltung ist zu dokumentieren. 
 


 


2.5. Prüfung von Vergaben 


 
Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes ist eine Rechtmäßigkeitsprüfung  der 
Einhaltung der haushalts- als auch vergaberechtlichen Vorschriften. Sie hat in erster 
Linie vor Erteilung des Zuschlags zu erfolgen.  
Bei der Prüfung von Vergaben ist insbesondere festzustellen, ob 


 die Lieferung oder Leistung notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist; 
 die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan verfügbar sind; 
 die vergaberechtlichen Bestimmungen eingehalten worden sind, 
 die festgelegten Zuständigkeitsgrenzen der Verwaltung und der Ausschüsse des 


Stadtrates beachtet worden sind, 
 die Aufträge nicht unzulässig gestückelt worden sind. 


 
 


2.6. Prüfung von Baumaßnahmen 


 
Während der Bauausführung sind in angemessenem Umfang örtliche Prüfungen 
vorzunehmen und die Unterlagen der Ämter (Bauleitpläne, Leistungsverzeichnisse, 
Verträge)heranzuziehen, um festzustellen, ob die Bauarbeiten vertragsgemäß ausgeführt 
und die berechneten Baustoffe und Materialien vollständig verwandt oder auf Lager 
genommen worden sind. Jede Baustellenbesichtigung ist mit den notwendigen Angaben 
über den Stand des Vorhabens, festgestellte Mängel und getroffene Maßnahmen in 
einem Aktenvermerk festzuhalten. Falls erforderlich, ist zusätzlich ein ausführlicher 
Prüfungsbericht zu fertigen. Die Abstellung von Mängeln ist zu verfolgen. Die örtlichen 
Prüfungen sind mit dem Leiter des  Rechnungsprüfungsamtes abzustimmen und von 
diesem vor Durchführung zu genehmigen. 
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2.7. Prüfung der Verwaltung auf Organisation, Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit    


 
Der Prüfer hat im Rahmen seiner Prüftätigkeit bei den zu seinem Arbeitsgebiet 
gehörenden Ämtern und Betrieben darauf zu achten, dass die Aufgabenerledigung unter 
Beachtung der Grundsätze der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
durchgeführt wird. 
Dabei ist vor allem zu prüfen, ob 


 Die Verwaltungsgeschäfte einfacher, zweckmäßiger und wirtschaftlicher 
abgewickelt werden können, 


 Die Verfügungs- und Anordnungsbefugnisse für die Bewirtschaftung der 
Haushaltsmittel zweckmäßig und sachentsprechend geregelt sind; 


 In allen Verwaltungsbereichen hinreichend Vorkehrungen getroffen sind, die 
einen Verlust an städtischen Vermögen durch fahrlässiges und schuldhaftes 
Handeln soweit wie möglich ausschließen. 


 
 


2.8. Überwachung des Zahlungsverkehrs 


 
Der Prüfer hat die Aufgabe, die Abwicklung des gesamten Geschäftsbetriebes und des 
Geschäftsganges der Stadtkasse, Zahlstellen, Geldannahmestelle, Handvorschüsse und 
Sonderkassen nach den Vorschriften der Gemeindekassenverordnung und den hierzu 
ergangenen Dienst- und Geschäftsanweisungen zu prüfen .  
Weiterhin ist zu prüfen ob die Kassenaufsicht ordnungsgemäß wahrgenommen wird. 
Bezüglich Umfang und Inhalt  der Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen, 
sowie Bericht sind die gesetzlichen Regelungen der §§ 40-42 GemKVO Doppik zu 
beachten. 
 


2.8.1. Prüfung der Kassenbücher und Konten 


 
Die Prüfung der Kassenbücher und Konten hat nach den Bestimmungen der GemKVO     
Doppik und den sonstigen Vorschriften zu erfolgen. 
Die bei der Belegabnahme oder bei Buchprüfungen fehlenden Kassenanordnungen oder 
sonstigen Buchungsunterlagen sind in einem Prüfbericht aufzuführen. Der Prüfer hat 
darauf zu achten, dass die fehlenden Unterlagen – ggf. Ersatzbelege umgehend beschafft 
werden. 
 


2.8.2. Prüfung der Wertgegenstände 


 
Bei der Prüfung der im Verwahrgelass der Stadtkasse hinterlegten Wertgegenstände ist     
festzustellen, ob nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie der Dienstanweisung für 
die Stadtkasse  verfahren worden ist. 


 


2.8.3. Prüfung der geldwerten Drucksachen 


 
Der Prüfer hat zu überwachen, dass über alle geldwerten Drucksachen eine genaue 
Bestands- und Verbrauchskontrolle geführt, der Wert der verwendeten Gebührenmarken 
und Quittungsvordrucke in voller Höhe vereinnahmt wird und die Drucksachen gegen 
missbräuchliche Benutzung gesichert sind. Der Bestand und die ordnungsgemäße 
Verwendung der geldwerten Drucksachen sind in Stichproben zu prüfen. 
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2.8.4. Verfahren bei Unstimmigkeiten 


 
Wenn Kassenfehlbeträge nicht geklärt werden können oder ein Verdacht auf 
Buchfälschung oder andere Unregelmäßigkeiten vorliegt, über deren Entstehung keine 
hinreichende Klarheit zu erlangen ist, hat der Prüfer unverzüglich dafür zu sorgen, dass 
die Kassenbestände, Kassenbücher, Konten und Belege sichergestellt werden, um zu 
verhindern, dass Eintragungen in den Büchern geändert werden oder durch andere 
Handlungen der Tatbestand verdunkelt wird. Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist 
zur Abstimmung der zu treffenden weiteren Maßnahmen zu unterrichten. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes informiert den Kassenaufsichtsbeamten. 


 
   


2.9. Prüfung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften 


 
Die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sind nach den gleichen Grundsätzen zu 
prüfen, wie sie für die Prüfung der übrigen Gemeindewirtschaft maßgebend sind, soweit 
Gesetze, Satzungen und Sonderbestimmungen nicht anderes vorsehen. 
Dabei ist auf die Jahresabschlussprüfung nach §142 KVG LSA abzustellen. 
Das Rechnungsprüfungsamt kann sich hierzu eines Wirtschaftsprüfers bedienen. 
 


 


2.10. Prüfung von Beteiligungen und Zuwendungen 


 
Art und Umfang der Betriebsprüfungen, die das Rechnungsprüfungsamt aufgrund von 
Beteiligungen der Stadt auszuführen hat, richten sich nach den besonderen Verträgen 
und Vereinbarungen. 
Entsprechendes gilt für die Prüfung von Verwendungsnachweisen aus städtischen 
Mitteln. 
Bestimmte Teilgebiete, die aufgrund der Pflichtprüfung von einem öffentlich bestellten 
Wirtschaftsprüfer oder einem anderen Prüfer geprüft werden, sind vom 
Rechnungsprüfungsamt nicht noch einmal zu prüfen. 


 
 


3. Ausnahmen von den Bestimmungen der Dienstanweisung 


 
Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist berechtigt, hinsichtlich Zahl und Umfang der 
Prüfungen Ausnahmen zuzulassen, wenn dienstliche oder sonstige Interessen es 
erfordern. 
 


 


4. Sprachliche Gleichstellung 


 
Alle Stellenbezeichnungen in dieser Dienstanweisung gelten sowohl in der männlichen 
als auch weiblichen Form. 
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     Alte Fassung Rechnungsprüfungsordnung Neue Fassung Rechnungsprüfungsordnung Anmerkungen zu Änderungen 


§ 1 Stellung des Rechnungsprüfungsamtes § 1 Stellung des Rechnungsprüfungsamtes  


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) unterhält ein 
Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des 
§ 127 Abs. 1 GO LSA 


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) unterhält ein 
Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des  
§ 138 Abs. 1 KVG LSA. 


 


Änderung der Gesetzesgrundlage  


(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist dem Stadtrat der 
Stadt Köthen (Anhalt) verantwortlich und in seiner 
sachlichen Tätigkeit ihm unterstellt. 


§ 128 Abs. 1 Satz 2 GO LSA bleibt unberührt. 


(2) Für die Rechtsstellung des 
Rechnungsprüfungsamtes gelten die 
Bestimmungen des § 139 KVG LSA. 


Rechtsstellung ergibt sich aus § 139 
KVG LSA. 


(3) In der Bearbeitung und Beurteilung der 


Prüfungsvorgänge ist das Rechnungsprüfungsamt 
nur dem Gesetz unterworfen. 


(3)  Das Rechnungsprüfungsamt ist so  auszustatten, 


dass es seien Prüfungstätigkeit mit fachlich 
geeigneten Dienstkräften und den erforderlichen 
Arbeitsmitteln im gesetzlich vorgegebenen Rahmen 


erfüllen kann. 
 


 


(4) Das Rechnungsprüfungsamt führt den mit den 
Prüfungsgeschäften verbundenen Schriftwechsel 


selbständig. 


(4) Das Rechnungsprüfungsamt führt den mit den 
Prüfungsgeschäften verbundenen Schriftwechsel 


selbständig. 
 


 


 (5) entfällt Durch neue Formulierung des Abs.  
2 kann  Abs. 5 entfallen. 


§ 2 Zweckbestimmung, Dienstanweisung § 2 Zweckbestimmung Dienstanweisung  


(1) Die Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen 
und Grundsätze der Rechnungsprüfung der Stadt 
Köthen (Anhalt). 


(1) Die Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen 
und Grundsätze der Rechnungsprüfung der Stadt 
Köthen (Anhalt). 


 


 


(2) Zur Ausführung der Rechnungsprüfungsordnung 
erlässt der Stadtrat eine Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt (Anlage) 


(2) Zur Ausführung der Rechnungsprüfungsordnung 
erlässt der Stadtrat eine Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt (Anlage) 


 


 


 § 3 Leiter und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes Durch neue Formulierung des Abs.  
2 kann  § 3 entfallen.  
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§ 3 Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes § 3  Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes  


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen gemäß  


§ 129  Abs. 1 GO LSA die folgenden gesetzlichen 
Pflichtaufgaben: 
1. die Prüfung der Jahresrechnung. Der vom 


Rechnungsprüfungsamt zu fertigende 
schriftliche Schlussbericht ist dem 
Oberbürgermeister zuzuleiten. 


2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der 
wirtschaftlichen Unternehmen  der Stadt, die als 
Eigenbetriebe geführt werden, nach Maßgabe 


des § 131 GO LSA; 
3. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und 


Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung; 


4. die Kassenüberwachung, insbesondere die 
Vornahme der Kassenprüfungen bei den 
Kassen der Stadt und der Eigenbetriebe, 


unbeschadet der Regelungen über die 
Kassenaufsicht; 


5. die Prüfung von Vergaben. 


 
 


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen die 


Pflichtaufgaben  gemäß  
§ 140 Abs. 1  KVG LSA.  


 


 


Neue Pflichtaufgaben gemäß § 140 


KVG LSA  sind die Prüfung des 
Gesamtabschlusses, Prüfung der 
Eröffnungsbilanz. 


Aufführung der einzelnen 
Pflichtaufgaben kann entfallen,  da 
bereits gesetzlich. 


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt werden aufgrund des 
§ 129 Abs. 2 GO LSA die folgenden weiteren 


Aufgaben übertragen: 
1. die Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit  


und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; 


 
 
 


2. die Prüfung der Betätigung der Stadt als 
Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit; 


 
3. die Vorprüfung von Verwendungsnachweisen. 


 


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt werden aufgrund des 
§ 140 Abs. 2 KVG LSA die folgenden weiteren 


Aufgaben übertragen: 
1. die Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit  


und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, 


2. die Prüfung der Vorräte und 
Vermögensbestände der Stadt Köthen (Anhalt) 
und der Eigenbetriebe, 


3. die Prüfung der Betätigung der Stadt Köthen 
(Anhalt) als Gesellschafter oder Aktionär in 
Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, 


4. die Vorprüfung von Verwendungsnachweisen 
öffentlicher Mittel. 


5. Die Buch-, Betriebs-und Kassenprüfungen, die 


sich die Stadt Köthen (Anhalt) bei einer 
Beteiligung bei der Hergabe eines Kredites oder 


Dem Rechnungsprüfungsamt 
werden die  unter § 140 Abs. 2 KVG 


LSA genannten übertragbaren 
Aufgaben übertragen. 
Das Rechnungsprüfungsamt wird 


vom Stadtrat neu mit der Prüfung der 
Vorräte und Vermögensbestände der 
Stadt und der Eigenbetriebe 


beauftragt.  
Gemäß § 113 KVG LSA ist zum 
Schluss eines jeden Haushaltsjahres 


eine Inventur aller 
Vermögengegenstände, 
Verbindlichkeiten und 


Rechnungsabgrenzungsposten 
vorzunehmen.  
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sonst vorbehalten hat. 
 


In der Dienstanweisung der Stadt 
Köthen (Anhalt) über die Verwaltung 


des Inventars unter Punkt 7 Prüfung 
des Rechnungsprüfungsamtes, die 
Kämmerei und das Hauptamt  


ist die Prüfung der Inventur  durch 
das Rechnungsprüfungsamt bereits 
vorgesehen. Ebenso wird die 


Möglichkeit einer  Buch-, Betriebs-
und Kassenprüfung bei einer 
Beteiligung eingeräumt, soweit sich 


dies die Stadt vertraglich vorbehalten 
hat.  


§ 4 Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes § 4 Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes  


(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, von 
den städtischen Ämtern,  Einrichtungen und 


Eigenbetrieben sowie den Geschäftsführern der 
seiner Prüfung unterliegenden Gesellschaften, 
Anstalten, Stiftungen usw. alle für die Prüfung 


notwendigen Auskünfte, die Vorlage und 
Aushändigung von Akten, Schriftstücken, 
Büchern u.a. Unterlagen, Zutritt zu allen 


Räumen und die Öffnung von Behältnissen zu 
verlangen. 


(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist im Rahmen seiner 
Aufgaben befugt, von den Ämtern und 


Einrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) sowie den 
seiner Prüfung unterliegenden Gesellschaften, 
Eigenbetrieben, Stiftungen usw. jede für die 


Prüfung notwendige Auskunft, den Zutritt zu allen 
Diensträumen, das Öffnen von Behältnissen usw. 
und die Vorlage, Aushändigung und Einsendung 


von Akten, Schriftstücken und sonstigen 
Unterlagen, sowie  den lesenden Zugriff zu 
automatisierten Datenverarbeitungsverfahren zu 


verlangen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen 
entgegenstehen. 


 


Für die Prüfungsarbeit ist der 
lesende Zugriff auf 


Datenverarbeitungsverfahren 
erforderlich. Datenschutzrechtliche 
Bestimmungen sind dabei zu 


berücksichtigen. 


(2) Der Leiter und die Prüfer des 


Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt, die im 
Rahmen ihrer Prüfungsaufgaben notwendigen 
Ortsbesichtigungen vorzunehmen und zu prüfende 


Veranstaltungen zu besuchen. Die Prüfer bedürfen 
hierfür der Genehmigung des Leiters des 
Rechnungsprüfungsamtes. 


 


(2) Der Leiter und die Prüfer des 


Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt, die im 
Rahmen ihrer Prüfungsaufgaben notwendigen 
Ortsbesichtigungen vorzunehmen und zu prüfende 


Veranstaltungen zu besuchen.  


Der Prüfer entscheidet selbständig 


über die Notwendigkeit von 
Ortsbesichtigungen. Der Leiter wird 
über Dienstgänge informiert. 
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(3) Der Leiter und die Prüfer des 
Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt an den 


Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
teilzunehmen. 


(3) Der Leiter und die Prüfer des 
Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt an den 


Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
teilzunehmen. 


 


 


§ 5 Pflichten des Rechnungsprüfungsamtes § 5 Pflichten des Rechnungsprüfungsamtes  


(1) Es ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass durch die 
Prüfung der Geschäftsablauf möglichst nicht 


gehemmt oder gestört wird. 
 


(1) Es ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass durch die 
Prüfung der Geschäftsablauf möglichst nicht 


gehemmt oder gestört wird. 
 


Keine Änderung 


(2) Soweit es der Prüfzweck zulässt, ist bei Prüfungen, 
über die anschließend ein Bericht erstattet wird, der 


Amtsleiter (Geschäftsführer) oder sein Vertreter vor 
Beginn der Prüfung zu unterrichten.  
Vor Abschluss solcher Prüfungen soll eine 


Schlussbesprechung mit dem Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes stattfinden, sofern nicht 
im beiderseitigen Einvernehmen darauf verzichtet 


wird. Bei Prüfungen, die sich über einen längeren 
Zeitraum erstrecken, sind wichtige Feststellungen 
dem Amtsleiter (Geschäftsführer) oder seinem 


Vertreter bereits während der Prüfung zur Kenntnis 
zu bringen. Stehen dienstrechtliche Gründe der 
Prüfung oder dem zügigen Fortgang der 


Prüfungsarbeit entgegen, so verständigt der Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes den 
Oberbürgermeister. Die Prüfer haben bei Vorliegen 


solcher Gründe den Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich zu 
verständigen. 


 


(2) Soweit es der Prüfzweck zulässt, ist bei Prüfungen, 
über die anschließend ein Bericht erstattet wird, der 


Amtsleiter oder sein Stellvertreter vor Beginn der 
Prüfung zu unterrichten. Vor Abschluss solcher 
Prüfungen soll das Prüfungsergebnis besprochen 


werden, sofern nicht im beiderseitigen 
Einvernehmen darauf verzichtet wird. 


Verhalten bei Schwierigkeiten oder 
Behinderungen in Dienstanweisung 


unter Punkt 1.8. geregelt. 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


(3) Werden Unregelmäßigkeiten oder wesentliche 
Unkorrektheiten festgestellt, ist der 
Oberbürgermeister unverzüglich durch den Leiter 


des Rechnungsprüfungsamtes zu informieren. 


(3) Werden bei Durchführung einer Prüfung 
Veruntreuungen, Unterschlagungen oder 
wesentliche Unkorrektheiten festgestellt, oder liegt 


dazu ein begründeter Verdacht vor, so ist der 
Oberbürgermeister unverzüglich durch den Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes zu informieren. 


 


Begriffliche Änderungen 
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(4) Das Rechnungsprüfungsamt legt Berichte : 
1. über die Prüfung der Jahresrechnung und 


2. über andere wichtige Prüfungen  
dem Oberbürgermeister vor. Ob es sich um 
wichtige Prüfungen im Sinne des Satzes 1 Ziffer 2 


handelt, entscheidet der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes. 


(4) Das Rechnungsprüfungsamt legt Berichte : 
1. über die Prüfung des Jahresabschlusses und 


des Gesamtabschlusses und 
2. über andere wichtige Prüfungen 
dem Oberbürgermeister vor. Ob es sich um 


wichtige Prüfungen im Sinne des Satzes 1 Ziffer 2 
handelt, entscheidet der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes. 


Neu: Berichte des 
Gesamtabschlusses 


§ 6 Unterrichtung des Rechnungsprüfungsamtes 
§ 6 Unterrichtung und Beteiligung des 


Rechnungsprüfungsamtes 


§ 6 und § 8 der 


Rechnungsprüfungsordnung wurden 
zu § 6 zusammengefasst. 


(1) Alle städtischen Ämter, Einrichtungen, 
Eigenbetriebe und Gesellschaften haben den 


Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes ihre Arbeit 
zu erleichtern. 
 


(1) Alle städtischen Ämter, Einrichtungen, 
Eigenbetriebe und Gesellschaften haben den 


Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes ihre Arbeit 
zu erleichtern. 
 


 
 


 
 
 


(2) Berichte und Prüfungsbemerkungen des 


Rechnungsprüfungsamtes, zu denen eine 
Stellungnahme gefordert wird, sind fristgerecht zu 
beantworten. Die Unterzeichnung des 


Antwortschreibens obliegt dem Amtsleiter 
(Geschäftsführer), in wichtigen Angelegenheiten 
dem Dezernenten. 


(2) Sie haben nach Aufforderung fristgerecht auf 


Prüfberichte oder Prüfbemerkungen des 
Rechnungsprüfungsamtes, die ihnen zugehen, 
schriftlich Stellung zu nehmen. 


Die Unterzeichnung der Stellungnahmen obliegt 
dem Amtsleiter (Geschäftsführer), in wichtigen 
Angelegenheiten dem Dezernenten bzw. 


Oberbürgermeister. 
 


Berücksichtigung des Vorschlags 


des RPA-Ausschusses, 
Formulierung “fristgerecht“ 
beizubehalten. 


(3) Die Amtsleiter haben das Rechnungsprüfungsamt 
sowie gleichzeitig den Dezernenten oder dessen 


Vertreter von Unregelmäßigkeiten sowie 
Kassenfehlbeträgen, die in Ämtern, Einrichtungen 
und Eigenbetrieben vermutet oder festgestellt 


werden, unter Darlegung des Sachverhaltes 
unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.  
Bei Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen usw., 


soweit diese der Prüfung des 
Rechnungsprüfungsamtes unterliegen, haben die 
Geschäftsführer bzw. Vorstände in diesen Fällen 


unverzüglich das Rechnungsprüfungsamt zu 
unterrichten. 


(3) Die Amtsleiter haben das Rechnungsprüfungsamt 
sowie gleichzeitig den Dezernenten oder dessen 


Vertreter von Unregelmäßigkeiten sowie 
Kassenfehlbeträgen, die in Ämtern, Einrichtungen 
und Eigenbetrieben vermutet oder festgestellt 


werden, unter Darlegung des Sachverhaltes 
unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. Bei 
Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen usw., soweit 


diese der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes 
unterliegen, haben die Geschäftsführer bzw. 
Vorstände in diesen Fällen unverzüglich das 


Rechnungsprüfungsamt zu unterrichten. 
 


alte Formulierung wird beibehalten. 


(4) Die Namen, Amts- und Dienstbezeichnungen der im (4) Die Namen, Amts- und Dienstbezeichnungen der im  
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Beschaffungswesen sowie im Kassen- und 
Rechnungswesen zeichnungs- bzw. 


anordnungsberechtigten Mitarbeiter sind dem 
Rechnungsprüfungsamt schriftlich mitzuteilen. 


 


Beschaffungswesen sowie im Kassen- und 
Rechnungswesen zeichnungs- bzw. 


anordnungsberechtigten Mitarbeiter sind dem 
Rechnungsprüfungsamt schriftlich mitzuteilen. 


 (5) Dem Rechnungsprüfungsamt ist Mitteilung zu 


machen, sofern beabsichtigt ist: 
1. Änderungen in der Organisation der Verwaltung 


oder auf dem Gebiet des Haushalts-, Kassen- und 


Rechnungswesens vorzunehmen;  
2. Zahlstellen, Geldannahmestellen, Handvorschüsse 


und Sonderkassen einzurichten oder aufzuheben; 


3. Geldwerte Drucksachen einzuführen. 


Alt unter § 8 Abs. 1, keine 


inhaltlichen Änderungen 


 (6) Geplante Maßnahmen dieser Art sind dem 
Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig bekannt zu 
geben, damit es sich vor der Entscheidung 


gutachterlich dazu äußern bzw. begleitend prüfen 
kann, sofern es das für notwendig erachtet. 


Alt siehe § 8 Abs. 2, Erweiterung  um 
Möglichkeit  der begleitenden 
Prüfung  


 (7) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die beabsichtigte 
Einführung bzw. Änderung aller EDV-Programme, 


die den Bereich des Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesens berühren rechtzeitig 
bekanntzugeben. 


Alt siehe § 8 Abs. 3, (Wegfall 
Programmprüfung durch RPA) 


  


§7 Einreichen von Prüfungsunterlagen § 7 Einreichung von Prüfungsunterlagen  


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle 
Rechtsvorschriften von Bund, Land und anderen 
Stellen, durch die Bestimmungen des Haushalts-, 


Kassen- und Rechnungswesen erlassen, erläutert 
oder aufgehoben werden, sogleich bei ihrem 
Erscheinen zuzuleiten.  


Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt 
Köthen (Anhalt) sowie beabsichtigte  Änderungen, 
die Auswirkungen auf das Haushalts-, Kassen- und 


Rechnungswesen haben, sind dem 
Rechnungsprüfungsamt im Entwurf zur 
Stellungnahme zu übergeben. 


Alle übrigen Unterlagen, die das 
Rechnungsprüfungsamt als Arbeitsgrundlage 


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle 
Rechtsgrundlagen, Vorschriften und Erlasse durch 
die Bestimmungen des Haushalts-, Kassen- und 


Rechnungswesen erlassen, erläutert oder 
aufgehoben werden, sogleich bei ihrem Erscheinen 
zuzuleiten.  


Satzungen, Dienstanweisungen und Verfügungen 
der Stadt Köthen (Anhalt) sowie beabsichtigte  
Änderungen, die Auswirkungen auf das Haushalts-, 


Kassen- und Rechnungswesen haben, sind dem 
Rechnungsprüfungsamt im Entwurf zur 
Stellungnahme zu übergeben. 


Alle übrigen Unterlagen, die das 
Rechnungsprüfungsamt als Arbeitsgrundlage 


Keine inhaltlichen  Änderungen.  
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benötigt ( z.B. Arbeitsanordnungen, Dienstpläne, 
Lohntarife, Preisverzeichnisse, 


Gebührenordnungen, Richtsatzregelungen, 
Gesellschaftsverträge bzw. –satzungen, EDV-
Dokumentationen, Ergänzungen zu 


Gesetzessammlungen, Literatur zum Themenkreis 
und dgl.), sind ihm zeitgerecht zur Verfügung zu 
stellen.  


benötigt ( z.B. Arbeitsanordnungen, Dienstpläne, 
Lohntarife, Preisverzeichnisse, 


Gebührenordnungen, Richtsatzregelungen, 
Gesellschaftsverträge bzw. –satzungen, EDV-
Dokumentationen, Ergänzungen zu 


Gesetzessammlungen, Literatur zum Themenkreis 
und dgl.), sind ihm zeitgerecht zur Verfügung zu 
stellen.  


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt sind ferner 


unaufgefordert einzureichen: 
1. die Zwischen- und Jahresabschlüsse sowie die 


Geschäftsberichte der wirtschaftlichen 


Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen der 
Stadt; 


2. die Betriebsabrechnungsbögen und die 


dazugehörigen Erläuterungsberichte; 
3. die Ankündigungsschreiben von Prüfungen 


übergeordneter und sonstiger Stellen (Bundes-, 


Landesrechnungshof, Finanzamt, Wirtschaftsprüfer 
usw.), die Prüfungsberichte sowie die 
Stellungnahmen der Verwaltung dazu; 


4. die Abschlüsse und Berichte von Unternehmen, 
Verbänden und Einrichtungen, an denen die Stadt 
beteiligt ist, 


5. die Tagesordnungen, Vorlagen (einschließlich 
Tischvorlagen) und Sitzungsniederschriften des 
Stadtrates und seiner Ausschüsse, 


6. die Anzeigen und Abrechnungen von Vergaben, 
7. die Erteilung von Vollmacht zur Abgabe 


verpflichtender Erklärungen (Name und Umfang); 


8. die Ermächtigung zur Unterzeichnung von 
Kassenanordnungen (Name, Unterschriftsprobe, 
Umfang und Zeitraum); 


9. die Erteilung von Vollmacht zur Ausübung von 
Kassengeschäften; 


10.  Bescheide über Zuwendungen des Bundes, des 


Landes, des Landkreises oder sonstiger 
Zuwendungsgeber. 


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt sind ferner 


unaufgefordert einzureichen: 
1. die Zwischen- und Jahresabschlüsse, die Kosten-


und Leistungsrechnungen sowie die 


Geschäftsberichte der wirtschaftlichen 
Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen der 
Stadt; 


2. die Ankündigungsschreiben von Prüfungen 
übergeordneter und sonstiger Stellen (Bundes-, 
Landesrechnungshof, Finanzamt, Wirtschaftsprüfer 


usw.), die Prüfungsberichte und dazugehörigen 
Stellungnahmen der Verwaltung; 


3. die Abschlüsse und Berichte von Unternehmen, 


Verbänden und Einrichtungen, an denen die Stadt 
beteiligt ist; 


4. die Prüfberichte des Kassenaufsichtsbeamten 


sowie die Stellungnahmen der Verwaltung; 
5. die Tagesordnungen, Vorlagen (einschließlich 


Tischvorlagen) und Sitzungsniederschriften des 


Stadtrates und seiner Ausschüsse; 
6. die Anzeigen und Abrechnungen von Vergaben; 
7. die Erteilung von Vollmachten  zur Abgabe von 


verpflichtenden Erklärungen (Name und Umfang); 
8. die Ermächtigung zur Unterzeichnung von 


Kassenanordnungen;  


9. die Erteilung von Vollmacht  zur Ausübung von 
Kassengeschäften; 


10.  Bescheide über Zuwendungen des Bundes, des 


Landes, des Landkreises oder sonstiger 
Zuwendungsgeber. 


 


 
 
 


 
 
Betriebsabrechnungsbögen sind 


weggefallen 
 
 


 
 
 


 
 
Neu: Prüfberichte des 


Kassenaufsichtsbeamten 
 


(3) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle (3) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle  
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Submissionstermine mindestens 14 Tage vor der 
Submission schriftlich mitzuteilen 


Submissionstermine mindestens 14 Tage vor der 
Submission schriftlich mitzuteilen. 


(4) Prüfungen entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 3 RPO sind 


dem Rechnungsprüfungsamt mindestens zwei 
Wochen vorher anzuzeigen. 
Alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen, wie 


z.B. Fördermittelanträge und 
 –bescheide, Leistungsverzeichnisse, sämtliche 
Angebots-und Auswertungsbescheide, 


Niederschriften usw. sind dem 
Rechnungsprüfungsamt in einem 
zusammenhängenden und zeitlich geordneten 


Vorgang vorzulegen. 
Dem Rechnungsprüfungsamt ist nach Vorlage des 
Vorganges eine Mindestprüfzeit von 14 Werktagen 


einzuräumen. Diese Mindestlaufzeit ist von den 
Fachämtern zwingend zu beachten.  
 


 


(4) Prüfungen entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 4 sind dem 


Rechnungsprüfungsamt mindestens zwei Wochen 
vorher anzuzeigen. 
Alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen, wie 


z.B. Fördermittelanträge und 
 –bescheide, Leistungsverzeichnisse, sämtliche 
Angebots-und Auswertungsbescheide, 


Niederschriften usw. sind dem 
Rechnungsprüfungsamt in einem 
zusammenhängenden und zeitlich geordneten 


Vorgang vorzulegen. 
Dem Rechnungsprüfungsamt ist nach Vorlage des 
Vorganges eine Mindestprüfzeit von 14 Werktagen 


einzuräumen. Diese Mindestlaufzeit ist von den 
Fachämtern zwingend zu beachten.  
 


Keine inhaltliche Änderung.  


§ 8 Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes 
 § 6 und § 8 der alten 


Rechnungsprüfungsordnung wurden 
zu § 6 zusammengefasst 


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt ist Mitteilung zu 


machen, sofern beabsichtigt ist: 
1. Änderungen in der Organisation der Verwaltung 


oder auf dem Gebiet des Haushalts-, Kassen- und 


Rechnungswesens vorzunehmen. Das gilt 
insbesondere, wenn damit Umstellungen der EDV 
sowie Änderungen in diesem Bereich verbunden 


sind; 
2. Zahlstellen, Geldannahmestellen, Handvorschüsse 


und Sonderkassen einzurichten oder aufzuheben; 


3. Geldwerte Drucksachen einzuführen 


  Neu unter § 6 Abs. 5, keine 


inhaltliche Änderung 


(2) Geplante Maßnahmen dieser Art sind dem 
Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig bekannt zu 
geben, damit es sich vor der Entscheidung 


gutachterlich dazu äußern kann, sofern es das für 
notwendig erachtet. Bei EDV-Maßnahmen kann 
sich das Rechnungsprüfungsamt anstelle der 


 Neu unter § 6 Abs. 6, 
Möglichkeit der begleitenden 
Prüfung zukünftig nicht nur bei EDV- 


Maßnahmen  
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gutachterlichen Äußerung im Wege der 
begleitenden Prüfung beteiligen.  


 


(3) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die beabsichtigte 
Einführung bzw. Änderung aller EDV-Programme, 
die den Bereich des Haushalts-, Kassen- und 


Rechnungswesens berühren, so  rechtzeitig 
mitzuteilen, dass es sie vor deren Anwendung 
prüfen bzw. durch Dritte prüfen lassen kann. 


 
 


 Neu unter § 6 Abs. 7.  
Die Aufgabe Programmprüfungen 
durch Rechnungsprüfungsämter ist 


mit Wegfall des § 132 GO LSA 2003 
entfallen.  
 


§ 9 Ausnahmen, Inkrafttreten § 8 Ausnahmen, Inkrafttreten  


(1) Wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern, 
ist der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes befugt, 


bei der Anwendung der Vorschriften der 
Rechnungsprüfungsordnung und der 
Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 


vorübergehend Einschränkungen anzuordnen oder 
einzelne Gebiete von der Prüfung auszunehmen. 
Das gleiche gilt auch, wenn die personelle Situation 


des Rechnungsprüfungsamtes die Ausführung der 
Aufgaben entsprechend § 3 Abs. 2 dieser 
Rechnungsprüfungsordnung nicht in vollem Umfang 


ermöglicht. 
 


(1) Wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern, 
ist der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes befugt, 


bei der Anwendung der Vorschriften der 
Rechnungsprüfungsordnung und der 
Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 


vorübergehend Einschränkungen anzuordnen oder 
einzelne Gebiete von der Prüfung auszunehmen. 
Das gleiche gilt auch, wenn die personelle Situation 


des Rechnungsprüfungsamtes die Ausführung der 
Aufgaben entsprechend § 3 Abs. 2 dieser 
Rechnungsprüfungsordnung nicht in vollem Umfang 


ermöglicht. 
 


 


(2) Diese Rechnungsprüfungsordnung und die als 
Anlage beigefügte Dienstanweisung treten am  


Tage nach dem Beschluss des Stadtrates in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Rechnungsprüfungsordnung 
in der Fassung vom 04. November 1999 sowie die 


Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 
vom 17. Juli 1998 außer Kraft. 


 


(2) Diese Rechnungsprüfungsordnung und die als 
Anlage beigefügte Dienstanweisung treten am  


Tage nach dem Beschluss des Stadtrates in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Rechnungsprüfungsordnung 
in der Fassung vom 11. Juni 2009 sowie die 


Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 
vom 11. Juni 2009 außer Kraft. 


 


 


(3) Alle Stellenbezeichnungen in dieser 


Rechnungsprüfungsordnung gelten sowohl in der 
männlichen als auch in der weiblichen Form. 


(3) Alle Stellenbezeichnungen in dieser 


Rechnungsprüfungsordnung gelten sowohl in der 
männlichen als auch in der weiblichen Form. 
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Alte Fassung Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt 


Neue Fassung Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt 


Anmerkungen 


1. Aufgaben des Leiters des 
Rechnungsprüfungsamtes 


 


1. Allgemeines 
1.1. Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 


 


1.1. Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist für die 
ordnungsgemäße Erledigung der Dienstgeschäfte des 
Rechnungsprüfungsamtes (RPA) verantwortlich.  


1.2. Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes teilt den 
Prüfern die Prüfgebiete im Rahmen des 
Dienstverteilungsplanes zu.  


1.3. Zur Förderung des Erfahrungsaustausches und der 
Anwendung einheitlicher Grundsätze bei der 
Durchführung der Prüfungen sind vom Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes regelmäßig 
Dienstbesprechungen durchzuführen. 


Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist für die 
ordnungsgemäße Erledigung der Dienstgeschäfte des 
Rechnungsprüfungsamtes verantwortlich.  
 
Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes teilt den Prüfern 
die Prüfgebiete im Rahmen des Dienstverteilungsplanes zu. 
 
 
Zur Wahrung einheitlicher Arbeitsgrundsätze und 
Erfahrungsaustausch führt er Dienstbesprechungen durch. 


 


 


2. Aufgaben der Prüfer 1.2. Prüfer  


2.1. Die Prüfer haben die Prüfungsgeschäfte innerhalb ihres           
Prüfungsgebietes in eigener Verantwortung 
unaufgefordert, rechtzeitig und nach bestem Wissen und 
Gewissen auszuführen. Sie sind verpflichtet: 
-dem Amtsleiter unverzüglich alle besonderen 
Wahrnehmungen und Mängel, namentlich bei Verdacht 
auf Veruntreuung und sonstige Dienstwidrigkeiten, 
mitzuteilen; 
-über alle Feststellungen, die sie bei ihrer 
Prüfungstätigkeit machen und über alle ihnen dienstlich 
bekannt werdenden Vorgänge Verschwiegenheit zu 
bewahren; 
-den Prüfungsauftrag mit der notwendigen Umsicht und 
Zweckdienlichkeit zu erfüllen. 
-den Zeitpunkt für unvermutete Kassen- und 
Bestandsprüfungen geheim zu halten, damit ihr Zweck 
erreicht wird. Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
kann anordnen, dass auch für andere Prüfungen der 
Zeitpunkt der Prüfung geheim zu halten ist. 


Die Prüfer haben die Prüfungsgeschäfte innerhalb ihres 
Prüfungsgebietes in eigener Verantwortung unaufgefordert, 
rechtzeitig und nach bestem Wissen und Gewissen 
auszuführen. Sie sind verpflichtet: 


 dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes alle 
besonderen Wahrnehmungen und Mängel, 
namentlich bei Verdacht auf Veruntreuung und 
sonstige Pflichtwidrigkeiten mitzuteilen; 


 über alle Feststellungen, die sie bei ihrer 
Prüfungstätigkeit machen und über alle ihnen 
dienstlich bekannt werdenden Vorgänge 
Verschwiegenheit zu bewahren; 


 den Prüfungsauftrag mit der notwendigen 


Umsicht und Zweckdienlichkeit zu erfüllen. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geheimhaltung einer „unvermuteten“ 
Kassenprüfung ergibt sich bereits 
aus dem Charakter der Prüfung 


1.2. Bei unvermuteten Prüfung ist nach Sicherung der        
Prüfungsdaten (Bücher, Bestände, Belege usw.) der 


Die Prüfer haben vor Beginn ihrer Prüfung den  Amtsleiter 
des geprüften Amtes oder seinen Vertreter zu unterrichten, 


Keine inhaltlichen Änderungen 
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Amtsleiter des geprüften Amtes oder sein Vertreter zu 
unterrichten. Bei regelmäßigen Prüfungen meldet sich 
der Prüfer vor Beginn der Prüfung an. 


es sei denn, der Prüfungszweck lässt das nicht zu. Bei 
laufenden und regelmäßigen Prüfungen genügt eine 
einmalige, bei unvermuteten Prüfungen die nachträgliche 
Unterrichtung. 


2.3. Die Methoden und der Umfang der Prüfungen sind im 
Rahmen der vom Amtsleiter erteilten Weisungen dem 
Prüfer überlassen. Er kann sich bei der Prüfung im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf Stichproben 
beschränken, wenn das ausreicht, um zu beurteilen, ob 
die Geschäftsführung zuverlässig, zweckmäßig und 
wirtschaftlich ist. Stichproben dürfen sich nicht auf 
wahllos aus dem Zusammenhang herausgerissene 
Einzelheiten beschränken, sondern müssen daneben 
auch geschlossene Teile der Rechnungsunterlagen 
umfassen. Die Prüfer haben die erforderlichen 
Aufklärungen am Ort der Prüfung oder fernmündlich zu 
verlangen. Schriftliche Rückfragen sind auf das 
Notwendigste zu beschränken. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes ist in regelmäßigen 
Abständen über den Stand der Prüfung zu informieren. 


Art, Methode und Umfang der Prüfung sind im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften, der Rechnungsprüfungsordnung, 
dieser Dienstanweisung und der von der Leitung der 
Rechnungsprüfung erteilten Weisungen den Prüfern 
überlassen.  


Gekürzt, keine inhaltlichen 
Änderungen 


2.4.  Die Prüfer haben den Prüfplan nach Möglichkeit 
einzuhalten. Treten in Erfüllung der Prüfaufgaben 
Schwierigkeiten auf, ist der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes sofort zu verständigen. 


 Neu unter Punkt 1.8. 


2.5. Den Prüfern ist es untersagt, Aufgaben der Verwaltung 
zu erledigen, insbesondere Änderungen an zur Prüfung 
eingereichten Unterlagen vorzunehmen, 
Zahlungsanordnungen zu fertigen, zu berichtigen oder 
zu ergänzen, Richtigkeitsbescheinigungen auf 
Kassenanordnungen, Belegen oder in Büchern 
abzugeben oder sich an der städtischen 
Kassenverwaltung, Buch- oder Wirtschaftsführung zu 
beteiligen.  


 


Neu unter Punkt 1.7.  


2.6. Für den Bereich der elektronischen Datenverarbeitung 
(EDV) kann der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
die Mitarbeit von EDV-Prüfern in Arbeitsgruppen der 
Verwaltung von der Aufgabenanalyse bis zur 
Programmeinführung im notwendigen Rahmen 


 


2.6. entfällt. 
Seit 2003 gehört die 
Programmprüfung nicht mehr zu den 
Aufgaben der Rechnungsprüfung.  
Der Wegfall schließt aber eine 
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zulassen, sofern entsprechend ausgebildete Prüfer für 
diesen Zweck zur Verfügung stehen. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes ist laufen über den Stand der 
Arbeit zu unterrichten. Das gleiche gilt sinngemäß bei 
der Mitwirkung in anderen Arbeitsgruppen. 


prüfungsnahe Beratung und 
Begleitung durch das 
Rechnungsprüfungsamt bei der 
Einführung  von  
Verwaltungsprozessen nicht aus. 
 
 


2.7.  Die Prüfer haben sich über die  für ihr Arbeitsgebiet 
maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen und 
Anordnungen genau zu unterrichten. Die Sammlung und 
Verwaltung dieser Unterlagen wird von jedem Prüfer für 
sein Prüfgebiet eigenverantwortlich geführt. Weisungen 
des Leiters des Rechnungsprüfungsamtes und der 
Aktenplan sind dabei verbindlich zu beachten. 


Die Prüfer haben sich über die für ihr Arbeitsgebiet 
maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen und 
Anordnungen genau zu unterrichten. 
 
 


 
Satz 2 und 3 entfallen 
Für die Prüfer gilt die 
Dienstanweisung der Stadt Köthen 
(Anhalt) über die Führung von Akten. 


3.  Allgemeine Dienstvorschriften 1.3.  Allgemeine Dienstvorschriften Keine Änderungen 


Für den allgemeinen Dienstbetrieb sind die für die übrigen 
städtischen Ämter und Dienstkräfte geltenden Vorschriften 
und Anweisungen maßgebend. 
 


Für den allgemeinen Dienstbetrieb sind die für die übrigen 
städtischen Ämter und Dienstkräfte geltenden Vorschriften 
und Anweisungen maßgebend. 
 


 


4. Prüfungsberichte 1.4. Prüfungsberichte  


4.1. Über jede Prüfung (Ordnungsprüfung, 
Teilordnungsprüfung, Bestandsprüfung,  
Kassenprüfung) ist ein Bericht zu fertigen, der Angaben                 
darüber zu enthalten hat:-auf welche 
Prüfungsgrundlagen sich die Prüfung stützt  
(Gesetz, Satzung, Geschäftsanweisung, 
Dienstanweisung, Prüfungsauftrag oder 
Prüfungsersuchen),  


       -worauf sich die Prüfung erstreckt hat, 
-wie die Prüfung ausgeführt worden ist (lückenlose 
Prüfung oder Umfang der Stichproben), 
-welches Ergebnis die Prüfung gehabt hat (Sachverhalt, 
festgestellte Mängel, Fehlerquellen). 


4.2. Jeder Bericht  muss sachlich, kurz und klar abgefasst 
sein. Unbedeutende Beanstandungen sind möglichst 
während der Prüfung im Benehmen mit der geprüften 
Stelle auszuräumen. Hierüber ist im Bericht ein 
allgemeiner Hinweis aufzunehmen. 


4.3. Über die laufende Prüfung der Rechnungsbelege, 


Das Ergebnis der Prüfung ist in einem in einer sachlichen 
und klaren Form verfassten Prüfbericht zusammen zu 
fassen. 
Er hat folgende Angaben zu enthalten: 


 auf welche Prüfungsunterlagen sich die Prüfung 
stützt (Gesetz, Satzung, Geschäftsanweisung, 
Dienstanweisung, Prüfungsauftrag oder -ersuchen), 


 worauf sich die Prüfung erstreckt hat, 
 wie die Prüfung ausgeführt wurden ist (lückenlose 


Prüfung oder Umfang der Stichproben), 
 welcher Prüfer in welchem Zeitraum geprüft hat, 
 welches Ergebnis die Prüfung gehabt hat 


(Sachverhalt, festgestellte Mängel, Fehlerquellen) 
Jeder Bericht  muss sachlich, kurz und klar abgefasst sein. 
Unbedeutende Beanstandungen sind möglichst während 
der Prüfung im Benehmen mit der geprüften Stelle 
auszuräumen. Hierüber ist im Bericht ein allgemeiner 
Hinweis aufzunehmen. 
Berichte über die Prüfung von Unregelmäßigkeiten sollen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







4 
 


Kassenbücher, Haushaltsüberwachungslisten usw. ist 
ein Bericht nur erforderlich, wenn die Prüfung zu 
wesentlichen Beanstandungen geführt hat. Für die 
Beanstandungen von formalen Mängeln sind möglichst 
Vordrucke zu verwenden. 


4.4. Berichte über die Prüfung von Unregelmäßigkeiten 
sollen folgende Angaben enthalten: 
1. Sachverhalt  
2. Anhörung der beteiligten Dienstkräfte (und ggf. 


anderer      Personen 
      3. Vorschlag zur Regulierung des Schadens 
      4. Feststellung bei Mängeln von Sicherungsmaßnahmen 
      5. Änderungsvorschläge 
4.5. Über begleitende Prüfungen im EDV-Bereich sind nach 


Erledigung von Teilabschnitten Sachstandsberichte zu 
erstellen. 


 
 
 
 


folgende Angaben enthalten: 
 Sachverhalt  
 Anhörung der beteiligten Dienstkräfte (und ggf. 


anderer      Personen 
 Vorschlag zur Regulierung des Schadens 
 Feststellung bei Mängeln von 


Sicherungsmaßnahmen 
 Änderungsvorschläge 


Der Bericht zur Prüfung des Jahres- bzw. 
Gesamtabschlusses hat einen Bestätigungsvermerk zu 
enthalten. Dieser muss, soweit nicht einzuschränken oder 
zu versagen ist, bestätigen dass der Jahresabschluss nach 
pflichtgemäßer Prüfung den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Stadt vermittelt. 
Über die laufende Prüfung der Rechnungsbelege, 
Kassenbücher usw. ist ein Bericht nur erforderlich, wenn die 
Prüfung zu wesentlichen Beanstandungen geführt hat. Für 
die Beanstandungen von formalen Mängeln sind möglichst 
Vordrucke zu verwenden. 
 


Haushaltsüberwachungslisten sind 
entfallen. 
Bestätigungsvermerk gem. § 141 
Abs. 3 KVG LSA 
Wegfall Punkt 4.4. und 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach nochmaliger Überarbeitung 
wurde dieser Absatz wieder 
aufgenommen. Alt unter 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 


5. Prüfzeichen 1.5. Prüfzeichen  


5.1. Die Prüfer verwenden für alle Prüfungsbemerkungen 
und Zeichen auf Belegen, in Kassenbüchern, 
Haushaltsüberwachungslisten, Bestandsverzeichnissen, 
Akten usw. urkundenechte Schreibmittel in grüner 
Farbe. 
Als Prüfzeichen können auch Stempel verwendet 
werden. Neben die Prüfungsbemerkungen und 
Prüfzeichen hat der Prüfer sein Namenszeichen und 
das Datum zu setzen. 


5.2. Bei den Prüfungen ist in den Büchern 
(Haushaltsüberwachungslisten, Bestandsverzeichnissen 


Die Prüfer verwenden für alle Prüfungsbemerkungen und 
Zeichen auf Belegen, in Büchern, Akten usw. 
urkundenechte Schreibmittel in grüner Farbe. Als 
Prüfzeichen können auch Stempel verwendet werden. 
Neben den Prüfungsbemerkungen und Prüfzeichen hat der 
Prüfer sein Namenszeichen und das Datum zu setzen. 
Bei den Prüfungen ist in den Büchern ein mit 
Namenszeichen und Datum versehener Prüfvermerk 
anzubringen. 
 


Keine inhaltlichen Änderungen 
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usw.) ein mit Namenszeichen und Datum versehener 
Prüfvermerk anzubringen. 


 
 


6. Unterzeichnung der Prüfberichte und 
Prüfungsmitteilungen 


1.6. Unterzeichnung der Prüfberichte und 
Prüfungsmitteilungen, Schriftverkehr 


Zusammenfassung Punkt 6 und 7 zu 
neu 1.6. 


6.1. Bei Prüfungen, die nur zu allgemeinen Feststellungen 
führen, aber keine Beanstandung, Anregungen oder 
bemerkenswerte Feststellungen enthalten, sind die 
Vermerke vom Prüfer zu unterschreiben und dem Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes vorzulegen. 


6.2. Berichte, die über die Feststellung von Tatbeständen 
hinaus Beanstandungen, Vorschläge und Gutachten 
enthalten, sind vom Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes und dem sachbearbeitenden 
Prüfer zu unterschreiben. Dokumentationen über EDV-
Programmprüfungen unterzeichnet der Prüfer, der das 
jeweilige Programm geprüft hat und legt sie dem Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes vor. 


6.3. Durch ihre Unterschrift übernehmen der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes und der Prüfer gemeinsam 
die Verantwortung für den Inhalt des Prüfberichtes bzw. 
der Prüfungsmitteilung. Für die Richtigkeit seiner 
Feststellungen ist der Prüfer allein verantwortlich.  


 


Bei Prüfungen, die nur zu allgemeinen Feststellungen 
führen, aber keine Beanstandung, Anregungen oder 
bemerkenswerte Feststellungen enthalten, sind die 
Vermerke vom Prüfer zu unterschreiben und dem Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes vorzulegen. 
Berichte, die über die Feststellung von Tatbeständen hinaus 
Beanstandungen, Vorschläge und Gutachten enthalten, sind 
vom Leiter des Rechnungsprüfungsamtes und dem 
sachbearbeitenden Prüfer zu unterschreiben. 
 
 
 
 
Durch ihre Unterschrift übernehmen der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes und der Prüfer gemeinsam die 
Verantwortung für den Inhalt des Prüfberichtes bzw. der 
Prüfungsmitteilung. Für die Richtigkeit seiner Feststellung ist 
der Prüfer allein verantwortlich. 
Schreiben, die sich aus der Vorlage und der weiteren 
Bearbeitung der Prüfberichte ergeben, werden vom Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes unterzeichnet. Das gleiche 
gilt für den sonstigen Schriftverkehr. 
Für die Beantwortung von Berichten und Anfragen soll den 
Ämtern  eine angemessene Frist gesetzt werden. Sie 
beträgt im Allgemeinen zwei Wochen. Die Frist ist von den 
Prüfern zu überwachen. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entfällt, da Programmprüfung 
weggefallen 
 
 
 
 
 
 
 
Alt unter 7.1. 
 
 
 
 
 
 


7. Schriftverkehr  Neu unter 1.6. 


7.1 Schreiben, die sich aus der Vorlage und der weiteren 
Bearbeitung der Prüfungsberichte ergeben, werden vom 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes unterzeichnet. Das 
gleiche gilt für sonstigen Schriftverkehr mit den Ämtern 


  







6 
 


oder anderen Stellen.  
 


7.2. Für die Beantwortung von Berichten und Fragen ist den      
Ämtern eine angemessene Frist zu setzen. 
 


 
 


 1.6. Befangenheit, Interessenkollision  


 


Die Prüfer haben den Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
unverzüglich zu verständigen, wenn zu Dienstkräften, deren 
Arbeitsgebiete sie zu prüfen haben, nach der 
Zivilprozessordnung ein Zeugnisverweigerungsrecht 
besteht. 
Dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes und den Prüfern 
ist es grundsätzlich untersagt, Aufgaben der Verwaltung zu 
erledigen, zum Beispiel Zahlungsanordnungen zu fertigen, 
zu berichtigen oder zu ergänzen, 
Richtigkeitsbescheinigungen auf Kassenanordnungen, 
Belegen oder in Büchern abzugeben.  
 


neu 
 
 
 
 
Alt unter 2.5. 
 


 
1.7. Meldung von Behinderungen und Schwierigkeiten 


bei der Prüfung 


Alt unter Punkt 23 


 


Ergeben sich bei Prüfungen Behinderungen oder 
Schwierigkeiten, so ist zunächst der 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes hiervon in Kenntnis zu 
setzen.  
Können die die  Prüfung beeinträchtigenden Umstände nicht 
ausgeräumt werden,   
unterrichtet der Leiter des  Rechnungsprüfungsamtes den 
Oberbürgermeister.  


 


 2. Prüfungsinhalte  


 2.1. Belegprüfung  


 
Im Rahmen der Rechnungsprüfung sind Belege 
rechnerisch, förmlich und sachlich zu prüfen. 


 


8. Rechnerische Prüfung der Kassenanordnungen und 
Rechnungsbelege 


2.1.2.  Rechnerische Prüfung 
 


Die rechnerische Prüfung der Belege soll mindestens  
5 % der Belege umfassen. Durch die rechnerische Prüfung 
soll festgestellt werden, ob die den Zahlungs- und 


Durch die rechnerische Prüfung soll festgestellt werden, ob 
die den Zahlungs- und Buchungsanordnungen zugrunde 
liegenden Zahlen in den Hebelisten, Rechnungen, 


Umfang der rechnerischen Prüfung 
5 % wurde gestrichen. 
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Buchungsanordnungen zugrunde liegenden Zahlen in den 
Hebelisten, Rechnungen, Zusammenstellungen und 
sonstigen Unterlagen im Einzelnen und insgesamt richtig 
errechnet sind.  


Zusammenstellungen und sonstigen Unterlagen im 
Einzelnen und insgesamt richtig errechnet sind.  
 


9. Prüfungen in formeller Hinsicht 2.1.1. Förmliche Prüfung  


Die Kassenanordnungen und Rechnungsbelege sind darauf 
zu prüfen, ob sie den gesetzlichen und sonstigen 
Vorschriften entsprechen. 


Die Rechnungsbelege sind darauf zu prüfen, ob  
 Die Zahlungs-und Buchungsanordnungen 
vorschriftsmäßig ausgestellt und von den 
anordnungsberechtigten Mitarbeitern unterschrieben 
sind; 
 Die erforderlichen Bescheinigungen über die sachliche, 
rechnerische und fachtechnische Prüfung erteilt sind; 
 Die notwendigen Unterlagen beigefügt sind. 


 


Keine wesentlichen Änderungen 


10. Prüfung in sachlicher Hinsicht 2.1.3.  Sachliche Prüfung  


Die sachliche Prüfung der Belege erfolgt in Verbindung mit 
Ordnungsprüfungen, Teilordnungsprüfungen usw. Sie 
umfasst die Feststellung, ob: 
10.1. die Einnahmen, insbesondere die Steuern, Gebühren 


und Beiträge sowie die Ausgaben unter Beachtung der 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß, 
rechtzeitig und vollständig zum Soll gestellt und die 
Einnahmen und Ausgaben dem richtigen Haushaltsjahr 
zugeordnet sind; 


10.2. bei der Veranlagung und Festsetzung der Steuern, 
Gebühren, Abgaben und dergleichen sowie bei der 
Anordnung von Zahlungen nach den Gesetzen, 
Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und 
Beschlüssen des Stadtrates und der Ausschüsse des 
Stadtrates verfahren worden ist; 


10.3. bei Stundungen, Niederschlagung und Erlass von 
Forderungen die geltenden Vorschriften beachtet 
worden sind; 


10.4. die Annahmeanordnungen und 
Auszahlungsanordnungen den Rechtsvorschriften und 
eingegangenen Verpflichtungen entsprechen; 


10.5. die Einziehung aller Forderungen nachdrücklich 
betrieben worden ist, insbesondere, ob die 
Vollstreckungsmaßnahmen oder die gerichtliche 


 Die sachliche Prüfung der Belege umfasst die 
Feststellung, ob  


 die Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen 
bzw. Auszahlungen unter Beachtung der 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
ordnungsgemäß, rechtzeitig und vollständig zum 
Soll gestellt und dem richtigen Haushaltsjahr 
zugeordnet wurden; 


 bei der Veranlagung und Festsetzung von Steuern, 
Gebühren und Beiträgen und dergleichen sowie bei 
der Anordnung von Zahlungen nach den Gesetzen, 
Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und 
Beschlüssen des Stadtrates und der Ausschüsse 
des Stadtrates verfahren worden ist; 


 bei Stundung, Niederschlagung und Erlass von 
Forderungen die geltenden Vorschriften beachtet 
worden sind; 


 die Zahlungs- und Buchungsanordnungen den 
Rechtsvorschriften und eingegangenen 
Verpflichtungen entsprechen; 


 die Einziehung aller Forderungen nachdrücklich 
betrieben worden ist, insbesondere ob die 
Vollstreckungsmaßnahmen oder die gerichtliche 
Beitreibung rechtzeitig veranlasst worden sind; 
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Beitreibung rechtzeitig veranlasst wurden; 
10.6. die Auszahlungen ordnungsgemäß und termingerecht 


geleistet und die angeordneten Auszahlungen mit den 
Lieferscheinen, Wiegescheinen, Plänen, 
Kostenvoranschlägen, Angeboten, Preisvereinbarungen 
usw. übereinstimmen sowie Tarifsätze und ortsübliche 
Preise nicht überschritten worden sind; 


10.7. bei gleichartigen Gütern einheitliche Preise vereinbart 
wurden, gemeinsame Einkäufe stattfanden und die 
Vorschriften und Grundsätze des öffentlichen Vergabe- 
und Preisrechts zur Anwendung gelangten (z. B. 
freihändige Vergabe, öffentliche oder beschränkte 
Ausschreibung, Vergabe nach Einheitspreisen, 
Pauschalsummen oder Selbstkosten); 


10.8. die Lieferung oder Leistung eindeutig und erschöpfend 
im Auftrag beschrieben ist und, soweit vorhanden, die 
zentralen Beschaffungsstellen nicht übergangen worden 
sind; 


10.9. ein Auftrag oder eine Auszahlung nicht unberechtigt 
gestückelt, der Verbleib oder die Verwertung von 
Packmaterial und Gefäßen nachgewiesen oder 
Wertverrechnung oder Wertlosigkeit bescheinigt sowie 
bei der Wiederverwendung oder -verwertung von 
Altmaterial ordnungsmäßig und wirtschaftlich verfahren 
worden ist; 


10.10. Abschlagszahlungen nur im Rahmen des Vertrages 
und entsprechend dem Stand ausgeführter Arbeiten 
oder Lieferungen geleistet wurden, bei der 
Schlusszahlung alle Abschlagszahlungen, Einbehalte, 
Gegenforderungen für von der Stadt geliefertes Material 
usw. in Abzug gebracht worden sind, Skonti und 
Rabatte in der vereinbarten oder allgemein gültigen 
Höhe abgezogen und keine Doppelzahlungen oder 
unzulässige Aufrechnungen vorgekommen sind, 
zulässige Ersatzansprüche geltend gemacht wurden; 


10.11. die Bezüge der Beamten, Angestellten und Arbeiter 
nach den Vorschriften der Besoldungsgesetze, 
Tarifverträge usw. berechnet, die Eingruppierungs-
vorschriften und die Stellenpläne beachtet worden sind, 


 die angeordneten Auszahlungen ordnungsgemäß 
und termingerecht geleistet worden sind und  mit 
den Lieferscheinen, Wiegescheinen, Plänen, 
Kostenvoranschlägen, Angeboten, 
Preisvereinbarungen usw. übereinstimmen; 


 die gesetzlichen Preisbindungen, Tarifsätze und 
ortsübliche Preise nicht überschritten worden sind, 
bei gleichartigen Gütern einheitliche Preise 
vereinbart wurden, gemeinsame Einkäufe 
stattfanden und die Vorschriften und Grundsätze 
des öffentlichen Vergabe- und Preisrechts 
angewandt worden sind; 


 die Lieferung oder Leistung eindeutig und 
erschöpfend im Auftrag beschrieben ist; 


 die Beschaffungsstelle nicht übergangen worden ist; 
 ein Auftrag oder Auszahlung nicht unberechtigt 


gestückelt wurde; 
 der Verbleib oder die Verwertung von Packmaterial 


und Gefäßen nachgewiesen oder Wertverrechnung 
oder Wertlosigkeit bescheinigt sowie bei der 
Wiederverwendung oder -verwertung von 
Altmaterial ordnungsmäßig und wirtschaftlich 
verfahren worden ist; 


 Abschlagszahlungen nur im Rahmen des Vertrages 
und entsprechend dem Stand der ausgeführten 
Arbeiten oder Lieferungen geleistet und bei der 
Schlusszahlung alle Abschlagszahlungen, 
Einbehalte, Gegenforderungen der Stadt in Abzug 
gebracht wurden; 


 Skonto und Rabatt in der vereinbarten oder 
allgemein gültigen Höhe abgezogen worden sind; 


 keine Doppelzahlungen oder unzulässige 
Aufrechnungen vorgekommen sind; 


 zulässige Ersatzansprüche geltend gemacht worden 
sind; 


 die Bezüge der Beamten und Vergütungen der 
Angestellten und Arbeiter nach dem 
Besoldungsgesetz, den Tarif – und Arbeitsverträgen 
sowie nach zuverlässigen Stundennachweisen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch nochmaliger Überarbeitung 
wurde dieser Absatz, alt unter 10.9. 
belassen. 
 
 







9 
 


die Aufstellung der Lohnlisten aufgrund zuverlässiger 
Unterlagen (Lohnberichte) erfolgte. 


richtig berechnet und die Stellenpläne und 
Eingruppierungsvorschriften beachtet worden sind. 


11. Prüfung Baumaßnahmen 2.6.Prüfung Baumaßnahmen  


11.1. Für die Prüfung der Rechnungsbelege über 
Baumaßnahmen gelten grundsätzlich die gleichen 
Bestimmungen wie für die übrigen Belege. 


  


11.2. Während der Bauausführung sind in angemessenem 
Umfang örtliche Prüfungen vorzunehmen und die 
Unterlagen der Ämter (Baupläne, 
Leistungsverzeichnisse, Verträge) heranzuziehen, um 
festzustellen, ob die Bauarbeiten vertragsgemäß 
ausgeführt und die berechneten Baustoffe und 
Materialien vollständig verwandt oder auf Lager 
genommen worden sind. Jede Baustellenbesichtigung 
ist mit den notwendigen Angaben über den Stand des 
Vorhabens, festgestellte Mängel und getroffene 
Maßnahmen in einem Aktenvermerk festzuhalten. Falls 
erforderlich, ist zusätzlich ein ausführlicher 
Prüfungsbericht zu fertigen. Die Abstellung von Mängeln 
ist zu verfolgen. Die örtlichen Prüfungen sind mit dem 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes abzustimmen und 
von diesem vor Durchführung zu genehmigen. 


Während der Bauausführung sind in angemessenem 
Umfang örtliche Prüfungen vorzunehmen und die 
Unterlagen der Ämter (Bauleitpläne, 
Leistungsverzeichnisse, Verträge) heranzuziehen, um 
festzustellen, ob die Bauarbeiten vertragsgemäß ausgeführt 
und die berechneten Baustoffe und Materialien vollständig 
verwandt oder auf Lager genommen worden sind. Jede 
Baustellenbesichtigung ist mit den notwendigen Angaben 
über den Stand des Vorhabens, festgestellte Mängel und 
getroffene Maßnahmen in einem Aktenvermerk 
festzuhalten. Falls erforderlich, ist zusätzlich ein 
ausführlicher Prüfungsbericht zu fertigen. Die Abstellung 
von Mängeln ist zu verfolgen. Die örtlichen Prüfungen sind 
mit dem Leiter des  Rechnungsprüfungsamtes abzustimmen 
und von diesem vor Durchführung zu genehmigen. 


 


12. Prüfung der Vergaben 2.5. Prüfung von Vergaben  


Bei der Prüfung der Vergaben ist insbesondere 
festzustellen, ob 
-die Lieferung oder Leistung notwendig, zweckmäßig und 
wirtschaftlich ist,  
-die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan verfügbar sind, 
-die Grundsätze für die freihändige Vergabe, die öffentliche 
oder beschränkte Ausschreibung, die Vergabe nach 
Einheitspreisen, Pauschalsummen oder Selbstkosten 
beachtet worden sind, 
-die Lieferungen oder Leistungen im Leistungsverzeichnis 
und Auftrag eindeutig und erschöpfend beschrieben sind, 
-die festgelegten Zuständigkeitsgrenzen der Verwaltung und 
der Ausschüsse des Stadtrates beachtet worden sind, 
- die Aufträge nicht unzulässig gestückelt worden sind. 


Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes ist eine 
Rechtmäßigkeitsprüfung  der Einhaltung der haushalts- als 
auch vergaberechtlichen Vorschriften. Sie hat in erster Linie 
vor Erteilung des Zuschlags zu erfolgen.  
Bei der Prüfung von Vergaben ist insbesondere 
festzustellen, ob 


 die Lieferung oder Leistung notwendig, zweckmäßig 
und wirtschaftlich ist; 
 die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan verfügbar 
sind; 
 die vergaberechtlichen Bestimmungen eingehalten 
worden sind, 
 die festgelegten Zuständigkeitsgrenzen der Verwaltung 
und der Ausschüsse des Stadtrates beachtet worden 
sind, 
 die Aufträge nicht unzulässig gestückelt worden sind. 


Keine inhaltlichen Änderungen 
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13. Prüfung der Jahresrechnung auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit 


2.2. Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses  


13.1. Die Prüfung der Jahresrechnung richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 


13.2. Über die laufende förmliche, rechnerische und 
sachliche Prüfung hinaus ist festzustellen, ob: 


1. die Jahresrechnung ordnungsgemäß aufgestellt worden 
ist und die erforderlichen Anlagen beigefügt sind; 
2. die Jahresrechnung mit den Abschlusszahlen der 
Sachbücher übereinstimmt und rechnerisch richtig 
aufgestellt ist; dabei ist besonders darauf zu achten , dass 
die Vorjahresergebnisse, die in die Rechnung des laufendes 
Jahres hineingreifen ( buchmäßiger Kassenbestand, 
Kassen- und Haushaltsreste und Fehlbeträge), richtig 
übernommen worden sind; 
3. alle nach der Einnahmeüberwachungsliste angeordneten 
Beträge ordnungsgemäß zum Soll gestellt worden sind; ihre 
Einziehung den Vorschriften entsprechend verfolgt worden 
ist, die Restebereinigung angemessen ist und die 
verbliebenen Einnahmereste begründet und zulässig sind; 
4. die zur Jahresrechnung gehörenden Einnahmen und 
Ausgaben erfasst und bei der zutreffenden Haushaltsstellte 
nachgewiesen worden sind; 
5. die Ausgabeanordnungsbeträge innerhalb der Ansätze 
des Haushaltsplanes unter Berücksichtigung späterer 
Änderungen und der aus dem Vorjahr übertragenen 
Haushaltsausgaberesten bleiben, alle 
Haushaltsüberschreitungen notwendig waren und 
ordnungsgemäß und rechtzeitig genehmigt sind; 
6. die Verpflichtungsermächtigungen vorschriftsmäßig 
abgewickelt worden sind; 
7. die Deckungsvermerke beachtet worden sind; 
8. die Sammelnachweis nach tatsächlicher 
Inanspruchnahme oder nach möglichkeitsnahen Maßstäben 
aufgelöst wurden, 
9. die Übertragung von Haushaltsresten rechtlich zulässig 
und sachlich nötig war; 
10. Überschüsse und Fehlbeträge nach dem Gesetz 


Über die laufende förmliche, rechnerische und sachliche 
Prüfung hinaus ist festzustellen, ob 


 der Jahres- bzw. Gesamtabschluss ordnungsgemäß 
aufgestellt worden ist; 
 die erforderlichen Bestandteile enthält und die 
notwendigen Anhänge aufweist;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 der Jahresabschluss mit den Abschlusszahlen der 
Bücher übereinstimmt und rechnerisch richtig aufgestellt 
wurde und die Vorjahresergebnisse richtig übernommen 
wurden; 
 der Haushaltsplan eingehalten wurde, insbesondere 
die Inanspruchnahme der Ansätze für Aufwendungen 
und Auszahlungen sowie der bewilligten über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
überwacht wird und die zur Verfügung stehenden Mittel 
stets erkennbar sind; 
 die zum Haushaltsjahr gehörenden Erträge und 
Einzahlungen und Aufwendungen und Auszahlungen 
periodengerecht erfasst und dem entsprechenden 
Kostenträger, der richtigen Kostenstelle und Kostenart  
zugeordnet worden sind; 
 die Verpflichtungsermächtigungen vorschriftsmäßig 
abgewickelt worden sind; 
 zweckgebundene Erträge richtig verwendet worden 
sind; 
 die Deckungsvermerke zu Recht bestehen und 
beachtet wurden; 
 größere Abweichungen von den Haushaltsansätzen 
ausreichend begründet worden sind; 
 die Fehlbeträge aus Vorjahren und die Überschüsse 
nach dem Gesetz behandelt und bei der Bildung und 
Verwendung von Rücklagen die gesetzlichen 
Vorschriften eingehalten worden sind; 
 die Vermögenswerte und Schulden der Stadt 
einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz 
zutreffend erfasst sind; 


Die Prüfungsschwerpunkte  der 
Jahres- und 
Gesamtabschlussprüfung wurden 
dem Neuen kommunalen Haushalts- 
und Rechnungswesen angepasst.  
Ergänzend wurde die Prüfung des 
internen Kontrollsystems 
(organisatorische 
Sicherungsmaßnahmen) 
aufgenommen.  
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behandelt worden sind einschließlich der Feststellung, 
worauf sie beruhen; 
11. größere Abweichungen von den Haushaltsansätzen 
ausreichend begründet sind; 
12. das Rechnungsergebnis richtig ermittelt worden ist; 
13. die Beanstandungen und Anregungen zu früheren 
Haushaltsrechnungen beachtet oder in der vorliegenden 
Rechnung erledigt worden sind. 
 


 die angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden vollständig dokumentiert und 
verständlich zum Ausdruck gebracht worden sind; 
 die bisher angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden geändert worden sind und der 
Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
gesondert dargestellt wurde; 
 wegen besonderer Umstände von der Gliederung der 
Bilanz,  Ergebnisrechnung oder Finanzrechnung des 
Vorjahres abgewichen wurde und die Abweichungen im 
Anhang begründet worden sind; 
 der Rechenschaftsbericht mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht; 
 Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung für 
die  künftige Entwicklung der Stadt zutreffend dargestellt 
sind;  
 der Gesamtabschluss nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung und 
Gesamtabschlussrechnungslegung erfolgt ist und 
einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
angewandt wurden; 
 die Beanstandungen und Anregungen zu früheren 
Haushaltsrechnungen beachtet oder in der vorliegenden 
Rechnung erledigt worden sind. 


Im Rahmen der Jahres -und Gesamtabschlussprüfung ist 
die Prüfung des internen Kontrollsystems auf 
Vorhandensein, Eignung und Wirksamkeit einzubeziehen. 
Für die Prüfungen sind sowohl Kontrollsysteme, die die 
Buchhaltung und die Kassengeschäfte betreffen, als auch in 
den Bereichen, die Daten für die Rechnungslegung 
bereitstellen relevant.  


 2.3. Prüfung der Eröffnungsbilanz 
Neu, Berücksichtigung des § 114 
KVG LSA Eröffnungsbilanz 


 


Gemäß § 114 Absatz 4 KVG LSA ist zu prüfen, ob die 
Eröffnungsbilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Lage der Stadt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt. 
Bei der Prüfung ist insbesondere festzustellen, ob 
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 die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden 
Bestimmungen beachtet worden sind; 
 die Vermögensgegenstände, getrennt in 
Anlagevermögen und Umlaufvermögen, sowie das 
Fremdkapital  getrennt in Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen sowie die Sonderposten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig erfasst und  
richtig bewertet wurden; 
 die zutreffenden Nutzungsdauern und Abschreibungen 
zugrunde gelegt worden; 
 die Bildung von Sonderrücklagen erforderlich war und 
diese in der Eröffnungsbilanz im Wert angemessen 
ausgewiesen worden sind; 
 die einzelnen Bilanzdaten sachlich und rechnerisch in 
vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt worden 
sind; 
 der Differenzbetrag aus Aktiv- und Passivposten im 
Wert korrekt gebildet und richtig dargestellt wurde.  


 


 2.4 . Prüfung der Inventur und Inventarisierung 


Neu aufgrund  § 4 Abs. 2 
Rechnungsprüfungsordnung 


 Bei der Durchführung der Prüfung der Inventur ist darauf zu 
achten, ob bzw. inwieweit die Grundsätze 
ordnungsgemäßer Inventur und die Regelungen der 
Dienstanweisung zur Durchführung von Inventuren und 
Aufstellung von Inventaren der Stadt Köthen (Anhalt) 
beachtet worden sind. 
Die Prüfung der Inventarisierung beinhaltet im Wesentlichen 
ob die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
eingehalten wurden. Diese sind der  


 Grundsatz der Vollständigkeit; 
 Grundsatz der Wahrheit; 
 Grundsatz der Einzelerfassung und Einzelbewertung; 
 Grundsatz der Dokumentation; 
 Grundsatz der Richtigkeit und Klarheit; 
 Grundsatz der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit. 
Deren Einhaltung ist zu dokumentieren. 
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14. Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 
 Neu unter Punkt 1.4 


Prüfungsberichte 


14.1. In dem Bericht ist zu erklären, dass die Prüfung der 
Jahresrechnung nach den Bestimmungen der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA), der Rechnungsprüfungsordnung und der 
Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 
durchgeführt worden ist, die Sachbücher auf ihre 
Richtigkeit geprüft wurden und die Buchungen 
ordnungsgemäß belegt sind. 


  


14.2. Der Bericht soll einen umfassenden Überblick über die 
Prüfungstätigkeit geben, verbleibende wesentliche 
Beanstandungen und Mängel nennen und Anregungen 
und Vorschläge von besonderer Bedeutung anführen. 


  


15. Prüfung der Verwaltung auf Organisation, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 


2.7. Prüfung der Verwaltung auf Organisation, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 


Keine Änderungen 


15.1. Der Prüfer hat im Rahmen seiner Prüftätigkeit bei den 
zu seinem Arbeitsgebiet gehörenden Ämtern und 
Betrieben darauf zu achten, dass die 
Aufgabenerledigung unter Beachtung der Grundsätze 
der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
durchgeführt wird. 


15.2. Dabei ist vor allem zu prüfen, ob 
-die Verwaltungsgeschäfte einfacher, zweckmäßiger 
und wirtschaftlicher abgewickelt werden können, 
-die Verfügungs- und Anordnungsbefugnisse für die 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zweckmäßig und 
sachentsprechend geregelt sind;  
- in allen Verwaltungsbereichen hinreichend 
Vorkehrungen getroffen sind, die einen Verlust an 
städtischem Vermögen durch fahrlässiges und 
schuldhaftes Handeln soweit wie möglich 
ausschließen. 


Der Prüfer hat im Rahmen seiner Prüftätigkeit bei den zu 
seinem Arbeitsgebiet gehörenden Ämtern und Betrieben 
darauf zu achten, dass die Aufgabenerledigung unter 
Beachtung der Grundsätze der Organisation, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit durchgeführt wird. 
Dabei ist vor allem zu prüfen, ob 


 Die Verwaltungsgeschäfte einfacher, zweckmäßiger 
und wirtschaftlicher abgewickelt werden können, 


 Die Verfügungs- und Anordnungsbefugnisse für die 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zweckmäßig 
und sachentsprechend geregelt sind; 


 In allen Verwaltungsbereichen hinreichend 
Vorkehrungen getroffen sind, die einen Verlust an 
städtischen Vermögen durch fahrlässiges und 
Handeln soweit wie möglich ausschließen. 


 


16. Überwachung der Kassen 2.8. Überwachung des Zahlungsverkehrs  
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Der Prüfer hat die Aufgabe, die Abwicklung des gesamten 
Geschäftsbetriebes und des Geschäftsganges der 
Stadtkasse, Zahlstellen, Geldannahmestellen, 
Handvorschüsse und Sonderkassen nach den Vorschriften 
der Gemeindekassenverordnung und den hierzu 
ergangenen Dienst- und Geschäftsanweisungen zu prüfen. 


Der Prüfer hat die Aufgabe, die Abwicklung des gesamten 
Geschäftsbetriebes und des Geschäftsganges der 
Stadtkasse, Zahlstellen, Geldannahmestelle, 
Handvorschüsse und Sonderkassen nach den Vorschriften 
der Gemeindekassenverordnung und den hierzu 
ergangenen Dienst- und Geschäftsanweisungen zu prüfen .  
Weiterhin ist zu prüfen ob die Kassenaufsicht 
ordnungsgemäß wahrgenommen wird. 
Bezüglich Umfang und Inhalt  der Kassenprüfungen und 
Kassenbestandsaufnahmen, sowie Bericht sind die 
gesetzlichen Regelungen der §§ 40-42 GemKVO Doppik zu 
beachten. 


 
 
 
 
 
 
 
 
Neu: Prüfung der Kassenaufsicht und 
Beachtung §§ 40-42 GemKVO 
Doppik 


17. Verfahren bei Unstimmigkeiten  Neu unter Punkt 2.8.4. 


17.1. Wenn Kassenfehlbeträge nicht geklärt werden können 
oder ein Verdacht auf Buchfälschung oder andere 
Unregelmäßigkeiten vorliegt, über deren Entstehung 
keine hinreichende Klarheit zu erlangen ist, hat der 
Prüfer unverzüglich dafür zu sorgen, dass die 
Kassenbestände, Kassenbücher, Konten und Belege 
sichergestellt werden, um zu verhüten, dass 
Eintragungen in den Büchern und Konten geändert 
werden oder durch andere Handlungen der Tatbestand 
verdunkelt wird. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes ist zur Abstimmung der zu 
treffenden weiteren Maßnahmen zu unterrichten. Der 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes informiert den 
Kassenaufsichtsbeamten. 


17.2. Unterschiede zwischen dem Kassen-Sollbestand und 
dem Kassen-Istbestand sind nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zu behandeln. 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegfall, da bei Überwachung des 
Zahlungsverkehr- Prüfung der 
Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen enthalten. 


18. Prüfung der Kassenbücher und Konten 2.8.1 Prüfung der Kassenbücher und Konten Keine Änderungen 


18.1. Die Prüfung der Kassenbücher und Konten hat nach 
den Bestimmungen der Gemeindekassenverordnung 
und den sonstigen Vorschriften zu erfolgen. 


18.2. Die bei der Belegabnahme oder bei Buchprüfungen 
fehlenden Kassenanordnungen oder sonstigen 
Buchungsunterlagen sind in einem Prüfungsbericht 
aufzuführen. Der Prüfer hat darauf zu achten, dass die 


Die Prüfung der Kassenbücher und Konten hat nach den 
Bestimmungen der GemKVO  Doppik und den sonstigen 
Vorschriften zu erfolgen. 
Die bei der Belegabnahme oder bei Buchprüfungen 
fehlenden Kassenanordnungen oder sonstigen 
Buchungsunterlagen sind in einem Prüfbericht aufzuführen. 
Der Prüfer hat darauf zu achten, dass die fehlenden 
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fehlenden Unterlagen - ggf. Ersatzbelege umgehend 
beschafft werden. 


Unterlagen – ggf. Ersatzbelege umgehend beschafft 
werden. 
 


19. Prüfung der Wertgegenstände (Verwahrgelass) 2.8.2 Prüfung der Wertgegenstände Keine Änderungen 


Bei der Prüfung der im Verwahrgelass der Stadtkasse 
hinterlegten Wertgegenstände ist festzustellen, ob nach den 
gesetzlichen Bestimmungen und der Dienstanweisung für 
die Behandlung von Wertgegenständen, soweit eine solche 
vorhanden ist, sowie der Dienstanweisung für die 
Stadtkasse verfahren worden ist. 
 


Bei der Prüfung der im Verwahrgelass der Stadtkasse 
hinterlegten Wertgegenstände ist festzustellen, ob nach den 
gesetzlichen Bestimmungen sowie der Dienstanweisung für 
die Stadtkasse  verfahren worden ist. 


Dienstanweisung für die Behandlung 
von Wertgegenständen ex. nicht 
extra 


20. Prüfung von geldwerten Drucksachen 2.8.3 Prüfung der geldwerten Drucksachen  


20.1. Die Prüfer haben zu prüfen, dass über alle geldwerten 
Drucksachen eine genaue Bestands- und 
Verbrauchskontrolle geführt, der Wert der verwendeten 
Quittungsvordrucke in voller Höhe vereinnahmt wird und 
die Drucksachen gegen missbräuchliche Benutzung 
gesichert sind. 


20.2. Der Bestand und die ordnungsgemäße Verwendung 
der geldwerten Drucksachen ist an Hand von 
Stichproben zu prüfen. 


Der Prüfer hat zu prüfen, dass über alle geldwerten 
Drucksachen eine genaue Bestands- und 
Verbrauchskontrolle geführt, der Wert der verwendeten 
Gebührenmarken und Quittungsvordrucke in voller Höhe 
vereinnahmt wird und die Drucksachen gegen 
missbräuchliche Benutzung gesichert sind.  
Der Bestand und die ordnungsgemäße Verwendung der 
geldwerten Drucksachen sind in Stichproben zu prüfen. 


 


 2.8.4. Verfahren bei Unstimmigkeiten Alt unter Punkt 17.1. 


 Wenn Kassenfehlbeträge nicht geklärt werden können oder 
ein Verdacht auf Buchfälschung oder andere 
Unregelmäßigkeiten vorliegt, über deren Entstehung keine 
hinreichende Klarheit zu erlangen ist, hat der Prüfer 
unverzüglich dafür zu sorgen, dass die Kassenbestände, 
Kassenbücher, Konten und Belege sichergestellt werden, 
um zu verhindern, dass Eintragungen in den Büchern 
geändert werden oder durch andere Handlungen der 
Tatbestand verdunkelt wird. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes ist zur Abstimmung der zu 
treffenden weiteren Maßnahmen zu unterrichten. Der Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes informiert den 
Kassenaufsichtsbeamten. 
 


 


21. Prüfung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften 2.9. Prüfung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften  


21.1. Die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sind nach 
den gleichen Grundsätzen zu prüfen, wie sie für die 


Die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sind nach den 
gleichen Grundsätzen zu prüfen, wie sie für die Prüfung der 


Änderung der Gesetzesgrundlage. 
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Prüfung der übrigen Gemeindewirtschaft maßgebend 
sind, soweit Gesetze, Satzungen und 
Sonderbestimmungen nicht anderes vorsehen. 
Dabei ist auf die Jahresabschlussprüfung nach  
§§ 121,131 GO LSA abzustellen. 


21.2. Bestimmte Teilgebiete, die aufgrund der Pflichtprüfung 
von einem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder 
einem anderen Prüfer geprüft werden, sind vom 
Rechnungsprüfungsamt nicht noch einmal zu prüfen. 


übrigen Gemeindewirtschaft maßgebend sind, soweit 
Gesetze, Satzungen und Sonderbestimmungen nicht 
anderes vorsehen. 
Dabei ist auf die Jahresabschlussprüfung nach §142 KVG 
LSA abzustellen. 
Das Rechnungsprüfungsamt kann sich hierzu eines 
Wirtschaftsprüfers bedienen. 
 


22. Prüfung von Beteiligung und Zuwendung 2.10. Prüfung von Beteiligungen und Zuwendungen Keine Änderungen 


Art und Umfang der Buch- und Betriebsprüfungen, die das 
Rechnungsprüfungsamt aufgrund von Beteiligungen der 
Stadt an Gesellschaften, Genossenschaften und Vereinen 
auszuführen hat, richten sich nach den besonderen 
Verträgen und Vereinbarungen. 
Entsprechendes gilt für die Prüfung von 
Verwendungsnachweisen aus städtischen Mitteln. 
Bestimmte Teilgebiete, die aufgrund der Pflichtprüfung von 
einem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder einem 
anderen Prüfer geprüft werden, sind vom 
Rechnungsprüfungsamt nicht noch einmal zu prüfen. 


Art und Umfang der Betriebsprüfungen, die das 
Rechnungsprüfungsamt aufgrund von Beteiligungen der 
Stadt auszuführen hat, richten sich nach den besonderen 
Verträgen und Vereinbarungen. 
 
Entsprechendes gilt für die Prüfung von 
Verwendungsnachweisen aus städtischen Mitteln. 
Bestimmte Teilgebiete, die aufgrund der Pflichtprüfung von 
einem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder einem 
anderen Prüfer geprüft werden, sind vom 
Rechnungsprüfungsamt nicht noch einmal zu prüfen. 


 


23. Meldung von Behinderungen und Schwierigkeiten 
bei der Prüfung 


 Neu unter Punkt 1.8. 


Wenn bei der Prüfung Behinderungen oder Schwierigkeiten 
auftreten, hat der Prüfer den Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich zu verständigen. 
Gegebenenfalls soll der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes den Oberbürgermeister oder den 
zuständigen Dezernenten um die erforderlichen 
Maßnahmen bitten. 
 


  


24. Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Dienstanweisung 


3. Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Dienstanweisung 


Keine Änderungen 


Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist berechtigt, 
hinsichtlich Zahl und Umfang der Prüfungen Ausnahmen 
zuzulassen, wenn dienstliche oder sonstige Interessen es 
erfordern. 


Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist berechtigt, 
hinsichtlich Zahl und Umfang der Prüfungen Ausnahmen 
zuzulassen, wenn dienstliche oder sonstige Interessen es 
erfordern. 


 


25. Sprachliche Gleichstellung 4. Sprachliche Gleichstellung Keine Änderungen 
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Alle Stellenbezeichnungen in dieser Dienstanweisung gelten 
sowohl in der männlichen als auch weiblichen Form. 


Alle Stellenbezeichnungen in dieser Dienstanweisung gelten 
sowohl in der männlichen als auch weiblichen Form. 


 


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Synopse Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt alt neu.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017134/10 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 02.11.2017

TOP: 2.7

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017134/10

Az.: erstellt am: 11.09.2017

Betreff

Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

09.10.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
11.10.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
12.10.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
12.10.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
16.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
17.10.2017: Ortschaftsrat Merzien 
18.10.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
24.10.2017: Hauptausschuss 
25.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
02.11.2017: Stadtrat

09.10.2017 
11.10.2017 
12.10.2017 
12.10.2017 
16.10.2017 
17.10.2017 
18.10.2017 
24.10.2017 
25.10.2017 
02.11.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
kein Beschluss 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Kalkulation der Friedhofsgebühren für 
die Jahre 2018 - 2020 auf der Grundlage der 6. Änderungssatzung der 
Friedhofsgebührensatzung.

Gesetzliche Grundlagen:

- § 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Den nachfolgenden Ausführungen vorangestellt sei der Hinweis, dass die beigefügte      
Anlage 5 den Kern der Gebührenkalkulation beinhaltet. Die Anlagen 6 und 7 enthalten 
zudem Vergleiche zwischen den für die Stadt Köthen (Anhalt) für 2018-2020 neu 
kalkulierten Gebührensätzen und den Gebührensätzen von Umlandgemeinden. Dies betrifft 
sowohl die Einzelsachverhalte als auch gebräuchliche Gebührenkombinationen.

Die übrigen Anlagen 1 bis 4 beinhalten ergänzende Erläuterungen zu  einzelnen 
Sachverhalten, die bei Bedarf herangezogen werden können. Die Anlage 4 enthält zudem 
den Gebührenvergleich zum Vorkalkulationszeitraum 2017. 

1. Aktuelle Situation
Die Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt auf der Grundlage des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) und hierbei 
insbesondere auf der Grundlage des § 5 „Benutzungsgebühren“.

Gemäß § 5 Absatz 1 haben Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme 
öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren zu erheben. Diese sind gemäß Absatz 2 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Die Kostenermittlung kann gemäß 
Absatz 2b für einen Zeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigen soll. 

Zielstellung dieser Vorlage ist es, die aus der Gebührenkalkulation resultierende 
Friedhofsgebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2018 für die Jahre 2018-2020 in Kraft 
treten zu lassen. 

Ausgehend von der aktuell noch geltenden Friedhofgebührensatzung und der zu Grunde 
liegenden Gebührenkalkulation 2017 wird in der hier vorliegenden Gebührenkalkulation 
2018-2020 kein Ergebnissaldo des Jahres 2017 berücksichtigt, da aktuell davon 
ausgegangen wird, dass die zu Grunde gelegten Annahmen im Wesentlichen so eintreffen 
werden.

2. Vorgriff auf das Ergebnis der Gebührenkalkulation
Im Ergebnis der Kalkulation 2018-2020 der Friedhofsgebühren ist festzustellen, dass:

- sich die Gebührensätze gegenüber dem Vorkalkulationszeitraum 2017 mehrheitlich 
verringern,

- die Gebührensätze 2018-2020 dem Niveau der Gebühren der Vergleichskommunen
(Stadt Bernburg und Stadt Aschersleben) entsprechen (siehe auch Anlage 6 und 7)

- der kalkulatorische Aufwandsdeckungsgrad der gebührenfähigen Kosten nahezu
100% (99,68%) beträgt (siehe auch Anlage 5-0), 

- trotz der nahezu 100%igen Berücksichtigung der gebührenfähigen Kosten der
Aufwanddeckungsgrad für das Produkt 55.3.001 „Friedhöfe betreiben“
nicht über 79,33% steigt (siehe auch Anlage 5-0),

- die Produkt (55.3.001) bezogene Kostenunterdeckung in Höhe von rd. 20,67% im
Wesentlichen auf die Kosten im Kontext der Schließungs- und  Überhangflächen, 
welche nicht gebührenfähige Kosten darstellen sowie auf nicht ansatzfähige Ver-
waltungsgemeinkosten zurückzuführen ist.

3. Allgemeine Aussagen zur Kostenrechnerischen Datenaufbereitung
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die Kostenrechnung im Bereich der Gebühren 
rechnenden Einrichtung Friedhof (Produkt 55.3.001) in den letzten Jahren stetig 
weiterentwickelt hat. Dies betrifft sowohl die konkrete, bereits unterjährige Kostenzuordnung, 
die differenzierte Behandlung der Gemeinkosten sowie den differenzierten Einsatz der 
umlagerelevanten Schlüssel. 



Darüber hinaus haben Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter der 
Stadtverwaltung (siehe auch Anlage 2, Verwaltungskostenpauschale) im Rahmen der 
innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Höhe 
der Kosten der Einrichtung.

Weiterhin bleibt festzuhalten, dass es zwei wesentliche Einflussfaktoren auf die 
Gebührenhöhe 2018-2020 gibt:

1. die zu Grunde gelegten gebührenfähigen Kosten des Planungshorizontes 2018-2020
und
2. die gebührenspezifischen Fallzahlen (aus Statistik bzw. Prognose). 

Aktuell erfolgt produktintern einerseits eine differenzierte unterjährige Zuordnung von 
Einzelkosten (direkte Stellenkosten) und andererseits eine differenzierte, auf 
Produktivstunden und gewichtete Fallzahlen gestützte, Umlage von Gemeinkosten (Umlage 
„Hands“ und „Sachbearbeitung“) im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

4. Konkrete Erläuterungen zu einzelnen Gebührensachverhalten
Ergänzend zu den nachfolgenden Ausführungen sei an dieser Stelle auch auf die 
Einzeldarstellungen in Anlage 5-1 bis 5-9 verwiesen.  Darüber hinaus findet sich in der 
Anlage 4 eine Übersicht mit Erläuterungen zum Gegenstand der einzelnen Gebühr sowie 
die Darstellung der wertmäßigen Veränderung. 

Im Hinblick auf die Gebührenkalkulation muss grundsätzlich zwischen gebührenrelevanten 
und nicht gebührenrelevanten Sachverhalten / Kosten differenziert werden.

gebührenrelevante Sachverhalte /
Kosten bzw. Kostenstellen

nicht gebührenrelevante Sachverhalte / 
Kosten bzw. Kostenstellen

- Grabnutzungsgebühren (A 5-1),
- Beräumung von Einzelgräbern 
            (A 5-9),
- Bestattungen/Beisetzungen (A 5-2),
- Bestattungsdienst (A 5-3),
- Ausbettungen (A 5-4),
- Nutzung der Leichenhalle/   
            Abschiedsraum (A 5-5.1),
- Nutzung Trauerhalle (A5-5.2),
- Anfertigen einer Inschrift für die 
            Urnengemeinschaftsanlage (A 5-7),
- Nutzung Gerätefächer (A 5-8),
- Sonstige Friedhofsgebühren 
            (Genehmigungen, Verwaltungs-
            handlungen) (A 5-6)

volle, städtische Kostenträgerschaft
- Bewirtschaftung Überhangflächen
- Bewirtschaftung Schließungsflächen,
- Erhalt historischer Grabstätten,
- Beimessung „Grünpolitischer Wert“,
- „Unwägbarkeitsabzug“

ergebnisneutral, ggf. anteilige, städtische 
Kostenträgerschaft
- Kriegsgräberpflege,
- Leistungserbringung für andere
            städtische Funktionsbereiche
            (Produkte)

Für jeden der vorausbezeichneten gebührenrelevanten Sachverhalte existiert in der Anlage 
5 eine komprimierte „Abweichungsanalyse“ gegenüber dem Vorkalkulationszeitraum 2017, 
bei der die aggregierten Kostenpositionen (direkte Stellenkosten und Umlagekosten) sowie 
die zum Ansatz gebrachten Fallzahlen gegenüber gestellt werden.

Im nachfolgenden wird kurz auf die einzelnen Gebührensachverhalte eingegangen.



Grabnutzungsgebühren / Vergabe von Nutzungsrechten (Anlage 5-1.0, 5-1.1)

Die Grabnutzungsgebühren berücksichtigen einerseits direkte Stellenkosten im Hinblick auf 
die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der für den Betrieb notwendigen Grabflächen sowie 
die über Hilfskostenstellen („Einrichtung und Auflösung von Grabfeldern“, 
„Abfallentsorgung“, „Allgemeine Kosten des Friedhofsbetriebs“) erfassten 
betriebsnotwendigen Kosten. Darüber hinaus erfolgt eine tätigkeitsbezogene 
Kostenzuordnung für die Tätigkeiten der Friedhofsmitarbeiter sowie für den Aufwand der 
Sachbearbeitung.

In diesem Zusammenhang werden, nach Vorwegabzug des „Unwägbarkeitsabzuges“ im 
Kontext von Planungspuffern, die nicht gebührenfähigen Kosten für Überhang- und 
Schließungsflächen separiert. Ebenso erfolgt in diesem Kontext auch die Bemessung des 
sogenannten „Grünpolitischen Wertes“.

Für den aktuell zu kalkulierenden Zeitraum 2018 bis 2020 ist keine Kompensation für 
Vorjahre anzusetzen.

Der gegenüber dem Vorjahr um rd. TEUR 40 höhere Kostenansatz steht im Zusammenhang 
mit der höheren Planzahl und mit gebührenfähigen Kosten für die Beräumung von 
Grabflächen, welche nicht gesondert erhoben werden können.

Die neu kalkulierten Grabnutzungsgebühren liegen fast ausnahmslos unter den Ansätzen 
des Vorkalkulationszeitraums 2017. Einzige Ausnahme bildet die Gebühr für das 
Urnengemeinschaftsgrab (UGG). Hier wird der gegenüber den Vorjahren höhere Aufwand 
für die Herrichtung und Unterhaltung berücksichtigt.

Zudem wurde in der aktuellen Kalkulation (2018-2020) das Urnengrab für Mensch+Tier-
Bestattung neu aufgenommen.

Das Baumgrab wird gebührenmäßig unter Urnengemeinschaftsgrab (UGG) gefasst.

Beräumung von Einzelgräbern (Anlage 5-9.0, 5-9.1)

Die Beräumung von Einzelgräbern bezieht sich auf die Einzelgräber, welche durch 
Beauftragung der Nutzungsberechtigten durch die Friedhofsverwaltung beräumt und 
anschließend abgerechnet werden. Die Beräumung erfolgt nach entsprechender 
Auftragserteilung über einen externen Dritten.

Entgegen der Vorjahresplanung wurden hier, aufgrund der veränderten Erwartungshaltung 
der Friedhofsverwaltung, Kostenansätze und Fallzahlen nach unten korrigiert.

Ebenso wurden die in die letzte Kalkulation erstmalig aufgenommenen Sachverhalte für die 
aktuelle Kalkulation (2018-2020) weiter differenziert. Neben der Differenzierung zwischen 
Erd- und Urnengrab gibt es künftig die Differenzierung  - (Erd-) bzw. Urnengrab „mit“ bzw. 
„ohne“ bauliche Anlage. Diese Differenzierung resultiert aus den Erkenntnissen im 
Zusammenhang mit der Leistungsausschreibung und den erzielten Ergebnissen.  

Die neu kalkulierten Gebührensätze für die Beräumung von Einzelgrabstätten mit baulichen 
Anlagen liegen über den Ansätzen des Vorkalkulationszeitraums 2017 für die Beräumung 
von Einzelgrabstätten. Die Gebührensätze für die Beräumung von Einzelgrabstätten ohne 
bauliche Anlagen liegen unter den Ansätzen des Vorkalkulationszeitraums 2017 für die 
Beräumung von Einzelgrabstätten.

Bestattungen / Beisetzungen (Anlage 5-2.0, 5-2.1)

Aufgrund aktueller Erkenntnisse musste in Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung, bei 
nahezu konstanten Fallzahlen, der Kostenansatz für die Sachbearbeitung erhöht werden.



Die sich in der Kalkulation 2018-2020 ergebenden Gebührensätze bleiben jedoch, aufgrund 
der nicht erforderlichen Vorjahreskompensation, unter den Ansätzen des 
Vorkalkulationszeitraums 2017.

Nutzung von Abschiedsraum und Kühlzelle (Anlage 5-5.1.0, 5-5.1.1)

Hinsichtlich der Höhe des Gebührensatzes im Bereich Kühlzelle und Abschiedsraum ist 
festzuhalten, dass selbst der geringe Kostenansatz (Ø 300 EUR p.a., im 
Vorkalkulationszeitraum 2017 Ø 156 EUR p.a.)  aufgrund der unverändert geringen 
Fallzahlen („3“) zu einem Gebührensatzanstieg von rd. 92% gegenüber dem 
Vorkalkulationszeitraum 2017 führt. Der Höhere Kostenansatz steht im Zusammenhang mit 
Instandsetzungs-/Unterhaltungsmaßnahmen.

Nutzung der Trauerhallen (Anlage 5-5.2.0, 5-5.2.1)

Die Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle erhöhen sich im Zuge der Kalkulation 
2018-20 gegenüber dem Vorkalkulationszeitraum 2017. Ursächlich hierfür sind im 
Wesentlichen die aktualisierten Ansätze für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen für 
die Verzinsung der Kapitalbindung (Restwerte Trauerhallen, hier für die Trauerhallen in den 
Ortschaften). Darüber hinaus erhöht sich der Ansatz für Sachbearbeitung, ursächlich im 
Kontext einer höheren Gesamtfallzahl.

Vom Niveau her liegen die aktuell kalkulierten Nutzungsgebühren für die Trauerhallen über 
den Gebührensätzen der Vergleichskommunen Bernburg und Aschersleben. 

Verwaltungsgebühren und sonstige Friedhofsgebühren (Anlage 5-6.0, 5-6.1 sowie 5-7.0, 
5-7.1 und   5-8.0, 5-8.1)

Sonstige Friedhofs- und Verwaltungsgebühren reduzieren sich gegenüber dem 
Kalkulationszeitraum 2017 durch geringere Kostenansätze.

5. Neue / Veränderte Gebührensachverhalte

An dieser Stelle wird noch einmal kurz auf die veränderten bzw. neuen 
Gebührensachverhalte hingewiesen, welche in der Friedhofssatzung erläutert sind:

- die Urnenwahlgrabstätte für Human- und Heimtieraschen („Mensch+Tier-
Bestattung“) als ein im Rahmen der Gebührenkalkulation 2018-20 neu 
kalkulierter Gebührensachverhalt,

- das „Baumgrab“ als eine Gestaltungsvariante der Urnengemeinschaftsgrabstätte,
welche im Rahmen der Gebührenkalkulation 2018-20 keinen gesondert zu 
kalkulierenden Gebührensachverhalt darstellt.

6. Erläuterungen zu nicht gebührenfähigen Sachverhalten

Kosten der Überhang- und Schließungsflächen 

Die Kosten der Schließungsflächen werden einerseits durch die direkte Zuordnung von 
Einzelkosten (bspw. Unterhaltung durch Fremdfirmen) sowie durch Stundensatz bewertete 
Einsatzstunden der Friedhofsmitarbeiter sowie der Betriebsfahrzeuge ermittelt. Darüber 
hinaus erfolgt eine flächenbezogene Kostenzuordnung der Hilfskostenstellen 
„Abfallentsorgung“.



Kosten für historische Grabstätten und Denkmalschutz

Diese Kostenstelle berücksichtigt im wesentlichen Kosten für die Erhaltung von Grabstätten, 
welche im Zusammenhang mit der Stadtgeschichte von Bedeutung sind sowie Kosten im 
Zusammenhang mit dem Denkmalstatus des Hauptfriedhofes in der Maxdorfer Straße.

„Grünpolitischer Wert“

Ø siehe Erläuterungen in Anlage 3

„Unwägbarkeitsabzug“

In dieser Position sind nicht gebührenfähige Kosten und ggf. Planungspuffer berücksichtigt.
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Allgemeine Systematik der doppischen Rechnungssysteme im Kontext der Kalkulation
der Friedhofsgebühren


Die vorliegende Anlage soll einen ergänzenden Überblick über die vier Begrifflichkeiten
Finanzrechnung, Ergebnisrechnung, Bilanz sowie die Kosten- und Leistungsrechnung und
dem jeweiligen Aussagegehalt auch im Kontext mit der Gebührenkalkulation im Produkt
55.3.001 „Friedhöfe betreiben“ geben.


Wesentlich für das weitere Verständnis ist:


- dass die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Hinblick auf die Ermittlung der
gebührenfähigen Kosten die wesentliche Grundlage für die Gebührenkalkulation bildet,


- dass die KLR die Werte der Teilergebnisrechnung mit Hilfe von Kostenstellen (KST)
vertikal weiter differenziert und somit, bildlich gesprochen, aus einer großen Säule
mehrere kleine Säulen werden,


- die Kostenstellen sich in sogenannte Haupt- und Hilfskostenstellen unterteilen lassen,


- die Hilfskostenstellen unterjährig nicht direkt zuordenbare Kosten (Gemeinkosten)
„sammeln“, während den Hauptkostenstellen bereits unterjährig spezielle Kosten
(Einzelkosten) direkt zugeordnet werden können,


- im Zuge der sogenannten Betriebsabrechnung die auf den Hilfskostenstellen
gesammelten Gemeinkosten durch geeignete Verteiler- bzw. Umlageschlüssel auf die
Hauptkostenstellen umgelegt / zugeordnet werden,


- die Bilanz im Rahmen der Gebührenkalkulation keine Rolle spielt, da anlagerelevante
Investitionen über Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) sowie Bezuschussung von
Investitionen über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) ihre
Berücksichtigung finden,


- dass die Ausrichtung der Gebührenkalkulation, trotz der KLR basierten
Kostenermittlung im Hinblick auf die Liquiditätsdeckung in der Erhebungsperiode
ausgerichtet ist


Grundsätzliche Erläuterungen zur Kostenerfassung und -zuordnung im Rahmen der
Betriebsabrechnung / Kosten- und Leistungsrechnung


Im laufenden Haushaltsjahr werden alle Aufwendungen und Erträge im Rahmen der
Buchungstätigkeiten dem jeweiligen Sachkonto der Ergebnisrechnung zugeordnet. Durch
eine entsprechende Stammdatenstrukturierung erfolgt eine parallele Buchung im
Rechnungskreis der Kosten- und Leistungsrechnung. Jedem Sachkonto der
Ergebnisrechnung ist eine entsprechende Kostenart der Kosten- und Leistungsrechnung
zugeordnet.


Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einzelne Kostenstellen gezielt für die jeweilige
Buchung mit anzusprechen. Hierdurch ist es möglich eine weitere Untersetzung, detaillierter
als es in der Ergebnisrechnung möglich ist, zu erreichen.


Die Kostenstellen teilen sich grob, wie bereits näher ausgeführt wurde, in zwei Gruppen; die
sogenannten Hilfs- und die Hauptkostenstellen. Die Hilfskostenstellen sammeln nicht direkt
dem Gebührensachverhalt zuordenbare Kosten, zunächst im Hinblick auf den Sachverhalt der
Kostenentstehung.







Anlage 1
(Seite 2) 


 


Beispiele für Hilfskostenstellen sind: „Leitung“, „Sachbearbeitung“, „Hands“ (Beschäftigte im
manuellen Bereich), „Verwaltungsgebäude“, „Wirtschafts- und Sozialgebäude“, „betriebliche
Infrastruktur“, „Abfallbeseitigung“.


Die Hauptkostenstellen sammeln Kosten im Hinblick auf die spätere Kostenträgerschaft (die
einzelnen Gebührensachverhalte sowie die nicht gebührenfähigen Sachverhalte).


Beispiele für Hauptkostenstellen (im Hinblick auf gebührenfähige Sachverhalte) sind:
„Nutzungsrechte“, „Herstellung von Gräbern“, „Bestattungsdienst“, „Nutzung Leichenhalle“,
„Nutzung Trauerhalle“, „Sonstige Friedhofsgebühren“, „Nutzung Gerätefächer“.


Beispiele für Hauptkostenstellen (im Hinblick auf nicht gebührenfähige Sachverhalte) sind:
„Schließungsflächen“, „Überhangflächen“, „Historische Grabstätten“, „Kriegsgräber“,
„Grünpolitischer Wert“.


Festzustellen ist, dass der überwiegende Teil der Kosten zunächst nur den Hilfskostenstellen
zugeordnet werden kann. Die abschließende Zuordnung zu den Hauptkostenstellen erfolgt
dann über geeignete Schlüssel, die im Zeitverlauf auch den aktuellen Erkenntnissen
angepasst wurden und werden.


Beispielsweise werden die Gebäudekosten entsprechend der Nutzung verteilt. Die Kosten der
Abfallbeseitigung werden hingegen auf Basis eines Flächenschlüssels verteilt. Die Kosten der
Sachbearbeitung werden auf Basis von Fallzahlen und Fallpauschalen verteilt und die Kosten
der „Hands“(Friedhofsarbeiter) auf Basis von Personaleinsatzstunden.


Detaillierte Darstellung der Kostenzuordnung im Rahmen der Zuordnung von
Gemeinkosten


Gegenstand der Betriebsabrechnung ist die Zuordnung / Umlage der auf den
Hilfskostenstellen zunächst gesammelten Gemeinkosten auf die Hauptkostenstelle. Diese
Kostenzuordnung erfolgt in mehreren Schritten:


Schritt 1: „Umlage der Gebäudekosten“ der auf den Kostenstellen „Verwaltungsgebäude“ und
„Wirtschafts- und Sozialgebäude“ gesammelten Kosten auf die Kostenstellen „Leitung“,
„Sachbearbeitung“ und „Hands“,


Schritt 2: Umlage der Kosten der Gebäudebewirtschaftung auf die Kostenstellen „Leitung“,
„Sachbearbeitung“ und „Hands“,


Schritt 3: Zuordnung der Verwaltungskostenpauschale zu den Kostenstellen „Leitung“,
„Sachbearbeitung“ und „Hands“, unter Abzug einer „Unwägbarkeitspauschale“ (10% der
Gesamtkosten.


Schritt 4: Umlage der Kostenstelle „Leitung“ auf die Kostenstelle „Sachbearbeitung“ (30%),
„Hands“ (40%) und zum Produkt 56.1.001 „Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten“ (30%)
hinsichtlich der momentan noch im Produkt personell verankerten Zuständigkeit im Kontext
der Durchsetzung der Baumschutzsatzung.


Schritt 5: Umlage der Kostenstelle „Hands“ auf Basis der Personaleinsatzstunden aus der
Tätigkeitsrückerfassung.


Schritt 6: Umlage der Kostenstelle „Sachbearbeitung“ mit Hilfe von Äquivalenzziffern /
Verhältniszahlen auf Basis der gewichteten Fallzahlen der Gebührensachverhalte.
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In weiteren Schritten werden die Kosten der Kostenstellen „Einrichtung von Grabfeldern“,
„Auflösung von Grabfeldern“ und „Unterhaltung der Infrastruktur“ zu jeweils 100% der
Hauptkostenstelle „Nutzungsrechte“ zugeordnet.


Die Kosten der Hilfskostenstelle „Abfallbeseitigung“ wird auf Basis eines Flächenschlüssels
auf die Kostenstellen „Nutzungsrechte“, „Überhangflächen“, „Schließungsflächen“ und
„Schmuck -u. Rahmenflächen“ verteilt.


Abschließend werden 10% der Kosten der Kostenstelle „Schmuck- und Rahmengrün“ als
„Grünpolitischer Wert“ zu Lasten der Stadt Köthen (Anhalt) berücksichtigt. Die übrigen 90%
werden aufgrund der dem Betriebszweck dienenden Ausrichtung der Kostenstelle
„Nutzungsrechte“ zugeordnet.


Erläuterungen zur Definition des „Grünpolitischen Wertes finden sich in der beigefügten
Anlage 3.
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Zusammensetzung der Verwaltungskostenpauschale
Der Ansatz der Verwaltungskostenpauschale im Kontext der Friedhofs-Gebührenkalkulation 2018-2020 berücksichtigt nachfolgende Produkte und ihre Leistungen:


HHPL 2018 FHGebKalk
2018-20


Stand: 06.07.2017 31.08.2017


Produkt-
Nr.:


Produkt-Bezeichnung
(Leistung abgebendes Produkt)


Gegenstand der Leistungsabgabe
an das Produkt 55.3.001 "Friedhöfe betreiben"


Verwaltungs-
kostenpauschale


analog der
Anmeldung zum
Haushalt 2018


Herausrechnung
nicht


gebührenfähige
Kostenanteile


(oberste
Verwaltungs-


steuerung,
Politische Gremien,


Recht)


Die um
nicht


gebührenfähige
Kostenanteile


reduzierte Basis
der Verwaltungs-
kostenpauschale.


Unwägbarkeits-
abzug


aufgrund von
Planungs-


unsicherheiten


gebührenfähige
Kostenanteile der


Verwaltungs-
kostenpauschale


Gesamt-abweichung
zwischen


Verwaltungs-
kostenpauschale im
Haushalt 2018 und


den Ø
gebührenfähigen


Kostenanteilen der
Verwaltungs-


kostenpauschale
2018-20


10%


11.1.101 Verwaltung steuern, Kontrakte, Öffentlichkeitsarbeit
sichern


betr. anteilige Kosten der Verwaltungssteuerung
(Oberbürgermeister und Dezernenten)


5.300,00 € -5.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.300,00 €


11.1.102 Politische Gremien betreuen betr. anteilige Kosten des Ratsbüros sowie der beratenden
und Beschluss fassenden Gremien
(Stadt- und Ortschaftsräte, Fachausschüsse)


7.700,00 € -7.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.700,00 €


11.1.202 Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen betr. anteilige Kosten der Mitarbeitervertretung (Personalrat,
Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie
Schwerbehindertenvertretung)


3.100,00 € -400,00 € 2.700,00 € -270,00 € 2.430,00 € -670,00 €


11.1.203 Datenschutz sichern und
Organisationsangelegenheiten bearbeiten


betr. anteilige Kosten für Behandlung aller Datenschutz
relevanten Themen sowie für die Erarbeitung, Umsetzung u.
Anpassung von Aufbau- und Ablauforganisation
einschließlich Organisationsverfügungen und
Dienstanweisungen


5.700,00 € -400,00 € 5.300,00 € -530,00 € 4.770,00 € -930,00 €


11.1.204 Personalangelegenheiten bearbeiten betr. anteilige Kosten für sämtliche
Personalangelegenheiten (Entgeltabrechnung, allgemeine
Personalsachbearbeitung, Personalplanung und -
entwicklung, etc.)


14.200,00 € -500,00 € 13.700,00 € -1.370,00 € 12.330,00 € -1.870,00 €


11.1.206 Rechtsangelegenheiten bearbeiten betr. anteilige Kosten rechtliche Beratung und rechtliche
Vertretung


3.900,00 € -3.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.900,00 €


11.1.301 Zahlungsverkehr abwickeln und
Bücher führen


betr. anteilige Kosten für Rechnungsausgleich,
Gebührenvereinnahmung, Liquiditätsplanung, etc.


10.400,00 € -500,00 € 9.900,00 € -990,00 € 8.910,00 € -1.490,00 €


11.1.302 Zwangsweise Forderungen einziehen betr. anteilige Kosten für Forderungsmanagement bzw.
Forderungsvollstreckung


9.500,00 € -800,00 € 8.700,00 € -870,00 € 7.830,00 € -1.670,00 €
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Zusammensetzung der Verwaltungskostenpauschale
Der Ansatz der Verwaltungskostenpauschale im Kontext der Friedhofs-Gebührenkalkulation 2018-2020 berücksichtigt nachfolgende Produkte und ihre Leistungen:


HHPL 2018 FHGebKalk
2018-20


Stand: 06.07.2017 31.08.2017


Produkt-
Nr.:


Produkt-Bezeichnung
(Leistung abgebendes Produkt)


Gegenstand der Leistungsabgabe
an das Produkt 55.3.001 "Friedhöfe betreiben"


Verwaltungs-
kostenpauschale


analog der
Anmeldung zum
Haushalt 2018


Herausrechnung
nicht


gebührenfähige
Kostenanteile


(oberste
Verwaltungs-


steuerung,
Politische Gremien,


Recht)


Die um
nicht


gebührenfähige
Kostenanteile


reduzierte Basis
der Verwaltungs-
kostenpauschale.


Unwägbarkeits-
abzug


aufgrund von
Planungs-


unsicherheiten


gebührenfähige
Kostenanteile der


Verwaltungs-
kostenpauschale


Gesamt-abweichung
zwischen


Verwaltungs-
kostenpauschale im
Haushalt 2018 und


den Ø
gebührenfähigen


Kostenanteilen der
Verwaltungs-


kostenpauschale
2018-20


10%


11.1.303 Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften,
Controlling und Beteiligungsmanagement sichern


betr. anteilige Kosten der Haushaltplanung, -überwachung
und -steuerung, hinsichtlich aller Teilrechnungen (Finanz-,
Ergebnis-, Kosten- und Leistungsrechnung),
Jahresabschluss, Gebührenkalkulation


12.000,00 € -500,00 € 11.500,00 € -1.150,00 € 10.350,00 € -1.650,00 €


11.1.401 Jahresrechnung prüfen und
Sonderprüfungen durchführen


betr. anteilige Kosten Rechnungsprüfungsamt für die
Wahrnehmung der verschiedenen Prüffunktionen


8.200,00 € -400,00 € 7.800,00 € -780,00 € 7.020,00 € -1.180,00 €


11.1.504 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
gewährleisten


betr. anteilige Kosten der Software- (Standard- u.
Fachanwendungen) und Hardwareausstattung
(Datenverarbeitung u. Kommunikation) einschl. Anpassung
und Störungsmanagement sowie Anwenderschulungen


8.000,00 € -300,00 € 7.700,00 € -770,00 € 6.930,00 € -1.070,00 €


11.1.505 Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben
wahrnehmen


betr. anteilige Kosten für Materialbeschaffung für
Verwaltungstätigkeiten sowie Organisation Post- u.
Botendienst, Hausdruckerei u. Verwaltungsbücherei


6.100,00 € -300,00 € 5.800,00 € -580,00 € 5.220,00 € -880,00 €


11.1.506 Arbeitsschutz gewährleisten betr. anteilige Kosten für die Organisation und
Gewährleistung des betriebsärztlichen Dienstes,
Beschaffung von Arbeitsschutzmitteln- u. Schutzbekleidung,
Gefährdungsanalysen u. Dokumentation


2.000,00 € -400,00 € 1.600,00 € -160,00 € 1.440,00 € -560,00 €


11.1.507 Vergabeverfahren durchführen
(NEU ab 2015, alt 52.1.002)


betr. anteilige Kosten für Ausschreibungen im Bereich der
Grünflächen- und baulichen Objektunterhaltung


3.500,00 € -500,00 € 3.000,00 € -300,00 € 2.700,00 € -800,00 €


11.1.508 Versicherungsangelegenheiten bearbeiten betr. anteilige Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung
bzw. Schadensregulierungen von Inhalts- und
Elektronikversicherungen bzgl. der Produkt bezogenen
Objekte


11.100,00 € -800,00 € 10.300,00 € -1.030,00 € 9.270,00 € -1.830,00 €


Summen: 110.700,00 € -22.700,00 € 88.000,00 € -8.800,00 € 79.200,00 € -31.500,00 €
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Begriffserläuterung „Grünpolitischer Wert“
Herauszustellen ist, dass sich der „Grünpolitische Wert“ nicht aus der Addition
sämtlicher Kosten für „Grünflächen“ des Friedhofes ableitet, sondern aus der, ggf. auf
Flächenkosten gestützten, Bewertung des über den Betriebszweck hinaus gehenden
Wertes der Einrichtung für die Allgemeinheit.


Neben der einrichtungsspezifischen Ausrichtung von Friedhöfen als „Ort für Bestattungen“,
wird auch von einem weiteren Nutzen für die „Allgemeinheit“ ausgegangen.


Bei der Bestimmung des Umfangs dieses Nutzens können verschiedene Ansätze im Kontext
von Flächen indizierten Ansätzen und Kostenspaltungen mittels Betriebsabrechnungsbogen
(BAB) herangezogen werden.


Vor diesem Hintergrund ist für die Betriebsabrechnung der Stadt Köthen (Anhalt) festzuhalten,
dass ein kombinierter Ansatz bei der Definition des „Grünpolitischen Wertes“ gewählt wurde.
Dieser Ansatz stützt sich einerseits auf eine Flächen bezogene Kostenspaltung und
andererseits auf die definitorische Wertbeimessung.


Hierzu wurde zunächst eine detaillierte Flächenbilanz erstellt, bei der die Flächen- bzw.
Einrichtungskosten nach „dem Betriebszweck dienende Flächen“ und „nicht dem
Betriebszweck dienende Flächen“ differenziert wurden.


nicht dem Betriebszweck (lfd.
Bestattungen) dienende Flächen


dem Betriebszweck dienende Flächen


- Grabfläche unbelegt
(Schließungsflächen),


- Grabfläche unbelegt
(Überhangflächen),


- Kriegsgräber, Ehrenfriedhof,


- Historische Grabstätten


- Verwaltungs- sowie Wirtschafts-
und Sozialgebäude,


- Friedhofskapelle, Trauerhallen,


- Grabfläche belegt,


- Grabfläche unbelegt
(Reservefläche),


- Struktur- und Gestaltungsflächen


Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe und Historische Grabstätten sind Teil des kulturgeschichtlichen,
kollektiven Bewusstseins und spenden somit einen über den Einrichtungszweck dienenden
Wert. Ähnlich verhält es sich mit der ökologischen Funktion von unbelegten Grabflächen in
Form von Überhangflächen. Besonders deutlich wird dies im Kontext der Renaturierung von
extensiv gepflegten Schließungsflächen.


Die Kosten für diese, „nicht dem Betriebszweck dienende Flächen“, unter Aussparung der
Kriegsgräberpflege, welche wesentlich vom Bund bzw. Land getragen wird, werden von der
Stadt Köthen (Anhalt) und somit von der „Allgemeinheit“ getragen.


Bei der Beantwortung der Frage, ob es weitere zu berücksichtigende Sachverhalte gibt, hat
die Stadt Köthen (Anhalt) in Anlehnung an Wertgrößen in der Literatur und in Ausübung ihres
Ermessenspielraums den Prozentsatz „10%“ der Flächenkosten für Grün- und Umgriffsflächen
als zusätzlichen bzw. separat auszuweisenden Wertansatz für den „Grünpolitischen Wert“
festgelegt.
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Bei der Bemessung des Wertes wurden nachfolgende Gesichtspunkte berücksichtigt:


- Verhältnis von Grün- und Gestaltungsflächen zu belegbarer Grabfläche unter
Berücksichtigung des bereits erfolgten Abzuges der Kosten von Überhang- und
Schließungsflächen,


- Bereits zu Lasten der Stadt Köthen (Anhalt) differenzierte Kosten für die Erhaltung von
Kriegsgräbern und historische Grabstätten,


- Die Lage des Friedhofs im Kontext zu einzelnen Nutzergruppen (Citylage vs. Randlage,
Verbindungsfläche, etc.)


- Differenzierung und Quantifizierung von „Besuchergruppen“ des Friedhof
(Nutzungsberechtigte, Hinterbliebene, „Touristen“, etc.),


- Ökologische, städteklimatische Funktion von Friedhofsflächen im Verhältnis zu
Alternativflächen (Forst-, Park- und Grünflächen, etc.)





Anlage zur Sitzungsvorlage
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Grabnutzungsgebühren


1.1 Reihengrabstätten


1.1.1 (Erd-)Reihengrab für 20 Jahre (ERG) 674,00 680,00 -6,00 -0,30 Bestattungsmöglichkeit für einen Sarg,
im Beisein der Angehörigen,
an einer durch die Friedhofsverwaltung bestimmten Stelle ("Belegung der Reihenfolge nach"),
für eine Laufzeit von 20 Jahre,
unter Ausschluss der Verlängerungsmöglichkeit,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt),


1.1.2 (Erd-)Reihengrab für 10 Jahre
für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (ERGK)


310,00 313,00 -3,00 -0,15 Bestattungsmöglichkeit für einen Sarg (Kind),
im Beisein der Angehörigen,
an einer durch die Friedhofsverwaltung bestimmten Stelle ("Belegung der Reihenfolge nach"),
für eine Laufzeit von 10 Jahre,
unter Ausschluss der Verlängerungsmöglichkeit,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt),


1.2 Wahlgrabstätten


1.2.1 (Erd-)Wahlgrab für 25 Jahre (EWG) 1.262,50 1.272,50 -10,00 -0,50 Möglichkeit für die Bestattung eines Sarges und der Beisetzung von bis zu zwei Urnen,
im Beisein der Angehörigen,
an einer frei wählbaren Stelle innerhalb der für diese Grabform vorgesehenen Felder,
für eine Laufzeit von zunächst 25 Jahren,
mit der Option zur Verlängerung des Nutzungsrechtes,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt)


1.2.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr (EWG)) 50,50 50,90 -0,40 -0,40 Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte auf Antrag für mindestens fünf Jahre.


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


1.3 Wahlgrabstätte in besonderer Lage


1.3.1 (Erd-)Wahlgrab in besonderer Lage für 25 Jahre (EWG ibL) 2.050,00 2.065,00 -15,00 -0,60 Möglichkeit für die Bestattung eines Sarges und der Beisetzung von bis zu vier Urnen,
an einer frei wählbaren Stelle unter den für diese Grabform vorgesehenen Stellen,
im Beisen der Angehörigen,
für eine Laufzeit von zunächst 25 Jahren,
mit der Option zur Verlängerung des Nutzungsrechtes,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt),
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung)


1.3.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr (EWG ibL) 82,00 82,60 -0,60 -0,60 Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte auf Antrag für mindestens fünf Jahre.


1.4 Urnenreihengrabstätten


1.4.1 Urnenreihengrabstätte (URG) 482,00 486,00 -4,00 -0,20 Möglichkeit für die Beisetzung einer Urne,
im Beisein der Angehörigen,
an einer durch die Friedhofsverwaltung bestimmten Stelle ("Belegung der Reihenfolge nach"),
für eine Laufzeit von 20 Jahren,
unter Ausschluss der Verlängerungsmöglichkeit,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt)


1.4.2 Grab Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 552,00 556,00 -4,00 -0,20 Möglichkeit für die Beisetzung einer Urne,
ohne Anwesenheit der Angehörigen (anonyme Beisetzung),
innerhalb einer Rasenfläche ohne Kennzeichnung der einzelnen Grabstätte,
für eine Laufzeit von 20 Jahren,ohne Verleihung eines Nutzungsrechtes,
unter Ausschluss der Verlängerungsmöglichkeit,
namentliche Aufführung des Bestatteten an zentralem Grabmal möglich,
Unterhaltung der Grabfläche und der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die
Friedhofsverwaltung der Stadt Köthen (Anhalt),


1.4.3 Grab Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 782,00 692,00 90,00 4,50 Möglichkeit für die Beisetzung einer Urne,
im Beisein der Angehörigen,
innerhalb einer mit Pflanzen gestalteten Bestattungsfläche,
und namentlicher Aufführung des Bestatteten an einem zentralen Grabmal,
für eine Laufzeit von 20 Jahren,ohne Verleihung eines Nutzungsrechtes,
unter Ausschluss der Verlängerungsmöglichkeit,
Unterhaltung der Grabfläche und der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die
Friedhofsverwaltung der Stadt Köthen (Anhalt)
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


1.5 Urnenwahlgrabstätten


1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre (UWG) 842,50 850,00 -7,50 -0,30 Möglichkeit für die Beisetzung von bis zu zwei Urnen,
im Beisein der Angehörigen,
an einer frei wählbaren Stelle innerhalb der für diese Grabform vorgesehenen Felder,
für eine Laufzeit von zunächst 25 Jahren,
mit der Option zur Verlängerung des Nutzungsrechtes,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt)


1.5.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr (UWG) 33,70 34,00 -0,30 -0,30 Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte auf Antrag für mindestens fünf Jahre.


1.5.3 Grab Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GAfU) 790,00 796,00 -6,00 -0,30 Möglichkeit für die Beisetzung von bis zu zwei Urnen,
im Beisein der Angehörigen,
an einer durch die Friedhofsverwaltung bestimmten Stelle ("Belegung der Reihenfolge nach"),
für eine Laufzeit von zunächst 20 Jahren,
mit der Option zur einmaligen Verlängerung des Nutzungsrechtes im Fall der Beisetzung der zweiten Urne
und im Hinblick auf die Einhaltung der Ruhefrist,
mit Gestaltungsrichtlinie für die Grabfläche,
Unterhaltung der Grabfläche und der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die
Friedhofsverwaltung der Stadt Köthen (Anhalt)


1.5.4 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr
Grab Gemeinschaftsanlage für Urne
bei Beisetzung 2. Urne


39,50 39,80 -0,30 -0,30 Einmalige Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte im Fall der Beisetzung der zweiten
Urne im Hinblick auf die Einhaltung der Ruhefrist, für die Anzahl der benötigten Jahre.


1.5.5 Urnenwahlgrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT)
- NEU ab 2018 -


1.085,00 ---------- ---------- ---------- Möglichkeit für die Beisetzung von bis zu zwei HumanUrnen sowie zwei Heimtieraschen,
im Beisein der Angehörigen,
an einer frei wählbaren Stelle innerhalb der für diese Grabform vorgesehenen Felder,
für eine Laufzeit von zunächst 25 Jahren,
mit der Option zur Verlängerung des Nutzungsrechtes,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch die Friedhofsverwaltung der Stadt
Köthen (Anhalt)


1.5.6 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr (UMT)
- NEU ab 2018 -


43,40 ---------- ---------- ---------- Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte auf Antrag für mindestens fünf Jahre.


1.6 Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage


1.6.1 Urnenwahlgrab in besonderer Lage für 25 Jahre (UWG ibL) 1.282,50 1.292,50 -10,00 -0,40 Möglichkeit für die Beisetzung von bis zu vier Urnen,
im Beisein der Angehörigen,
an einer frei wählbaren Stelle unter den für diese Grabform vorgesehenen Stellen,
für eine Laufzeit von zunächst 25 Jahren,
mit der Option zur Verlängerung des Nutzungsrechtes,
mit freier Gestaltungsmöglichkeit (im Rahmen der Friedhofssatzung) der Grabfläche,
Pflege der Grabfläche durch den/die Nutzungsberechtigten selbst,
Unterhaltung der Umgriffsflächen (Schmuck- und Rahmengrün) durch den Friedhof der Stadt Köthen
(Anhalt)


1.6.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr (UWG ibL) 51,30 51,70 -0,40 -0,40 Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Grabstätte auf Antrag für mindestens fünf Jahre.
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


Bestattungsgebühren / Herstellung von Grüften und Gräbern


2.1 Gruft Erdbestattung
- (ERG, EWG, EWG ibL/ggf. FG),


Aushebung und Wiederverfüllung der Gruft einschließlich aller vor- und nachbereitenden Tätigkeiten.


2.1.1 > montags bis freitags 420,20 435,90 -15,70
2.1.2 > samstags 473,70 490,80 -17,10


2.2 Gruft Erdbestattung Kind bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
- (ERGK)


Aushebung und Wiederverfüllung der Gruft einschließlich aller vor- und nachbereitenden Tätigkeiten.


2.2.1 > montags bis freitags 350,20 363,30 -13,10
2.2.2 > samstags 394,90 409,70 -14,80


2.3 Gruft Urnenbeisetzung
- (URG, UGA, UGG, GAfU, UWG, UWG ibL)


Aushebung und Wiederverfüllung der Gruft einschließlich aller vor- und nachbereitenden Tätigkeiten.


2.3.1 > montags bis freitags 106,40 110,40 -4,00
2.3.2 > samstags 117,60 122,00 -4,40


2.4 Gruft Urnenbeisetzungen
auf einer bereits genutzten Grabstätte


Berücksichtigung des erhöhten Aufwandes beim Ausheben und Verschließen der Gruft auf einer bereits
genutzten Grabstätte.


2.4.1 > montags bis freitags 123,20 127,80 -4,60
2.4.2 > samstags 137,20 142,40 -5,20


Bestattungsdienst


3.1 Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen Betrifft grundsätzlich die Überwachung der Bestattung/Beisetzung vom Einbringen des Sarges/der Urne bis
zum Verschluss der Gruft.
Kann darüber hinaus das Tragen der Urne von der Trauerhalle bis zur Grabstätte sowie bei einer
Sargbestattung das Anführen des Trauerzuges bis zur Grabstätte umfassen.


3.1.1 > montags bis freitags 37,50 37,50 0,00
3.1.2 > samstags 42,20 42,20 0,00


3.2 Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen
bei Trauerfeier am Grab oder an anderer Stelle im Freien


Betrifft grundsätzlich die Überwachung der Bestattung/Beisetzung vom Einbringen des Sarges/der Urne bis
zum Verschluss der Gruft. Bei der Trauerfeier am Grab oder auf einer anderen Stelle Freigelände
verlängert sich der Personaleinsatz um mind. die Dauer der Trauerfeier.
Kann darüber hinaus das Tragen der Urne von der Trauerhalle bis zur Grabstätte sowie bei einer
Sargbestattung das Anführen des Trauerzuges bis zur Grabstätte umfassen.


3.2.1 > montags bis freitags 56,30 56,30 0,00
3.2.2 > samstags 63,40 63,30 0,10
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


Gebühren für Ausbettungen


4.1 Ausbettung einer Leiche 1.640,00 1.640,00 0,00 Betrifft das Öffnen und Schließen der Gruft einschl. der Bergung der Leiche, ggf. unter Berücksichtigung
der weiteren Nutzung der Grabstätte. Sowie das Einsargen und Verwahren der Leiche bis zur weiteren
Behandlung. Einschließlich der erforderlichen Überwachungs-, Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben.


4.2 Ausbettung einer Asche 164,70 164,70 0,00 Betrifft das Öffnen und Schließen der Gruft einschl. der Bergung der Urne, ggf. unter Berücksichtigung der
weiteren Nutzung der Grabstätte. Sowie die Reinigung und Überprüfung der geborgenen Urne.
Einschließlich der erforderlichen Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben.


Leichen- und Trauerhallengebühren, Nutzung der Kühlzelle


5.1 Nutzung Kühlzelle
- pro angefangenem Tag -


57,10 29,70 27,40 Betrifft die Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, Herrichtung und Nutzung der Einrichtung (Objekt-,
Reinigungs-, Betriebskosten, etc.).


5.2 Nutzung Abschiedsraum Betrifft die Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, Herrichtung und Nutzung der Einrichtung (Objekt-,
Reinigungs-, Betriebskosten, etc.).


5.2.1 > montags bis freitags 114,20 59,40 54,80


5.2.2 > samstags 128,50 66,80 61,70


5.3 Nutzung Trauerhalle


5.3.1 Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof Betrifft die Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, Herrichtung und Nutzung der Einrichtung (Objekt-,
Reinigungs-, Betriebskosten, etc.).


5.3.1.1 > montags bis freitags für 45 Minuten 114,58 97,40 17,18


5.3.1.2 > Überziehung je angefangene
weitere 1/2 Stunde


57,29 48,70 8,59


5.3.1.3 > samstags für 45 Minuten 143,23 121,70 21,53


5.3.1.4 > Überziehung je angefangene
weitere 1/2 Stunde


71,62 60,85 10,77


5.3.2 Nutzung Trauerhalle Ortsteilfriedhöfe Betrifft die Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, Herrichtung und Nutzung der Einrichtung (Objekt-,
Reinigungs-, Betriebskosten, etc.).


5.3.2.1 > montags bis freitags für 45 Minuten 50,42 42,80 7,62


5.3.2.2 > Überziehung je angefangene
weitere 1/2 Stunde


25,21 21,40 3,81


5.3.2.3 > samstags für 45 Minuten 61,87 52,60 9,27


5.3.2.4 > Überziehung je angefangene
weitere 1/2 Stunde


30,94 26,30 4,64
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Gebührensachverhalt NEU
(2018-2020)


ALT
(2017)


+ / -


(gesamt)


+ / -


(p.a.)


Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


Verwaltungsgebühren


6.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen
und sonstigen baulichen Anlagen


6.1.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - liegend - 30,30 32,60 -2,30 Betrifft die Prüfung und Genehmigung des Antrages, die Dokumentation in den entsprechenden Unterlagen
sowie die Prüfung vor Ort nach Ausführung.


6.1.2 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - stehend - 90,90 97,90 -7,00 Betrifft die Prüfung und Genehmigung des Antrages, die Dokumentation in den entsprechenden Unterlagen
sowie die Prüfung vor Ort nach Ausführung. Betrifft darüber hinaus auch den Aufwand im Zusammenhang
mit den erforderlichen Standsicherheitsprüfungen im Zeitverlauf.


6.1.3 Genehmigung zur Einrichtung von Grabeinfassungen 30,30 32,60 -2,30 Betrifft die Prüfung und Genehmigung des Antrages, die Dokumentation in den entsprechenden Unterlagen
sowie die Prüfung vor Ort nach Ausführung.


6.1.4 Genehmigung zur Einrichtung von Grababdeckungen 30,30 32,60 -2,30 Betrifft die Prüfung und Genehmigung des Antrages, die Dokumentation in den entsprechenden Unterlagen
sowie die Prüfung vor Ort nach Ausführung.


6.2 Genehmigung zur Veränderung von vorhandenen Grabmalen
und sonstigen baulichen Anlagen


30,30 32,60 -2,30 Betrifft die Prüfung und Genehmigung des Antrages, die Dokumentation in den entsprechenden Unterlagen
sowie die Prüfung vor Ort nach Ausführung.


6.3 Umschreibung von Nutzungsrechten 20,10 21,70 -1,60 Betrifft den erforderlichen Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der entsprechenden
Leistungserfüllung.


Sonstige Gebühren


7.1 Gebühren für das Anfertigen einer Inschrift auf der Gedenktafel
der Urnengemeinschaftsanlage (UGA)
- je Buchstabe -


8,80 9,10 -0,30 Betrifft den erforderlichen Aufwand sowie Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der entsprechenden
Leistungserfüllung.


7.2 Nutzung Gerätefach
- pro Kalenderjahr -


12,50 16,40 -3,90 Betrifft den erforderlichen Aufwand sowie Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der entsprechenden
Leistungserfüllung.


7.3 Entzug des Nutzungsrechts 242,50 261,20 -18,70 Betrifft den erforderlichen Aufwand sowie Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der entsprechenden
Leistungserfüllung.


7.4 Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Bestatter, Redner)
- pro Kalenderjahr -


101,00 108,80 -7,80 Betrifft den entsprechenden Verwaltungsaufwand und Nutzwert im Zusammenhang mit der erhobenen
Gebühr.


7.5 Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Steinmetz, Gartenbau)
- pro Kalenderjahr -


242,50 261,20 -18,70 Betrifft den entsprechenden Verwaltungsaufwand und Nutzwert im Zusammenhang mit der erhobenen
Gebühr.
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Kurzbeschreibung der Leistung


Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)


7.6 Gebühr für die Oberflächliche Beräumung von Einzelgräbern


7.6.1 Beräumung (Urnen-)Reihen- oder Wahlgrab
> ohne bauliche Anlagen


114,40 120,90 -6,50 Gebühr wird nur erhoben, wenn der Nutzungsberechtigte nach Ablauf der Nutzungszeit, nach Aufgabe der
Grabstätte oder nach Entzug des Nutzungsrechtes nicht Willens oder in der Lage ist die Grabstätte in
Eigenregie zu beräumen. Für den Fall, dass die Grabstätte in Eigenregie beräumt wird, wird keine Gebühr
erhoben.


7.6.2 Beräumung (Urnen-)Reihen- oder Wahlgrab
> mit bauliche Anlagen


165,30 120,90 44,40 Gebühr wird nur erhoben, wenn der Nutzungsberechtigte nach Ablauf der Nutzungszeit, nach Aufgabe der
Grabstätte oder nach Entzug des Nutzungsrechtes nicht Willens oder in der Lage ist die Grabstätte in
Eigenregie zu beräumen. Für den Fall, dass die Grabstätte in Eigenregie beräumt wird, wird keine Gebühr
erhoben.


7.6.3 Beräumung (Erd-)Reihen- oder Wahlgrab
> ohne bauliche Anlagen


165,30 262,00 -96,70 Gebühr wird nur erhoben, wenn der Nutzungsberechtigte nach Ablauf der Nutzungszeit, nach Aufgabe der
Grabstätte oder nach Entzug des Nutzungsrechtes nicht Willens oder in der Lage ist die Grabstätte in
Eigenregie zu beräumen. Für den Fall, dass die Grabstätte in Eigenregie beräumt wird, wird keine Gebühr
erhoben.


7.6.4 Beräumung (Erd-)Reihen- oder Wahlgrab
> mit bauliche Anlagen


266,90 262,00 4,90 Gebühr wird nur erhoben, wenn der Nutzungsberechtigte nach Ablauf der Nutzungszeit, nach Aufgabe der
Grabstätte oder nach Entzug des Nutzungsrechtes nicht Willens oder in der Lage ist die Grabstätte in
Eigenregie zu beräumen. Für den Fall, dass die Grabstätte in Eigenregie beräumt wird, wird keine Gebühr
erhoben.


7.7 Gebühr für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit 242,50 261,20 -18,70 Die Gebühr wird erhoben, wenn festgestellt wird, dass ein Grabmal nach einmal jährlich durchgeführter
Standsicherheitsprüfung nicht mehr Verkehrssicher ist und der Nutzungsberechtigte der Aufforderung der
Friedhofsverwaltung zur Herstellung der Verkehrssicherheit nicht nachkomt und die Friedhofsverwaltung
aus diesen Gründen weitere Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit einleiten muß.


7.8 Gebühr für das einmalige Befahren des Friedhofes 10,10 10,80 -0,70 Die Gebühr wird erhoben, wenn Nutzungsberechtigte zur Anlieferung von Materialien im Rahmen der
Grabpflege den Friedhof einmalig befahren wollen


7.9 Versenden einer Asche 30,30 32,60 -2,30 Betrifft Porto und Verpackungskosten sowie die erforderlichen Verwaltungsaufgaben.


Anlage 4
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Übersicht zu den gebührenfähigen Kosten und den Kostendeckungsgraden im Rahmen der Friedhofsgebührenkalkulation 2018-2020 31.08.2017


Zusammengefasster Aussagegehalt der nachfolgenden Übersicht:


gebührenfähige Sachverhalte


aus-
zugleichender


Ergebnis-
saldo
aus


Vorkalkulations-
zeitraum


Plankosten-
ansatz
bzgl.


Erhebungs-
periode


Plankosten-
ansatz
bzgl.


Erhebungs-
periode


Plankosten-
ansatz
bzgl.


Erhebungs-
periode


Ø
Plankosten-


ansatz
bzgl.


Erhebungs-
zeitraum


Ø
Kosten


Kalkulations-
zeitraum


Ø
Kosten-
ansatz


Kalkulations-
zeitraum


Ø kalk.
Gebühren-
einnahmen


Kalkulations-
zeitraum


Ø
Ergebnis-


saldo
Kalkulations-


zeitraum


summarisch
Ergebnis-


saldo
Kalkulations-


zeitraum Anlagen


2017 2018 2019 2020 2018 - 2020 2018 - 2020 2018 - 2020 2018 - 2020 2018 - 2020 2018 - 2020
inkl. Ergebnissaldo


Vorkalkulations-
zeitraum


(auf hdt.
abgerundeter


Ansatz)


Rückrechnung
Ertrags-


prognose


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte 0,00 278.317,78 278.336,91 277.443,13 278.032,61 278.032,61 278.000,00 276.815,70 -1.184,30 -3.552,90 A 5-1.1 bis 5-1.4


2. Bestattungsgebühren für das Ausheben und Schließen von Gruften 0,00 50.087,18 50.094,49 49.896,68 50.026,12 50.026,12 50.000,00 49.978,40 -21,60 -64,80 A 5-2.1


3. Bestattungsdienst 0,00 13.007,65 13.211,36 12.273,00 12.830,67 12.830,67 12.800,00 12.777,00 -23,00 -69,00 A 5-3.1


4. Gebühren für Ausbettungen 0,00 2.827,72 2.829,37 2.825,02 2.827,37 2.827,37 2.800,00 2.799,90 -0,10 -0,30 A 5-4.1


5.1+ 5.2 Nutzung Kühlzelle und Abschiedsraum 0,00 160,27 160,26 559,46 293,33 293,33 300,00 299,80 -0,20 -0,60 A 5-5.1.1


5.3 Nutzung Trauerhallen 0,00 18.679,24 18.637,22 18.561,30 18.625,92 18.625,92 18.600,00 18.598,45 -1,55 -4,65 A 5-5.2.1


7.1 Gebühr für das Anfertigen einer Inschrift (UGA) 0,00 2.969,68 2.970,71 2.971,48 2.970,62 2.970,62 3.000,00 2.992,00 -8,00 -24,00 A 5-7.1


7.2 Gebühren für die Nutzung der Gerätefächer 0,00 1.635,98 1.511,59 1.386,62 1.511,40 1.511,40 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 A 5-8.1


7.6 Oberflächliche Beräumungsgebühren für Einzelgrabstätten 0,00 9.460,73 9.464,07 9.466,55 9.463,78 9.463,78 9.500,00 9.495,90 -4,10 -12,30 A 5-9.1


6.+ 7. Verwaltungsgebühren und Sonstige Gebühren 0,00 14.069,43 14.083,00 14.093,09 14.081,84 14.081,84 14.100,00 14.090,80 -9,20 -27,60 A 5-6.1


Zwischensumme der gebührenfähigen Kosten: 0,00 391.215,66 391.298,98 389.476,33 390.663,66 390.663,66 390.600,00 389.347,95 -1.252,05 -3.756,15
69,05% 67,59% 67,56% 68,06% 100,00% 99,68% -0,32% (beruhend auf Rundungsdifferenzen)


100,00%


nicht gebührenfähige Sachverhalte
Ø


Kosten-
ansatz


Ø kalk.
Kosten-


erstattungen


Ø
ungedeckte


Kosten


summarisch
ungedeckte


Kosten
Betrachtungs-


zeitraum


Schließungsflächen 65.755,34 66.113,36 65.855,43 65.908,04 65.908,04 -65.908,04 -197.724,12
Überhangflächen 36.516,39 36.757,80 36.578,95 36.617,71 36.617,71 21.500,00 -15.117,71 -45.353,13
Historische Grabstätten 2.056,11 2.630,99 2.619,11 2.435,40 2.435,40 -2.435,40 -7.306,20
Kriegsgräber / Ehrenfriedhöfe 14.959,67 15.188,22 15.079,05 15.075,65 15.075,65 14.400,00 -675,65 -2.026,95
"Grünpolitischer Wert" 5.069,25 5.090,28 5.070,54 5.076,69 5.076,69 -5.076,69 -15.230,07
Sonstige innerbetriebliche Leistungserstellung 29.628,86 30.320,37 30.270,59 30.073,27 30.073,27 30.073,27 0,00 0,00
"Unwägbarkeitsabzüge" 21.380,00 31.500,00 31.500,00 28.126,67 4,90% 28.126,67 -28.126,67 -84.380,01


Zwischensumme der nicht gebührenfähigen Kosten: 175.365,62 187.601,02 186.973,67 183.313,43 183.313,43 65.973,27 -117.340,16 -352.020,48
30,95% 32,41% 32,44% 31,94% 100,00% 35,99% 64,01%


566.581,28 578.900,00 576.450,00 573.977,09 455.321,22 -118.592,21 -355.776,63
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ø


Kostendeckung
79,33%


(Die Pfeile kennzeichnen die jeweilige Bezugsgröße.)


Der kalkulatorische Kostendeckungsgrad der gebührenfähigen Kosten (KDG-Kg) beträgt nahezu 100% (99,68%).
Der kalkulatorische Kostendeckungsgrad der Gesamtkosten (KDG-GK) beträgt 79,33%.


Der Anteil der gebührenfähigen Kosten beträgt im Ø 68,06%, der Anteil der nicht gebührenfähigen Kosten im Ø 31,94%.


Der Unwägbarkeitsabzug beträgt 4,9% der Gesamtkosten.
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


1. Grabnutzungsgebühren
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 238.000,00 278.000,00 40.000,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 237.955,38 278.032,61 40.077,23


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 214.555,38 278.032,61 63.477,23
davon direkte Stellenkosten 21.997,69 39.258,86 17.261,17
davon Umlagekosten 109.963,79 153.212,09 43.248,30


davon"Hands" 62.119,37 80.586,05 18.466,68
davon Sachbearbeitung 47.844,42 72.626,04 24.781,62


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 82.593,90 85.561,66 2.967,76
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 23.400,00 0,00 -23.400,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 237.715,30 276.815,70 39.100,40


Ergebnissaldo -284,70 -1.184,30 -899,60


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


99,9% 99,6%


Fallzahlen-Abweichungen
>> nachfolgende Abkürzungen siehe auch Positionsbezeichnungen in Anlage 5-1.3


1.1 (Erd-)Reihengrabstätte, 1stellig
1.1.1 (Erd-)Reihengrab für 20 Jahre 1 1 0
1.1.2 (Erd-)Reihengrab für Kinder b.z. 5 Jahren für 10 Jahre 1 2 1


1.2 (Erd-)Wahlgrabstätte, 1stellig (+2xUrne)
1.2.1 (Erd-)Wahlgrab für 25 Jahre 19 15 -4
1.2.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG) 400 700 300
1.3 Erdwahlgrabstätte in bes. Lage 1stellig (+4xUrne)


1.3.1 Erdwahlgrab besondere Lage für 25 Jahre 1 1 0
1.3.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG ibL) 1 1 0
1.4 Urnenreihengrabstätte
1.4.1 Urnenreihengrab für 20 Jahre 20 19 -1
1.4.2 Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 53 40 -13


1.4.3 Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 72 90 18


1.5 Urnenwahlgrabstätte
1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre 20 43 23


1.5.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG) 731 740 9
1.5.3 Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GA f. Urne) 65 60 -5


1.5.4 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (GAfU) 75 125 50
1.5.5 Urnengrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT) Neu ab 2018 0 3 3
1.5.6 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UMT) Neu ab 2018 0 1 1
1.6 Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage
1.6.1 Urnenwahlgrab besondere Lage 3 1 -2


1.6.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG ibL) 11 1 -10


Anzahl neu vergebener Nutzungsrechte* 255 275 20
davon Erdbestattungen 22 19 -3
davon Urnenbeisetzungen 233 256 23


Anzahl Nutzungsrecht-Verlängerungen (in Jahren) 1.218 1.568 350
davon Erdbestattungen 401 701 300
davon Urnenbeisetzungen 817 867 50


* Nicht gleichzusetzen mit Bestattungszahlen -absolut-, da in vorliegender Statistik die Bestattungen/Beisetzungen auf bereits vorhandenen
Grabstätten nicht berücksichtigt werden.


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.


Darüber hinaus wurden die Fallzahlen im Bereich der
Nutzenrechtverlängerungen nach oben korrigiert.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020
Stadt Köthen (Anhalt)


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte 31.08.2017


1.1 Darstellung der Ø gebührenfähigen Kosten


Nutzungsrechtsgebühren
> Ermittlung der gebührenfähigen Kosten


S1 S2 S3


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 278.000,00 �


* gerundet


1.2 Bestimmung der Äquivalenzziffern für die einzelnen Grabarten �
spezifische


Brutto-
grabfläche


Äquivalenz-
ziffer


Gewichtung gewichtete
Äquivalenz-


ziffer


Äquivalenz-
ziffer


Gewichtung gewichtete
Äquivalenz-


ziffer


Äquivalenz-
ziffer


Gewichtung gewichtete
Äquivalenz-


ziffer


Äquivalenz-
ziffer


Gewichtung gewichtete
Äquivalenz-


ziffer


GESAMT-
Äquivalenz-


ziffer
Nutzungsrechtsgebühren
> Bestimmung der Äquvalenzziffern


der
Fläche


ggü.
den anderen


Äz


des
Flächen-


beanspruchung
(Grabplätze)


ggü.
den anderen


Äz


der
Unterhaltung


ggü.
den anderen


Äz


der
Wahl- u.


Gestaltungs-
freihet


ggü.
den anderen


Äz


- gewichtet -


Kalkulationsverfahren in Anlehnung an
Hiller & Schmitt 2005 F ÄzF ÄzFg ÄzST ÄzSTg ÄzU ÄzUg ÄzWF ÄzWFg ÄzΣg


Äquivalen-
ziffer


in m²


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15


(S1 / 2) Eingabe (S2 x S3) Eingabe Eingabe (S5 x S6) Eingabe Eingabe (S8 x S9) Eingabe Eingabe (S11 x S12)
(S4+S7+S10+S13) /


(Gewichtung
S3+S6+S9+S12)


1,0 1,0 1,0 1,0


1.1 Erdreihengrabstätte, 1stellig


1.1.1 (Erd-)Reihengrab für 20 Jahre 6,00 3,0000 1 3,0000 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 2,00 1 2,00 1,75 1,4000
1.1.2 (Erd-)Reihengrab für Kinder


b.z. V. d. 5. Lebensjahrs für 10 Jahre
4,90 2,4500 1 2,4500 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 2,00 1 2,00 1,61 1,2880


1.2 Erdwahlgrabstätte, 1stellig (+2xUrne)


1.2.1 (Erd-)Wahlgrab für 25 Jahre 6,98 3,4900 1 3,4900 3,00 1 3,00 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 2,62 2,0960


1.3 Erdwahlgrabstätte in bes. Lage 1stellig (+4xUrne)


1.3.1 (Erd-)Wahlgrab in besonderer Lage für 25 Jahre 16,00 8,0000 1 8,0000 5,00 1 5,00 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 4,25 3,4000


1.4 Urnenreihengrabstätte


1.4.1 Urnenreihengrab für 20 Jahre 2,00 1,0000 1 1,0000 1,00 1 1,00 1,00 1 1,00 2,00 1 2,00 1,25 1,0000


1.4.2 Grab Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 1,47 0,7350 1 0,7350 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 1,00 1 1,00 1,43 1,1440


1.4.3 Grab Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 0,25 0,1250 1 0,1250 1,00 1 1,00 5,00 1 5,00 2,00 1 2,00 2,03 1,6240


1.5 Urnenwahlgrabstätte


1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre 2,00 1,0000 1 1,0000 2,00 1 2,00 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 1,75 1,4000


0,0000


1.5.3 Grab Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GAfU) 0,43 0,2150 1 0,2150 2,00 1 2,00 4,00 1 4,00 2,00 1 2,00 2,05 1,6400


1.5.5 Urnengrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT) 4,00 2,0000 1 2,0000 3,00 1 3,00 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 2,25 1,8000


1.6 Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage


1.6.1 Urnenwahlgrab besondere Lage 5,29 2,6450 1 2,6450 4,00 1 4,00 1,00 1 1,00 3,00 1 3,00 2,66 2,1280
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Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020
Stadt Köthen (Anhalt)


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte 31.08.2017


1.3 Ermittlung der Bemessungseinheiten sowie der Stückkosten pro Sorte


� � �


Äquivalenzziffernkalkulation


GESAMT-
Äquivalenz-


ziffer
Nutzungs-


dauer


Ø
Fallzahl


p.a. Bemessung-
einheit


Kostensatz
je


Bemessungs-
einheit


Kostendeckung


pro
Sorte


Stückkosten


pro
Sorte


Stückkosten


pro
Sorte


Stückkosten-
veränderung


pro
Sorte


Stückkosten


pro
Sorte


Stückkosten


pro
Sorte


Stückkosten-
veränderung


pro
Sorte


Kalkulationsverfahren in Anlehnung an
Hiller & Schmitt 2005


- gewichtet - gem. ND gem. ND gem. ND absolut
pro Jahr


absolut
pro Jahr


absolut
pro Jahr


ÄzΣg ND X BE kBE KS kSNEU kSALT kSΔ kSNEU kSALT kSΔ
in Jahren in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12


(S1 x S2 x S3) (S4 x S5) (S6 / S3) Stand: (S7 / S2) (S8 / S2)


(AzΣg. x ND x X ) (K / Sum.BE) (BE x kBE) (KS / X) 2017


1.1 (Erd-)Reihengrabstätte, 1stellig


1.1.1 (Erd-)Reihengrab für 20 Jahre 1,4000 20 1 28,00 24,13 675,64 675,64 680,96 -5,32 33,78 34,05 -0,27


1.1.2 (Erd-)Reihengrab für Kinder b.z. 5 Jahren für 10 Jahre 1,2880 10 2 25,76 24,13 621,59 310,80 313,24 -2,44 31,08 31,32 -0,24


1.2 (Erd-)Wahlgrabstätte, 1stellig (+2xUrne)


1.2.1 (Erd-)Wahlgrab für 25 Jahre 2,0960 25 15 786,00 24,13 18.966,18 1.264,41 1.274,37 -9,96 50,58 50,97 -0,39


1.2.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG) 2,0960 1 700 1.467,20 24,13 35.403,54 50,58 50,97 -0,39 50,58 50,97 -0,39


1.3 Erdwahlgrabstätte in bes. Lage 1stellig (+4xUrne)


1.3.1 Erdwahlgrab besondere Lage für 25 Jahre 3,4000 25 1 85,00 24,13 2.051,05 2.051,05 2.067,20 -16,15 82,04 82,69 -0,65


1.3.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG ibL) 3,4000 1 1 3,40 24,13 82,04 82,04 82,69 -0,65 82,04 82,69 -0,65


1.4 Urnenreihengrabstätte


1.4.1 Urnenreihengrab für 20 Jahre 1,0000 20 19 380,00 24,13 9.169,40 482,60 486,40 -3,80 24,13 24,32 -0,19


1.4.2 Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 1,1440 20 40 915,20 24,13 22.083,78 552,09 556,44 -4,35 27,60 27,82 -0,22


1.4.3 Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 1,6240 20 90 2.923,20 24,13 70.536,82 783,74 692,63 91,11 39,19 34,63 4,56


1.5 Urnenwahlgrabstätte


1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre 1,4000 25 43 1.505,00 24,13 36.315,65 844,55 851,20 -6,65 33,78 34,05 -0,27


1.5.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG) 1,4000 1 740 1.036,00 24,13 24.998,68 33,78 34,05 -0,27 33,78 34,05 -0,27


1.5.3 Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GA f. Urne) 1,6400 20 60 1.968,00 24,13 47.487,84 791,46 797,70 -6,24 39,57 39,89 -0,32


1.5.4 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (GAfU) 1,6400 1 125 205,00 24,13 4.946,65 39,57 39,89 -0,32 39,57 39,89 -0,32


1.5.5 Urnengrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT) 1,8000 25 3 135,00 24,13 3.257,55 1.085,85 0,00 1.085,85 43,43 0,00 43,43


1.5.6 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UMT) 1,8000 1 1 1,80 24,13 43,43 43,43 0,00 43,43 43,43 0,00 43,43


1.6 Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage


1.6.1 Urnenwahlgrab besondere Lage 2,1280 25 1 53,20 24,13 1.283,72 1.283,72 1.293,82 -10,10 51,35 51,75 -0,40


1.6.2 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG ibL) 2,1280 1 1 2,13 24,13 51,40 51,40 51,75 -0,35 51,40 51,75 -0,35


SUMME X: SUMME BE: SUMME KS:
Ø gebührenfähige Kosten 278.000,00 Neuvergaben: 275 11.519,89 277.974,96


Verlängerungen (in Jahre): 1.568


* gerundet auf volle Prozent
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Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020
Stadt Köthen (Anhalt)


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte 31.08.2017


1.4 Ermittlung der Obergrenze der Grabnutzungsgebühren sowie Definition der Gebührensätze


� �
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


GESAMT-
Äquivalenz-


ziffer
Nutzungs-


dauer
Obergrenze Obergrenze


definierter
Gebührensatz


definierter
Gebührensatz


Kalkulationsverfahren in Anlehnung an
Hiller & Schmitt 2005


- gewichtet - Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
-Laufzeit-


Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
- p.a. -


Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
-Laufzeit-


Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
- p.a. -


kBE ÄzΣg ND
in EUR in Jahren


S1 S2 S3 S4 S5 S4 S5


Übernahme
aus "6-2, S5"


Übernahme
aus "6-1, S14"


Übernahme
aus "6-2, S2"


(S1 x S2 x S3) (S4 / S3) (S1 x S2 x S3) (S4 / S3)


1.1. Erdreihengrabstätte, 1stellig


1.1.1. Erdreihengrab für 20 Jahre 24,13 1,4000 20 675,64 33,78 674,00 33,70


1.1.2. Erdreihengrab für 10 Jahre für Kinder b.z. 5 Jahren 24,13 1,2880 10 310,80 31,08 310,00 31,00


1.2. Erdwahlgrabstätte, 1stellig (+2xUrne)


1.2.1. Erdwahlgrab für 25 Jahre 24,13 2,0960 25 1.264,41 50,58 1.262,50 50,50


1.2.2. Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG) 50,58 50,50


1.3. Erdwahlgrabstätte in bes. Lage 1stellig (+4xUrne)


1.3.1. Erdwahlgrab besondere Lage für 25 Jahre 24,13 3,4000 25 2.051,05 82,04 2.050,00 82,00


1.3.2. Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG ibL) 82,04 82,00


1.4. Urnenreihengrabstätte


1.4.1. Urnenreihengrab für 20 Jahre 24,13 1,0000 20 482,60 24,13 482,00 24,10


1.4.2. Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 24,13 1,1440 20 552,09 27,60 552,00 27,60


1.4.3. Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 24,13 1,6240 20 783,74 39,19 782,00 39,10


1.5. Urnenwahlgrabstätte


1.5.1. Urnenwahlgrab für 25 Jahre 24,13 1,4000 25 844,55 33,78 842,50 33,70


1.5.2. Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG) 33,78 33,70


1.5.3. Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GA f. Urne) 24,13 1,6400 20 791,46 39,57 790,00 39,50


1.5.4. Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (GAfU) 39,57 39,50


1.5.5. Urnengrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT) 24,13 1,8000 25 1.085,85 43,43 1.085,00 43,40


1.5.6 Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UMT) 43,43 43,40


1.6. Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage


1.6.1. Urnenwahlgrab besondere Lage 24,13 2,1280 25 1.283,72 51,35 1.282,50 51,30


1.6.2. Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG ibL) 51,35 51,30


Anlage 5-1.3







Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020
Stadt Köthen (Anhalt)


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte 31.08.2017


1.5 Liquiditäts- und Ertragsprognose auf Basis der definierten Gebührensätze � � �
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


GESAMT-
Äquivalenz-


ziffer
Nutzungs-


dauer


definierte
Gebühr


definierte
Gebühr


Ø
Fallzahl


p.a.


definiert Liquidität Ertrag
Erhebungs-


periode


Ertrag
Folge-


periode
Kalkulationsverfahren in Anlehnung an
Hiller & Schmitt 2005


- gewichtet - Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
-Laufzeit-


Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
p.a.


Prognose Grabnutzungs-
gebühr für


Nutzungsrecht
p.a.


Summen Liquiditäts-
zufluss


im
Erhebungsjahr


Gebühren-
zuordnung


aus Erhebungsjahr
für Erhebungsjahr


Gebühren-
abgrenzung


aus Erhebungsjahr
für Folgeperioden


kBE ÄzΣg ND X
in EUR in Jahren


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
A 1.3 A 1.2 A 1.3 A 1.4 A 1.4 A 1.3
S5 S14 S2 S4 S5 S3 S5 (S6 x S7x S3) (S8 x S6) (S7 x S6) (S9 - S10)


1.1 Erdreihengrabstätte, 1stellig
1.1.1 Erdreihengrab für 20 Jahre 24,13 1,4000 20 674,00 33,70 1 33,70 674,00 674,00 33,70 640,30


1.1.2 Erdreihengrab für 10 Jahre für Kinder b.z. 5 Jahren 24,13 1,2880 10 310,00 31,00 2 31,00 620,00 620,00 62,00 558,00


1.2 Erdwahlgrabstätte, 1stellig (+2xUrne)


1.2.1 Erdwahlgrab für 25 Jahre 24,13 2,0960 25 1.262,50 50,50 15 50,50 18.937,50 18.937,50 757,50 18.180,00


1.2.2 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG) 1 700 50,50 35.350,00 35.350,00


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 10 50,50 505,00 505,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 690 50,50 34.845,00 34.845,00


1.3 Erdwahlgrabstätte in bes. Lage 1stellig (+4xUrne)


1.3.1 Erdwahlgrab besondere Lage für 25 Jahre 24,13 3,4000 25 2.050,00 82,00 1 82,00 2.050,00 2.050,00 82,00 1.968,00


1.3.2 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (EWG ibL) 1 1 82,00 82,00 82,00


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 0 82,00 0,00 0,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 1 82,00 82,00 82,00


1.4 Urnenreihengrabstätte


1.4.1 Urnenreihengrab für 20 Jahre 24,13 1,0000 20 482,00 24,10 19 24,10 9.158,00 9.158,00 457,90 8.700,10


1.4.2 Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA) 24,13 1,1440 20 552,00 27,60 40 27,60 22.080,00 22.080,00 1.104,00 20.976,00


1.4.3 Urnengemeinschaftsgrab (UGG) 24,13 1,6240 20 782,00 39,10 90 39,10 70.380,00 70.380,00 3.519,00 66.861,00


1.5 Urnenwahlgrabstätte


1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre 24,13 1,4000 25 842,50 33,70 43 33,70 36.227,50 36.227,50 1.449,10 34.778,40


1.5.2 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG) 1 740 33,70 24.938,00 24.938,00


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 10 33,70 337,00 337,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 730 33,70 24.601,00 24.601,00


1.5.3 Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GA f. Urne) 24,13 1,6400 20 790,00 39,50 60 39,50 47.400,00 47.400,00 2.370,00 45.030,00


1.5.4 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (GAfU) 1 125 39,50 4.937,50 4.937,50


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 0 39,50 0,00 0,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 125 39,50 4.937,50 4.937,50


1.5.5 Urnengrab für Mensch+Tier Bestattung (UMT) 24,13 1,8000 20 1.085,00 43,40 3 43,40 2.604,00 2.604,00 130,20 2.473,80


1.5.6 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UMT) 1 1 43,40 43,40 43,40


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 0 43,40 0,00 0,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 1 43,40 43,40 43,40


1.6 Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage


1.6.1 Urnenwahlgrab besondere Lage 24,13 2,1280 25 1.282,50 51,30 1 51,30 1.282,50 1.282,50 51,30 1.231,20


1.6.2 Ø Verlängerung Nutzungsrecht pro Jahr (UWG ibL) 1 1 51,30 51,30 51,30


>> davon ab dem Jahr der Erhebung 1 0 51,30 0,00 0,00


>> davon für spätere Perioden nach dem Erhebungsjahr 1 1 51,30 51,30 51,30


SUMME SUMME SUMME 1. Erträge für Erhebungsperiode


Anzahl der Vergabe von neuen Nutzungsrechten das Erhebungsjahr betreffend: 272 GESAMT (Erträge): 276.815,70 10.858,70 265.957,00 2. Zuführung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)


Gesamtanzahl der Nutzungsrechtverlängerungen (in Jahren): 1.567 davon neue NR: 211.413,50 10.016,70 201.396,80


Anzahl der Nutzungsrechtverlängerungen das Erhebungsjahr betreffend: 20 davon aus NR-VL: 65.402,20 842,00 64.560,20


Ø gebührenrelevante Kosten: 278.000,00
Gebühreneinnahme (Prognose): 276.815,70


Erfolgssaldo (Prognose): -1.184,30 > (aus Rundungsdifferenzen resultierend)
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


2. Bestattungsgebühren
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 52.900,00 50.000,00 -2.900,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 52.906,33 50.026,11 -2.880,22


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 38.906,33 50.026,11 11.119,78
davon direkte Stellenkosten 2.332,03 2.532,03 200,00
davon Umlagekosten 36.574,30 47.494,08 10.919,78


davon"Hands" 28.890,96 28.096,91 -794,05
davon Sachbearbeitung 7.683,34 19.397,17 11.713,83


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 14.000,00 0,00 -14.000,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 52.882,10 49.978,40 -2.903,70


Ergebnissaldo -17,90 -21,60 -3,70


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


100,0% 100,0%


Fallzahlen-Abweichungen
>> nachfolgende Abkürzungen siehe auch Positionsbezeichnungen in Anlage 5-1.3


2.1 Gruft Erdbestattung
- R, W, WibL/F


19 17 -2


2.1.1 > montags bis freitags 17 16 -1
2.1.2 > samstags 2 1 -1
2.2 Gruft Erdbestattung für Kinder


bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
2 2 0


2.2.1 > montags bis freitags 1 1 0
2.2.2 > samstags 1 1 0
2.3 Gruft Urnenbeisetzung


- UGA, GAfU, UW, UWibL/F
252 256 4


2.3.1 > montags bis freitags 198 201 3
2.3.2 > samstags 54 55 1
2.4 Gruft Urnenbeisetzung


-auf einer bereits genutzten Grabstätte
114 110 -4


2.4.1 > montags bis freitags 66 65 -1
2.4.2 > samstags 48 45 -3


Anzahl der Bestattungen 387 385 -2
davon Erdbestattungen 21 19 -2
davon Urnenbeisetzungen 366 366 0


Anzahl der Bestattungen 387 385 -2
davon auf neuen Grabstätten 273 275 2
davon auf vorhandenen Grabstätten 114 110 -4


Anzahl der Bestattungen 387 385 -2
davon > montags bis freitags 282 283 1
davon > samstags 105 102 -3


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


2. Bestattungsgebühren für das Ausheben und Schließen von Gruften 31.08.2017
2.1 + 2.2 Gruft Erdbestattung
2.3 Gruft Urnenbeisetzung
2.4 Gruft Urnenbeisetzung auf einer bereits genutzten Grabstätte


�


Bestattungsgebühr /
Gebühren für die Herstellung von
Grüften und Gräbern


gebühren-
fähige
Kosten


Ø
Fallzahl
pro Jahr


X


Äz 1


Personal-
intensität


ÄzP


Äz 1


Zeit-
intensität


ÄzZ


Äz 1


Technik-
einsatz


ÄzZ


Äz 2


Organisations-
aufwand


ÄzO


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


kBE


Kosten-
deckung


pro
Sorte


KS


Stück-
kosten


pro
Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


pro Tag


Gebühren-
satz


(aktuell)


pro Tag


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17


Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe (S4 x S5 x S6 x
S7)/4


2.3.1 = "1"
gesetzt (S9 x S3) Summe K / (S7 x S8) (S12 / S3) S13 gerundet Eingabe (S14 - S15) (S14 x S3)


Äz∑g x X Summe BE


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 50.000,00


2.1 Gruft Erdbestattung - R, W, WibL/F, 17


2.1.1 > montags bis freitags 16 2,00 1,50 2,00 1,000 1,50 3,9474 63,16 106,45 6.723,38 420,21 420,20 435,90 -15,70 6.723,20


2.1.2 > samstags 1 2,00 1,50 2,00 1,125 1,69 4,4474 4,45 106,45 473,70 473,70 473,70 490,80 -17,10 473,70


2.2 Gruft Erdbestattung für Kinder bis zum vollendeten
5. Lebensjahr 2


2.2.1 > montags bis freitags 1 2,00 1,25 2,00 1,000 1,25 3,2895 3,29 106,45 350,22 350,22 350,20 363,30 -13,10 350,20


2.2.2 > samstags 1 2,00 1,25 2,00 1,125 1,41 3,7105 3,71 106,45 394,93 394,93 394,90 409,70 -14,80 394,90


2.3 Gruft Urnenbeisetzung - UGA, GAfU, UW, UWibL/F, 256


2.3.1 > montags bis freitags 201 1,00 1,50 1,00 1,000 0,38 1,0000 201,00 106,45 21.396,45 106,45 106,40 110,40 -4,00 21.386,40


2.3.2 > samstags 55 1,00 1,50 1,00 1,125 0,42 1,1053 60,79 106,45 6.471,10 117,66 117,60 122,00 -4,40 6.468,00


2.4 Gruft Urnenbeisetzung
-auf einer bereits genutzten Grabstätte 110


2.4.1 > montags bis freitags 65 1,00 1,75 1,00 1,000 0,44 1,1579 75,26 106,45 8.011,43 123,25 123,20 127,80 -4,60 8.008,00


2.4.2 > samstags 45 1,00 1,75 1,00 1,125 0,49 1,2895 58,03 106,45 6.177,29 137,27 137,20 142,40 -5,20 6.174,00


SUMME K: SUMME X: SUMME BE: SUMME KS: SUMME G:


50.000,00 385 469,69 49.998,50 49.978,40


* abgerundet (auf Hdt.)
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


3. Bestattungsdienst
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 12.300,00 12.800,00 500,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 12.271,90 12.830,66 558,76


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 11.771,90 12.830,66 1.058,76
davon direkte Stellenkosten 64,53 897,86 833,33
davon Umlagekosten 11.707,37 11.932,80 225,43


davon"Hands" 5.657,50 5.685,40 27,90
davon Sachbearbeitung 6.049,87 6.247,40 197,53


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 500,00 0,00 -500,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 12.278,90 12.777,00 498,10


Ergebnissaldo -21,10 -23,00 -1,90


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


99,8% 99,8%


Fallzahlen-Abweichungen


3.1. Bestattungsdienst
für Erd- und Urnenbestattungen


270 270 0


3.1.1. > montags bis freitags 183 200 17
3.1.2. > samstags 87 70 -17
3.2. Bestattungsdienst


für Erd- und Urnenbestattungen
bei Trauerfeiern auf dem Friedhofsfreigelände


30 40 10


3.2.1. > montags bis freitags 22 30 8
3.2.2. > samstags 8 10 2


Bestattungsdienst 300 310 10
davon > montags bis freitags 205 230 25
davon > samstags 95 80 -15


Bestattungsdienst 300 310 10
davon in Trauerhalle 270 270 0
davon auf Friedhofsgelände 30 40 10


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.


Anlage 5-3.0







Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


3. Bestattungsdienst 31.08.2017


3.1 Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen
3.2 Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen bei Trauerfeier am Grab oder an anderer Stelle im Freien auf dem Friedhofsfreigelände


����
Gebühr für Bestattungsdienst


gebühren-
fähige
Kosten


Ø
Fallzahl
pro Jahr


X


Äz 1


Personal-
intensität


ÄzP


Äz 1


Zeit-
intensität


ÄzZ


Äz 1


Technik-
einsatz


ÄzZ


Äz 2


Organisations-
aufwand


ÄzO


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


kBE


Kostendeckung
pro


Sorte


KS


Stückkosten
pro


Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


pro Fall


Gebühren-
satz


(aktuell)


pro Fall


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17


Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe (S4 x S5 x S6 x
S7)/4


3.1.1 = "1"
gesetzt (S9 x S3) Summe K / (S10 x S11) (S12 / S3) S10 gerundet Eingabe (S11 - S12) (S11 x S3)


Äz∑g x X Summe BE BE x ÄZg


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 12.800,00


3.1. Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen 270


3.1.1. > montags bis freitags 200 1,00 1,00 1,00 1,000 0,2500 1,0000 200,00 37,57 7.514,00 37,57 37,50 37,50 0,00 7.500,00


3.1.2. > samstags 70 1,00 1,00 1,00 1,125 0,2813 1,1252 78,76 37,57 2.959,01 42,27 42,20 42,20 0,00 2.954,00


3.2. Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen
bei Trauerfeiern auf dem Friedhofsfreigelände 40


3.2.1. > montags bis freitags 30 1,00 1,50 1,00 1,000 0,3750 1,5000 45,00 37,57 1.690,65 56,36 56,30 56,30 0,00 1.689,00


3.2.2. > samstags 10 1,00 1,50 1,00 1,125 0,4219 1,6876 16,88 37,57 634,18 63,42 63,40 63,30 0,10 634,00


SUMME K: SUMME X: SUMME BE: SUMME KS: SUMME G:
12.800,00 310 340,64 12.797,84 12.777,00


* gerundet


Anlage 5-3.1







Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


4. Ausbettungsgebühren
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 2.800,00 2.800,00 0,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 2.842,13 2.827,37 -14,76


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 2.442,13 2.827,37 385,24
davon direkte Stellenkosten 16,61 16,61 0,00
davon Umlagekosten 2.425,52 2.810,76 385,24


davon"Hands" 792,05 770,28 -21,77
davon Sachbearbeitung 1.633,47 2.040,48 407,01


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 400,00 0,00 -400,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 2.799,90 2.799,90 0,00


Ergebnissaldo -0,10 -0,10 0,00


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


100,0% 100,0%


Fallzahlen-Abweichungen


4. Gebühren für Ausbettungen
4.1 Ausbettung einer Leiche 1 1 0
4.2 Ausbettung einer Urne 17 17 0


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


4. Gebühren für Ausbettungen 31.08.2017


4.1 Gebühr für die Ausbettung einer Leiche
4.2 Gebühr für die Ausbettung einer Urne


����
Gebühren für Ausbettungen


gebühren-
fähige
Kosten


Ø
Fallzahl
pro Jahr


X


Personal-
intensität


Zeit-
intensität


Technik-
einsatz


Äquivalenz-
ziffer


- gesammt -


Äz∑g


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


kBE


Kostendeckung
pro


Sorte


KS


Stückkosten
pro


Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


Gebühren-
satz


(aktuell)


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S6


Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe (S6 x S3) Summe K / (S7 x S8) (S9 / S3) S10 gerundet Eingabe (S11 - S12) (S11 x S3)


Äz∑g x X Summe BE BE x ÄZg


Ø gebührenrelevante Kosten
bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 2.800,00


über Äquivalenzziffer separat hochgerechnet, da Fallzahl "0" ist


4.1 Ausbettung einer Leiche


1 2,00 2,00 0,50 0,6667 9,9955 0,00 1.640,00 1.640,00 0,00 1.640,00


4.2 Ausbettung einer Urne


17 1,00 1,00 0,20 0,0667 1,0000 17,00 164,70 2.799,90 164,70 164,70 164,70 0,00 2.799,90


SUMME K: SUMME BE: SUMME KS: SUMME G:


2.800,00 17,00 2.799,90
(= erwartete Kostendeckung)


4.439,90


* gerundet


(= kalkulatorische/theoretische Kostendeckung bei Fallzahl "1" bei "Ausbettung einer Leiche")
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


5.1+5.2 Nutzung Kühlzelle u. Abschiedsraum
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 156,00 300,00 144,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 155,57 293,33 137,76


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 155,57 293,33 137,76
davon direkte Stellenkosten 12,17 145,50 133,33
davon Umlagekosten 143,40 147,83 4,43


davon"Hands" 113,15 110,04 -3,11
davon Sachbearbeitung 30,25 37,79 7,54


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 0,00 0,00 0,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 155,90 299,80 143,90


Ergebnissaldo -0,10 -0,20 -0,10


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


99,9% 99,9%


Fallzahlen-Abweichungen


5. Kühlzellen- und Abschiedsraumnutzung - gesamt - 3 3 0
5.1. Nutzung der Kühlzelle
5.1.1. > undifferenziert 1 1 0
5.2. Nutzung Abschiedsraum
5.2.1. > montags bis freitags 1 1 0
5.2.2. > samstags 1 1 0


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.


Anlage 5-5.1.0







Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


5. Leichen- und Trauerhallengebühren 31.08.2017


5.1 Nutzung Kühlzelle
5.2 Nutzung des Abschiedsraum


����


Gebühren für die Nutzung der Leichenhalle,
und des Abschiedsraumes


gebühren-
fähige
Kosten


Ø
Fallzahl
pro Jahr


X


Äz 1


Objektnutzungs-
intensität


ÄzF


Äz 2


Organisations-
aufwand


ÄzO


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


kBE


Kostendeckung
pro


Sorte


KS


Stückkosten
pro


Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


pro Tag


Gebühren-
satz


(aktuell)


pro Tag


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S15


Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe (S6 x S3) Summe K / (S7 x S8) (S9 / S3) S10 gerundet Eingabe (S11 - S12) (S11 x S3)


Äz∑g x X Summe BE BE x ÄZg


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 300,00


5.1. Nutzung der Kühlzelle


5.1.1. > undifferenziert 1 1,00 1,000 1,000 1,00 57,14 57,14 57,14 57,10 29,70 27,40 57,10


5.2. Nutzung Abschiedsraum


5.2.1. > montags bis freitags 1 2,00 1,000 2,000 2,00 57,14 114,28 114,28 114,20 59,40 54,80 114,20


5.2.2. > samstags 1 2,00 1,125 2,250 2,25 57,14 128,57 128,57 128,50 66,80 61,70 128,50


SUMME K: SUMME BE: SUMME KS: SUMME G:


300,00 5,25 299,99 299,80


* gerundet


Anlage 5-5.1.1
(Seite 1)







Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


5.3 Nutzung Trauerhallen
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 16.300,00 18.600,00 2.300,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 16.293,73 18.625,92 2.332,19


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 16.293,73 18.625,92 2.332,19
davon direkte Stellenkosten 2.700,00 4.100,00 1.400,00
davon Umlagekosten 13.593,73 14.525,92 932,19


davon"Hands" 4.337,42 4.401,61 64,19
davon Sachbearbeitung 9.256,31 10.124,31 868,00


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 0,00 0,00 0,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 16.292,45 18.598,45 2.306,00


Ergebnissaldo -7,55 -1,55 6,00


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


100,0% 100,0%


Fallzahlen-Abweichungen


5.3.1 Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof
5.3.1.1. > montags bis freitags für 45 Minuten 91 80 -11
5.3.1.2 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 10 5 -5
5.3.1.3 > samstags für 45 Minuten 50 50 0
5.3.1.4 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 5 5 0
5.3.2 Nutzung Trauerhalle Ortsteilfriedhöfe
5.3.2.1 > montags bis freitags 8 25 17
5.3.2.2 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 0 1 1
5.3.2.3 > samstags 4 5 1
5.3.2.4 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 0 1 1


Nutzung Trauerhalle 153 160 7
davon auf Hauptfriedhof 141 130 -11
davon auf Ortsteilfriedhöfen 12 30 18


Nutzung Trauerhalle 153 160 7
davon > montags bis freitags 99 105 6
davon > samstags 54 55 1


Überziehungen - Nutzung Trauerhalle 15 12 -3
davon > montags bis freitags 10 6 -4
davon > samstags 5 6 1


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.


Anlage 5-5.2.0







Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


5. Leichen- und Trauerhallengebühren 31.08.2017


5.3 Nutzung Trauerhalle


����


Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle
gebühren-


fähige
Kosten


Ø
Fallzahl
pro Jahr


X


Äz 1


Ausstattung,
Kapazität,
Ambiente


ÄzA


Äz 2


Organisations-
aufwand


ÄzO


Äquivalenz-
ziffer


- gewichtet -


Äz∑g


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je
Bemessungs-


einheit


kBE


Kostendeckung
pro


Sorte


KS


Stückkosten
pro


Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


pro Tag


Gebühren-
satz


(aktuell)


pro Tag


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14


Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe Eingabe (S6 x S3) Summe K / (S7 x S8) (S9 / S3) S10 gerundet Eingabe (S11 - S12) (S11 x S3)


Äz∑g x X Summe BE BE x ÄZg


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 18.600,00


5.3.1 Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof 160


> Überziehungen 12


5.3.1.1. > montags bis freitags für 45 Minuten 80 1,00 1,00 1,000 80,00 114,58 9.166,40 114,58 114,58 97,40 17,18 9.166,40


5.3.1.2 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 5 0,500 2,50 114,58 286,45 57,29 57,29 48,70 8,59 286,45


5.3.1.3 > samstags für 45 Minuten 50 1,00 1,25 1,250 62,50 114,58 7.161,25 143,23 143,23 121,70 21,53 7.161,50


5.3.1.4 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 5 0,625 3,13 114,58 358,64 71,62 71,62 60,85 10,77 358,10


5.3.2 Nutzung Trauerhalle Ortsteilfriedhöfe 30


5.3.2.1 > montags bis freitags 25 0,40 1,10 0,440 11,00 114,58 1.260,38 50,42 50,42 42,80 7,62 1.260,50


5.3.2.2 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 1 0,220 0,22 114,58 25,21 25,21 25,21 21,40 3,81 25,21


5.3.2.3 > samstags 5 0,40 1,35 0,540 2,70 114,58 309,37 61,87 61,87 52,60 9,27 309,35


5.3.2.4 > Überziehung je angefangene 1/2-Stunde 1 0,270 0,27 114,58 30,94 30,94 30,94 26,30 4,64 30,94


SUMME K: SUMME BE: SUMME KS: SUMME G:
18.600,00 162,32 18.598,64 18.598,45


* gerundet


Anlage 5-5.2.1
(Seite 1)







Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


6.+7. Verwaltungsgebühren und Sonstige Gebühren
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Ansatz-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 30.100,00 14.100,00 -16.000,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 30.089,92 14.081,84 -16.008,08


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 27.889,92 14.081,84 -13.808,08
davon direkte Stellenkosten 0,00 0,00 0,00
davon Umlagekosten 27.889,92 14.081,84 -13.808,08


davon"Hands" 0,00 0,00 0,00
davon Sachbearbeitung 27.889,92 14.081,84 -13.808,08


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 2.200,00 0,00 -2.200,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 30.086,00 14.090,80 -15.995,20


Ergebnissaldo -14,00 -9,20 4,80


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


100,0% 99,9%


Fallzahlen-Abweichungen


6.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen und
sonstigen baulichen Anlagen


6.1.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - liegend - 82 85 3
6.1.2 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - stehend - 37 35 -2
6.1.3 Genehmigung zur Einrichtung von Grabeinfassungen 57 60 3
6.1.4 Genehmigung zur Einrichtung von Grababdeckungen 23 35 12
6.2 Genehmigung zur Veränderung von vorhandenen


Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen
1 1 0


6.3. Umschreibung von Nutzungsrechten 3 5 2


7.3. Entzug des Nutzungsrechts 36 5 -31


7.4. Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Bestatter, Redner)
- pro Kalenderjahr -


6 6 0


7.5. Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Steinmetz, Gartenbau)
- pro Kalenderjahr -


8 8 0


7.7 Gebühr für die Wiederherstellung der
Verkehrssicherheit
Grabmal


30 5 -25


7.8 Gebühr für das einmalige Befahren des Friedhofs
- pro Einfahrt -


78 20 -58


7.9 Versand einer Asche (Urne) 8 5 -3


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


6.+ 7. Verwaltungsgebühren und Sonstige Gebühren 31.08.2017


����


Sonstige Friedhofsgebühren


Fallzahlen
pro Jahr


X


Aquivalenz-
ziffer


Äz


Aquivalenz-
ziffer


Äz


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je BE


kBE


Kostendeckung
pro Sorte


KS


Stückkosten
pro Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


Gebühren-
satz


(ALT)


Δ
Gebühren-


satz
(ALT)


vs.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
Übernahme


aus
Statistik


Übernahme
aus


Schlüssel-
liste


(6.1.1. =
"1" gesetzt)


(S5 x S4) (S6 / S1) (=S7,
gerundet)


Eingabe (S4 - S6) (S4 x S1)


Ø gebührenrelevante Kosten - Planungshorizont 2018 - 2020 14.100,00


6 Sonstige Gebühren


6.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen und sonstigen
baulichen Anlagen


6.1.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - liegend - 85 15 1,0000 85,00 30,32 2.577,20 30,32 30,30 32,60 -2,30 2.575,50


6.1.2 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - stehend - 35 45 3,0000 105,00 30,32 3.183,60 90,96 90,90 97,90 -7,00 3.181,50


6.1.3 Genehmigung zur Einrichtung von Grabeinfassungen 60 15 1,0000 60,00 30,32 1.819,20 30,32 30,30 32,60 -2,30 1.818,00


6.1.4 Genehmigung zur Einrichtung von Grababdeckungen 35 15 1,0000 35,00 30,32 1.061,20 30,32 30,30 32,60 -2,30 1.060,50


6.2 Genehmigung zur Veränderung von vorhandenen Grabmalen
und sonstigen baulichen Anlagen


1 15 1,0000 1,00 30,32 30,32 30,32 30,30 32,60 -2,30 30,30


6.3. Umschreibung von Nutzungsrechten


5 10 0,6667 3,33 30,32 100,97 20,19 20,10 21,70 -1,60 100,50


beinhaltet Genehmigung u. erstmalige
Kontrolle


beinhaltet Genehmigung u. Kontrolle sowie
Standsicherheitsprüfung (pauschal),
ohne Mangelbehebungsverfahren


beinhaltet Genehmigung u. erstmalige
Kontrolle


beinhaltet Genehmigung u. erstmalige
Kontrolle


beinhaltet Genehmigung u. erstmalige
Kontrolle


Anlage 5-6.1







Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


6.+ 7. Verwaltungsgebühren und Sonstige Gebühren 31.08.2017


����


Sonstige Friedhofsgebühren


Fallzahlen
pro Jahr


X


Aquivalenz-
ziffer


Äz


Aquivalenz-
ziffer


Äz


Bemessungs-
einheit


BE


wertgleicher
Kostensatz


je BE


kBE


Kostendeckung
pro Sorte


KS


Stückkosten
pro Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


Gebühren-
satz


(ALT)


Δ
Gebühren-


satz
(ALT)


vs.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
Übernahme


aus
Statistik


Übernahme
aus


Schlüssel-
liste


(6.1.1. =
"1" gesetzt)


(S5 x S4) (S6 / S1) (=S7,
gerundet)


Eingabe (S4 - S6) (S4 x S1)


7. Sonstige Gebühren


7.1 siehe separate Anlage


7.2


7.3. Entzug des Nutzungsrechts


5 120 8,0000 40,00 30,32 1.212,80 242,56 242,50 261,20 -18,70 1.212,50


7.4.


6 50 3,3333 20,00 30,32 606,40 101,07 101,00 108,80 -7,80 606,00


7.5.


8 120 8,0000 64,00 30,32 1.940,48 242,56 242,50 261,20 -18,70 1.940,00


7.6


7.7 Gebühr für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
Grabmal


5 120 8,0000 40,00 30,32 1.212,80 242,56 242,50 261,20 -18,70 1.212,50


7.8


20 5 0,3333 6,67 30,32 202,23 10,11 10,10 10,80 -0,70 202,00


7.9 Versand einer Asche (Urne)


5 15 1,0000 5,00 30,32 151,60 30,32 30,30 32,60 -2,30 151,50


SUMME K: SUMME BE: SUMME KS: SUMME E:


14.100,00 465,00 14.098,80 14.090,80


* gerundet


Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Steinmetz, Gartenbau)
- pro Kalenderjahr -


Gebühr für das einmalige Befahren des Friedhofs
- pro Einfahrt -


Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Bestatter, Redner)
- pro Kalenderjahr -


siehe separate Anlage


siehe separate Anlage


Anlage 5-6.1







Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


7.1 Anfertigen einer Inschrift auf der Gedenktafel der Urnengemeinschaftsanlage (UGA)
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 4.043,00 3.000,00 -1.043,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 4.043,30 2.970,62 -1.072,68


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 4.092,30 2.970,62 -1.121,68
davon direkte Stellenkosten 2.600,00 1.900,00 -700,00
davon Umlagekosten 1.492,30 1.070,62 -421,68


davon"Hands" 0,00 0,00 0,00
davon Sachbearbeitung 1.492,30 1.070,62 -421,68


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) -49,00 0,00 49,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 4.040,40 2.992,00 -1.048,40


Ergebnissaldo -2,60 -8,00 -5,40


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


99,9% 99,7%


Fallzahlen-Abweichungen


7.1 Gebühren für das Anfertigen einer Inschrift
in der Gedenktafel der Urnengemeinschaftsanlage (UGA)
- je Buchstabe -


444 340 -104


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


7. Sonstige Gebühren 31.08.2017


7.1 Gebühr für das Anfertigen einer Inschrift (UGA)


����


Gebühr für das Anfertigen einer Inschrift (UGA)
Fallzahlen
pro Jahr


X


(= BE)


wertgleicher
Kostensatz


je BE


kBE


Kosten-
deckung
pro Sorte


KS


Stückkosten
pro Sorte


kS


Gebühren-
satz


(NEU)


Gebühren-
satz


(ALT)


Δ
Gebühren-


satz
(ALT)


vs.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


Bsp.:
Gebühren-
einnahmen
für einen


"12buchstabigen
Namen"


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9


Übernahme
aus


Statistik
(∑K / ∑BE) (S2 x S1) Eingabe (S5 - S7) (S5 x S1)


Ø gebührenrelevante Kosten - Planungshorizont 2018 - 2020 3.000,00


7.1


340 8,82 2.998,80 8,82 8,80 9,10 -0,30 2.992,00 105,60


SUMME K: SUMME E:


3.000,00 2.992,00


* gerundet


Gebühren für das Anfertigen einer Inschrift
in der Gedenktafel der Urnengemeinschaftsanlage (UGA)
- je Buchstabe -


Anlage 5-7.1







Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


7.2 Nutzung der Gerätefächer
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 2.800,00 1.500,00 -1.300,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 2.799,78 1.511,40 -1.288,38


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 2.399,78 1.511,40 -888,38
davon direkte Stellenkosten 0,00 0,00 0,00
davon Umlagekosten 2.399,78 1.511,40 -888,38


davon"Hands" 0,00 0,00 0,00
davon Sachbearbeitung 2.399,78 1.511,40 -888,38


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 400,00 0,00 -400,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 2.788,00 1.500,00 -1.288,00


Ergebnissaldo -12,00 0,00 12,00


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


99,6% 100,0%


Fallzahlen-Abweichungen


7.2 Nutzung Gerätefach
- pro Jahr -


170 120 -50


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


Sonstige Gebühren 31.08.2017


7.2 Gebühren für die Nutzung der Gerätefächer


����


Gebühr für die Nutzung der Gerätefächer Fallzahlen
pro Jahr


X


Gebühren-
satz


(NEU)


Gebühren-
satz


(ALT)


Δ
Gebühren-


satz
(ALT)


vs.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


S1 S2 S3 S4 S5 S6
Eingabe (∑K / X) (=S2) Eingabe (S3 - S4) (S3 x S1)


Ø gebührenrelevante Kosten bzgl. Planungshorizont* 2018 - 2020 1.500,00


7.2 Fallzahl
Kosten-


verrechnungs-
satz


120 12,50 12,50 16,40 -3,90 1.500,00


SUMME K: SUMME E:


1.500,00 1.500,00


* gerundet


Nutzung Gerätefach
- pro Jahr -
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Abweichungsanalyse
Produkt/KTR: 55.3.001
Produkt/KTR-Bez.: Friedhöfe betreiben


7.6 Beräumung von Einzelgräbern
23.08.2016 31.08.2017


PLAN
Kalkulation


PLAN
Kalkulation Δ


2017 2018-2020
Gesamt Gesamt Gesamt


Kosten-Abweichungen


Gebührenrelevanter Kostenansatz 51.400,00 9.500,00 -41.900,00


Gebührenrelevante PLAN-Kosten 51.367,68 9.463,78 -41.903,90


davon PLAN-Kosten - Kalkulationszeitraum - 51.367,68 9.463,78 -41.903,90
davon direkte Stellenkosten 23.061,17 6.000,00 -17.061,17
davon Umlagekosten 28.306,51 3.463,78 -24.842,73


davon"Hands" 20.744,17 0,00 -20.744,17
davon Sachbearbeitung 7.562,34 3.463,78 -4.098,56


davon Zuordnung Hilfskostenstellen 0,00 0,00
davon gebührenrelevanter Saldo - Vorzeitraum -
("-" = Überschuss / "+" = Defizit) 0,00 0,00 0,00


Gebühreneinnahmen (Prognose) 51.390,00 9.495,90 -41.894,10


Ergebnissaldo -10,00 -4,10 5,90


PLAN-Aufwandsdeckungs-Grad
(PLAN-AWD-Grad)


100,0% 100,0%


Fallzahlen-Abweichungen


7.6 Beräumung von Einzelgrabstätten
- pro Grabstelle -


250 55 -195


7.6.1 > Urnengrab ohne bauliche Anlagen 20
7.6.2 > Urnengrab mit baulichen Anlagen 20
7.6.3 > Erdgrab ohne bauliche Anlagen 1
7.6.4 > Erdgrab mit baulichen Anlagen 14


100


150


-60


-135


Gegenüber der Kalkulation 2017 werden in der Kalkulation 2018-2020
keine Kompensationen für Vorjahre zum Ansatz gebracht.
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Kalkulation der Friedhofsgebühren
Stadt Köthen (Anhalt)


7. Sonstige Gebühren 31.08.2017


7.6 Oberflächliche Beräumungsgebühren für Einzelgrabstätten


����


Beräumungsgebühren für Einzelgrabstätten
Fallzahlen
pro Jahr


X


Personal-
intensität


ÄzP


Zeit-
intensität


ÄzZ


Technik-
Einsatz


ÄzT


Äquivalenz-
ziffer


Äz∑1


Bemessungs-
einheit


BE1


wertgleicher
Kostensatz


je BE


kBE1


Kosten-
deckung
pro Sorte


KS1


Sach-
bearbeitung


ÄzSB
=


ÄZ∑2


Bemessungs-
einheit


BE2


wertgleicher
Kostensatz


je BE


kBE2


Kosten-
deckung
pro Sorte


KS2


Kosten-
deckung
pro Sorte
-gesamt-


KS∑


Stückkosten
pro Sorte


kS∑


Gebühren-
satz


(NEU)
Gebühren-


satz
(aktuell)


Δ
Gebühren-
vorschlag


(NEU)
vs.


Gebühren-
satz


(aktuell)


Gebühren-
einnahmen


entspr.
Gebühren-
vorschlag


(NEU)


Ø pro Jahr


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18


Eingabe (S5xS1) (∑K/∑BE)


Ø gebührenrelevante Kosten - GESAMT 2018 - 2020 9.500,00


7.6


7.6.1 > Urnengrab ohne bauliche Anlagen 20 1,00 1,00 1,00 1,0000 20,00 50,84 1.016,80 1,0000 20,00 63,63 1.272,60 2.289,40 114,47 114,40 120,90 -6,50 2.288,00


7.6.2 > Urnengrab mit baulichen Anlagen 20 1,00 1,00 2,00 2,0000 40,00 50,84 2.033,60 1,0000 20,00 63,63 1.272,60 3.306,20 165,31 165,30 120,90 44,40 3.306,00


7.6.3 > Erdgrab ohne bauliche Anlagen 1 1,00 2,00 1,00 2,0000 2,00 50,84 101,68 1,0000 1,00 63,63 63,63 165,31 165,31 165,30 262,00 -96,70 165,30


7.6.4 > Erdgrab mit baulichen Anlagen 14 1,00 2,00 2,00 4,0000 56,00 50,84 2.847,04 1,0000 14,00 63,63 890,82 3.737,86 266,99 266,90 262,00 4,90 3.736,60


SUMME K: SUMME: SUMME BE: SUMME KS1: SUMME BE: SUMME KS2: SUMME KS∑: SUMME G:


100,00% 9.500,00 55 118,00 5.999,12 55,00 3.499,65 9.498,77 9.495,90


davon dir. Stellenkosten (Summe K1): 63% 6.000,00


davon "SB" (Summe K2): 37% 3.500,00


* gerundet


Beräumung von Einzelgrabstätten
- pro Grabstelle -
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Stand: 31.08.2017


NEU
definiert


01.01.2015 26.09.2016


Gebührensachverhalt Stadt
Köthen (Anhalt)


BBG BBG Erläuterung ASL
FH Schmidtmanstr.


ASL Erläuterung Δ BBG Δ ASL


1. Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte
1.1. (Erd-)Reihengrabstätten, 1stellig
1.1.1. (Erd-)Reihengrab (ERG)


für 20 Jahre
674,00 852,00 25 an Stelle 20 Jahre 1.592,09 25 an Stelle von 20 Jahren,


inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 700,- für Laufzeit


-178,00 -918,09


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(ERG kalk.)
pro Jahr


33,70 34,08 63,68 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


-0,38 -29,98


1.1.2. (Erd-)Reihengrab für Kinder
bis zum vollendeten 5. Lebensjahren(ERG-K)
für 10 Jahre


310,00 170,00 für Kinder bis zum
6 an Stelle 5 Jahre,
für 15 an Stelle von 10 Jahren


407,44 für Kinder bis zum
10. an Stelle 5. Lebensjahr, 10Jahre
inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 28,- p.a.


140,00 -97,44


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(ERG-K kalk.)
pro Jahr


31,00 11,33 40,74 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


19,67 -9,74


1.2. (Erd-)Wahlgrabstätten, 1stellig (+2xUrne)
1.2.1. (Erd-)Wahlgrab (EWG)


für 25 Jahre
1.262,50 1.035,00 1.865,82 inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr


EUR 700,- für Laufzeit
227,50 -603,32


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(EWG kalk.)
pro Jahr


50,50 41,40 74,63 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


9,10 -24,13


1.2.2. Verlängerung Nutzungsrecht EWG (EWG-VL)
pro Jahr


50,50 41,40 keine Angabe 74,28 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


9,10 -23,78


1.3. Erdwahlgrabstätten
in besonderer Lage, 1stellig (+4xUrne)


1.3.1. (Erd-)Wahlgrab in besonderer Lage (EWG ibL)
für 25 Jahre


2.050,00 1.035,00 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


1.865,82 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


1.015,00 184,18


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(EWG ibL kalk.)
pro Jahr


82,00 41,40 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


74,63 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


40,60 7,37


1.3.2. Verlängerung Nutzungsrecht EWG ibL (EWGibL-VL)
pro Jahr


82,00 41,40 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


74,28 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


40,60 7,72


1.4. Urnenreihengrabstätten
1.4.1. Urnenreihengrab (URG)


für 20 Jahre
482,00 227,00 bez. als "Urnenwahlstelle klein" 882,71 15 an Stelle von 20 Jahren,


inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 420,- für Laufzeit


255,00 -400,71


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(URG kalk.)
pro Jahr


24,10 11,35 58,85 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


12,75 -34,75


1.4.2. Grab Urnengemeinschaftsgrabanlage (UGA)
für 20 Jahre


552,00 303,00 806,60 15 an Stelle von 20 Jahren,
inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 420,- für Laufzeit


249,00 -254,60


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(UGA kalk.)
pro Jahr


27,60 15,15 53,77 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


12,45 -26,17


1.4.3. Grab Urnengemeinschaftsgrab (UGG)
für 20 Jahre


782,00 330,00 1.094,65 15 an Stelle von 20 Jahren,
inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 420,- für Laufzeit


452,00 -312,65


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(UGG kalk.)
pro Jahr


39,10 16,50 72,98 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


22,60 -33,88


Gebührenvergleich (Stadt Köthen, Bernburg, Aschersleben)
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Stand: 31.08.2017


NEU
definiert


01.01.2015 26.09.2016


Gebührensachverhalt Stadt
Köthen (Anhalt)


BBG BBG Erläuterung ASL
FH Schmidtmanstr.


ASL Erläuterung Δ BBG Δ ASL


Gebührenvergleich (Stadt Köthen, Bernburg, Aschersleben)


1.5. Urnenwahlgrabstätten
1.5.1. Urnenwahlgrab (UWG)


für 25 Jahre
842,50 318,00 20 an Stelle von 25 Jahren 1.125,30 15 an Stelle von 20 Jahren,


inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 420,- für Laufzeit


524,50 -282,80


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(UWG kalk.)
pro Jahr


33,70 15,90 75,02 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


17,80 -41,32


1.5.2. Verlängerung Nutzungsrecht UWG (UWG-VL)
pro Jahr


33,70 keine Angabe 75,71 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


33,70 -42,01


1.5.3. Grab Gemeinschaftsanlage für Urnengräber (GAfU)
für 20 Jahre


790,00 1.103,00 1.314,05 15 an Stelle von 20 Jahren,
inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühr
EUR 420,- für Laufzeit


-313,00 -524,05


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(GAfU kalk.)
pro Jahr


39,50 55,15 87,60 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


-15,65 -48,10


1.5.4. Verlängerung Nutzungsrecht Grab GAfU(GAfU-VL)
pro Jahr


39,50 keine Angabe 87,23 Nutzunngs- und Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (EUR 28,- p.a.)


39,50 -47,73


1.6. Urnenwahlgrabstätten
in besonderer Lage


1.6.1. Urnenwahlgrab in besonderer Lage(UWG ibL)
für 25 Jahre


1.282,50 318,00 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


1.125,30 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


964,50 157,20


Ø kalkulatorische Nutzungsgebühr(UWG ibL kalk.)
pro Jahr


51,30 21,20 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


75,02 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


30,10 -23,72


1.6.2. Verlängerung Nutzungsrecht UWG ibL (UWG ibL-VL)
pro Jahr


51,30 0,00 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


75,71 gibt es so nicht in ASL,
siehe UWG


51,30 -24,41


2. Bestattungsgebühren für das Ausheben und Schließen von Gruften
2.1. Gruft Erdbestattung - R, W, WibL/F,


2.1.1. > montags bis freitags 420,20 734,00 531,89 -313,80 -111,69
2.1.2. > samstags 473,70 734,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 531,89 keine Differenzierung ggü. mo-fr -260,30 -58,19
2.2. Gruft Erdbestattung für Kinder


bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
2.2.1. > montags bis freitags 350,20 266,00 112,59 84,20 237,61
2.2.2. > samstags 394,90 266,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 112,59 keine Differenzierung ggü. mo-fr 128,90 282,31
2.3. Gruft Urnenbeisetzung - UGA, GAfU, UW, UWibL/F,


2.3.1. > montags bis freitags 106,40 67,00 143,93 39,40 -37,53
2.3.2. > samstags 117,60 67,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 143,93 keine Differenzierung ggü. mo-fr 50,60 -26,33
2.4. Gruft Urnenbeisetzung


-auf einer bereits genutzten Grabstätte
2.4.1. > montags bis freitags 123,20 67,00 keine Differenzierung ggü Neu 143,93 keine Differenzierung ggü Neu 56,20 -20,73
2.4.2. > samstags 137,20 67,00 keine Differenzierung ggü Neu 143,93 keine Differenzierung ggü Neu 70,20 -6,73
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Stand: 31.08.2017


NEU
definiert


01.01.2015 26.09.2016


Gebührensachverhalt Stadt
Köthen (Anhalt)


BBG BBG Erläuterung ASL
FH Schmidtmanstr.


ASL Erläuterung Δ BBG Δ ASL


Gebührenvergleich (Stadt Köthen, Bernburg, Aschersleben)


3. Gebühren für Bestattungsdienst
3.1. Bestattungsdienst


für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
3.1.1. > montags bis freitags 37,50 30,00 33,20 7,50 4,30
3.1.2. > samstags 42,20 30,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 33,20 keine Differenzierung ggü. mo-fr 12,20 9,00
3.2. Bestattungsdienst


für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
bei Trauerfeiern auf dem Friedhofsfreigelände


3.2.1. > montags bis freitags 56,30 30,00 keine Angabe 33,20 keine Angabe 26,30 23,10
3.2.2. > samstags 63,40 30,00 keine Angabe 33,20 keine Angabe 33,40 30,20


4. Gebühren für Ausbettungen
4.1 Ausbettung einer Leiche 1.640,00 1.200,00 440,00 1.640,00


4.2 Ausbettung einer Urne 164,70 100,00 74,83 64,70 89,87
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Stand: 31.08.2017


NEU
definiert


01.01.2015 26.09.2016


Gebührensachverhalt Stadt
Köthen (Anhalt)


BBG BBG Erläuterung ASL
FH Schmidtmanstr.


ASL Erläuterung Δ BBG Δ ASL


Gebührenvergleich (Stadt Köthen, Bernburg, Aschersleben)


5. Benutzungsgebühren
5.1. Nutzung der Kühlzelle


- pro angefangenem Tag -
5.1.1. > undifferenziert 57,10 5,00 pro Tag 52,10 57,10
5.2. Nutzung Abschiedsraum


5.2.1. > montags bis freitags 114,20 70,00 35,10 44,20 79,10
5.2.2. > samstags 128,50 70,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 35,10 keine Differenzierung ggü. mo-fr 58,50 93,40


5.3.1. Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof


5.3.1.1 > montags bis freitags für 45 Minuten 114,58 80,00 82,08 34,58 32,50
5.3.1.2 > montags bis freitags je angefangene weitere 1/2 Stunde 57,29 gibt es so nicht in BBG 44,70 57,29 12,59
5.3.1.3 > samstags für 45 Minuten 143,23 80,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 102,85 63,23 40,38
5.3.1.4 > samstags je angefangene weitere 1/2 Stunde 71,62 gibt es so nicht in BBG 56,13 71,62 15,49
5.3.2. Nutzung Trauerhalle Ortsteilfriedhöfe


5.3.2.1 > montags bis freitags für 45 Minuten 50,42 80,00 keine Differenzierung ggü. HptFH 82,08 keine Differenzierung ggü. HptFH -29,58 -31,66
5.3.2.2 > montags bis freitags je angefangene weitere 1/2 Stunde 25,21 gibt es so nicht in BBG 44,70 keine Differenzierung ggü. HptFH 25,21 -19,49
5.3.2.3 > samstags für 45 Minuten 61,87 80,00 keine Differenzierung ggü. mo-fr 102,85 keine Differenzierung ggü. HptFH -18,13 -40,98
5.3.2.4 > samstags je angefangene weitere 1/2 Stunde 30,94 gibt es so nicht in BBG 56,13 keine Differenzierung ggü. HptFH 30,94 -25,19


6. Sonstige Friedhofsgebühren
6.1. Genehmigung zur Errichtung


von Grabmalen
und sonstigen baulichen Anlagen


6.1.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - liegend - 30,30 25,00 keine Differenzierung 5,30 30,30
6.1.2 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen - stehend - 90,90 25,00 keine Differenzierung 100,08 einmalig, inkl. jährl. Durchzuführende


Standfestigkeitsprüfung
65,90 -9,18


6.1.3 Genehmigung zur Einrichtung von Grabeinfassungen 30,30 20,00 10,30 30,30
6.1.4 Genehmigung zur Einrichtung von Grababdeckungen 30,30 gibt es so nicht 30,30 30,30


6.2 Genehmigung zur Veränderung
von vorhandenen Grabmalen
und sonstigen baulichen Anlagen


30,30 gibt es so nicht 30,30 30,30


6.3. Gebühr für die Umschreibung von Nutzungsrechten 20,10 gibt es so nicht 20,10 20,10
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Stand: 31.08.2017


NEU
definiert


01.01.2015 26.09.2016


Gebührensachverhalt Stadt
Köthen (Anhalt)


BBG BBG Erläuterung ASL
FH Schmidtmanstr.


ASL Erläuterung Δ BBG Δ ASL


Gebührenvergleich (Stadt Köthen, Bernburg, Aschersleben)


7. Sonstige Friedhofsgebühren
7.1. Gebühren für das Anfertigen einer Inschrift


in der Gedenktafel der Urnengemeinschaftsanlage (UGA)
- je Buchstabe -


8,80 gibt es so nicht gibt es so nicht 8,80 8,80


7.2. Nutzung Gerätefach
- pro Kalenderjahr -


12,50 gibt es so nicht gibt es so nicht 12,50 12,50


7.3. Gebühr für den Entzug des Nutzungsrechts
von Grabstätten
- pro Grabstätte -


242,50 gibt es so nicht 16,98 Gebühr ist nur Bearbeitungsgebühr für
die vorzeitige Rückgabe einer
Grabstelle


242,50 225,52


54,62 Unterhaltungsgebühr für eingeebnete
Urnenstelle
- pro Jahr -


0,00 -54,62


74,85 Unterhaltungsgebühr für
eingeebnete Erdgrabstelle
- pro Jahr -


0,00 -74,85


7.4. Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Bestatter, Redner)
- pro Kalenderjahr -


101,00 gibt es so nicht 91,74 Zulassung Dienstleister,
undifferenziert


101,00 9,26


7.5. Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
Dienstleistungserbringer (Steinmetz, Gartenbau)
- pro Kalenderjahr -


242,50 gibt es so nicht 91,74 Zulassung Dienstleister,
undifferenziert


242,50 150,76


7.6 Gebühr für die oberflächige Beräumung von Einzelgrabstätten
- pro Grabstelle -


gibt es so nicht


7.6.1 > Beräumung (Erd-)Reihen- und Wahlgrab (1st) 165,30 164,09 darüber hinaus Differenzierung nach
ERG, ERG-K, EWG 2st, Mauerstelle,
GAfU, UGG, UGA


165,30 1,21


7.6.2 > Beräumung Urnenreihen- und Urnenwahlgrab
(URG, UWG)


114,40 97,98 114,40 16,42


7.7 Gebühr für die Wiederherstellung
der Verkehrssicherheit
Grabmal - stehend -


242,50


7.8 Gebühr für die Zulassung
des Befahren des Friedhofs
- pro Einfahrt -


10,10 gibt es so nicht 5,00 Befreiung von Personen mit
Schwerbehindertenausweis


10,10 5,10


7.9 Gebühr für den Versand einer Asche (Urne) 30,30 gibt es so nicht 33,36 30,30 -3,06


Anlage 6
(Seite 5)





Anlage zur Sitzungsvorlage
A6_Geb-Vergl Kommunen_FHGebKalk_18-20_170831_5 Seiten.pdf




Gebühren-Kombinationen Anlage 7
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Gebühren-Kombinationen im Vergleich zu Umlandgemeinden


KÖT BBG ASL
FH Schmidtmanstr.


Nr.
in Friedhofs-
gebühren-
satzung


Bezeichnung
Gebührensachverhalt Gebührensätze Gebührensätze Gebührensätze


Erdreihengrab (ERG) für 20 Jahre für 25 Jahre für 25 Jahre
Nutzungsrecht (895,09 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
700,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.1.1 (Erd-)ReihenGrab (ERG)
für 20 Jahre


674,00 852,00 1.592,09


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.1.1 Grab Ausheben und Schließen,
(Erd-)Bestattung,
mo-fr


420,20 734,00 531,89


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90 25,00 100,08


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30 20,00 0,00


Gebührenlast - gesamt - 1.367,48 1.741,00 2.339,34


Erdreihengrab - Kind (ERG-K) für 10 Jahre für 15 Jahre für 10 Jahre
Nutzungsrecht (127,44 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
280,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.1.2 (Erd-)ReihenGrab für Kinder (ERG-K)
bis zum vollendeten 5.Lebensjahr
für 10 Jahre


310,00 170,00 407,44


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.2.1 Grab Ausheben und Schließen
(Erd-)Bestattung - Kind -
mo-fr


350,20 266,00 112,59


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90 25,00 100,08


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30 20,00 0,00


Gebührenlast - gesamt - 933,48 591,00 735,39


ErdWahlgrab (EWG) für 25 Jahre für 15 Jahre für 25 Jahre
Nutzungsrecht (1.165,82 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
700,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.2.1 (Erd-)WahlGrabstätte 1stellig
für 25 Jahre


1.262,50 1.035,00 1.865,82


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.1.1 Grab Ausheben und Schließen,
(Erd-)Bestattung,
mo-fr


420,20 734,00 531,89


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90 25,00 100,08


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30 20,00 0,00


Gebührenlast - gesamt - 1.955,98 1.924,00 2.613,07


ErdWahlgrab in besonderer Lage (EWG ibL)
Grabnutzungsgebühr 1.3.1 (Erd-)WahlGrabstätte mit besonderer Gestaltungsmöglichkeit


für 25 Jahre (1stellig)
2.050,00


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.1.1 Grab Ausheben und Schließen,
(Erd-)Bestattung,
mo-fr


420,20


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30


Gebührenlast - gesamt - 2.743,48


Stand: 31.08.2017







Gebühren-Kombinationen Anlage 7
(Seite 2)


Gebühren-Kombinationen im Vergleich zu Umlandgemeinden


KÖT BBG ASL
FH Schmidtmanstr.


Nr.
in Friedhofs-
gebühren-
satzung


Bezeichnung
Gebührensachverhalt Gebührensätze Gebührensätze Gebührensätze


UrnenReihengrab (URG) für 20 Jahre für 20 Jahre
als "Urnenwahlstelle klein" bezeichnet


für 15 Jahre
Nutzungsrecht (462,71 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
420,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.4.1 UrnenReihenGrab (URG) 482,00 227,00 882,71


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40 67,00 143,93


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90 25,00 100,08


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30 20,00 0,00


Gebührenlast - gesamt - 861,68 449,00 1.242,00


UrnenWahlgrab (UWG) für 25 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 549,- EUR)


für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 238,- EUR)


für 15 Jahre
Nutzungsrecht (705,30 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
420,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.5.1 (Urnen-)WahlGrab
für 25 Jahre (2 Urnen)


842,50 318,00 1.125,30


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40 67,00 143,93


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90 25,00 100,08


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30 20,00 0,00


Gebührenlast - gesamt - 1.222,18 540,00 1.484,59


UrnenWahlgrab in besonderer Lage (UWG ibL)
Grabnutzungsgebühr 1.6.1 (Urnen-)WahlGrabstätte mit besonderer Gestaltungsmöglichkeit


für 25 Jahre (1stellig)
1.282,50


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58


Sonstige Gebühren 6.1.2 Genehmigung zur Errichtung
Grabmal stehend


90,90


Sonstige Gebühren 6.1.3 Genehmigung zur Errichtung
Grabeinfassung


30,30


Gebührenlast - gesamt - 1.662,18


Urnengemeinschaftsanlage (UGA) für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 451,50 EUR)


für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 227,50 EUR)


für 15 Jahre
Nutzungsrecht (386,60 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
420,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.4.2 UrnenGemeinschaftsAnlage (UGA) 552,00 303,00 806,60


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40 67,00 143,93


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Gebührenlast - gesamt - 810,48 480,00 1.065,81


Stand: 31.08.2017







Gebühren-Kombinationen Anlage 7
(Seite 3)


Gebühren-Kombinationen im Vergleich zu Umlandgemeinden


KÖT BBG ASL
FH Schmidtmanstr.


Nr.
in Friedhofs-
gebühren-
satzung


Bezeichnung
Gebührensachverhalt Gebührensätze Gebührensätze Gebührensätze


Urnengemeinschaftgrab (UGG) für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 558,- EUR)


für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 247,50 EUR)


für 15 Jahre
Nutzungsrecht (674,65 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
420,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.4.3 UrnenGemeinschaftsGrab (UGG) 782,00 330,00 1.094,65


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40 67,00 143,93


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Gebührenlast - gesamt - 1.040,48 507,00 1.353,86


Gemeinschaftsanlage für Urne (GAfU) für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 646,50 EUR)


für 20 Jahre
(Umrg. NR auf 15J. = 827,25 EUR)


für 15 Jahre
Nutzungsrecht (894,05 EUR)


zzgl. FH-Unterhaltung (28,- EUR p.a. =
420,- EUR p.Lfzt.)


Grabnutzungsgebühr 1.5.3 GemeinschaftsAnlage für Urne (GAfU)
für 20 Jahre


790,00 1.103,00 1.314,05


Bestattungsgebühr,
mo-fr


2.3.1 Grab Ausheben und Schließen
(Urnen-)Beisetzung
mo-fr


106,40 67,00 143,93


Bestattungsdienst,
mo-fr


3.1.1 Bestattungsdienst
für (Erd-)bestattungen und (Urnen-)Beisetzungen
mo-fr


37,50 30,00 33,20


Nutzung Trauerhalle HptFH,
mo-fr


5.3.1.1 Nutzung Trauerhalle - HptFH -
mo-fr


114,58 80,00 82,08


Gebührenlast - gesamt - 1.048,48 1.280,00 1.573,26


Zusammenfassung / Gebührenreihung (Gebühren-Kombinationen)


933,48 591,00 735,39
1.367,48 1.741,00 2.339,34
1.955,98 1.924,00 2.613,07
2.743,48 0,00 0,00


810,48 480,00 1.065,81
861,68 449,00 1.242,00


1.040,48 507,00 1.353,86
1.048,48 1.280,00 1.573,26
1.222,18 540,00 1.484,59
1.662,18 0,00 0,00


Urnengemeinschaftsanlage (UGA)


Urnengemeinschaftgrab (UGG)
Gemeinschaftsanlage für Urne (GAfU)


ErdWahlgrab in bes. Lage (EWG ibL)


Erdreihengrab (ERG)
Erdreihengrab - Kind (ERG-K)


ErdWahlgrab (EWG)


UrnenWahlgrab in bes. Lage (UWG ibL)


UrnenReihengrab (URG)


UrnenWahlgrab (UWG)


Stand: 31.08.2017
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017136/9 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 02.11.2017

TOP: 2.9

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017136/9

Az.: erstellt am: 13.09.2017

Betreff

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2018 - 2020

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

09.10.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
11.10.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
12.10.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
16.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
17.10.2017: Ortschaftsrat Merzien 
18.10.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
24.10.2017: Hauptausschuss 
25.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
02.11.2017: Stadtrat

09.10.2017 
11.10.2017 
12.10.2017 
16.10.2017 
17.10.2017 
18.10.2017 
24.10.2017 
25.10.2017 
02.11.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV 
kein Beschluss 
laut BV 
abgelehnt 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Kalkulation der 
Straßenreinigungsgebühren für die Jahre 2018 - 2020 auf der Grundlage der 2. 
Änderungssatzung der Straßenreinigungsgebührensatzung.

Gesetzliche Grundlagen:

- § 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. Aktuelle Situation
Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erfolgt auf der Grundlage des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) und hierbei 
insbesondere auf der Grundlage des § 5 „Benutzungsgebühren“.

Gemäß § 5 Absatz 1 haben Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme 
öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren zu erheben. Diese sind gemäß Absatz 2 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Die Kostenermittlung kann gemäß 
Absatz 2b für einen Zeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigen soll. 

Zielstellung dieser Vorlage ist es, die aus der Gebührenkalkulation resultierende 
Straßenreinigungsgebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2018 für die Jahre 2018-2020 in 
Kraft treten zu lassen. 

Die aktuell geltenden Gebührensätze basieren noch auf der Kalkulation der 
Straßenreinigungsgebühren für 2012 bis 2014. Aufgrund der für 2015 bis 2017 fehlenden 
Vorauskalkulation entfällt eine entsprechende Nachkalkulation, da es keine 
Vergleichsgrundlage gibt, um etwaige Saldi zu ermitteln.

Die hier vorgelegte Kalkulation basiert auf einer umfangreichen Überprüfung der aktuellen 
organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen.

Den nachfolgenden Ausführungen vorangestellt sei der Hinweis, dass die beigefügten    
Anlagen 1 bis 3 den Kern der Gebührenkalkulation beinhalten. Die übrigen Anlagen 4 bis 
6 enthalten Erläuterungen zu  einzelnen Sachverhalten, die bei Bedarf herangezogen 
werden können.

2. Vorgriff auf das Ergebnis der Gebührenkalkulation
Im Ergebnis der Kalkulation 2018-2020 der Straßenreinigungsgebühren ist festzustellen:

- dass sich die Gebührensätze gegenüber dem Vorkalkulationszeitraum, aufgrund des 
 höheren Öffentlichkeitsanteils und der Ausgliederung von Winterdienstkosten verringern,

- dass für den Zeitraum 2018-2020 keine ermäßigten Straßenreinigungsgebühren definiert 
 wurden (Wegfall von Ermäßigungen für Hinterlieger und Mehrfacherschließungen),

- dass die vorgelegte Kalkulation damit auf eine 100%ige Kostendeckung der 
 gebührenfähigen Kosten (Aufwandsdeckungsgrad) der Straßenreinigung ausgerichtet ist
 (siehe auch Anlage 3),

- dass aber, durch die in Abzug zu bringenden Kosten für die Erfüllung von Anliegerpflichten 
  der Stadt Köthen (Anhalt) und durch den „Öffentlichkeitsanteil“ (siehe auch Anlage 2) so- 
  wie durch nicht gebührenfähige Kosten für sonstige Leistungen (siehe auch Anlage 1), 
  keine   100%ige Kostendeckung im Produkt 64.5.001 „Straßen, Wege und Plätze reinigen“  
  erreicht wird (siehe auch Anlage 6), 

- für den Zeitraum 2018-2020 keine gesonderte Winterdienstgebühr erhoben wird. 

3. Allgemeine Aussagen zur kostenrechnerischen Datenaufbereitung
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Leistungsspektrum des Produktes 54.5.001 
„Straßen, Wege und Plätze reinigen“ neben der Straßenreinigung lt. 
Straßenreinigungsverzeichnis weitere Leistungen umfasst, die im Folgenden in 
gebührenfähige Leistungen und nicht gebührenfähige Leistungen gegliedert dargestellt 
werden (siehe auch Anlage 1)



gebührenrelevante Sachverhalte / 
Kosten bzw. Kostenstellen

nicht gebührenrelevante Sachverhalte / 
Kosten bzw. Kostenstellen

     - Straßenreinigung lt.  
            Straßenreinigungsverzeichnis,
     - (Winterdienst auf Straßen)

     -     "Öffentlichkeitsanteil" im Rahmen der
           Gebührenermittlung,
     -     Anliegerpflicht - Straßenreinigung 
     -     Stadt Köthen (Anhalt),
     -     Anliegerpflicht - Winterdienst -  
           Stadt Köthen (Anhalt) 
     -     Papierkorbentleerung außerhalb des  
           Straßenreinigungsverzeichnisses,
     -     Reinigung Regenwassereinläufe,
     -     Reinigung Bushaltestellen,
     -     Marktreinigung,
     -     Sonstige Unterstützungsleistung für  
           andere Produkte

Aktuell erfolgt die produktinterne Kostenzuordnung einerseits durch die unterjährige direkte 
Zuordnung von Einzelkosten zu den einzelnen Leistungen/Kostenstellen, andererseits über 
Kostensatz bewertete Verteilerschlüssel (Personal- und Fahrzeugeinsatzstunden). 

Darüber hinaus erfolgt im Rahmen der Ermittlung der gebührenfähigen Kosten eine 
Kostendifferenzierung mittels Kehr- und Frontmetern sowie über den klassifizierten 
Öffentlichkeitsanteil (siehe auch Anlage 5 und 6).

Ebenso haben Verwaltungsgemeinkosten der Querschnittsämter der Stadtverwaltung (siehe 
auch Anlage 4, Verwaltungskostenpauschale) im Rahmen der innerbetrieblichen 
Leistungsverrechnung einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Höhe der Kosten der 
Einrichtung "Straßenreinigung". 

4. Konkrete Erläuterungen zur Kostenzuordnung

Im Rahmen der Reinigung von Straßen, Plätzen sowie Fuß- und Radwegen kommen 
unterschiedliche Techniken zum Einsatz. Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten variiert 
der Einsatz zwischen Handkehrung und dem Einsatz einer Kompakt- oder 
Großkehrmaschine, wobei sowohl eigene als auch fremde Technik eingesetzt wird. Die 
Reinigung erfolgt nach Reinigungsplänen auf Basis von sogenannten Kehrmetern.

Zurzeit werden sämtliche Kosten für die Reinigung von Straßen, Plätzen sowie Fuß- und 
Radwegen zunächst einer Kostenstelle zugeordnet.

In Bezug auf die Zurechenbarkeit von Kosten sind zwei „Kostenbereiche“ zu differenzieren:

A)  Die Reinigung von Fuß- und Radwegen außerhalb des Straßenreinigungsverzeichnisses 
      (=Anliegerpflicht der Stadt Köthen)
B)  Die Reinigung von Straßen lt. Straßenreinigungsverzeichnis im Rahmen der gebühren- 
      fähigen Straßenreinigung

Auf Basis der Gesamtkosten der Kostenstelle „Straßenreinigung“ und den zu Grunde 
gelegten Kehrmetern werden die Kosten für die einzelnen Kostenbereiche („A“ und „B“) 
ermittelt.



Die Anzahl der zu Grunde gelegten Kehrmeter resultiert aus der manuell und maschinell 
gereinigten Anzahl an laufenden Metern. Die Kehrmeter dienen als Hilfsmittel für die 
Kostenaufteilung mangels direkter Zuordenbarkeit von Kosten. 

Der Begriff Kehrmeter ist von dem Begriff veranlagter Frontmeter zu differenzieren, da es 
sich bei Kehrmetern um effektiv gereinigte (Straßen-, Fußweg-, Radweg-)Meter handelt und 
bei veranlagten Frontmetern um eine kalkulatorische Größe im Rahmen der Verteilung der 
Reinigungskosten auf die einzelnen Anliegergrundstücke.

Bsp.:

-   Kehrmeter = Straßenlänge  = 18,0 m
-   Veranlagungsfähige Frontmeter = 12,0 m (Anlieger) + 10,0 m (Voll-/Hinterlieger)= 22,0 m

5. Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für den Zeitraum 2018 bis 2020
Die Ansätze der Plankosten für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 orientieren sich an 
den Ansätzen der Haushaltsplanung und berücksichtigen zudem die derzeit bekannten 
jahresspezifischen Erwartungen in Bezug auf Personal- und Sachkosten sowie 
Kostenverteilungen.

Im Hinblick auf die für den Zeithorizont grundsätzlich bestehende Prognoseunsicherheit im 
Zusammenhang mit den zu Grunde gelegten Kosten und Kehrmetern sowie zur Vermeidung 
von Scheingenauigkeit wurden die Wertansätze im Rahmen der Plankostenrechnung auf 
jeweils volle Hundert Euro kaufmännisch gerundet. 

Die Ermittlung der gebührenfähigen Kosten sowie des Kostensatzes pro veranlagten 
Frontmeter ist im nachfolgenden Abschnitt beschrieben und ergänzend in Anlage 2 
dargestellt. Von den geplanten Basiskosten der Straßenreinigung 2018-2020 (1.042.800 €) 
werden auf Grundlage von Kehrmeteranteilen Kosten in Höhe von insgesamt 264.300 € für 
die Erfüllung der städtischen Anliegerpflicht abgezogen.  Dabei beziehen sich 127.800 € (rd. 
12,2% der Basiskosten) auf Kehrmeter, die in separaten Tourenplänen abgearbeitet werden 
und EUR 136.500 (rd. 13,1% der Basiskosten) auf Kehrmeter, die im Zuge der Tourenpläne 
lt. Straßenreinigungsverzeichnis (gem. Straßenreinigungsgebührensatzung) ausgeführt 
werden.
Darüber hinaus erfolgt in Höhe von 207.300 € (rd. 26,6% der um die Kosten der 
Anliegerpflicht bereinigten Basiskosten) ein Kostenabzug für das „Allgemeininteresse“ 
(„Öffentlichkeitsanteil“) an der durchgeführten Straßenreinigung.
Zur Ermittlung der gebührenfähigen Kosten der Straßenreinigung werden die verbleibenden 
Kosten in Höhe von 571.200 € um die speziellen Kosten der Gebührenerhebung, welche 
sich ausschließlich auf die gebührenpflichtige Straßenreinigung beziehen, in Höhe von 
174.000 € erhöht.

Die gebührenfähigen Kosten (für den Zeitraum 2018 - 2020) belaufen sich somit auf 745.200 
€.

Unter Berücksichtigung der planerisch zu veranlagenden Frontmeter in Höhe von       
13.686.702 m (siehe auch Anlage 6) ergibt sich so ein durchschnittlicher, kalkulatorischer  
Basiskostensatz pro veranlagten Frontmeter in Höhe von 0,0544 €/m (im 
Vorkalkulationszeitraum 0,0579 €/m).

Auf Basis des so ermittelten kalkulatorischen Basiskostensatzes pro veranlagten Frontmeter 
werden unter Berücksichtigung der planerischen Reinigungshäufigkeit pro Jahr die

entsprechenden Gebührensätze für die einzelnen Reinigungsklassen (1 und 2) ermittelt 



(siehe auch Anlage 3).

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die Gebührensätze pro Frontmeter für den 
Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 ersichtlich. Darüber hinaus erfolgt der Vergleich mit den 
aktuell noch geltenden Gebührensätzen.

Gebührenzeitraum
Reinigungsklasse (RK)

pro Jahr
(NEUE 

Gebühr)

pro Jahr
(ALTE 

Gebühr)

pro Jahr
(+/- Gebühr)

RK 1 Gebühr -voll- 12,50 €/m 13,20 €/m -0,70 €/m

RK 1 Gebühr -ermäßigt- keine Ermäßigung

(12,50 €/m)
12,00 €/m +0,50 €/m

RK 2 Gebühr -voll- 2,50 €/m 2,64 €/m -0,14 €/m

RK 2 Gebühr -ermäßigt- keine Ermäßigung

(2,50 €/m)
2,40 €/m +0,10 €/m

6. Erläuterung spezieller Einzelsachverhalte

Ermäßigung bei Mehrfachveranlagung und Hinterliegergrundstücken

Gegenstand der Straßenreinigungsgebührenveranlagung sind, entsprechend § 2 der 
Straßenreinigungssatzung der Stadt Köthen (Anhalt), alle durch eine Straße erschlossenen 
Grundstücke, soweit die betroffenen Straßen Teil der gebührenrechnenden Einrichtung 
"Straßenreinigung" sind. 

Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Gebührenminderung bei mehrfach erschlossenen 
Grundstücken und Vollhinterliegergrundstücken zu Lasten der übrigen, nur einfach 
erschlossenen Grundstücke, unzulässig. Zulässig ist hingegen eine Vergünstigung, die zu 
Lasten der Gemeinde erfolgt und damit die anderen Grundstücke nicht höher belastet.

Dem steht jedoch entgegen, dass viele Kommunen, so auch die Stadt Köthen (Anhalt), vor 
dem Hintergrund der aktuell schwierigen Haushaltslage,  die Einführung bzw. Beibehaltung 
derartiger „Gebührengeschenke“, gerade mit Blick auf den Sinn und Zweck des 
Gebührenrechts, den Ausgleich des Vorteils durch die Inanspruchnahme der öffentlichen 
Einrichtungen (hier Straßenreinigung), zu hinterfragen haben. 

Mit Blick auf die vorangestellten Ausführungen wurde in der hier vorgelegten, aktuellen 
Kalkulation 2018 - 2020 keine Ermäßigung zu Lasten des Haushaltes der Stadt Köthen 
(Anhalt) kalkuliert.

Ergänzend soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die in der Vergangenheit 
vorgenommenen Ermäßigungen stets zu Lasten des allgemeinen Haushaltes der Stadt 
Köthen (Anhalt) und nicht zu Lasten der übrigen Gebührenzahler gingen. 



Erhebung von Winterdienstkosten

Bisher wurden im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 5% der 
Winterdienstkosten als Pauschalansatz berücksichtigt.

Die Winterdienstpflicht der Kommune und der Umfang dieser Pflicht leitet sich zunächst aus  
§ 47 Abs. 2 bis 4 StrG LSA (Straßenreinigungsgesetz) ab.

Darüber hinaus hat sich der Bundesgerichtshof in seinem Grundsatzurteil vom 05.07.1990 
zum Umfang der kommunalen Winterdienstpflicht in der Weise geäußert, dass unter dem 
Gesichtspunkt der Verkehrssicherungspflicht die Fahrbahnen der öffentlichen Straßen 
innerhalb geschlossener Ortslagen lediglich an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen 
bei Schnee- und Eisglätte zu streuen sind. 

Unberücksichtigt etwaiger, weitergehender Erwägungen im Kontext der praktischen 
Umsetzung eines Winterdienstes bedeutet dies, dass nur bei Vorlage beider Kriterien 
(Verkehrswichtigkeit und Gefährlichkeit), die Pflicht der Kommune zum Winterdienst 
begründet ist. 

Damit ist ein über diesen Umfang hinaus gehender Winterdienst eine reine Serviceleistung 
für den Bürger, da dieser weder vom Straßenreinigungsgesetz gefordert ist, noch sich aus 
der Verkehrssicherungspflicht ableitet. 

Die thematische Aufarbeitung dieses Sachverhalts im Zuge der hier vorgelegten Kalkulation 
hat zu der Erkenntnis geführt, dass der bisher praktizierte Ansatz zur Berücksichtigung von 
anteiligen Winterdienstkosten im Rahmen der Erhebung der Straßenreinigungsgebühr 
aktuell nicht mehr als sachgerecht und rechtskonform einzustufen ist.

Eine, den aktuellen Erfordernissen entsprechende, sachgerechte und rechtskonforme 
Veranlagung von Winterdienstkosten wird derzeit geprüft.

In der aktuell vorgelegten Kalkulation 2018-2020 findet sich demnach keine 
Berücksichtigung von Winterdienstkosten.

7. Erläuterungen zu nicht gebührenfähigen Sachverhalten

„Öffentlichkeitsanteil“

>> siehe hierzu Anlage 5 und 6

Anliegerpflicht – Straßenreinigung – Stadt Köthen (Anhalt)

Bezieht sich auf Kosten für Material sowie Personal- und Fahrzeugeinsatz im Kontext der 
Reinigung von Geh- und Radwegen auf öffentlich zugänglichen aber nicht der 
gebührenfähigen Straßenreinigung zuordenbaren Flächen (Wege vor städtischen 
Grundstücken, Weg- und Platzflächen in öffentlichen Parkanlagen, selbständige Geh- und 
Radwege etc.).

Anliegerpflicht – Winterdienst – Stadt Köthen (Anhalt)

Bezieht sich auf Kosten für Material sowie Personal- und Fahrzeugeinsatz im Kontext von 
Winterdienst auf öffentlich zugänglichen aber nicht dem gebührenfähigen Winterdienst 
zuordenbaren Flächen (Wege vor städtischen Grundstücken, Weg- und Platzflächen in 
öffentlichen Parkanlagen, etc.).



„Unwägbarkeitsabzug“ (nicht gebührenfähige Kostenanteile und Planungspuffer)

In dieser Position sind nicht gebührenfähige Kosten und ggf. Planungspuffer berücksichtigt. 
>> siehe hierzu auch Anlage 1

Papierkorbentleerung außerhalb des Straßenreinigungsverzeichnisses

Die Papierkorbentleerung außerhalb des Straßenreinigungsverzeichnisses bezieht sich auf 
öffentlich zugängliche Bereiche (Schlosshof, öffentliche Parkplätze, etc.), die nicht zur 
gebührenfähigen Straßenreinigung lt. Straßenreinigungsverzeichnis zählen.

Reinigung der Regenwassereinläufe

Entsprechend § 54 WHG (Wasserhaushaltsgesetz), welcher das von bebauten bzw. 
befestigten Flächen gesammelte Niederschlagswasser als Abwasser klassifiziert sowie in 
Übereinstimmung mit dem Urteil des OVG Münster vom 31.01.1984 (2 A 1312/82) zählen 
die Sinkkästen nicht zur Straßenreinigung sondern zur Abwasserentsorgung. 

Entsprechend dieser Sachlage werden die Kosten der Reinigung der Regenwassereinläufe 
bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren nicht berücksichtigt.

Reinigung der Bushaltestellen

Gemäß § 1 (1) ÖPNVG LSA (Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land 
Sachsen-Anhalt) ist der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) Aufgabe der 
Daseinsvorsorge. Damit sind die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten der 
„Straßenreinigung“ nicht gebührenfähige Kosten. 

Marktreinigung

Der Kostenstelle Marktreinigung werden gezielt Kosten im Zusammenhang der 
Platzinnenfläche des Marktes zugeordnet, die später über die innerbetriebliche 
Leistungsverrechnung weiterverrechnet werden und in der Folge ihre Berücksichtigung im 
Rahmen der Marktgebührenkalkulation finden.

Sonstige Unterstützungsleistungen für andere Produkte der Stadt Köthen (Anhalt)

In diesem Bereich werden die Kosten für unterschiedlichste Leistungen für die spätere 
interne Leistungsverrechnung gesammelt. Das Leistungsspektrum reicht vom Einsatz des 
Schlammsaugwagens für die Reinigung von Regenwassereinläufen von Schulhöfen über 
Bewässerung von Straßenbäumen in sehr heißen Sommern bis hin zur Reinigung im 
Nachgang von städtischen Veranstaltungen und auf sonstigen städtischen Grundstücken.






Anlage 1


Stand: 21.09.2017


Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für 2018-2020


> Ermittlung der Ø Basiskosten der Straßenreinigung


alle Angaben in EUR HHPlan HHPlan HHPlan HHPlan Kalkulation


2018 2019 2020 2018-20 Ø Ansatz Δ Erläuterungen
10 Personalkosten 234.800 € 239.500 € 244.300 € 718.600 € 239.533,33 € 239.500,00 € -33,33 € Rundungsdifferenz


���� FachbereichsOverhead 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 36.300,00 € 36.300,00 € Die Zuordnung des
Fachbereichsoverhead erfolgt analog
der innerbetrieblichen
Leistungsverrechnung (ILV).


12 Kosten für Sach-und
Dienstleistungen


138.300 € 138.300 € 138.300 € 414.900 € 138.300,00 € 128.300,00 € -10.000,00 € Die Ansatzreduzierung ggü. PLAN
resultiert aus der Neutralisierung der
Planungspuffer Winterdienst
(-7.000 EUR) und Deponiekosten (-
3.000 EUR).


14 Kosten für sonstige ordentliche
Aufwendungen


100 € 100 € 100 € 300 € 100,00 € 100,00 € 0,00 €


16 Abschreibungen 53.400 € 53.300 € 51.900 € 158.600 € 52.866,67 € 3.300,00 € -49.566,67 € Der gegenüber dem Jahresmittel
geringere Ansatz resultiert aus der
Neutralisierung der Abschreibung für
Fahrzeuge, welche für die Kalkulation
in Form ILV Fuhrpark berücksichtigt
wird.


17 Gesamtkosten vor ILV
(Ordentliche Aufwendungen)


426.600 € 431.200 € 434.600 € 1.292.400 € 430.800,00 € 407.500,00 € -23.300,00 €


24 Kosten aus ILV
(VWKP + sILV)


252.200 € 252.200 € 252.200 € 756.600 € 252.200,00 € 274.500,00 € 22.300,00 € Der gegenüber dem Jahresmittel
höhere Ansatz resultiert aus der
Saldierung der veränderten
Einzelansätze (VWKP u. sILV).


davon VWKP
(Verwaltungskostenpauschale)


96.200 € 96.200 € 96.200 € 288.600 € 96.200,00 € 66.600,00 € -29.600,00 € Der gegenüber dem Jahresmittel
geringere Ansatz resultiert aus
Neutralisierung nicht gebührenfähiger
Bestandteile der
Verwaltungskostenpauschale. Darüber
hinaus erfolgte ein 10%-Abschlag zur
Pufferung von
Planungsunwägbarkeiten.


davon sonst. ILV
(sonstige innerbetriebliche
Leistungsverrechnung)


156.000 € 156.000 € 156.000 € 468.000 € 156.000,00 € 207.900,00 € 51.900,00 € Der gegenüber dem Jahresmittel
höhere Ansatz resultiert aus der
Detailplanung im Zuge der
Gebührenkalkulation gegenüber der
modellhaften Ermittlung im Zuge der
HHPlanung.


Die Detaillierung basiert auf konkreten
Stundenansätze und
Stundenverrechnungssätzen.


Gesamtkosten nach ILV 678.800 € 683.400 € 686.800 € 2.049.000 € 683.000,00 € 682.000,00 € -1.000,00 €


Kostenerstattungen
(nicht gebührenrelevant)


-6.000 € -6.000 € -6.000 € -18.000 € -6.000,00 € -6.000,00 € 0,00 € betr. Kostenerstattungen für
Reinigung Regenwassereinläufe


Gesamtkosten (unter Berücksichtigung liquiditätswirksamer, externer Kostenerstattungen) 676.000,00 100%


nicht gebührenfähige Sachverhalte/Leistungen (außerhalb des Straßenreinigungsverzeichnisses) Ø Kosten p.a.


���� Papierkorbentleerung (außerhalb Straßenreinigungsverzeichnis) ./. 12.450,05 € 2%


���� Reinigung Regenwassereinläufe ./. 107.370,15 € 16%


���� Reinigung Bushaltestellen ./. 17.339,05 € 3%


���� Marktreinigung (Innenfläche) ./. 10.087,10 € 1%


���� Winterdienst auf Straße ./. 53.307,69 € 8%


���� Winterdienst auf sonstigen Flächen (Anliegerpflicht Stadt Köthen/Anhalt) ./. 43.481,88 € 6%


���� Sonstige Leistungen für sonstige städtische Produkte ./. 26.360,94 € 4%


Summe: 270.396,84 € 40%


Kosten der Straßenreinigung = 405.603,16 € 60%


���� davon allgemeine Basiskosten der Straßenreinigung 347.615,66 € 347.600 € >> Kalk.Ansatz - ger. auf Hdt.


���� davon spezielle Kosten der Gebührenerhebung 57.987,50 € 58.000 € >> Kalk.Ansatz - ger. auf Hdt.





Anlage zur Sitzungsvorlage
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Anlage 2
Stand: 21.09.2017


Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für 2018-2020


> Ermittlung des kalkulatorischen Kostensatzes pro veranlagtem Frontmeter


Ansatz*
Ø Basisjahr


(2018)


Ansatz*
Zeitraum


(2018-2020)


allgemeine Basiskosten der Straßenreinigung
(siehe Anlage 1)


347.600 € 1.042.800 €


nicht gebührenfähige Kosten der Straßenreinigung
 (auf Basis der Kehrmeter bzgl. Platzinnenflächen u. Flächen vor nicht veranlagten, 
 öffentlichen Grundstücken, siehe auch Anlage 6)


13,1% ./. 45.500 € 136.500 €


nicht gebührenfähige Kosten der Straßenreinigung
 (auf Basis der Kehrmeter bzgl. der Erfüllung von  Anliegerpflicht der Stadt Köthen/Anhalt,
 siehe auch Anlage 6)


12,2% ./. 42.600 € 127.800 €


Zwischensumme 1: = 259.500 € 778.500 €


abzgl. "Öffentlichkeitsanteil"
(in Abhängigkeit der Klassifizierung der gereinigten Straßen, 


 siehe auch Anlage 6)


26,6% ./. 69.100 € 207.300 €


Zwischensumme 2: = 190.400 € 571.200 €


zzgl. spezielle Kosten der Gebührenerhebung
(betr. Kosten der Steuerabteilung, Kasse, Forderungsvollstreckung)


+ 58.000 € 174.000 €


Zwischensumme 3: = 248.400 € 745.200 €


Saldoausgleich für Vorjahre 0 €


kalkulatorische, gebührenfähige Kosten = 745.200 €


kalkulatorischer Kostensatz pro veranlagtem Frontmeter = 0,0544 €/m **


* gerundet auf Hundert
** gerundet auf vierte Nachkommastelle


kalkulatorischer Kostensatz pro veranlagtem Frontmeter =
kalkulatorisch, gebührenfähige Kosten 


gewichtete Frontmeter


=
745.200 €


13.686.702 m





Anlage zur Sitzungsvorlage
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Anlage 3
Stand: 21.09.2017


Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für 2018-2020


> Ermittlung der Gebührensätze pro Frontmeter pro Jahr


1. Schritt:


Basiskostensatz
pro Frontmeter x Reinigungshäufigkeit


pro Woche x Reinigungshäufigkeit
pro Jahr = kalk. Kostensatz (RK 2)


pro Jahr


0,0544 €/m x 1 x 46 = 2,5024 €/m


2. Schritt:


kalk. Kostensatz (RK 2)
pro Monat


RK 2 Gebührsatz
pro Jahr


2,5024 €/m ���� 2,50 €/m


3. Schritt:


RK 2 Gebührsatz
pro Jahr


Reinigungshäufigkeit
RK 1


RK 1 Gebührensatz
pro Jahr


2,50 €/m x 5 = 12,50 €/m


Kontrollrechnung


Kehrmeter x Gebührensatz pro Jahr = kalk. Gebühreneinnahmen kalkulatorischer


RK 1 1.792 m x 12,50 €/m = 22.400,00 € Aufwands-
RK 2 90.219 m x 2,50 €/m = 225.547,50 € deckungsgrad


∑ Summe kalk. Gebühreneinnahmen (p.a.): 247.947,50 € 99,8%


Ø gebührenfähige Kosten (p.a.): 248.400,00 € 100,0%


Ø kalk. Ergebnissaldo (p.a.): -452,50 € -0,2%


Als Ausgangswert für die Definition der Gebührensätze wird zunächst der kalkulatorische Jahreskostensatz für die
Reinigungsklasse 2 ermittelt, in dem der Basiskostensatz pro veranlagten Frontmeter entsprechend der Reinigungshäufigkeit pro
Jahr "hochgerechnet" wird.


Anschließend wird durch Rundung auf die 2. Nachkommastelle die Jahresgebühr (RK 2) ermittelt.


Der Gebührensatz für die Reinigungsklasse 1 wird in der Weise ermittelt, in dem der Gebührensatz der Reinigungsklasse 2
entsprechend der höheren Reinigungshäufigkeit der Reinigungsklasse 1 multipliziert wird.


Ermittlung der Ø kalkulatorischen Gebühreneinnahmen pro Jahr durch Multiplikation der zu veranlagenden Frontmeter mit den
spezifischen Gebührensätzen (RK 1 und RK 2).





Anlage zur Sitzungsvorlage
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Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für 2018-2020


> Zusammensetzung der Verwaltungskostenpauschale


Der Ansatz der Verwaltungskostenpauschale im Kontext der Straßenreinigungs-Gebührenkalkulation 2018-2020 berücksichtigt nachfolgende Produkte und ihre Leistungen:
HHPL 2018 StrRGebKalk


2018-20


Stand: 06.07.2017 21.09.2017


Produkt-
Nr.:


Produkt-Bezeichnung
(Leistung abgebendes Produkt)


Gegenstand der Leistungsabgabe
an das Produkt 55.3.001 "Friedhöfe betreiben"


Verwaltungs-
kostenpauschale


analog der
Anmeldung zum
Haushalt 2018


Abweichung
aufgrund


Herausrechnung
nicht


gebührenfähiger
Kosten (oberste


Verwaltungs-
steuerung,
Politische


Gremien, Recht)


Die um nicht
gebührenfähige


Kosten reduzierte
Basis der


Verwaltungs-
kostenpauschale.


Unwägbarkeits-
abzug aufgrund von


Planungs-
unsicherheiten


Ansätze der
gebührenfähigen
Kostenanteile der


Verwaltungs-
kostenpauschale


Gesamt-abweichung
zwischen


Verwaltungs-
kostenpauschale im
Haushalt 2018 und


den Ø
gebührenfähigen


Kostenanteilen der
Verwaltungs-


kostenpauschale
2018-20


10%


11.1.101 Verwaltung steuern, Kontrakte, Öffentlichkeitsarbeit
sichern


betr. anteilige Kosten der Verwaltungssteuerung
(Oberbürgermeister und Dezernenten)


5.300,00 € -5.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.300,00 €


11.1.102 Politische Gremien betreuen betr. anteilige Kosten des Ratsbüros sowie der beratenden
und Beschluss fassenden Gremien
(Stadt- und Ortschaftsräte, Fachausschüsse)


7.700,00 € -7.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.700,00 €


11.1.202 Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen betr. anteilige Kosten der Mitarbeitervertretung (Personalrat,
Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie
Schwerbehindertenvertretung)


2.600,00 € -400,00 € 2.200,00 € -220,00 € 1.980,00 € -620,00 €


11.1.203 Datenschutz sichern und
Organisationsangelegenheiten bearbeiten


betr. anteilige Kosten für Behandlung aller Datenschutz
relevanten Themen sowie für die Erarbeitung, Umsetzung u.
Anpassung von Aufbau- und Ablauforganisation
einschließlich Organisationsverfügungen und
Dienstanweisungen


5.700,00 € -400,00 € 5.300,00 € -530,00 € 4.770,00 € -930,00 €


11.1.204 Personalangelegenheiten bearbeiten betr. anteilige Kosten für sämtliche
Personalangelegenheiten (Entgeltabrechnung, allgemeine
Personalsachbearbeitung, Personalplanung und -
entwicklung, etc.)


11.800,00 € -400,00 € 11.400,00 € -1.140,00 € 10.260,00 € -1.540,00 €


11.1.206 Rechtsangelegenheiten bearbeiten betr. anteilige Kosten rechtliche Beratung und rechtliche
Vertretung


3.900,00 € -3.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.900,00 €


11.1.301 Zahlungsverkehr abwickeln und
Bücher führen


betr. anteilige Kosten für Rechnungsausgleich,
Gebührenvereinnahmung, Liquiditätsplanung, etc.


10.400,00 € -500,00 € 9.900,00 € -990,00 € 8.910,00 € -1.490,00 €


11.1.302 Zwangsweise Forderungen einziehen betr. anteilige Kosten für Forderungsmanagement bzw.
Forderungsvollstreckung


19.000,00 € -1.600,00 € 17.400,00 € -1.740,00 € 15.660,00 € -3.340,00 €


Anlage 4
(Seite 1)







> Zusammensetzung der Verwaltungskostenpauschale


Der Ansatz der Verwaltungskostenpauschale im Kontext der Straßenreinigungs-Gebührenkalkulation 2018-2020 berücksichtigt nachfolgende Produkte und ihre Leistungen:
HHPL 2018 StrRGebKalk


2018-20


Stand: 06.07.2017 21.09.2017


Produkt-
Nr.:


Produkt-Bezeichnung
(Leistung abgebendes Produkt)


Gegenstand der Leistungsabgabe
an das Produkt 55.3.001 "Friedhöfe betreiben"


Verwaltungs-
kostenpauschale


analog der
Anmeldung zum
Haushalt 2018


Abweichung
aufgrund


Herausrechnung
nicht


gebührenfähiger
Kosten (oberste


Verwaltungs-
steuerung,
Politische


Gremien, Recht)


Die um nicht
gebührenfähige


Kosten reduzierte
Basis der


Verwaltungs-
kostenpauschale.


Unwägbarkeits-
abzug aufgrund von


Planungs-
unsicherheiten


Ansätze der
gebührenfähigen
Kostenanteile der


Verwaltungs-
kostenpauschale


Gesamt-abweichung
zwischen


Verwaltungs-
kostenpauschale im
Haushalt 2018 und


den Ø
gebührenfähigen


Kostenanteilen der
Verwaltungs-


kostenpauschale
2018-20


10%


11.1.303 Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften,
Controlling und Beteiligungsmanagement sichern


betr. anteilige Kosten der Haushaltplanung, -überwachung
und -steuerung, hinsichtlich aller Teilrechnungen (Finanz-,
Ergebnis-, Kosten- und Leistungsrechnung),
Jahresabschluss, Gebührenkalkulation


12.000,00 € -500,00 € 11.500,00 € -1.150,00 € 10.350,00 € -1.650,00 €


11.1.401 Jahresrechnung prüfen und
Sonderprüfungen durchführen


betr. anteilige Kosten Rechnungsprüfungsamt für die
Wahrnehmung der verschiedenen Prüffunktionen


8.200,00 € -400,00 € 7.800,00 € -780,00 € 7.020,00 € -1.180,00 €


11.1.504 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
gewährleisten


betr. anteilige Kosten der Software- (Standard- u.
Fachanwendungen) und Hardwareausstattung
(Datenverarbeitung u. Kommunikation) einschl. Anpassung
und Störungsmanagement sowie Anwenderschulungen


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


11.1.505 Logistik-, Post-, Botendienstaufgaben
wahrnehmen


betr. anteilige Kosten für Materialbeschaffung für
Verwaltungstätigkeiten sowie Organisation Post- u.
Botendienst, Hausdruckerei u. Verwaltungsbücherei


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


11.1.506 Arbeitsschutz gewährleisten betr. anteilige Kosten für die Organisation und
Gewährleistung des betriebsärztlichen Dienstes,
Beschaffung von Arbeitsschutzmitteln- u. Schutzbekleidung,
Gefährdungsanalysen u. Dokumentation


1.600,00 € -300,00 € 1.300,00 € -130,00 € 1.170,00 € -430,00 €


11.1.507 Vergabeverfahren durchführen
(NEU ab 2015, alt 52.1.002)


betr. anteilige Kosten für Ausschreibungen im Bereich der
Grünflächen- und baulichen Objektunterhaltung


1.800,00 € -300,00 € 1.500,00 € -150,00 € 1.350,00 € -450,00 €


11.1.508 Versicherungsangelegenheiten bearbeiten betr. anteilige Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung
bzw. Schadensregulierungen von Inhalts- und
Elektronikversicherungen bzgl. der Produkt bezogenen
Objekte


6.200,00 € -500,00 € 5.700,00 € -570,00 € 5.130,00 € -1.070,00 €


Summen: 96.200,00 € -22.200,00 € 74.000,00 € -7.400,00 € 66.600,00 € -29.600,00 €


Anlage 4
(Seite 2)
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1


Öffentlichkeitsanteil - Allgemeininteresse


Alle Straßennutzer (Straßenanlieger und ortsfremde Straßennutzer) haben Vorteile von
gereinigten öffentlichen Straßen.1


Nach § 3 StrG LSA werden die öffentlichen Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung in
Straßengruppen eingeteilt. Es ist zu ermitteln, welchem Verkehr die betreffende Straße
tatsächlich dient und welche Funktion ihr im Verkehrsnetz zukommt. (sog. Netzfunktion)2.


Da die Straßen im Regelfall einen gemischten Verkehr aufweisen, stellt das Straßengesetz
innerhalb der Straßengruppen jeweils auf den überwiegenden Verkehr ab.


Das Gesetz definiert folgende Straßengruppen:


1. Landesstraßen (§3 Abs. 1 Nr. 1 StrG LSA),


2. Kreisstraßen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 StrG LSA und


3. Gemeindestraßen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA).


Im Zuge der Straßenreinigung der Stadt Köthen (Anhalt) werden die durch die Kommune
führenden Landes- und Bundesstraßen in der Gruppe der Hauptverkehrsstraßen
zusammengefasst, sowie die Gruppe der Gemeindestraßen nach Haupterschließungsstraßen
und Anliegerstraßen differenziert.


Entsprechend der Zusammenfassung der Landes- und Kreisstraßen zur Gruppe der
Hauptverkehrsstraßen ist auszuführen, dass es sich bei diesen Straßen um sog.
Durchgangsstraßen und um Straßen mit überwiegend überörtlichem, d.h. übergemeindlichem
Verkehr handelt. Im Hinblick auf das Allgemeininteresse bedeutet dies, dass der Anteil für das
Allgemeininteresse tendenziell über 50% anzusetzen ist.


Bei den aus der Gruppe der Gemeindestraßen hervorgegangenen Anliegerstraßen handelt es
sich um Straßen, die primär dem Anlieger bezogenen Verkehr dienen. Da sich auch bei diesen
Straßen ein Allgemeininteresse nicht gänzlich verneinen lässt, sollte nach allgemeiner
Auffassung ein Minimalansatz, ggf. von 10%, berücksichtigt werden.


Hinsichtlich den ebenfalls aus der Gruppe der Gemeindestraßen hervorgegangenen
Haupterschließungsstraßen ist festzustellen, dass diese Straßen eine Zwischenposition
zwischen den Hauptverkehrsstraßen und Anliegerstraßen einnehmen. Als
Haupterschließungsstraßen werden vorrangig Quartier verbindende Straßen im Innenbereich
einer Kommune klassifiziert. Sie dienen neben dem reinen Anliegerverkehr noch zu einem
Anteil dem kommunalen Gesamtnetz. Im Hinblick auf den Anteil des Allgemeininteresses ist
auszuführen, dass sich dieser, in Abhängigkeit der Einstufung der Anlieger und
Hauptverkehrsstraßen im Spektrum von >10 bis <50% zu definieren ist.


Da die öffentliche Einrichtung „Straßenreinigung“ nicht nur einzelne Straßen, sondern alle
nach dem Satzungsrecht zu reinigenden Straßen, Wege und Plätze innerhalb der
geschlossenen Ortslage umfasst, sind Anliegerinteresse und Allgemeininteresse abweichend
vom Straßenausbaubeitragsrecht zu definieren, bei dem die jeweilige ausgebaute Straße die
öffentliche Einrichtung bildet und sich das Anliegerinteresse allein nach dem Umfang


1 VG Göttingen, AZ 3 A 226/15, 22.03.2016


2 VGH München, Urteil vom 24. Februar 1999, AZ: 8 B98.1627







Anlage 5
Stand: 21.09.2017


2


desjenigen Verkehrs, der von den an dieser Straße anliegenden Grundstücken ausgeht bzw.
dorthin führt, bestimmt.3


Als Grundlage zur Definition der Prozentsätze für das Allgemeininteresse dienen die im
Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung (VEP) festgestellten Fahrzeugbewegungen pro
Tag:


Straßenklassifizierung


lt. OVG LSA – 2 L 129/02
vom 24.03.2004


Definition
Straßenklassifizierung


in Anlehnung an OVG
LSA – 2 L 129/02
vom 24.03.2004


Fahrzeug-
Bewegungen


gem. VEP Stadt Köthen
Trendprognose 2020
(Kfz/Tag)


beigemessener
%-Satz
öffentliches
Interesse
in Anlehnung an
Verkehrs-
aufkommen


abgeleiteter
%-Satz
- gebührenfähig -


Anliegerstraße /
(Fußgängerzone)


Straßen mit
überwiegend
Anliegerverkehr
(Ziel- u. Quellverkehr)
mit nicht zu
verneinendem
Mindestanteil für
öffentliches Interesse


< 2000 10% 90%


Haupterschließungs-
straße


Straßen mit
Anliegerverkehr und
nicht unerheblichen
(erheblichem)
Baugebiet- und
Ortslagenverkehr


>2000 bis <6000 30%
(3fache der
Anliegerstraße)


70%


Hauptverkehrsstraßen Straßen mit
überwiegend
Durchgehendem
innerörtlicher und
überörtlicher Verkehr


>6000 bis <12000 60%
(2fache der
Haupt-
erschließungs-
straße)


40%


Für die Klassifizierung der Fußgängerzone ist nicht der Straßenverkehr/Fahrzeugbewegungen
maßgebend sondern die mit der Anliegerstraße gleichlautende Bewertung hinsichtlich Ziel-
und Quellverkehr.


3 VG Göttingen 3. Kammer, Urteil vom 22.03.2016, 3 A 226/15
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Anlage 6
Stand: 21.09.2017


Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für 2018-2020


- einfach - pro Woche pro Jahr


Kehrmeter RK I - gesamt - 4.793 m 23.965 m 1.102.390 m
> davon nicht gebührenfähig 2.090 m 10.450 m 480.700 m
> davon gebührenfähig 2.703 m 13.515 m 621.690 m


Kehrmeter RK II - gesamt - 106.313 m 106.313 m 4.890.398 m
> davon nicht gebührenfähig 8.985 m 8.985 m 413.310 m
> davon gebührenfähig 97.328 m 97.328 m 4.477.088 m


Kehrmeter - Anliegerpflicht Stadt - gesamt - 36.368 m 18.184 m 836.464 m
> davon nicht gebührenfähig 36.368 m 18.184 m 836.464 m
> davon gebührenfähig 0 m 0 m 0 m


gerundet
auf Hdt.


Kehrmeter - gesamt - 147.474 m 148.462 m 6.829.252 m 100,0% 347.600 €
> davon nicht gebührenfähig (RK I + II) 11.075 m 19.435 m 894.010 m 13,1% 45.500 € ���� nicht geb.fähige Kosten
> davon nicht gebührenfähig (Anliegerpflicht Stadt) 36.368 m 18.184 m 836.464 m 12,2% 42.600 € ���� nicht geb.fähige Kosten
> davon gebührenfähig 100.031 m 110.843 m 5.098.778 m 74,7% 259.500 €


Kehrmeter - einfach - pro Woche pro Jahr Anteil der
Kehrmeter


anteilige
Kosten


(auf Basis des
Kehrmeter-


anteils)


Öffentlichkeits-
anteil


- gesamt -


gerundet
auf Hdt.


gebührenfähige Kehrmeter - gesamt - 100.031 m 110.843 m 5.098.778 m 100,0% 259.500 € 26,6% 69.100 €


> davon Fußgängerzone 2.703 m 13.515 m 621.690 m 12,2% 31.641 € 10,0% 3.164 €
> davon Hauptverkehrsstraßen 19.859 m 19.859 m 913.514 m 17,9% 46.493 € 60,0% 27.896 €
> davon Haupterschließungsstraßen 42.497 m 42.497 m 1.954.862 m 38,3% 99.492 € 30,0% 29.848 €
> davon Anliegerstraßen 34.972 m 34.972 m 1.608.712 m 31,6% 81.875 € 10,0% 8.187 €


Frontmeter - einfach - Gewichtung
pro Woche


Gewichtung
pro Jahr


Gewichtung
pro


Kalkulations-
zeitraum


Frontmeter RK I - gesamt - 1.792 m 8.960 m 412.160 m 1.236.480 m


Frontmeter RK II - gesamt - 90.219 m 90.219 m 4.150.074 m 12.450.222 m


Frontmeter RK I + II - gesamt - 92.011 m 99.179 m 4.562.234 m 13.686.702 m ���� gewichtete Frontmeter


Ø Gesamtkosten* 676.000 100% (siehe auch Anlage 1)


Ø nicht gebührenfähigen Kosten* ./. 270.400 40% (siehe auch Anlage 1)


Ø Kostenabzüge für die Erfüllung von Anliegerpflichten
(Stadt Köthen) sowie für den Öffentlichkeitsanteil* ./. 157.200 23% (siehe auch Anlage 2)


Ø gebührenfähigen Kosten / Gebühreneinnahmen* = 248.400 37%


* gerundet auf Hdt.
** überschlägige Darstellung


���� Aufwandsdeckungsgrad Produkt 54.5.001
ohne Erträge aus ILV


> Ermittlung der nicht gebührenfähigen Kosten der Straßenreinigung
auf der Grundlage des Straßenreinigungsverzeichnisses und der Tourenpläne (Anliegerpflicht Stadt) ausgeführten Kehrmeter


> Ermittlung des Prozentsatzes "Öffentlichkeitsanteil"
auf Basis der Kosten der gebührenfähigen Kehrmeter und dem Straßenklassen spezifischem "Öffentliche Interesse"


> Ermittlung der gewichteten Frontmeter
für die Ermittlung des kalkulatorischen Kostensatzes pro veranlagtem Frontmeter (Anlage 2)


(siehe auch Anlage 2)


> Ermittlung des Aufwanddeckungsgrads - gesamt -**
ohne Erträge aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017137/10 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 02.11.2017

TOP: 2.6

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017137/10

Az.: erstellt am: 13.09.2017

Betreff

 8. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

09.10.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
11.10.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
12.10.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
12.10.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
16.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
17.10.2017: Ortschaftsrat Merzien 
18.10.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
24.10.2017: Hauptausschuss 
25.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
02.11.2017: Stadtrat

09.10.2017 
11.10.2017 
12.10.2017 
12.10.2017 
16.10.2017 
17.10.2017 
18.10.2017 
24.10.2017 
25.10.2017 
02.11.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV 
abgelehnt 
kein Beschluss 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 8. Änderungssatzung zur 
Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Mit der Neukalkulation der Friedhofsgebühren für die Friedhöfe der Stadt Köthen (Anhalt) ab 
2018 sind auch Änderungen in der Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) erforderlich. 
Neben redaktionellen Änderungen in der Friedhofssatzung ist die wichtigste Neuerung die 
Einführung einer Grabform zur Beisetzung von Human- und Heimtieraschen in einer 
Grabstätte. Von den Friedhofsnutzern gibt es diesbezüglich auch in Köthen Anfragen für das 
Anbieten dieser Grabform. Andere Gemeinden haben hier bereits erste Erfahrungen 
sammeln können. 

Erläuterungen zu den Änderungen im Einzelnen: 

8. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Zu Artikel 1

Zur genauen Unterscheidung zwischen Aschen mit menschlicher Totenasche und 
Heimtieraschen wird hier eine Begriffsbestimmung eingeführt.

Der Begriff Heimtier ist in Art 3 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21.10.2009 definiert. Heimtiere sind Tiere einer Art, die 
normalerweise von Menschen zu anderen als zu landwirtschaftlichen Nutzzwecken gefüttert 
und gehalten, jedoch nicht verzehrt werden. Durch den direkten Bezug auf diese 
Verordnung erfolgt eine klare Abgrenzung zu anderen Tierarten, wie z.B. Nutztieren oder 
Wildtieren. Die Einschränkung auf bestimmte Tierarten (z.B. Hunde und Katzen) oder eine 
obere Gewichtbegrenzung wurde bewusst vermieden, um eine Diskriminierung eines Teiles 
der Tierhalter zu vermeiden.

Zu Artikel 1a

Entsprechend der Mitteilung des Landesverwaltungsamtes vom 26.08.2016 (Anlage) kann 
ein Friedhof oder Teile eines Friedhofes auch für die Beisetzung von Tieren gewidmet 
werden, wenn dadurch der örtliche Pietätsrahmen und die Bestattungswürde nicht verletzt 
wird. Die Einzelheiten sind als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises in der 
Friedhofssatzung zu regeln.

Durch Artikel 1 der 8. Änderungssatzung wird der in § 2 Friedhofssatzung  definierte 
Friedhofszweck auf die gemeinsame Bestattung von Aschen - und Heimtieraschen in einer 
Grabstätte in eigens dafür vorgesehene Friedhofsteilen erweitert.

Zu Artikel 2

Hier erfolgt nur eine grammatikalische Richtigstellung.

Zu Artikel 2a

Die Aufzählung der Grabstätten ist um die Grabform ´´Urnenwahlgrabstätten für Aschen – 
und Heimtieraschen´´ zu ergänzen.

Zu Artikel 3

Die Änderung hat lediglich redaktionellen Charakter. Mit der vorhergehenden 
Satzungsänderung wurde festgelegt, dass das Nutzungsrecht an Grabstätten erst nach 



Ablauf der Ruhezeiten der Bestatteten zurückgegeben werden kann. Dabei wurde der 
Wegfall dieses Satzes versäumt. 

Zu Artikel 4

Die Aufzählung der Grabstätten für Aschen ist um die Grabform ´´Urnenwahlgrabstätten für 
Aschen - und Heimtieraschen´´ zu ergänzen.

Im zweiten Satz wird festgelegt, dass Heimtieraschen nur in Urnenwahlgrabstätten für 
Aschen –und Heimtieraschen beigesetzt werden dürfen.

Zu Artikel 5

§ 15 Abs. 3 Friedhofssatzung ist für die Grabform Urnenwahlgrabstätten für Aschen - und 
Heimtieraschen zu ergänzen. Wie bei den anderen Urnenwahlgräber wird auch ein 
Nutzungsrecht für 25 Jahre vergeben. Das Nutzungsrecht ist jederzeit verlängerbar. Es 
können bis zu zwei Aschen und zwei Heimtieraschen beigesetzt werden. Angelehnt an die 
Grabform Urnenwahlgräber in besonderer Lage mit bis zu vier Aschen sollen die 
Grabstätten mindestens eine Größe von 1,50 m x 1,50 m haben. 

Auf die Beschränkung der Beisetzung von Heimtieraschen mit oder nach einer Beisetzung 
einer Asche wurde verzichtet. Wenn das Heimtier vor dem Tierhalter verstirbt ist auch die 
Beisetzung der Heimtierasche vor der menschlichen Totenasche möglich. Dies erhöht die 
Akzeptanz der neuen Grabform. Ebenso wurde auf Beschränkungen hinsichtlich der 
Grabgestaltung verzichtet, d.h. das zum Beispiel auf einem Grabmal durch entsprechend 
Symbolik auf das verstorbene Tier hingewiesen werden kann. Es gilt auch hier der 
Grundsatz, dass die Gestaltung der Grabstätte an die Umgebung angepasst werden muss 
und die Würde des Friedhofes gewahrt wird. Das verstorbene Tier sollte daher bei der 
Grabgestaltung nicht im soweit in den Vordergrund gerückt werden, dass umliegende 
Friedhofsnutzer dies als störend empfinden. Einem Tierabbild in Form des Grabmales oder 
einer besondere Beschriftung des Grabmales soll aber nichts entgegenstehen. Wegen der 
Einhaltung der Totenruhe ist bei der späteren Beisetzung einer menschlichen Totenasche 
zwingend das Nutzungsrecht entsprechend zu verlängern.

Zu Artikel 6

Hier erfolgt nur eine grammatikalische Richtigstellung.

Zu Artikel 7

Trauerfeiern für Heimtieraschen sollen lediglich am Grab zulässig sein. Die Nutzung der 
Trauerhalle und der gemeinsame Gang mit der Urne über den Friedhof soll weiterhin nur 
den Humanaschen vorbehalten bleiben. Hier muss der eigentlichen Zweckbestimmung des 
Friedhofes als Humanfriedhof gegenüber den Interessen der Tierhalter Vorrang gewährt 
werden.

8. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Aufgrund der §§ 5, 8, 11 und 45 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) sowie der §§ 1 Abs. 1 und 25 Abs. 1 
des Bestattungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 05.02.2002 



(GVBl. LSA S. 46) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.2011 (GVBl. LSA S. 136) hat 
der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 02.11.2017 folgende 8. 
Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen:

§ 1

Artikel 1

§ 1a wird in der nachfolgenden Fassung neu eingeführt:

§ 1a Begriffsbestimmungen 

(1) Aschen sind Urnen mit menschlicher Totenasche.

(2) Heimtieraschen sind Urnen mit der Asche von Heimtieren nach Art. 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.Oktober 2009.

Artikel 1a

§ 2 wird ergänzt durch Absatz 4:

(4) In eigens dafür vorgesehenen Friedhofsteilen dient er der gemeinsamen Bestattung von 
Aschen - und Heimtieraschen in einer Grabstätte.  

Artikel 2

§ 10 erhält folgende Fassung:

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 20 Jahre. Bei Verstorbenen nach Satz 1 bis 
zum 5. Lebensjahr beträgt die Ruhezeit 10 Jahre.

Artikel 2a

§ 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in

a) Reihengrabstätten,

b) Urnenreihengrabstätten,

c) Wahlgrabstätten,

d) Wahlgrabstätten in besonderer Lage,

e) Urnenwahlgrabstätten,

f) Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage,

g)    in Urnenwahlgrabstätten für Aschen - und Heimtieraschen,

h) Urnengemeinschaftsanlagen,

i) Urnengemeinschaftsgrabstätten,



j) Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlgrabstätten,

k) besondere Grabstätten.

Artikel 3

§ 14 Abs. 10 Satz 4 entfällt.

Artikel 4

§ 15 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1)   Aschen dürfen beigesetzt werden:

a)    in Urnenreihengrabstätten,
b)    in Urnenwahlgrabstätten,
c)    in Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage,
d)    in Urnenwahlgrabstätten für Aschen – und Heimtieraschen,
e)    in Urnengemeinschaftsanlagen,
f)     in Urnengemeinschaftsgrabstätten und Baumgräbern,
g)    in Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten,
h)    in Wahlgrabstätten,
i)     in Wahlgrabstätten in besonderer Lage.

Heimtieraschen dürfen nur in den Urnenwahlgrabstätten für Aschen – und Heimtieraschen 
beigesetzt werden.

Artikel 5

§ 15 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Urnenwahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage und 
Urnenwahlgrabstätten für Aschen – und Heimtieraschen sind Aschegrabstätten, für die auf 
Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In 
einer Urnenwahlgrabstätte dürfen zwei Aschen beigesetzt werden. Sie soll eine Größe von 
mindestens 1,00 m x 1,00 m haben. In einer Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage 
können vier Aschen beigesetzt werden. Sie soll mindestens eine Größe von 1,50 m x 1,50 m 
haben. Urnenwahlgrabstätten für Aschen – und Heimtieraschen können nur in besonders 
ausgewiesenen Friedhofsteilen angelegt werden. In einer Urnenwahlgrabstätte für Aschen - 
und Heimtieraschen können zwei Aschen sowie zwei  Heimtieraschen beigesetzt werden. 
Sie soll mindestens eine Größe von 1,50 m x 1,50 m haben. Die Beisetzung der 
Heimtieraschen setzt nicht die vorherige Beisetzung einer Asche voraus.

Artikel 6

§ 15 Abs. 8 erhält folgende Fassung:

(8) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Reihen- und Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.

Artikel 7



§ 30 erhält folgende Fassung:

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Trauerhalle), am Grab oder 
an einer im Freien vorgesehenen Stelle, insbesondere am Zu- bzw. Aufgang zur 
Trauerhalle, abgehalten werden.

(2) Die Benutzung der Trauerhalle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer 
meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes 
der Leiche bestehen.

(3) Die Trauerhalle wird einschließlich der Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit des 
Bestattungsinstitutes für 45 Minuten zur Nutzung vergeben. Auf Antrag kann die 
Nutzungszeit verlängert werden. Wird eine längere Nutzungszeit der Trauerhalle gewünscht, 
so ist dies spätestens 5 Tage vorher bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die Nutzung 
der Trauerhalle ist ebenso wie die Dauer der Überschreitung der Nutzungszeit nach Satz 1 
gebührenpflichtig nach der geltenden Friedhofsgebührensatzung.

(4) Als Trauerfeier am Grab oder an einer im Freien vorgesehenen Stelle gelten 
Abschiednahmen am Sarg oder an der Urne mit längeren Redebeiträgen und bzw. oder 
Musikwidergabe und besonderer Ausschmückung. Die Trauerfeier am Grab oder an einer 
im Freien vorgesehenen Stelle soll einschließlich Vor- und Nachbereitungszeit des 
Bestattungsinstitutes nicht länger als 25 Minuten dauern. Trauerfeiern am Grab oder im 
Freien sind gebührenpflichtig nach der geltenden Friedhofsgebührensatzung.

(5)  Die Aufbewahrung einer Leiche im offenen Sarg in der Trauerhalle des Friedhofes oder 
an andere Stelle auf dem Friedhof und deren Ausstellen vor den Bestattungsfeierlichkeiten 
ist ausgenommen nach der Regelung des § 29 Abs. 2 verboten.

(6)  Trauerfeiern für Heimtieraschen dürfen nur am Grab durchgeführt werden.

§ 2 

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Köthen (Anhalt) in Kraft.

Köthen (Anhalt), den 02.11.2017

Bernd Hausschild

Oberbürgermeister (Siegel)
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FRIEDHOFSSATZUNG DER STADT KÖTHEN (ANHALT) 


vom 03.07.2008 (AmtsBl. 07/2008), geändert durch 


Lfd. 
Nr. 


Ändernde Satzung 


Ausfertigung Amtsblatt Inkrafttreten 


1. 
1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


02.11.2009 11/2009 21.11.2009 


2. 
2. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


05.03.2010 03/2010 27.03.2010 


3. 
3. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


02.07.2010 07/2010 24.07.2010 


4. 
4. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


14.09.2012 09/2012 22.09.2012 


5. 
5. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


19.04.2013 05/2013 01.06.2013 


6. 
6. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


17.10.2014 11/2014 22.11.2014 


7. 
7. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


27.10.2016 11/2016 26.11.2016 


 


 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat aufgrund des § 6 der Gemeindeordnung für das 


Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch 


Artikel 1 des Gesetzes vom 16. November 2006 (GVBl. LSA. S. 522) sowie der § 1 Abs. 1 und 


§ 25 Abs. 1 Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 5. Februar 2002 


(GVBl. LSA. S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. März 2004 (GVBl. 


LSA S. 234) in seiner Sitzung am 26.06.2008 folgende Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


beschlossen: 


 


1. Allgemeine Vorschriften 


 


§ 1. Geltungsbereich.1 (1) Diese Satzung gilt für die im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 


gelegenen und von ihr verwalteten öffentlichen Friedhöfen. 


(2) Öffentliche Friedhöfe sind: 


 1. Friedhof Maxdorfer Straße 


 2. Friedhof Geuz 


 3. Friedhof Porst 


                                                 
1 Geändert durch 2. Änderungssatzung. 
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 4. Friedhof Elsdorf 


 5. Friedhof Merzien 


 6. Friedhof Löbnitz an der Linde 


 7. Friedhof Arensdorf 


     8. Friedhof Baasdorf 


      9. Friedhof Zehringen 


      10. Friedhof Hohsdorf 


      11. Friedhof Klepzig 


    § 1a. Begriffsbestimmungen. (1) Aschen sind Urnen mit menschlicher   


Totenasche. 


(2) Heimtieraschen sind Urnen mit der Asche von Heimtieren nach Art. 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21.Oktober 2009. 


 


 


§ 2. Friedhofszweck. (1)2 Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Köthen 


(Anhalt). 


(2) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die 


 a) bei ihrem Tode Einwohner der Stadt Köthen (Anhalt) waren, 


 b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben oder 


 c) ohne Einwohner zu sein, nach § 20 Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 


(BestattG LSA) zu bestatten sind. 


(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der 


Friedhofsverwaltung. 


(4) In eigens dafür vorgesehenen Friedhofsteilen dient er der gemeinsamen 
Bestattung von Aschen- und Heimtieraschen in einer Grabstätte.  


 


 


§ 3. Schließung und Aufhebung. (1)3 Der Friedhof oder Teile des Friedhofs können 


entsprechend § 19 BestattG ganz oder teilweise für weitere Bestattungen oder Beisetzungen 


gesperrt (Schließung) oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhebung). Besteht nach 


der Friedhofsentwicklungsplanung die Absicht der Schließung, so werden keine neuen 


Nutzungsrechte verliehen. 


(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen 


ausgeschlossen. Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen oder 


Beisetzungen in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten (Sondergräber) erlischt, wird dem 


                                                 
2 Geändert durch 2. Änderungssatzung. 
3 Geändert durch 4. Änderungssatzung. 
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Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren 


Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahl- bzw. Urnengrabstätte zur 


Verfügung gestellt. Außerdem kann er die Umbettung verlangen, soweit die Nutzungszeit 


noch nicht abgelaufen ist. 


(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte der Toten 


verloren. Die in Reihen- oder Urnenreihengrabstätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit 


noch nicht abgelaufen ist, die in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten, falls die Nutzungszeit noch 


nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Stadt in andere Grabstätten umgebettet. 


 (4) Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekannt gemacht. Der Nutzungsberechtigte 


einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn 


sein Aufenthalt bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist. 


(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig 


werden sie bei Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihen- oder 


Urnenreihengrabstätten - soweit möglich - einem Angehörigen des Verstorbenen mitgeteilt. 


(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt Köthen (Anhalt) auf ihre Kosten entsprechend den 


Grabstätten auf dem aufgehobenen bzw. geschlossenen Friedhof oder dem Friedhofsteil 


hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts. 


(7)4 Vollständig geschlossen ist der Friedhof Geuz. Auf dem Friedhof Maxdorfer Straße sind 


die Grabfelder 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33a, 33b, 34, 34a, 35, 36, 


37a, 37b, 38, 38a, 38b, 39, 40, 41, NU 10, NU 11, NU 12, NU 13, NU 14, NU 15, NU 16, NU 17 


geschlossen. Auf dem Friedhof Hohsdorf ist Grabfeld 2 geschlossen. Auf dem Friedhof Elsdorf 


sind, bis auf die Familiengrabstätten Kühlhorn, Meißner, Schwertfeger, Donath und 


Ulrich/Hundt, die Grabfelder 5 und 6 geschlossen. Auf dem Friedhof Löbnitz an der Linde sind 


die Grabfelder 2 und 3 geschlossen. Auf dem Friedhof Zehringen ist das Grabfeld 2 


geschlossen. Auf dem Friedhof Porst ist, bis auf die Familiengrabstätte Elze, das Grabfeld 1 


geschlossen. Auf dem Friedhof Baasdorf sind das Grabfeld 3, die Einzelgrabstätten des 


Grabfeldes 4 und das Grabfeld 5 geschlossen. 


(8)5 Auf den Friedhöfen Klepzig und Zehringen sind Erdbestattungen ausgeschlossen. 


 


2. Ordnungsvorschriften 


 


§ 4. Öffnungszeiten. (1) Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch Aushang 


bekannt gegeben. Zu anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaubnis der 


Friedhofsverwaltung betreten werden. 


(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder 


einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 


 


                                                 
4 Geändert durch 2., 4. und 5. Änderungssatzung. 
5 Geändert durch 3. Änderungssatzung. 
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§ 5. Verhalten auf dem Friedhof. (1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde 


des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu 


befolgen. 


(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten. 


(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 


 a)6 die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; motorisierte Krankenfahrstühle, 


leichte   Fahrzeuge von Dienstleistern entsprechend § 6, Fahrzeuge der 


Friedhofsverwaltung und Hinterbliebene mit Einfahrgenehmigung sind 


ausgenommen, 


 b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten, 


 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, Beisetzung oder 


Gedenkfeier störende Arbeiten auszuführen, 


d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung der 


Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren, 


 e) Druckschriften zu verteilen, 


 f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen 


oder zu beschädigen, 


 g) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen, 


 h) Hunde frei, bzw. an der langen Leine laufen zu lassen, 


 i) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben. 


Die Friedhofverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des 


Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 


(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung oder Beisetzung 


zusammenhängende Veranstaltungen auf Friedhöfen (insbesondere öffentliche 


Versammlungen und Aufzüge bzw. Aufmärsche) bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 


Friedhofsverwaltung. Sie sind spätestens 10 Tage vorher anzumelden. Musikalische 


Darbietungen, Aufschriften auf mitgeführten Transparenten und Fahnen o. Ä. sowie 


Redebeiträge sind dem Anliegen der jeweiligen Feier bzw. Veranstaltung anzupassen und der 


Friedhofsverwaltung mit der Beantragung der Ausnahmegenehmigung textlich einzureichen. 


Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck gemeinsamer 


politischer Gesinnung sind nicht zulässig. Insbesondere ist das sittliche Empfinden der 


Allgemeinheit nicht zu beeinträchtigen. Der Friedhofsträger kann die Genehmigung für eine 


Totengedenkfeier bei Verstoß gegen diese Vorschrift versagen. 


 


§ 6. Dienstleistungserbringer.7 (1) Bildhauer, Steinmetze, Bestatter und sonstige 


Dienstleister bedürfen für Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch den 


Friedhofsträger, der gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 


                                                 
6 Geändert durch 1., 2. Und 7. Änderungssatzung. 
7 Geändert durch 1. und 2. Änderungssatzung. 
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(2) Zuzulassen sind Dienstleister, die 


 a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, 


 b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in 


der Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige Qualifikation 


verfügen. 


(3) Die Zulassung erfolgt durch Zulassungsbescheid und wird auf ein Jahr befristet. Sie 


ist jährlich neu zu beantragen. 


(4) Zugelassene Dienstleister erhalten eine Berechtigungskarte. Diese ist dem 


Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. 


(5) Unbeschadet § 5 Abs. 3 Buchst. c) dürfen Tätigkeiten auf den Friedhöfen nur 


während der vom Friedhofsträger festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In den 


Fällen des § 4 Abs. 2 sind Tätigkeiten ganz untersagt. 


 (6) Dienstleister, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der 


Friedhofs-     satzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 ganz 


oder teilweise  


nicht mehr gegeben sind, kann die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer entzogen werden. Bei 


einem schwer wiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 


(7) Die Dienstleister und ihre Vertreter haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen 


Regelungen einzuhalten. Sie haften für Schäden, die sie oder ihre Angestellte im 


Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 


(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Geräte und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur 


vorübergehend und nur an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert 


werden. Bei Unterbrechung oder Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze 


wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Abgeräumte Grabmale, 


Einfassungen, Fundamentteile, Erde, Kies und sonstige Materialien sind grundsätzlich vom 


Friedhof zu entfernen. Das Benutzen der Friedhofscontainer zum Zwecke der 


Abfallentsorgung ist untersagt. Für die Dienstleistungserbringung genutzte Geräte dürfen 


nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofes gereinigt werden. 


(9) Die Dienstleister dürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit nur die befestigten Friedhofswege 


mit dafür in Bezug auf Größe und Gewicht geeigneten Fahrzeugen im Schritttempo befahren. 


Bei Frostaufbruch, starken Regenfällen und ähnlichen äußeren Bedingungen dürfen die Wege 


auf dem Friedhof nicht befahren werden. 


(10) Dienstleister mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union 


oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 


Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Erbringung von 


Dienstleistungen auf den Friedhöfen vor Beginn der Tätigkeiten unter Angabe des 


beabsichtigten Zeitpunktes der Arbeitsaufnahme, Name und Adresse des Dienstleisters und 


Auftraggebers, beabsichtigte Dauer und Art der Tätigkeiten mitzuteilen. Die Absätze 1 bis 4 


und 6 finden keine Anwendung. Den Anordnungen der Friedhofsverwaltung ist Folge zu 


leisten. Die Ausübung der Dienstleistungserbringung auf den Friedhöfen kann durch den 


Friedhofsträger begrenzt oder unbegrenzt durch Bescheid untersagt werden, wenn der 


Dienstleister gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung in grober bzw. besonders grober 
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Weise verstößt oder den Anordnungen der Friedhofsverwaltung im Einzel- oder 


Wiederholungsfall nicht nachkommt. Das Verwaltungsverfahren kann über eine einheitliche 


Stelle gemäß §§ 71a ff. Verwaltungsverfahrengesetz i.V.m. § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz 


Sachsen-Anhalt abgewickelt werden. 


 


3. Allgemeine Bestattungsvorschriften 


 


§ 7. Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit. (1) Jede Bestattung ist unverzüglich 


nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Für die Beisetzung von 


Aschen gilt § 15 Abs.7. 


(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen 


Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 


(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit dem jeweils 


beteiligten Bestattungsinstitut fest. Ein Anspruch auf einen bestimmten Bestattungstermin 


besteht nicht. Soweit möglich werden die Wünsche der Hinterbliebenen dabei berücksichtigt. 


(4) Aschen müssen spätestens einen Monat nach der Einäscherung beigesetzt werden, 


andernfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 14 


BestattG LSA) in einer Urnenreihengrabstätte beigesetzt. 


(5) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, eine Mutter 


mit ihrem nicht über ein Jahr alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung der 


Friedhofsverwaltung können auch Geschwister im Alter bis zu 5 Jahren in einem Sarg bestattet 


werden. 


 


§ 8. Särge. (1) Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern 


von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht schwer verrottbar sein, soweit nichts 


Anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. 


(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,75 m hoch und im Mittelmaß 0,80 m breit sein. 


Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der 


Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. Die Särge für 


Kindergräber dürfen höchstens 1,40 m lang, 0,50 m hoch und im Mittelmaß 0,50 m breit sein. 


(3) Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 


Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 


 


§ 9. Grabherstellung. (1) Die Gräber werden von dem Friedhofspersonal ausgehoben und 


wieder verfüllt. 


(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 


Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 


(3) Die Gräber für die Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 


Erdwände getrennt sein. 
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(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher auf seine Kosten entfernen zu lassen. 


Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die 


Friedhofsverwaltung oder von ihr beauftragte Dritte entfernt werden müssen, sind die dadurch 


entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten. 


Haftung für entstandene Schäden, außer durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, wird durch 


den Friedhofsträger nicht übernommen. 


 


§ 10. Ruhezeit. Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 20 Jahre. Bei Verstorbenen 


nach Satz 1 bis zum vollendeten 5. Lebensjahr beträgt die Ruhezeit 10 Jahre. 


 


§ 11. Umbettungen. (1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 


(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 


Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann 


nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei  


Umbettungen innerhalb der Stadt Köthen (Anhalt) im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei 


Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses. 


(3) Umbettungen von einem Reihengrab in ein anderes Reihengrab sind nicht gestattet. 


(4) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist der Nutzungsberechtigte der 


Grabstätte. Die Stadt Köthen (Anhalt) ist bei dringendem öffentlichem Interesse berechtigt, 


Umbettungen vorzunehmen. 


(5) Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt den 


Zeitpunkt der Umbettung. Umbettungen von Leichen führt die Stadt Köthen (Anhalt) nur in 


den Monaten November bis März durch. Urnen können, außer bei starkem Frost, jederzeit 


umgebettet werden. 


(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten 


und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, soweit nicht durch Vorsatz oder grobe 


Fahrlässigkeit entstanden, hat der Antragsteller zu tragen. 


(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen. 


(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf behördliche 


oder richterliche Anordnung hin ausgegraben werden. 


(9) Aus- und Umbettungen aus den Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten sind nicht 


möglich. 


(10) Wird eine Grabstätte durch eine Ausgrabung oder Umbettung frei, erlischt das 


Nutzungsrecht entschädigungslos. 


 


4. Grabstätten 


 


§ 12. Allgemeines, Arten der Grabstätten. (1) Die Grabstätten werden unterschieden in 
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 a) Reihengrabstätten, 


 b) Urnenreihengrabstätten, 


 c) Wahlgrabstätten, 


 d) Wahlgrabstätten in besonderer Lage, 


 e) Urnenwahlgrabstätten, 


 f) Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage, 


g)    in Urnenwahlgrabstätten für Human- und Heimtieraschen, 


 h) Urnengemeinschaftsanlagen, 


 i) Urnengemeinschaftsgrabstätten, 


 j) Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlgrabstätten, 


 k) besondere Grabstätten. 


(2) Die Grabstätten sind Eigentum der Stadt Köthen (Anhalt). An ihnen können Rechte nur 


nach dieser Satzung vergeben werden. Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des 


Nutzungsrechtes an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit 


der Umgebung. 


(3) Auf den einzelnen Friedhöfen stehen nicht alle Grabstättenarten zur Verfügung. 


 


§ 13. Reihengrabstätten. (1) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für 


Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des 


zu Bestattenden schriftlich zugeteilt werden. Eine Verlängerung des Nutzungsrechts an der 


Reihengrabstätte ist nicht möglich. Bestattungen in Reihengrabstätten erfolgen an der vom 


Friedhofsträger jeweils bestimmten Stelle. 


(2) Es werden eingerichtet: 


   a) Einzelgrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, mit einer 


Grabstelle von einer Länge von 2,00 m und einer Breite von 1,30 m. 


 b) Einzelgrabfelder für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr, mit einer 


Grabstelle von einer Länge von 2,50 m und einer Breite von 1,30 m. 


(3) In jeder Reihengrabstätte darf - außer in den Fällen des § 7 Abs. 5 - nur eine Leiche bestattet 


werden. 


(4)8  Auf den Ablauf der Ruhezeit weist die Friedhofsverwaltung durch öffentliche 


Bekanntmachung oder durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grab hin. Der 


Nutzungsberechtigte hat nach Ablauf der Ruhezeit die oberirdische Beräumung 


durchzuführen. Geschieht dies nicht innerhalb von 3 Monaten, so beräumt die 


Friedhofsverwaltung die Grabstätte gebührenpflichtig als Ersatzvornahme. Eine 


Aufbewahrungs- oder Schadensersatzpflicht besteht nicht. 


                                                 
8 Geändert durch 7. Änderungssatzung. 
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§ 14. Wahlgrabstätten. (1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an 


denen auf Antrag nach Zahlung der festgesetzten Gebühr ein Nutzungsrecht für die Dauer von 


25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem 


Nutzungsberechtigten bestimmt wird. 


(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthält, ausgestellt. Aus 


dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Pflege des Grabes. Der Nutzungsberechtigte hat 


der Stadt Köthen (Anhalt) jede Anschriftenänderung unverzüglich anzuzeigen. 


(3)9 Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes weist die Friedhofsverwaltung durch öffentliche 


Bekanntmachung oder durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grab hin. Der 


Nutzungsberechtigte hat nach Ablauf des Nutzungsrechtes die oberirdische Beräumung 


durchzuführen. Geschieht dies nicht innerhalb von 6 Monaten, so beräumt die 


Friedhofsverwaltung die Grabstätte gebührenpflichtig als Ersatzvornahme. Eine 


Aufbewahrungs- oder Schadensersatzpflicht besteht nicht. 


(4) Es werden eingerichtet Wahlgrabstätten - als Wahlgrabstätten und Wahlgrabstätten in 


besonderer Lage. Sie werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. Die einstellige 


Grabstelle soll jeweils eine Länge von 3,00 m und eine Breite von 1,50 m haben, bei 


mehrstelligen das jeweils Mehrfache davon. In einer einstelligen Wahlgrabstätte kann eine 


Leiche bestattet werden. Die zusätzliche Beisetzung von bis zu zwei Aschen je einstellige 


Wahlgrabstätte und bis zu vier Aschen je einstellige Wahlgrabstätte in besonderer Lage kann 


gestattet werden. 


(5) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit 


die Nutzungszeit nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der 


Ruhezeit verlängert worden ist. 


(6) Das Nutzungsrecht kann nur für die gesamte Wahlgrabstätte wieder verliehen werden. Die 


Wiederverleihung erfolgt auf Antrag für mindestens 5 Jahre nach den in diesem Zeitpunkt 


geltenden Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechts und die zu zahlenden Gebühren. 


(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsberechtigte für den Fall 


seines Ablebens aus dem im Satz 2 genannten Personenkreise einen Nachfolger bestimmen 


und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine 


derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die 


Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 


 a) auf den überlebenden Ehegatten, 


 b) auf die Kinder, 


 c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 


 d) auf die Eltern, 


 e) auf die Geschwister, 


 f) auf sonstige Erben. 


                                                 
9 Geändert durch 7. Änderungssatzung. 







10 


 


Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen Angehörigen der Gruppe 


die nach Jahren älteste Person nutzungsberechtigt. 


(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht jeder beliebigen Person 


übertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht 


unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 


(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu ergangenen 


Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei Eintritt eines 


Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der 


Grabstätte zu entscheiden. 


(10) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, das an belegten Grabstätten 


erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Bei unbilliger Härte kann das 


Nutzungsrecht an belegten Grabstätten auch vor Ablauf der Ruhezeit zurückgegeben werden. 


Die Rückgabe an mehrstelligen Grabstätten nach § 14 Abs. 4 kann auch bei Teilbelegung nur 


für die gesamte Grabstelle erfolgen. Wird eine Grabstätte vor Ablauf der Ruhezeit 


zurückgegeben, so wird für jedes Jahr bis zum Ablauf der Ruhefrist für die 


gesamte Grabstätte eine Gebühr nach der Friedhofsgebührensatzung erhoben. 


(11) Bei Rückgabe von Wahlgrabstätten hat der Nutzungsberechtigte keinen Rechtsanspruch, 


die für die Wahlgrabstätte gezahlte Gebühr, unter Berücksichtigung der verbleibenden Jahre 


des Nutzungsrechts, anteilig zurückerstattet zu bekommen. 


 


§ 15. Urnengrabstätten. (1) Aschen dürfen beigesetzt werden: 


 a) in Urnenreihengrabstätten, 


 b) in Urnenwahlgrabstätten, 


 c)     in Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage, 


d)    in Urnenwahlgrabstätten für Aschen- und Heimtieraschen, 


 e)    in Urnengemeinschaftsanlagen, 


 f) 10 in Urnengemeinschaftsgrabstätten und Baumgräbern, 


 g)     in Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten, 


 h)    in Wahlgrabstätten, 


 i)    in Wahlgrabstätten in besonderer Lage. 


Heimtieraschen dürfen nur in den Urnenwahlgrabstätten für Aschen- und 


Heimtieraschen beigesetzt werden.  


(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschegrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 


Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche vergeben werden. Eine 


Verlängerung des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. Sie sollen eine Größe von mindestens 


0,90 m x 0,90 m haben. 


                                                 
10 Geändert durch 7. Änderungssatzung. 
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(3) Urnenwahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage und 


Urnenwahlgrabstätten für Aschen- und Heimtieraschen sind Aschegrabstätten, für 


die auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. 


In einer Urnenwahlgrabstätte dürfen zwei Aschen beigesetzt werden. Sie soll eine Größe von 


mindestens 1,00 m x 1,00 m haben. In einer Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage können 


vier Aschen beigesetzt werden. Sie soll mindestens eine Größe von 1,50 m x 1,50 m haben. 


Urnenwahlgrabstätten für Aschen- und Heimtieraschen können nur in 


besonders ausgewiesenen Friedhofsteilen angelegt werden. In einer 


Urnenwahlgrabstätte für Aschen - und Heimtieraschen können zwei Aschen 


sowie zwei Heimtieraschen beigesetzt werden. Sie soll mindestens eine Größe 


von 1,50 m x 1,50 m haben. Die Beisetzung von Heimtieraschen setzt nicht die 


vorherige Beisetzung einer Asche voraus. 


(4) 11 Urnengemeinschaftsanlagen sind Dauergrabanlagen für die Beisetzung von Aschen für 


die Zeit der Ruhefrist innerhalb einer Rasenfläche ohne Kennzeichnung der einzelnen 


Grabstätte. Ein Nutzungsrecht für diese Bestattungsart kann nicht erworben werden. Um- 


bzw. Ausbettungen sind nicht möglich. Die Beisetzung erfolgt ohne Anwesenheit der 


Angehörigen. Die Rasenfläche darf außer durch den mit der Beisetzung der Asche beauftragten 


Mitarbeiters der Friedhofsverwaltung oder im Zusammenhang mit notwendigen Pflege- und 


Unterhaltungsmaßnahmen nicht betreten werden. Die Gestaltung und Pflege der Anlage 


obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Angehörige haben auf die Gestaltung und 


Pflege keinen Einfluss. Für die Bestattung und die Pflege der Anlage für die Zeit der Ruhefrist 


wird eine einmalige Gebühr erhoben. Es besteht die Möglichkeit auf zentral gelegenen 


Namensplatten gebührenpflichtig den Namen der auf dieser Anlage bestatteten Verstorbenen 


aufzuführen. 


(5) 12 Urnengemeinschaftsgrabstätten sind Dauergrabanlagen für die Beisetzung von Aschen 


in einer mit Pflanzen gestalteten Bestattungsfläche. Ein Nutzungsrecht für diese 


Bestattungsart kann nicht erworben werden. Um- bzw. Ausbettungen sind nicht möglich. Die 


Grabstätten sind mit einem Grabmal ausgestattet, auf dem die Namen der dort bestatteten 


aufgeführt sind. Die Beisetzung erfolgt in Anwesenheit der Angehörigen. Die Grabfläche darf 


außer durch den mit der Beisetzung der Asche beauftragten Mitarbeiters der 


Friedhofsverwaltung oder im Zusammenhang mit notwendigen Pflege- und 


Unterhaltungsmaßnahmen nicht betreten werden. Die Gestaltung und Pflege der Anlage 


obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Das individuelle Bepflanzen auf diesen 


Flächen ist untersagt. Um eine ordnungsgemäße Pflege zu gewährleisten ist das Ablegen von 


Blumen und Grabschmuck nur in den dafür vorgesehenen Ablageflächen am Rand der 


Grabfläche und nicht auf den bepflanzten Flächen und nur in angemessener Menge gestattet13. 


Für die Bestattung, Grabmalbeschriftung und die spätere Pflege der Anlage wird eine 


einmalige Gebühr erhoben. In Baumgräbern dürfen nur Urnen beigesetzt werden bei denen 


Aschekapsel, Überurne und alle mit in den Boden verbrachten Teile aus Materialien bestehen, 


die sich innerhalb der Ruhezeit ohne Rückstände zersetzen. 


(6) In Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten können je Grabstätte zwei Aschen 


beigesetzt werden. Das Nutzungsrecht wird für 20 Jahre vergeben. Die Grabstätten werden der 


                                                 
11 Geändert durch 7. Änderungssatzung. 
12 Geändert durch 7. Änderungssatzung. 
13 Geändert durch 4. Änderungssatzung. 
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Reihe nach vergeben. Die Verlängerung des Nutzungsrechtes ist nur einmalig möglich, damit 


die zweite Urnenbeisetzung bei Einhaltung der Ruhezeit erfolgen kann. Die Anlage ist mit einer 


einheitlichen Bepflanzung gestaltet. Die Gestaltung und Pflege der Anlage obliegt 


ausschließlich der Friedhofsverwaltung.  


Das individuelle Bepflanzen auf diesen Flächen ist untersagt. Die Grabstätte ist mit einer 


Grabplatte ebenerdig abzudecken. Die dafür anfallenden Kosten und Gebühren sind durch den 


Nutzungsberechtigten selbst zu tragen. 


(7) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung 


sind eine Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des 


Trägers der Feuerbestattungsanlage über die Einäscherung beizufügen. 


(8) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 


Reihen- und Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 


 


 


§ 16. Besondere Grabstätten. (1) Besondere Grabstätten sind: 


 a) Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten 


 b) Grabstätten mit kulturell oder geschichtlich wertvollen Grabmalen 


 c) Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 


(2) Die in Abs.1 Buchstabe a und b genannten Grabstätten werden in ein besonderes 


Verzeichnis aufgenommen und vom Stadtrat beschlossen. Bei laufenden Nutzungsrechten 


wird die Eintragung der Grabstätte in das Verzeichnis dem Nutzungsberechtigten bekannt 


gegeben. Ist dieser nicht bekannt, so genügt eine öffentliche Bekanntmachung. 


(3) Die in dem Verzeichnis aufgenommenen Grabstätten und Grabmale dürfen nur mit 


Zustimmung der Stadt Köthen (Anhalt) verändert oder entfernt werden. Nach Erlöschen der 


Grabnutzungsrechte sollen sie auf Kosten der Stadt Köthen (Anhalt) oder durch Dritte erhalten 


und gepflegt werden. Erhalt und Pflege der Grabstätten der Opfer von Krieg und 


Gewaltherrschaft regelt das Gräbergesetz. 


(4) Besondere Grabstätten entsprechend Abs. 1 Buchstabe b, bei welchen das Nutzungsrecht 


erloschen ist und nicht mehr verlängert wurde, können als Wahlgräber oder Urnenwahlgräber 


durch vertragliche Grabpatenschaften neu vergeben und belegt werden. Die Grabart und die 


Stelligkeit werden für jede Grabstätte einzeln festgelegt und richten sich nach den örtlichen 


Gegebenheiten, insbesondere nach der Größe der Grabstätte oder des Grabmales und nach den 


Untergrundverhältnissen. Mit Vergabe der Grabpatenschaft bleibt das Grabmal in Besitz der 


Stadt Köthen (Anhalt). Der Grabpate kann das Grabmal kostenfrei nutzen und verpflichtet sich 


dazu, die Grabaufbauten zu pflegen und ggf. die Kosten für die Sanierung zu tragen. Alle 


Maßnahmen bedürfen der Zustimmung des Friedhofsträgers und sind vertraglich zu regeln. 


Bei unzumutbar hohen Kosten für die Pflege oder Sanierung der Grabaufbauten kann dem 


Grabpaten ein im Einzelfall festzulegender prozentualer Anteil an der Nutzungsgebühr 


erlassen werden. 
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5. Gestaltung der Grabstätten 


 


§ 17. Wahlmöglichkeiten. (1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit allgemeinen 


Gestaltungsvorschriften (§ 18) und Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften (§ 19) 


eingerichtet. 


(2) Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften sind die Urnengemeinschaftsanlagen 


und die Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten. Die übrigen Grabfelder mit 


besonderen Gestaltungsvorschriften sind in einem Belegungsplan festgelegt. 


(3) Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt der Antragsteller, ob diese in einem Grabfeld 


mit allgemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soll. Entscheidet er sich 


für eine Grabstätte mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so besteht die Verpflichtung, die 


Gestaltungsvorschriften dieser Friedhofssatzung einzuhalten. Eine entsprechende schriftliche 


Erklärung ist durch den Antragsteller zu unterzeichnen. 


 


§ 18 Allgemeine Gestaltungsvorschriften. (1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an 


die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in 


seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 


(2) Die Friedhofsverwaltung ist für eine Vor- und Nachbereitung einer Bestattung, d.h. für das 


Verfüllen und Verdichten der Grabstätte, den Abtransport von überschüssigem Erdreich und 


das Anlegen eines provisorischen Grabhügels bei Erdbestattungen verantwortlich. Für 


Absackungen nach der Nachbereitung einer Bestattung haftet die Stadt Köthen (Anhalt) nicht. 


 


§ 19. Besondere Gestaltungsvorschriften. (1) Um Einzelgräber zu einem harmonischen 


Ganzen zusammenzufügen, werden Grabfelder mit besonderen Gestaltungsrichtlinien 


eingerichtet. Die Gestaltungsrichtlinien betreffen die Herrichtung und Unterhaltung der 


Grabstätten und/oder das Grabmal. 


(2) Die besonderen Gestaltungsvorschriften für die Urnengemeinschaftsanlagen und die 


Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten ergeben sich nach den in dieser Satzung als 


Anlage 1 beigefügten Richtlinien. Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung. Im Übrigen gelten 


die allgemeinen Gestaltungsvorschriften nach § 18. 


 


6. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 
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§ 20.14 Allgemeine Gestaltungsvorschriften. (1) Die Grabmale und sonstige bauliche 


Anlagen, wie Grabeinfassungen und Grababdeckungen, unterliegen in ihrer Gestaltung und 


Bearbeitung keinen besonderen Anforderungen. Sie müssen sich jedoch so der Umgebung 


anpassen, dass die Würde des Friedhofes in seinen Einzelteilen und seiner Gesamtheit gewahrt 


wird. 


(2) Für Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nur Naturstein, Schmiedeeisen sowie 


Bronze verwendet werden. Grabmale aus Beton, Edelstahl oder Vollglas sind im Einzelfall nur 


dann zulässig, wenn sie Form eines besonderen künstlerischen Ausdrucks sind. Holz ist nur 


für Grabmale in Kreuzform und für bauliche Anlagen zulässig, wenn diese handwerklich 


gefertigt und bearbeitet sind. Grabmale und bauliche Anlagen sollen vollständig aus 


gewachsenem Holz hergestellt sein. Die Oberfläche darf nur Natur belassen oder in Holzfarben 


ausgebildet werden. Grabmale aus Holz sind nur bis zu maximal 1 m Höhe vom Erdboden aus 


zulässig. Sie sind mit einer Bodenhülse fest im Erdreich zu verankern. 


(3) Nicht zugelassen sind Gestaltungs- und Bearbeitungsarten aus Kunststoffen, Beton, Glas, 


Emaille und Farben, außer für Schriften, Ornamente und Symbole auf Grabmalen. Diese 


müssen gut verteilt und nicht aufdringlich groß sein. Beton ist für Einfassungen nur mit 


Natursteinvorsatz zulässig. 


(4) Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht an der Vorderseite des Grabmales 


angebracht werden. 


(5) Die Größe der Grabmale und sonstiger baulicher Anlagen ist an die Grabgröße und das 


Gesamtbild des Grabfeldes anzupassen. Angrenzende Grabstellen und das Umfeld dürfen 


nicht beeinträchtigt werden. 


(6) Die Friedhofsverwaltung kann für Grabfelder aus gestalterischen Gründen Form, Material, 


Bearbeitung sowie Maße der Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen vorschreiben 


(besondere Gestaltungsvorschriften). 


(7) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Anforderungen verlangen, wenn dies aus Gründen 


der Verkehrssicherheit erforderlich ist. 


 


§ 19. Gestaltung der Grabmale in Grabfeldern mit besonderen 


Gestaltungsvorschriften. (1) Die Grabmale in Grabfeldern mit besonderen 


Gestaltungsvorschriften müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachstehenden 


Anforderungen entsprechen: 


 a) Für Grabmale dürfen nur Natursteine verwendet werden. Findlinge, 


findlingsähnliche, unbearbeitete, grellweiße und tiefschwarze Grabplatten sind nicht 


zugelassen. 


 b) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 


  1. alle Bearbeitungsarten sind zulässig, außer Politur, 


         2.   Politur ist nur als gestalterisches Element für Ornament und Schrift erlaubt,    


sofern sie nicht überwiegt, 


                                                 
14 Neu gefasst durch 4. Änderungssatzung. 
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  3. die Grabplatten müssen aus einem Stück hergestellt und eben sein, 


  4. nicht zugelassen sind die nachfolgend aufgeführten Materialien, Zutaten, 


Gestaltungs- und Bearbeitungsarten: Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, 


Lichtbilder und Farben (außer Gold und Schwarz als Schrift). Die Würde des 


Ortes darf durch die Gestaltung nicht beeinträchtigt werden.  


(2) Weiterhin sind auf den Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten Grabmale nur 


nach der in dieser Satzung als Anlage 1 beigefügten Richtlinie zulässig. 


(3) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 und auch 


sonstige bauliche Anlagen zulassen, soweit er es unter Beachtung des § 18 für vertretbar hält. 


 


§ 22.15 Genehmigungserfordernis. (1) Die Errichtung und jede Veränderung von 


Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Der 


Antrag auf Genehmigung ist durch den Verfügungsberechtigten der Grabstätte zu stellen. Der 


Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung vorzulegen, bei Wahlgrabstätten 


sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 


(2) Der Antrag auf Genehmigung ist gemäß der Technischen Anleitung zur Standsicherheit von 


Grabmalanlagen der Deutschen Naturstein Akademie e.V. (TA-Grabmal) in der jeweils 


gültigen Fassung zu stellen. Insbesondere sind die sicherheitsrelevanten Angaben zum 


Grabmal und sonstigen baulichen Anlagen anzugeben.  


Dem Antrag ist weiterhin zweifach beizufügen: 


a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter 


Angabe des Materials, der Befestigungsmittel und Abmessungen, seiner 


Bearbeitung, des Inhalts der Beschriftung, der Form und der Anordnung; 


Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis 


erforderlich ist; 


b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:5 


unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der 


Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum 


Verständnis erforderlich ist. 


In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 oder das Aufstellen eines 


Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 


 


(3) Die Errichtung und Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls der 


vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten 


entsprechend. 


 


                                                 
 
15 Neu gefasst durch 6. Änderungssatzung. 
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(4)Provisorische Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen sind unter Einhaltung des § 20 


Abs. 2 Satz 4 bis 6 nicht genehmigungspflichtig, wenn sie nicht länger als maximal zwei Jahre 


nach deren Errichtung auf der Grabstätte verbleiben sollen. 


 


§ 23.16 Standsicherheit der Grabmale. (1) Die Grabmale sind nach der TA-Grabmal in der 


jeweils gültigen Fassung zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 


standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 


können. Fundamentierungen dürfen nicht in Nachbargräber übergreifen. Dies gilt auch für 


sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 


 


(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die 


Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Friedhofsverwaltung gleichzeitig mit der 


Genehmigung nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung oder 


Befestigung durchgeführt worden ist. 


 


(3) Für die Abnahmeprüfung und die jährliche Prüfung der Standsicherheit der Grabmale gilt 


die TA-Grabmal in der jeweils gültigen Fassung. 


 


§ 24. Verkehrssicherungspflicht für Grabmale. (1) Die Grabmale und die sonstigen 


baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten. Sie sind zu 


überprüfen oder überprüfen zu lassen, und zwar in der Regel einmal jährlich. Verantwortlich 


dafür ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten, wer den Antrag auf Zuteilung der 


Grabstätte (§ 13) gestellt hat; bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. 


(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen baulichen Anlage oder von 


Teilen davon gefährdet, ist der für die Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1) verpflichtet, 


unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 


(3) 17 Bei konkreter Gefahr kann die Friedhofsverwaltung nach befristeter schriftlicher 


Aufforderung des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen des 


Grabmales) vornehmen. Die Sicherungsmaßnahmen sind für den Nutzungsberechtigten 


gebührenpflichtig nach der geltenden Friedhofsgebührensatzung. Die Friedhofsverwaltung 


kann Grabmale oder Teile davon entfernen. Sie ist nicht verpflichtet diese Gegenstände 


aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder dessen Meldanschrift nicht über 


das Einwohnermeldeamt zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 


Bekanntmachung oder ein Hinweisschild auf der Grabstätte. 


 


§ 25. Entfernen von Grabmalen. (1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen 


Grabmale nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 


                                                 
16  Neu gefasst durch 6. Änderungssatzung. 
17 Geändert durch 7. Änderungssatzung. 
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(2) ) 18 Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten, nach Ablauf der 


Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung des 


Nutzungsrechtes an Grabstätten sind die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 


innerhalb einer Frist von drei Monaten bei Reihengräbern und 6 Monaten bei Wahlgräbern zu 


entfernen. Kommt der Verpflichtete dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die 


Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen abräumen zu 


lassen. Die Beräumungsmaßnahmen sind für den Nutzungsberechtigten gebührenpflichtig 


nach der geltenden Friedhofsgebührensatzung. Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen 


gehen entschädigungslos in das Verfügungsrecht der Friedhofsverwaltung über. Eine 


Aufbewahrungspflicht besteht nicht. 


(3) Entsprechen Grabmale oder bauliche Anlagen nicht der erteilten Genehmigung oder 


wurden sie ohne Genehmigung aufgestellt, so werden sie nach befristeter schriftlicher 


Aufforderung durch die Friedhofsverwaltung zulasten des Nutzungsberechtigten von der 


Grabstätte entfernt. 


7. Herrichten und Pflege der Grabstätten 


 


§ 26. Herrichten und Instandhalten der Grabstätten. (1) Alle Grabstätten müssen im 


Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und dauernd instand gehalten werden. Dies gilt 


entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den 


Grabstätten zu entfernen. 


(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten 


der Inhaber der Grabzuweisung, bei Wahl - und Urnenwahlgrabstätten der 


Nutzungsberechtigte verantwortlich. 


(3) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 


pflegen oder damit einen Friedhofsgärtner beauftragen. 


(4) Reihen - und Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach 


Bestattung, Wahl- und Urnenwahlgrabstätten innerhalb von sechs Monaten nach der 


Verleihung des Nutzungsrechtes hergerichtet werden. 


(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 


Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 


(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz - und Unkrautbekämpfungsmitteln ist nicht gestattet. 


 


§ 27.19 Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften. (1) 20 In den Grabfeldern 


ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegen die Grabstätten in Herrichtung und 


Unterhaltung lediglich den allgemeinen Anforderungen nach § 26 dieser Satzung. 


Bepflanzungen dürfen die anderen Grabstätten sowie die öffentlichen Anlagen und Wege nicht 


beeinträchtigen. Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und großwüchsige Sträucher.  


                                                 
18 Geändert durch 7. Änderungssatzung. 
19 Neu gefasst durch 4. Änderungssatzung. 
20 Geändert durch 7. Änderungssatzung. 
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(2) Reihengrabstätten (§ 13) und Wahlgrabstätten (§ 14) dürfen bis zum Ablauf der Totenruhe 


des zuletzt Beerdigten nur bis maximal 50 % der Grabfläche wasser- und luftundurchlässig 


abgedeckt werden. 


(3) Aus Gründen des Schutzes von besonders wertvollen Einzelbäumen kann die 


Friedhofsverwaltung die vollständige bzw. teilweise wasser- und luftundurchlässige 


Abdeckung von Grabstätten im Einzelfall einschränken oder verbieten. 


 


§ 2821. Vernachlässigte Grabstätten. (1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß 


hergerichtet oder gepflegt, so hat der Verantwortliche (§ 24 Abs. (1) Satz 3) auf schriftliche 


Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden 


angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann 


die Friedhofsverwaltung die Grabstätte nach ihrem Ermessen gebührenpflichtig abräumen, 


einebnen und einsäen. § 25 Abs. (2) Satz 3 und 4 gelten entsprechend. 


(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne Weiteres zu ermitteln, genügt für die 


Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 eine öffentliche Bekanntmachung oder ein Hinweis 


auf der Grabstätte. 


(3) Wird eine Grabstätte so vernachlässigt, dass entsprechend § 17 die Würde des Friedhofes 


nicht gewahrt wird, kann die Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht wegen Vernachlässigung 


der Grabpflege entziehen. § 14 Abs. 10 Satz 3 und § 28 Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 


 


8. Leichenhalle und Trauerfeiern 


 


§ 29. Benutzung der Leichenhalle. (1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen 


bis zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. Die 


Friedhofsverwaltung kann hierfür bestimmte Zeiten festlegen, wobei in besonderen Fällen 


(z. B. Unfalltod) Ausnahmen möglich sind. 


(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 


Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind 


spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Bestattung endgültig zu 


schließen. 


(3) Die Särge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen meldepflichtigen Krankheit 


Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der 


Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen 


Zustimmung des Amtsarztes. 


 


§ 3022.Trauerfeiern. (1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum 


(Trauerhalle), am Grab oder an einer im Freien vorgesehenen Stelle, insbesondere am Zu- bzw. 


Aufgang zur Trauerhalle, abgehalten werden. 


                                                 
21 Geändert durch 7. Änderungssatzung. 
22 Neu gefasst durch 7. Änderungssatzung. 
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(2) Die Benutzung der Trauerhalle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer 


meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes 


der Leiche bestehen. 


(3) Die Trauerhalle wird einschließlich der Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit des 


Bestattungsinstitutes für 45 Minuten zur Nutzung vergeben. Auf Antrag kann die Nutzungszeit 


verlängert werden. Wird eine längere Nutzungszeit der Trauerhalle gewünscht, so ist dies 


spätestens 5 Tage vorher bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die Nutzung der 


Trauerhalle ist ebenso wie die Dauer der Überschreitung der Nutzungszeit nach Satz 1 


gebührenpflichtig nach der geltenden Friedhofsgebührensatzung. 


(4) Als Trauerfeier am Grab oder an einer im Freien vorgesehenen Stelle gelten 


Abschiednahmen am Sarg oder an der Urne mit längeren Redebeiträgen und bzw. oder 


Musikwidergabe und besonderer Ausschmückung. Die Trauerfeier am Grab oder an einer im 


Freien vorgesehenen Stelle soll einschließlich Vor- und Nachbereitungszeit des 


Bestattungsinstitutes nicht länger als 25 Minuten dauern. Trauerfeiern am Grab oder im 


Freien sind gebührenpflichtig nach der geltenden Friedhofsgebührensatzung. 


(4)23 Die Aufbewahrung einer Leiche im offenen Sarg in der Trauerhalle des Friedhofes oder 


an andere Stelle auf dem Friedhof und deren Ausstellen vor den Bestattungsfeierlichkeiten ist 


ausgenommen nach der Regelung des § 29 Abs. 2 verboten. 


(5) Trauerfeiern für Heimtieraschen dürfen nur am Grab durchgeführt werden. 


 


9. Schlussvorschriften 


 


§ 31. Alte Rechte. (1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt 


oder erworben sind, richten sich Ruhezeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 


(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter 


oder unbestimmter Dauer oder von mehr als 40 Jahren werden auf zwei Nutzungszeiten nach 


§ 14 Abs.1 oder § 15 Abs.3 dieser Satzung seit Verleihung begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor 


Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt 


beigesetzten Leiche oder Asche. 


(3) Im Übrigen gilt diese Satzung. 


 


§ 32. Haftung. Die Stadt Köthen (Anhalt) haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige 


Benutzung des Friedhofs sowie seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder 


durch Tiere entstehen. 


 


§ 33. Ordnungswidrigkeiten. (1)24 Gemäß § 8 Abs. 6 des Kommunalverfassungsgesetzes 


des Landes Sachsen-Anhalt handelt ordnungswidrig , wer vorsätzlich oder fahrlässig 


                                                 
23 Eingefügt durch 1. Änderungssatzung. 
24 Geändert durch 2. und 6. Änderungssatzung. 
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 1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt, 


 2. sich nach § 5 auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend   


      verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 


 3. gegen die Bestimmungen des § 5 Abs.3 und Abs. 4 verstößt, 


 4.25 als Dienstleister eine Tätigkeit auf dem Friedhof ohne vorherige Zulassung  


     nach § 6 Abs. 1 oder ohne vorherige Mitteilung gemäß § 6 Abs. 10 ausübt;  


     bei Ausübung der Tätigkeit die Bestimmungen des § 6 Abs. 5, 8 und 9 verletzt. 


 5. Umbettungen entgegen den Bestimmungen des § 11 vornimmt, 


 6. entgegen § 15 die Bestimmungen für Urnengemeinschaftsanlagen, Urnen- 


     gemeinschaftsgrabstätten oder der Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahl- 


     grabstätten missachtet, 


 7. entgegen § 19 die besonderen Gestaltungsvorschriften missachtet, 


 8. die Bestimmungen über Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nach   


   §§ 20, 21 nicht einhält, 


 9.26als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Dienstleister   


   Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen ohne Genehmigung errichtet   


   oder verändert (§ 22 Abs. 1 und 2), 


 10. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nicht in verkehrssicherem Zu-  


      stand hält (§§ 23,24), 


 11. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25), 


 12. Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel verwendet (§ 26 Abs. 6), 


 13.27Grabstätten entgegen § 27 Abs. 2 abdeckt oder Einschränkungen und Ver- 


    bote nach § 27 Abs. 3 nicht einhält, 


 14. Grabstätten vernachlässigt (§ 28), 


 15. die Leichenhalle entgegen § 29 Abs.1 und Abs.3 Satz 2 betritt, 


 16. die Bestimmungen über Trauerfeiern nach § 30 verletzt. 


(2) 28  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,- EUR geahndet 


werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils geltenden Fassung 


findet Anwendung. 


 


§ 34. Gebühren. Für die Benutzung der von der Stadt Köthen (Anhalt) verwalteten Friedhöfe 


und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden 


Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 


 


                                                 
25 Geändert durch 2. Änderungssatzung. 
26 Geändert durch 1. und 2. Änderungssatzung. 
27 Geändert durch 4. Änderungssatzung. 
28 Geändert durch 6. Änderungssatzung. 
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§ 35. Inkrafttreten. Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 


in Kraft.29 Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 01.01.2005 in der Fassung der 1. 


Änderungssatzung vom 19.11.2005 außer Kraft. 


 


 


Anlage 1 


Bestimmungen und Richtlinien für die Gestaltung der 


Urnengemeinschaftsanlage und der Gemeinschaftsanlagen für 


Urnenwahlgrabstätten 


 


1.) Urnengemeinschaftsanlage 


Die Beisetzungsfläche der Urnengemeinschaftsanlage wird als Rasenfläche angelegt. Das 


Betreten der Rasenfläche ist nicht gestattet. Die Gestaltung darf nicht verändert werden. 


Individuelle Bepflanzungen, Erdhügel, Einfassungen u. a. Gestaltungselemente, sowie das 


Ablegen von Blumen, Gestecken, Kerzen und ähnlichen Grabschmuck sind nicht gestattet. Für 


Blumenschmuck ist eine zentrale Ablagefläche vorhanden. Blumensträuße sind in die 


vorhandenen Vasenbehälter zu stellen. Außerhalb dieser Ablagefläche und insbesondere auf 


bzw. an der Grabfläche und auf der Rasenfläche abgelegter Grabschmuck wird von der 


Friedhofsverwaltung unverzüglich entfernt und entsorgt. Auf der Urnengemeinschaftsanlage 


befindet sich ein Gedenkstein (säulenförmiges Grabmal) und Namensplatten. Auf den 


Namensplatten können auf Antrag der Vor- und Zunahme des/der Verstorbenen eingearbeitet 


werden. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Eingang des Antrages. Anspruch auf eine 


bestimmte Anordnung oder Gestaltung besteht nicht. Die Urnengemeinschaftsanlage wird von 


der Friedhofsverwaltung gepflegt. 


 


2.) Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten30 


Die Beisetzungsfläche der Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten wird als 


Rasenfläche angelegt. Individuelle Bepflanzungen, Erdhügel, Einfassungen u. a. 


Gestaltungselemente, sowie das Ablegen von Blumen, Gestecken, Kerzen und ähnlichen 


Grabschmuck sind nicht gestattet. Für Blumenschmuck ist eine zentrale Ablagefläche 


vorhanden. Außerhalb dieser Ablagefläche und insbesondere auf bzw. an der Grabfläche und 


auf der Rasenfläche abgelegter Grabschmuck wird von der Friedhofsverwaltung unverzüglich 


entfernt und entsorgt. Der Nutzungsberechtigte an der Grabstätte hat innerhalb von 4 Wochen 


nach der Beisetzung die Beisetzungsfläche mit einer ebenerdig verlegten Grabplatte mit den 


Außenmaßen 0,40 m x 0,40 m und einer Mindeststärke von 0,03 m abdecken zu lassen. Es 


gelten Vorschriften für die Gestaltung der Grabmale in Grabfeldern mit besonderen 


Gestaltungsvorschriften nach § 20 dieser Satzung. Die Gemeinschaftsanlagen für 


Urnenwahlgrabstätten werden von der Friedhofsverwaltung gepflegt. 


 


                                                 
29 Bekanntmachung am 18.07.2008. 
30 Geändert durch 6. Änderungssatzung. 
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017141/10 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 02.11.2017

TOP: 2.8

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017141/10

Az.: erstellt am: 14.09.2017

Betreff

6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

09.10.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
11.10.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
12.10.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
12.10.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
16.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
17.10.2017: Ortschaftsrat Merzien 
18.10.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
24.10.2017: Hauptausschuss 
25.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
02.11.2017: Stadtrat

09.10.2017 
11.10.2017 
12.10.2017 
12.10.2017 
16.10.2017 
17.10.2017 
18.10.2017 
24.10.2017 
25.10.2017 
02.11.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
kein Beschluss 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 6. Änderungssatzung zur 
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Köthen (Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

KVG LSA, KAG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Mit der Neukalkulation der Friedhofsgebühren 2018 bis 2012 ist die 
Friedhofsgebührensatzung entsprechend zu ändern.

6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
der Stadt Köthen (Anhalt)

Aufgrund der §§ 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 und § 99 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung 
mit den §§ 1, 4, 5 und 13 a Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.06.2016 (GVBl. LSA S. 202), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in 
seiner Sitzung am 02.11.2017 die folgende 6. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen:

§ 1

Die Anlage zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Stadt Köthen 
(Anhalt) erhält folgende neue Fassung:

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung

      1.   Grabnutzungsgebühren je Einzelgrabstätte
       1.1   Reihengrabstätten
    
      1.1.1 Reihengrab für 20 Jahre 674,00 Euro

      1.1.2 Reihengrab für 10 Jahre für Kinder bis zum
               vollendeten 5. Lebensjahr 310,00 Euro

1.2   Wahlgrabstätten

1.2.1 Wahlgrab für 25 Jahre                                 1.262,50 Euro

1.2.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr              50,50 Euro

1.3    Wahlgrabstätte in besonderer Lage

1.3.1 Wahlgrab für 25 Jahre in besonderer Lage                     2.050,00 Euro

1.3.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr              82,00 Euro

1.4.   Urnenreihengrabstätten

1.4.1 Urnenreihengrab            482,00 Euro

1.4.2 Grab Urnengemeinschaftsanlage            552,00 Euro

1.4.3 Grab Urnengemeinschaftsgrab            782,00 Euro

1.5    Urnenwahlgrabstätten

1.5.1 Urnenwahlgrab für 25 Jahre 842,50 Euro

1.5.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr  33,70 Euro

1.5.3 Grab Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlgräber            790,00 Euro

1.5.4 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr
         Grab Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlgräber 

    bei Beisetzung 2.Urne  39,50 Euro



      1.5.5 Urnenwahlgrab für Human- und Heimtieraschen         1.085,00 Euro

      1.5.6 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr
               Urnenwahlgrab für Human- und Heimtieraschen 43,40 Euro

1.6    Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage

1.6.1 Urnenwahlgrab in besonderer Lage für 25 Jahre         1.282,50 Euro

1.6.2 Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr  51,30 Euro

2. Bestattungsgebühren für das Ausheben und Schließen von Grüften

2.1    Gruft Erdbestattung

2.1.1 montags bis freitags 420,20 Euro

2.1.2 samstags 473,70 Euro

2.2    Gruft Erdbestattung Kind bis zum vollendeten

   5.Lebensjahr

2.2.1 montags bis freitags 350,20 Euro

2.2.2 samstags 394,90 Euro

2.3    Gruft Urnenbeisetzung

2.3.1 montags bis freitags 106,40 Euro

2.3.2 samstags 117,60 Euro

2.4.   Gruft Urnenbeisetzung auf einer bereits 
   genutzten Grabstätte

2.4.1 montags bis freitags 123,20 Euro

2.4.2 samstags 137,20 Euro

3. Bestattungsdienst

3.1    Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen

3.1.1 montags bis freitags 37,50 Euro

3.1.2 samstags 42,20 Euro

3.2    Bestattungsdienst für Erd- und Urnenbestattungen
   bei Trauerfeier am Grab oder an anderer Stelle im Freien

3.2.1 montags bis freitags 56,30 Euro

3.2.2 samstags 63,40 Euro



4. Gebühren für Ausbettungen

4.1 Ausbettung einer Leiche        1.640,00 Euro

4.2 Ausbettung einer Asche           164,70 Euro

5. Leichen- und Trauerhallengebühren

5.1.      Nutzung Kühlzelle pro angefangenem Tag      57,10 Euro

5.2.      Nutzung Abschiedsraum

5.2.1    montags bis freitags          114,20 Euro

5.2.2    samstags          128,50 Euro

5.3       Nutzung Trauerhalle

5.3.1    Nutzung Trauerhalle Hauptfriedhof 

5.3.1.1 montags bis freitags für 45 Minuten           114,58 Euro

5.3.1.2 montags bis freitags je angefangene 
weitere ½ Stunde 57,29 Euro

      5.3.1.3 samstags für 45 Minuten           143,23 Euro

5.3.1.4 samstags je angefangene 
weitere ½ Stunde 71,62 Euro

5.3.2    Nutzung Trauerhalle Ortsteilfriedhöfe 

5.3.2.1 montags bis freitags für 45 Minuten 50,42 Euro

5.3.2.2 montags bis freitags je angefangene 
weitere ½ Stunde 25,21 Euro

      5.3.2.3 samstags für 45 Minuten 61,87 Euro

5.3.2.4 samstags je angefangene 
weitere ½ Stunde 30,94 Euro

      6. Verwaltungsgebühren

      6.1   Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen 
              und sonstigen baulichen Anlagen

      6.1.1 Genehmigung zur Errichtung Grabmal liegend 30,30 Euro

      6.1.2 Genehmigung zur Errichtung Grabmal stehend            90,90 Euro

      6.1.3 Genehmigung zur Errichtung von Grabeinfassungen 30,30 Euro

      6.1.4 Genehmigung zur Errichtung von Grababdeckungen 30,30 Euro

      6.2    Genehmigung zur Veränderung von vorhandenen
               Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 30,30 Euro

      6.3    Umschreibung von Nutzungsrechten 20,10 Euro



       7. Sonstige Gebühren

       7.1   Gebühr für das Anfertigen einer Inschrift auf der
              Gedenktafel der Urnengemeinschaftsanlage
              je Buchstabe   8,80 Euro

      7.2   Nutzung Gerätefach  pro Kalenderjahr 12,50 Euro

      7.3   Gebühr für Entzug des Nutzungsrechts          242,50 Euro

      7.4   Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
  Dienstleistungserbringer (Bestatter, Redner)
  für ein Kalenderjahr           101,00 Euro

     7.5   Gebühr für die Zulassung Tätigkeit
  Dienstleistungserbringer (Steinmetz, Gartenbau)

             für ein Kalenderjahr           242,50 Euro

      7.6    Gebühr für die oberflächige Beräumung Einzelgrab 

      7.6.1 Urnenreihen-  oder Urnenwahlgrab ohne 
  bauliche Anlagen 114,40 Euro

      7.6.2 Urnenreihen- oder Urnenwahlgrab mit 
               baulichen Anlagen  165,30 Euro

      7.6.3 Reihen- oder Wahlgrab ohne bauliche Anlagen 165,30 Euro

      7.6.4 Reihen- oder Wahlgrab mit baulichen Anlagen 266,90 Euro

      7.7   Gebühr für Wiederherstellung der 
              Verkehrssicherheit Grabmal 242,50 Euro     
 
      7.8   Gebühr für einmaliges Befahren Friedhof  10,10 Euro

      7.9   Gebühr für Versenden einer Asche                                     30,30 Euro

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Köthen (Anhalt), den 02.11.2017

Bernd Hauschild                                                                                 ( Siegel )

Oberbürgermeister 



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017145/9 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 02.11.2017

TOP: 2.10

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017145/9

Az.: erstellt am: 20.09.2017

Betreff

Änderung Straßenreinigungsgebührensatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

09.10.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
11.10.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
12.10.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
16.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
17.10.2017: Ortschaftsrat Merzien 
18.10.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
24.10.2017: Hauptausschuss 
25.10.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
02.11.2017: Stadtrat

09.10.2017 
11.10.2017 
12.10.2017 
16.10.2017 
17.10.2017 
18.10.2017 
24.10.2017 
25.10.2017 
02.11.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV 
kein Beschluss 
laut BV 
abgelehnt 
entspr. prot. Änd. 
laut BV 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

 Der Stadtrat beschließt die Straßenreinigungsgebührensatzung zum 01.01.2018.

Gesetzliche Grundlagen:

KVG LSA, KAG LSA, StrG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Mit der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren zum 01.01.2018 ist die 
Straßenreinigungsgebührensatzung entsprechend zu ändern. Zur Gebührenberechnung 
wird auf die separate Vorlage zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren verwiesen.

Neben redaktionellen Anpassungen ist die wichtigste Änderung der Wegfall von ermäßigten 
Gebühren für Hinterlieger und mehrfach erschlossene Grundstücke. Zur Begründung wird 
auf die separate Vorlage zur Kalkulation verwiesen. Der jetzige § 5 entfällt damit ersatzlos. 
Weiterhin wurde im neuen § 5 eine praxisgerechtere Variante zur Verrechnung von bereits 
gezahlten Gebühren im Rahmen von Unterbrechungen der Straßenreinigung bei 
Baumaßnahmen in die Satzung integriert.

S a t z u n g 
über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung der Stadt Köthen (Anhalt) 

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat aufgrund des § 8 des 
Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)  vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S. 288), § 50 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 5 des Straßengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334) zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2014 (GVBl. LSA S. 522) und § 5 Abs. 1 S. 1 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. LSA S. 202) in seiner Sitzung am 02. November  2017 
folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung in der Stadt 
Köthen (Anhalt) beschlossen. 

§ 1
Allgemeines

Die Stadt Köthen führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb 
der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe ihrer Straßenreinigungssatzung 
durch. Für die Straßenreinigung werden Gebühren nach den folgenden Vorschriften 
erhoben. 

§ 2
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind die Eigentümer der Grundstücke, die an den im 
Straßenreinigungsklassenverzeichnis aufgeführten Straßen liegen oder durch diese 
erschlossen sind.

(2) Den Eigentümern werden die Nießbraucher (1030 BGB), Erbauberechtigte (§ 1 der 
Verordnung über das Erbbaurecht), Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB), und Dauerwohn- 
und Dauernutzungsberechtigten (§ 1093 BGB), und Dauerwohn- und 
Dauernutzungsberechtigten (§ 31 WEG) gleichgestellt. 

(3) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungseigentümern wird die 
Gebühr einheitlich für das Gesamtgrundstück festgesetzt und in einem Bescheid dem 
Verwalter zugestellt. Ist kein Verwalter bestellt, kann auf Antrag aller Wohnungseigentümer 
die Gemeinde eine Aufteilung der Gebühr und getrennte Festsetzung vornehmen. 

(4) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 
Übergang folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der 
bisher Verpflichtete die Mitteilung hierüber versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf 



den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Stadt entfallen, neben dem neuen 
Verpflichteten. 

§ 3
Gebührenmaßstab

(1) Die Straßenreinigungsgebühren sollen die Kosten der Straßenreinigung decken. Die 
Stadt/Gemeinde trägt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten der zu reinigenden Straßen. 
Der auf die Stadt Köthen entfallende Teil umfaßt: 

1. die Kosten für die Reinigung der öffentlich zugänglichen Park- und Grünanlagen sowie für   
    Straßenkreuzungen und -einmündungen, Verkehrsinseln und ähnliche dem Verkehr   
    dienende Anlagen; 
2. die Kostenanteile für Billigkeitserlasse nach § 10 dieser Satzung

(2) Maßstab für die Berechtigung der Straßenreinigungsgebühr ist die Länge der 
Grundstücksseite, die an die zu reinigende Straße angrenzt (Frontlänge) sowie Anzahl, Art 
und Umfang der wöchentlichen Reinigung (Reinigungsklasse). Bei Frontlängenbruchteilen 
bis zu 50 cm wird auf volle Meter nach unten, bei Frontlängenbruchteilen von mehr als 50 
cm wird auf volle Meter nach oben gerundet. 

(3) Bei Vollhinterliegergundstücken (§ 2 Abs. 2 Nr. b der Straßenreinigungssatzung) gilt als 
Frontlänge die Länge der der erschließenden Straße zugewandten Grundstücksseite. 
Als der Straße zugewandt gilt eine Grundstücksseite, wenn die parallel oder in einem Winkel 
von weniger als 45 Grad zur Straße einschließlich deren gedachter 
geradeliniger Verlängerung verläuft. 

§ 4
Gebührenhöhe

Die Reinigungsgebühr je Meter Straßenfront beträgt jährlich für die 

Straßenreinigungsklasse I 12,50 Euro 
Straßenreinigungsklasse II  2,50 Euro 

§ 5
Einschränkung oder Unterbrechung der Straßenreinigung

(1) Falls die Straßenreinigung vorübergehend eingeschränkt ist oder eingestellt werden 
muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung oder Schadensersatz. 

(2) Ein Anspruch auf Gebührenminderung besteht nur dann, wenn die Straßenreinigung 
mindestens einen Monat in Folge nicht durchgeführt wurde. Dies gilt nicht bei 
witterungsbedingter Einstellung der Straßenreinigung. 

(3) Eine Berücksichtigung des Anspruches auf Gebührenminderung kann nur erfolgen, wenn 
der Gebührenpflichtige (§ 2) diesen Anspruch gegenüber der Stadt Köthen (Anhalt) geltend 
macht. Die Geltendmachung bedarf der Schriftform. 

(4) Der Anspruch auf Gebührenminderung kann nur bis zum 31.3. des Jahres geltend 
gemacht werden, das dem Jahr folgt, in dem der Anspruch entstanden ist. Ein Anspruch auf 
Gebührenminderung, der bis zu diesem vorgenannten Zeitpunkt nicht geltend gemacht 
worden ist, erlischt und kann nicht mehr berücksichtigt werden. 

(5) Ergibt sich der Anspruch auf Gebührenminderung aus durchgeführten 
Straßenbaumaßnahmen, erfolgt die Berücksichtigung nach Abschluss der 
Straßenbaumaßname von Amts wegen. 



(6) Erstattungsbeträge werden nicht verzinst. 
§ 6

Auskunfts- und Anzeigepflicht
Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist vom Veräußerer und Erwerber der 
Stadt innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen.
 

§ 7
Beginn und Ende der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht beginnt mit der Aufnahme der Straßenreinigungstätigkeit. Erfolgt der 
Anschluss an die Straßenreinigung nach dem ersten Tag des Monats, so entsteht die 
Gebührenpflicht mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Beginn der Straßenreinigung 
folgt; sie erlischt mit dem Beginn des Monats, in welchem die Straßenreinigung eingestellt 
wird. Änderungen im Umfang der Straßenreinigung bewirken eine Gebührenänderung vom 
ersten Tag des auf die Änderung folgenden Monats an. 

§ 8
Entstehung der Gebührenschuld

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht 
während eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres. 

(2) Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes. 

§ 9
Fälligkeit

(1) Die Gebühren werden mit anderen Grundstücksabgaben erhoben. Sie werden am 15.2., 
15.5., 15.8. und 15.11. zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages fällig. Entsteht oder ändert 
sich die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendervierteljahres, so ist die für dieses 
Kalenderjahr fällige Gebühr innerhalb eines Monats nach Heranziehung zu entrichten. 

(2) Auf Antrag des Gebührenschuldners kann die Straßenreinigungsgebühr abweichend 
vom Abs. 1 am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens 
bis zum 30.09. des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte 
Zahlungsweise bleibt solange maßgebend, bis ihre Änderung beantragt wird. Die Änderung 
muss spätestens bis zum 30.09. des vorangegangenen Jahres beantragt werden. 

§ 10
Billigkeitsmaßnahmen

Ansprüche aus dem Gebührenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet 
werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeutet 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach 
Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder teilweise erlassen werden. 

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Straßenreinigung in der Stadt Köthen (Anhalt) in der Fassung der 5. 
Änderungssatzung vom 01.01.2012 außer Kraft.

Köthen (Anhalt), den 02.11.2017 



Bernd Hauschild                                                                                   Siegel
Oberbürgermeister der 
Stadt Köthen (Anhalt)

 
























Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017149/3  (I)

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 02.11.2017

TOP: 2.12

Amt: Bereich 030 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017149/3 (I)

Az.: erstellt am: 27.09.2017

Betreff

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Köthen Kultur und Marketing 
GmbH 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

12.10.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
24.10.2017: Hauptausschuss 
02.11.2017: Stadtrat

12.10.2017 
24.10.2017 
02.11.2017

entspr. prot. Änd. 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt folgende Änderungen zum 
Gesellschaftsvertrag der Köthen Kultur und Marketing GmbH: 

§ 8 Abs. 1 Die Wortgruppe „soweit letzteren ein Weisungsrecht im Gesellschaftsvertrag 
eingeräumt ist“, wird gestrichen. 

§ 8 Abs. 2 Nach der Nennung der Rechtsgrundlage des § 133 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA 
wird die Wortgruppe „einen Wirtschaftsplan bestehend aus: einem Ergebnis- 
und einem Finanz- bzw. Investitionsplan sowie einem Stellenplan 
aufzustellen“ hinzugefügt. Dafür entfallen die im bisherigen 
Gesellschaftsvertrag aufgeführten Buchstaben a) bis d). 
Darüber hinaus wird folgender Satz 2 zusätzlich eingefügt: „Die Angaben des 
Ergebnisplanes sowie des Finanz- bzw. Investitionsplanes sind für weitere 
drei Jahre darzustellen.“ 

§ 9 Abs. 1 Hier wird folgender Satz 4 zusätzlich eingefügt: „Die Gesellschafter können 
ihren jeweiligen Vertretern im Aufsichtsrat jederzeit Weisungen erteilen.“

§ 9 Abs. 2.1 Bei lit. a) und b) wird jeweils die Wortgruppe „oder der von ihm benannte 
Vertreter“ gestrichen. Stattdessen wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: „Die 
geborenen Mitglieder zu a) und b) können sich durch einen Beschäftigten der 
jeweiligen Kommune vertreten lassen.“



§ 9 Abs. 2.2 Hier wird am Ende von Satz 2 die Wortgruppe „regelt der Kreistag bzw. 
Stadtrat“ ersetzt durch die Wortgruppe „richtet sich nach § 131 Abs. 3 i.V.m. 
Abs. 1 KVG LSA“. 

§ 9 Abs. 15 Satz 1 endet nach der Wortgruppe „in der Angelegenheit selbst beschließen“, 
das Wort „wenn“ und die in lit. a) bis d) formulierten Bedingungen entfallen. 

§ 10 Abs. 1 In Satz 6 wird die Wortgruppe „spätestens drei Tage vor dem Tag der 
Sitzung“ durch die Wortgruppe „spätestens zwei Wochen vor dem Tag der 
Sitzung“ ersetzt. 

§ 10 Abs. 4 Satz 1 wird durch folgenden Wortlaut ergänzt: „oder bei nicht 
ordnungsgemäßer Einberufung sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrates 
anwesend sind und ihr Einverständnis zur Durchführung der Sitzung im 
Sitzungsprotokoll erklärt haben.“

§ 12 Abs. 8 In Satz 2 wird die Wortgruppe „spätestens am 3. Tage vor der 
Gesellschafterversammlung“ durch die Wortgruppe „spätestens am 14. Tage 
vor der Gesellschafterversammlung“ ersetzt. 

§ 12 Abs. 15 In Satz 3 wird die Wortgruppe „drei Werktage ab Zugang der Vorlage“ durch 
die Wortgruppe „zwei Wochen ab Zugang der Vorlage“ ersetzt. 

§ 13 Abs. 2 Hier wird zwischen den Wortgruppen „im Rahmen des Gegenstandes der 
Gesellschaft“ und „verwendet werden“ die Wortgruppe „für nicht 
wirtschaftliche Tätigkeiten“ sowie folgender neuer Satz 3 „Der Nachweis der 
ausschließlichen Verwendung der Zuschüsse ist im Rahmen einer 
Trennungsrechnung zu führen“, eingefügt. 

§ 14 Abs. 1 Nach der Wortgruppe „den Jahresabschluss“ und vor dem Wort „aufzustellen“ 
wird die Wortgruppe „in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften“ 
eingefügt. 

§ 14 Abs. 2 Nach der Wortgruppe „durch einen Abschlussprüfer“ und der Wortgruppe „zu 
prüfen“ wird ebenfalls die Wortgruppe „in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große 
Kapitalgesellschaften“ eingefügt. 

§ 14 Abs. 6 Hinsichtlich der ortsüblichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes gelten die Bestimmungen des § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG 
LSA. 

§ 21 Abs. 1 Hier wird folgender Satz 2 neu eingefügt: "Die ortsübliche Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gemäß § 14 Abs. 6 dieses 
Gesellschaftsvertrages bzw. § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA bleibt hiervon 
unberührt. 

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Stadt Köthen (Anhalt) hat die beabsichtigten Änderungen an der KKM dem Landes-
verwaltungsamt, Obere Kommunalaufsichtsbehörde, angezeigt. Weiter ist die 
beihilferechtliche Prüfung durchgeführt und steuerrechtlich eine verbindliche Auskunft des 
Finanzamtes Bitterfeld eingeholt worden. 

Im Ergebnis hat das Landesverwaltungsamt mit dem als Anlage 1 beigefügtem Schreiben 
unter Berücksichtigung der oben genannten weiteren Prüfungen die im Beschlusstext 
genannten Änderungen des Gesellschaftsvertrages als notwendig verfügt. 

Zur Begründung des Landesverwaltungsamtes im Einzelnen:  

§ 8 Abs. 1 Gemäß dem Gesprächsprotokoll vom 05.07.2017 wird von den 
Gesellschaftern ein weisungsabhängiger Aufsichtsrat gewünscht. Dieses wird 
durch die Änderung erreicht. 

§ 8 Abs. 2 Der Wirtschaftsplan des Unternehmens muss gemäß § 133 Abs. 1 Nr. 1 aus 
einem Ergebnis- und Finanzplan bestehen. Diese sind somit automatisch Teil 
des Wirtschaftsplans. Die Begriffe „Ergebnisplan“ und „Finanzplan“ sind der 
KomHVO entnommen, allerdings nur sinngemäß und nicht wörtlich 
anzuwenden. In der Praxis sollte der Finanzplan eher einem Vermögensplan 
i. S. d. Eigenbetriebsrechts oder sogar einem reinen Investitionsplan 
entsprechen. Es ist auch möglich sich für die Bezeichnung „Finanzplan“ oder 
„Investitionsplan“ zu entscheiden. 
Das Erfordernis eines Stellenplans sowie der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung besteht lt. aktuellem KVG LSA nicht. Die Gesellschafter sollten 
im Rahmen des Beteiligungscontrollings dennoch darauf bestehen, zumal 
eine entsprechende Gesetzesänderung vorbereitet wird. 

§ 9 Abs. 1 Ich verweise auf die Begründung zu § 8 Abs. 1. 

§ 9 Abs. 2.1 Die Änderung beinhaltet eine Konkretisierung der Vertretungsregelung i. S. d.  
§ 131 Abs. 1 und 2 KVG LSA. 

§ 9 Abs. 2.2 Der bisherige Satz 2 entsprach nicht den kommunalrechtlichen 
Bestimmungen, weil das Verfahren gesetzlich geregelt ist und demzufolge 
nicht von der jeweiligen Vertretung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bzw. der 
Stadt Köthen (Anhalt) bestimmt werden kann. 

§ 9 Abs. 15 Seitens der Kommunalaufsichtsbehörde wird aufgrund der Sicherstellung 
eines angemessenen Einflusses der kommunalen Gesellschafter empfohlen, 
dass die Gesellschafterversammlung jederzeit bedingungslos alle Geschäfte 
an sich ziehen kann. 

§ 10 Abs. 1 Die jetzige Drei-Tages-Frist erscheint zu kurz und nicht angemessen. Die 
Zwei-Wochen-Frist ist der Anpassung an die Ladungsfrist geschuldet. Sie ist 
zudem ein Vorschlag für eine angemessene und dennoch nicht zu lange Frist. 

§ 10 Abs. 4 Gemäß dem Gesprächsprotokoll 05.07.2017 herrschte Einigkeit, eine 
Möglichkeit zur Heilung der Beschlussfähigkeit aufzunehmen. Der Vorschlag 
orientiert sich an der bereits bestehenden Regelung des § 12 Abs. 9 dieses 
Gesellschaftsvertrages für die Gesellschafterversammlung. 



§ 12 Abs. 8 Ich verweise auf die Begründung zu § 10 Abs. 1. Die 14-Tage-Frist (analog 
zur Zwei-Wochen-Frist) wurde i. S. d. Einheitlichkeit der Regelungen des 
Gesellschaftervertrages gewählt, ist jedoch nur ein Vorschlag. 

§ 12 Abs. 15 Ich verweise auf die Begründung zu §§ 10 Abs. 1, 12 Abs. 8. 

§ 13 Abs. 2 Die vorgeschlagenen Änderungen dienen lediglich der Klarstellung, weil für 
die Vereinbarkeit der Gesellschafterzuschüsse mit dem EU-Beihilferechtlich 
ohnehin so zu verfahren ist (siehe Ergebnis der beihilferechtlichen Prüfung). 

§ 14 Abs. 1 Die Änderung erfolgt aufgrund der Regelung des § 133 Abs. 1 Nr. 3 KVG 
LSA. Ein Verweis auf § 133 KVG LSA genügt nicht, da dieser eine konkrete 
Regelung im Gesellschaftsvertrag einfordert. 

§ 14 Abs. 2 Ich verweise auf die Begründung zu § 14 Abs. 1.

§ 14 Abs. 6 Die Änderung erfolgt aufgrund der Regelung des § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG 
LSA. Ein Verweis auf § 133 KVG LSA genügt erneut nicht, da dieser eine 
konkrete Regelung im Gesellschaftsvertrag einfordert. (Anmerkung: Diese 
Vorgabe ist m.E. auch erfüllt, wenn die vollständige Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld erfolgt und im Amtsblatt der Stadt 
Köthen (Anhalt) vor Beginn des Auslegungszeitraumes auf die 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises hingewiesen wird.) 

§ 21 Abs. 1 Die neu aufgenommene Regelung dient der Klarstellung. Im Übrigen verweise 
ich auf die Begründung zu § 14 Abs. 6. 

Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die beihilferechtlichen oder 
steuerrechtlichen Umstände. Dieser Beschlussvorlage sind die Lesefassung mit den 
eingearbeiteten Änderungen sowie eine Synopse zur zuletzt beschlossenen Fassung 
beigefügt. 

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt daher, die seitens des Landesverwaltungsamtes empfohlenen 
Änderungen in der im Beschlusstext enthaltenen Fassung zu beschließen. 
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Gesellschaftsvertrag 


der 


Köthen Kultur und Marketing GmbH 


 


§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft 


(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: Köthen Kultur und Marketing GmbH. 


(2) Sitz der Gesellschaft ist Köthen (Anhalt). 


 


§ 2 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 


(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 


(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 


 


§ 3 Gegenstand des Unternehmens 


(1) Die Gesellschaft hat den Zweck, die Kultur in der Stadt Köthen (Anhalt) und im Land-


kreis Anhalt-Bitterfeld zu fördern, öffentliche kulturelle Einrichtungen, unter ihnen die Anhalt-


Information, zu betreiben und kulturelle Veranstaltungen durchzuführen. Die Gesellschaft hat 


außerdem die Aufgaben, Werbemaßnahmen, sonstige Veranstaltungen aller Art sowie sons-


tige Aktivitäten des Stadt-, Regional- und Tourismusmarketing der Stadt Köthen und / oder 


des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu planen, durchzuführen oder zu koordinieren, die im öf-


fentlichen Interesse der Stadt Köthen oder des Landkreises Anhalt-Bitterfeld liegen.  


(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfts- und Rechtshandlungen vornehmen, die geeig-


net erscheinen, dem Gesellschaftszweck nach Absatz 1 zu dienen. 


(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen, deren Unternehmensgegenstände ih-


rem eigenen gleich oder ähnlich sind, zu gründen, sie zu erwerben, zu pachten, an ihnen Be-


teiligungen zu erwerben, zu halten und wieder zu veräußern, und Zweigniederlassungen im 


Inland oder im Ausland zu errichten.  


 


§ 4 Stammkapital 


(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 Euro. 


(2) Davon haben übernommen die Gesellschafter wie folgt: 


a) der Landkreis Anhalt-Bitterfeld  15.000 Euro, 


b) die Stadt Köthen (Anhalt)   10.000 Euro, 


c) die Wohnungsgesellschaft Köthen mbH   5.000 Euro. 


(3) Stammeinlagen sind in voller Höhe bar zu leisten. Sie sind nach Übernahme sofort 


zur Zahlung fällig. 


(4) Die Gesellschafter unterliegen keiner Nachschusspflicht gemäß § 26 GmbHG. 
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§ 5 Verfügungen über Geschäftsanteile  


(1) Die Verfügung über einen Geschäftsanteil oder über Teile eines Geschäftsanteils be-


darf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. In ihr hat der ver-


fügende Gesellschafter Stimmrecht. Verfügung ist die Abtretung, die Verpfändung, die Belas-


tung mit einem Nießbrauch oder die Begründung eines Treuhandverhältnisses.  


(2) Die Veräußerung eines Geschäftsanteils oder von Teilen eines Geschäftsanteils ist 


der Gesellschaft gegenüber erst wirksam, wenn sie unter Nachweis des Überganges bei der 


Gesellschaft angemeldet ist. 


 


§ 6 Organe der Gesellschaft 


Organe der Gesellschaft sind: 


a) Geschäftsführer, 


b) Aufsichtsrat, 


c) Gesellschafterversammlung. 


 


§ 7 Geschäftsführung 


(1) Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer gerichtlich und au-


ßergerichtlich vertreten. 


(2) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere 


Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch ei-


nen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Sind mehrere Ge-


schäftsführer bestellt, kann die Gesellschafterversammlung abweichend von der vorstehen-


den Regelung einzelnen oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis einräumen. 


 


§ 8 Rechte und Pflichten der Geschäftsführer 


(1) Die Geschäftsführer haben die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines or-


dentlichen Kaufmanns zu führen, unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestim-


mungen, der Bestimmungen dieses Vertrages und der Anweisungen des Aufsichtsrates und 


der Gesellschafterversammlung.  


(2) Die Geschäftsführer haben neben ihren Pflichten aus § 14 des Gesellschaftsvertra-


ges, § 42 a Absatz 1 GmbHG, für jedes Wirtschaftsjahr der Gesellschaft in Anwendung des § 


133 Absatz 1 Nr. 1 KVG LSA einen Wirtschaftsplan bestehend aus: einem Ergebnis- und ei-


nem Finanz- bzw. Investitionsplan sowie einem Stellenplan aufzustellen. Die Angaben des 


Ergebnisplanes sowie des Finanz- und Investitionsplanes sind für weitere drei Jahre darzu-


stellen. Die Geschäftsführer haben diese Pläne nach ihrer Genehmigung durch den Auf-
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sichtsrat jedem Gesellschafter zur Kenntnis vorzulegen. Sie sind verpflichtet, diese Pläne im 


laufenden Wirtschaftsjahr zu ändern und anzupassen, wenn sich wesentliche Grundlagen 


absehbar ändern, auf denen die Pläne beruhen. Satz 3 gilt für Planänderungen entspre-


chend.  


(3) Die Geschäftsführer haben die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen, 


bevor sie folgende Maßnahmen treffen, Rechtsgeschäfte abschließen oder Rechtshandlun-


gen vornehmen: 


a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen 


Rechten; 


b) Anschaffung von aktivierungspflichtigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens der 


Gesellschaft mit einem Einzelanschaffungswert von mehr als 15.000 Euro; 


c) Abschluss von Pacht-, Leasing- und Mietverträgen mit einer längeren Laufzeit als 5 


Jahre oder einem Pacht-, Leasing- oder Mietentgelt von jährlich mehr als 15.000 Eu-


ro; 


d) Bestellung von Prokura; 


e) Übernahme von Bürgschaften oder Garantien sowie Eingehung von Wechselverbind-


lichkeiten; 


f) Aufnahme und Gewährung von Krediten; 


g) Abschluss von Unternehmensverträgen, von Interessengemeinschaften oder Organ-


veränderungen und vergleichbare, über den üblichen Geschäftsbetrieb hinausgehen-


den Geschäfte. 


(4) Verweigert der Aufsichtsrat seine Zustimmung zu Plänen nach Absatz 2 oder Maßnah-


men nach Absatz 3, kann die Geschäftsführung verlangen, dass die Gesellschafterversamm-


lung in ordentlicher oder außerordentlicher Versammlung über die Zustimmung beschließt.  


 


§ 9 Aufsichtsrat 


(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Auf ihn finden die Vorschriften des AktG, auf 


die in § 52 Absatz 1 GmbHG verwiesen wird, keine Anwendung, ausgenommen die Vor-


schriften des § 116 Aktiengesetz (Sorgfalt und Haftung), und der §§ 170, 171 Aktiengesetz 


(Prüfung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat). Stattdessen bestimmen sich die 


Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates nach dem Gesellschaftsvertrag. Die Gesellschafter 


können ihren jeweiligen Vertretern im Aufsichtsrat jederzeit Weisungen erteilen.  


(2) Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Er setzt sich aus 4 geborenen und 8 ge-


korenen Mitgliedern wie folgt zusammen: 


(2.1) Geborene Mitglieder sind: 


a) der Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, 
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b) der Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt), 


c) der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Köthen mbH oder der von ihm be-


nannte Vertreter, 


d) der Vorsitzende des Kultur- und Tourismusausschusses des Kreistages des Land-


kreises Anhalt-Bitterfeld. 


Die geborenen Mitglieder zu a) und b) können sich durch einen Beschäftigten der jeweiligen 


Kommune vertreten lassen.  


(2.2) Gekorene Mitglieder sind: 


1. fünf vom Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bestimmte Mitglieder des Kreis-


tages;  


2. drei vom Stadtrat der Stadt Köthen bestimmte Mitglieder des Stadtrates,  


Das Verfahren über die Bestimmung und ihren Widerruf richtet sich nach § 131 Abs. 3 i.V.m. 


Abs. 1 KVG LSA. Die jeweilige Bestimmung ist für die Gesellschaft bindend.  Absatz 4 bleibt 


unberührt. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, den Aufsichtsrat um bis zu 


drei weitere gekorene Mitglieder auf höchstens fünfzehn Mitglieder zu erweitern. In diesem 


Beschluss ist zugleich für jedes weitere Mitglied zu regeln, ob es von dem Kreistag des 


Landkreises Anhalt-Bitterfeld oder von dem Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) bestimmt 


wird. Die Gesellschafterversammlung kann auch beschließen, dass als weiteres Mitglied des 


Aufsichtsrates der Direktor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt oder der von ihm benannte 


Vertreter bestimmt wird. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann die Anzahl 


der gekorenen Mitglieder des Aufsichtsrates auch wieder auf acht, neun oder zehn vermin-


dert werden.   


(3) Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt)  


bzw. der von ihm benannte Vertreter. Sein Stellvertreter ist der Landrat des Landkreises An-


halt-Bitterfeld oder der von ihm benannte Vertreter. 


(4) Aufsichtsratsmitglieder und Ersatzmitglieder sowie ihre ständigen Vertreter können nur 


natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige, nicht unter Betreuung stehende Personen sein. 


Sie dürfen nicht zugleich Geschäftsführer, Prokurist, leitender Angestellter oder Arbeitneh-


mer der Gesellschaft sein. Es soll sich um Persönlichkeiten handeln, die nach Ausbildung, 


Können und Erfahrung in der Lage sind, die dem Aufsichtsrat übertragenen Aufgaben ord-


nungsgemäß zu erfüllen. 


(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können die Ausübung ihrer Obliegenheiten nicht ande-


ren Personen übertragen. Sie können sich auch zur Erfüllung ihre Aufgaben nicht Dritter be-


dienen.  


(6) Für jedes Mitglied kann gleichzeitig mit seiner Bestellung ein Ersatzmitglied bestellt wer-


den, das Mitglied des Aufsichtsrates wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner 
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Amtszeit wegfällt. Ist kein Ersatzmitglied bestellt worden, hat der für die Bestellung des Auf-


sichtsratsmitgliedes zuständige Rechtsträger bei Wegfall eines Aufsichtsratsmitgliedes un-


verzüglich einen Nachfolger zu bestellen (Ersatzwahl).  


(7) Der Aufsichtsrat hat eine Amtszeit. Die Amtszeit seiner Mitglieder ist unbestimmt. Sie 


beginnt mit dem Ablauf der ersten Gesellschafterversammlung des Jahres 2018 und läuft  


bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte 


Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem 


die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Das Amt des Ersatzmitgliedes, das für ein zu-


vor ausgeschiedenes Mitglied nachgerückt ist, erlischt spätestens mit Ablauf der Amtszeit 


des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes. Bei Ersatzwahlen für Mitglieder, die vor Ab-


lauf ihrer Amtsdauer ausscheiden, erfolgt die Wahl stets für den Rest der Amtsdauer des 


ausgeschiedenen Mitglieds. Scheidet ein gekorenes Mitglied vor dem Ende seiner Amtszeit 


aus dem Kreistag oder Stadtrat aus, hat der zuständige Rechtsträger unverzüglich ein neues 


Mitglied und ggfls. Ersatzmitglied zu bestimmen. 


(8) Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmitglied kann vor Ablauf seiner Amtszeit ohne 


Angabe von Gründen sein Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesell-


schaft niederlegen. 


(9) Die Abberufung eines gekorenen Aufsichtsratsmitgliedes oder Ersatzmitgliedes durch 


den für seine Bestellung zuständigen Rechtsträger ist für die Gesellschaft bindend.  Das 


gleiche gilt für die erfolgte Bestimmung des an seine Stelle tretenden Mitglieds.   


(10) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der Gesellschaft zu überwachen. Dafür hat 


er die Rechte aus § 111 Absatz 2 Aktiengesetz und die Pflicht aus § 111 Absatz 3 Aktienge-


setz. Er hat die Abschlussprüfung gemäß § 42 a Absatz 1 Satz 3 GmbHG vorzunehmen und 


seinen Bericht über das Ergebnis seiner Prüfung unverzüglich der Geschäftsführung zur 


Weiterleitung an die Gesellschafter vorzulegen. Im Rahmen dieses Aufgabenbereiches ob-


liegt ihm die Beschlussfassung über die nach § 8 Absatz 2 und 3 dieses Vertrages zustim-


mungspflichtigen Maßnahmen der Geschäftsführung.  


(11) Des Weiteren obliegt dem Aufsichtsrat: 


a) die Genehmigung folgender, von der Geschäftsführung wirtschaftsjährlich aufzustel-


lender Pläne: 


 aa) Ergebnis- und Finanzplan 


 bb) Wirtschafts- und Stellenplan 


 cc) Investitionsplan 


 einschließlich ihrer etwaigen Änderungen im laufenden Wirtschaftsjahr 
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b) die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Prokuristen sowie die Ent-


scheidung, ob ein Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 


wird 


c) der Abschluss des Anstellungsvertrages sowie dessen Änderung, Aufhebung oder 


Kündigung mit einem Geschäftsführer oder Prokuristen der Gesellschaft;  


d) der Erlass einer Geschäftsordnung der Geschäftsführer, wenn mehrere bestellt sind; 


(12) In den Fällen des Absatzes 11 lit. b) und c) vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft 


gemäß § 10 Absatz 7. Im Übrigen ist er zur Geschäftsführung der Gesellschaft nicht befugt. 


(13) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist zur Verschwiegenheit über alle ihm bekannt ge-


wordenen Angelegenheiten der Gesellschaft gegenüber Dritten verpflichtet, es sei denn, 


dass eine gesetzliche Offenbarungspflicht besteht. 


(14) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist berechtigt und auf Verlangen eines 


Gesellschafters verpflichtet, an einer Gesellschafterversammlung mit beratender Stimme 


teilzunehmen. Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates sollen an den 


Gesellschafterversammlungen teilnehmen, sofern die Gesellschafter das mit einfacher 


Mehrheit beschließen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder ein von ihm beauftragtes 


Mitglied des Aufsichtsrates hat in der ordentlichen Gesellschafterversammlung einen 


schriftlichen oder mündlichen Bericht über die wesentliche Tätigkeit des Aufsichtsrates und 


die Ergebnisse seiner Kontrollen im vorausgegangenen Geschäftsjahr zu erstatten und eine 


Empfehlung über die Entlastung der Geschäftsführung auszusprechen. 


(15) Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, dem Aufsichtsrat eine 


Entscheidungszuständigkeit im Einzelfall zu entziehen und zugleich oder in weiterer 


Gesellschafterversammlung in der Angelegenheit selbst beschließen.  


 


§ 10 Tätigkeit des Aufsichtsrates 


(1) Die dem Aufsichtsrat gemäß diesem Vertrag, durch Beschluss der Gesellschafterver-


sammlung oder nach dem Gesetz obliegenden Angelegenheiten werden durch Beratung und 


Beschlussfassung in einer Versammlung seiner Mitglieder (Sitzung) geordnet und erledigt. 


Diese ist nicht öffentlich. Die Sitzung findet in den Geschäftsräumen der Gesellschaft statt, 


es sei denn, dass der Aufsichtsrat in einer Sitzung allstimmig einen anderen Ort beschlossen 


hat oder sich im Einzelfalle alle Mitglieder zuvor schriftlich auf einen anderen bestimmten Ort 


verständigt haben.  Eine Sitzung darf nicht zur Unzeit, zur Nachtzeit oder an einem Sonntag 


oder gesetzlichen Feiertag stattfinden. Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass 


der Gegenstand bei der Einberufung der Sitzung bezeichnet worden ist. Die Unterlagen und 


Dokumente, die erforderlich sind, um den Gegenstand der Beschlussfassung prüfen und be-


urteilen zu können, sollen den Mitgliedern des Aufsichtsrates spätestens zwei Wochen vor 


dem Tag der Sitzung vorgelegt werden. Ohne Sitzung ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mit-
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glieder des Aufsichtsrates dem Beschluss schriftlich zugestimmt haben. Ein Beschluss des 


Aufsichtsrates, der gegen eine Rechtsvorschrift verstößt, auf deren Einhaltung rechtswirk-


sam nicht verzichtet werden kann, ist nichtig. Im Übrigen ist ein Beschluss gültig, solange er 


nicht durch rechtskräftiges Urteil für ungültig erklärt ist. 


(2) Die Sitzung des Aufsichtsrates wird von seinem Vorsitzenden mindestens viermal im 


Jahr einberufen, außerdem, wenn es der Vorsitzende nach seinem freien Ermessen für er-


forderlich hält, um die Belange der Gesellschaft zu wahren. Der Vorsitzende des Aufsichtsra-


tes muss den Aufsichtsrat einberufen, wenn ein geborenes Mitglied oder zwei gekorene Mit-


glieder des Aufsichtsrats oder ein Geschäftsführer der Gesellschaft dies unter Angabe des 


Zwecks und der Gründe verlangen. Weigert sich der Vorsitzende pflichtwidrig, den Aufsichts-


rat einzuberufen, kann die Sitzung von den Verlangenden oder einem geborenen Mitglied 


des Aufsichtsrates einberufen werden.   


(3) Die Einberufung erfolgt in Textform. Die Frist der Einberufung beträgt mindestens zwei 


Wochen. Sie kann bei besonderer Dringlichkeit der Angelegenheiten bis auf drei Tage ver-


kürzt werden.   


(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung mehr 


als die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder zu Beginn der Sitzung anwesend sind oder 


bei nicht ordnungsgemäßer Einberufung sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend 


sind und ihr Einverständnis zur Durchführung der Sitzung im Sitzungsprotokoll erklärt haben. 


Fehlt es daran, ist unverzüglich eine neue Sitzung mit gleichem Gegenstand bzw. Tagesord-


nung einzuberufen.  Sie ist ohne Rücksicht auf die Erfordernisse von Satz 1 beschlussfähig, 


wenn bei ihrer Einberufung auf diese Folge hingewiesen worden ist. Absatz 3 bleibt unbe-


rührt. 


(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegeben Stimmen 


in offener Abstimmung durch Handaufhebung der stimmberechtigten anwesenden Mitglieder; 


Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat eine 


Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden. § 12 


Absatz 1 Satz 5 gilt sinngemäß auch für den Aufsichtsrat. Ein Mitglied ist nicht stimmberech-


tigt, wenn der Beschluss die Vornahme eines Rechtsgeschäftes der Gesellschaft mit ihm o-


der die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreites der Gesellschaft gegen ihn betrifft; 


das gleiche gilt, wenn statt des Mitgliedes die von ihm vertretene Person oder eine ihm na-


hestehende Person im Sinne von § 138 InsO betroffen ist.   


(6) Über die in der Sitzung gefassten Beschlüsse ist nach ihrer Verkündung durch den 


Vorsitzenden eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden und einem von die-


sem bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates, je-


der Gesellschafter und jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 
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Dem Geschäftsführer ist unverzüglich, spätestens binnen einer Woche nach dem Ende der 


Sitzung, eine Ausfertigung zu übergeben.  


(7) Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates 


abgegeben. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden von seinem Vorsitzenden ausgeführt 


bzw. umgesetzt.  


(8) Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft sind berechtigt und auf Verlangen des 


Vorsitzenden des Aufsichtsrates verpflichtet, an einer Sitzung des Aufsichtsrates mit bera-


tender Stimme teilzunehmen. Sie sind zu jeder Sitzung zu laden. Absatz 1 und 3 gelten dafür 


sinngemäß. Ist diese Ladung unterblieben oder nicht form- oder fristgerecht erfolgt, gilt der 


Aufsichtsrat für die Sitzung als nicht beschlussfähig.  


(9) Der Aufsichtsrat ist berechtigt, an einer Sitzung einen Dritten mit beratender Stimme 


für einen bestimmten Gegenstand der Beratung oder Beschlussfassung zu beteiligen. Dar-


über entscheidet der Vorsitzende oder der Aufsichtsrat durch Beschluss. In der Einberufung 


zur Sitzung sind der Dritte und der Gegenstand seiner Beteiligung zu bezeichnen. Die Betei-


ligung des Dritten an der Sitzung unterbleibt, wenn dies zu Beginn der Sitzung durch den 


Aufsichtsrat beschlossen wird.  


(10) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben Anspruch auf Zahlung einer angemessenen 


Vergütung für ihre Tätigkeit in Gestalt eines Sitzungsgeldes als pauschale Aufwandsent-


schädigung für jede Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrates. Über die Höhe, die Fäl-


ligkeit und die weiteren Einzelheiten beschließt die Gesellschafterversammlung nach Anhö-


rung des Aufsichtsrates. 


      


§ 11 Befugnisse der Gesellschafterversammlung 


(1) Die Gesellschafterversammlung hat die im Gesetz, insbesondere in § 46 GmbHG, und 


die in diesem Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Befugnisse und beschließt insbesondere 


über alle ihr durch Gesetz oder diesen Gesellschaftsvertrag zugewiesene Gegenstände, so-


fern nicht dieser Gesellschaftsvertrag einzelne Befugnisse und Beschlusskompetenzen aus-


drücklich dem Aufsichtsrat zuweist.  


(2) Der Gesellschafterversammlung obliegt namentlich die Beschlussfassung über: 


a) die Feststellung des Jahresabschlusses (Jahresergebnis, Bilanzgewinn, Ergebnis-


verwendung und Verteilung); 


b) die Genehmigung des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates; 


c) den Bericht über die gesetzliche Prüfung der Gesellschaft und die in Folge der Prü-


fung zu treffenden Maßnahmen; 
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d) die Verwendung des Ergebnisses auch unter vollständigem oder teilweisem Aus-


schluss des aus § 29 Absatz 1 GmbHG folgenden Anspruchs auf Ergebnisausschüt-


tung; 


e) die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates; 


f) die Bestellung des Abschlussprüfers; 


g) die Einforderung der Einlagen und der Verpflichtungen eines Gesellschafters aus sei-


nen Nebenleistungen gemäß §§ 13,  13 a bis c des Gesellschaftsvertrages;  


h) die Zustimmungen zu Verfügungen über Geschäftsanteile sowie zu deren Teilung 


oder Zusammenlegung 


i) die Einziehung von Geschäftsanteilen 


j) den Ausschluss eines Gesellschafters 


k) Erwerb und Veräußerungen von Beteiligungen an fremden Unternehmen sowie die 


Entsendung von Vertretern der Gesellschaft in Aufsichtsratsgremien von diesen Un-


ternehmen, 


l) Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Verschmelzung oder Umwandlung der Ge-


sellschaft, 


m) die Änderung des Gesellschaftsvertrages 


n) die Auflösung der Gesellschaft und die Bestellung der Liquidatoren, 


o) die Erweiterung oder Verminderung der Anzahl der gekorenen Mitglieder des Auf-


sichtsrates gemäß § 9 Absatz 2 


p) die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates nach § 10 Absatz 10; 


q) alle sonstigen, nach dem Gesetz der Beschlussfassung der Gesellschafterversamm-


lung unterliegenden Rechtshandlungen, soweit dieser Vertrag nicht die Zuständigkeit 


des Aufsichtsrates bestimmt hat. 


 


§ 12 Formalitäten der Gesellschafterversammlung 


(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet regelmäßig einmal jährlich in den 


ersten acht Monaten des Geschäftsjahres nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das 


vergangene Geschäftsjahr statt. Die Geschäftsführer haben der ordentlichen Gesellschafter-


versammlung den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sowie einen 


Jahresbericht mit dem Bericht des Aufsichtsrates vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der Ge-


sellschafterversammlung über seine Tätigkeit zu berichten. § 14 ist zu beachten. Der Abhal-


tung einer förmlichen Gesellschafterversammlung bedarf es nicht, wenn sämtliche Mitglieder 


der Gesellschafterversammlung schriftlich mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der 


schriftlichen Abgabe der Stimmen sich einverstanden erklären (Umlaufverfahren). 
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(2) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind einzuberufen in den im Gesetz 


und Vertrag vorgesehenen Fällen, und wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich 


erscheint, außerdem, wenn Gesellschafter, die mindestens 10 % des Stammkapitals auf sich 


vereinigen, dies verlangen, und ihr Verlangen schriftlich begründen und die Tagesordnungs-


punkte nennen, die Gegenstand der außerordentlichen Gesellschafterversammlung sein sol-


len.  


(3) Die Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsführung einberufen. Jeder 


Geschäftsführer ist allein einberufungsberechtigt. Die Gesellschafterversammlung soll am 


Sitz der Gesellschaft in ihren Geschäftsräumen an einem Werktag zur Tageszeit stattfinden. 


Sie kann mit Einwilligung aller Gesellschafter auch an einen anderen Ort und zu anderen 


Zeiten einberufen werden.  


(4) Die Einberufung zur Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich in Textform per 


Post, Fax oder Email unter Angabe der Tagesordnung und der Gegenstände der Beschluss-


fassung.  Die Einladungsfrist beträgt mindestens zwei  Wochen. Sie kann in dringenden Fäl-


len bis auf eine Woche abgekürzt werden. Sie beginnt mit der Absendung der Einberufung. 


(5) Die Gesellschafterversammlung wird von ihrem Vorsitzenden geleitet. Vorsitzender  


ist die vom Gesellschafter Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu seiner Vertretung befugte Person. 


Sie ernennt den Protokollführer.  


(6) Die Gesellschafter können Beschlüsse auch ohne Wahrung der Formen und Fristen 


für die Einberufung und Abhaltung der Gesellschafterversammlung fassen, wenn alle Gesell-


schafter anwesend oder vertreten sind und sich mit der Beschlussfassung einverstanden er-


klären. 


(7) Über Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift (Protokoll in 


Ergebnisform) anzufertigen, die von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unter-


schreiben ist. Eine Ausfertigung hat der Vorsitzende unverzüglich allen Gesellschaftern, dem 


Vorsitzenden des Aufsichtsrates und dem Geschäftsführer zuzuleiten. 


(8) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Nach-


trägliche Anträge auf Beschlussfassung, können aufgenommen werden, wenn sie spätes-


tens am 14. Tage vor der Gesellschafterversammlung, wobei der Tag der Gesellschafterver-


sammlung ausgeschlossen ist, in der in Absatz 4 festgesetzten Form bekanntgegeben wor-


den sind. Dasselbe gilt für die Anträge der Geschäftsführer oder des Aufsichtsrates. Zur Be-


schlussfassung über die Leitung der Versammlung oder über einen in der Versammlung ge-


stellten Antrag auf Einberufung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung bedarf es 


keiner Ankündigung. 


(9) Ist die Versammlung nicht ordnungsgemäß berufen oder sind die Gegenstände der 


Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt, so können Beschlüsse darüber nur ge-
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fasst werden, wenn sämtliche Mitglieder der Gesellschafterversammlung anwesend sind und 


ihr Einverständnis dazu zu Protokoll der Versammlung erklärt haben. 


(10) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens so viele Gesell-


schafter anwesend oder vertreten sind, dass sie mehr als die Hälfte aller vorhandenen 


Stimmen in sich vereinen. Ist dies nicht der Fall, so ist eine neue Versammlung mit gleicher 


Tagesordnung zu berufen, welche ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenden Stimm-


rechts beschlussfähig ist. Darauf ist in der Einberufung hinzuweisen. 


(11) Jeder Gesellschafter wird in der Gesellschafterversammlung durch eine Person ver-


treten, die eine schriftliche Vollmacht vorzulegen hat, soweit sich ihre Alleinvertretungsbe-


fugnis nicht aus öffentlichen Registern ergibt. 


(12) Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Stimmenmehr-


heit des bei der Beschlussfassung vertretenen Kapitals gefasst, sofern Gesetz oder Gesell-


schaftervertrag nichts anderes bestimmen. Je 250 € eines Geschäftsanteils gewähren eine 


Stimme. Nicht abgegebene Stimmen gelten als Stimmenthaltung. Sie werden für die Be-


rechnung der Mehrheit nicht mitgezählt. Die Abstimmung erfolgt offen durch Handaufhebung. 


Folgende Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen einer Mehrheit von 75 % des 


abstimmenden Kapitals: 


a) Einziehung von Geschäftsanteilen 


b)  Ausschluss eines Gesellschafters 


c) Erwerb und Veräußerungen von Beteiligungen an fremden Unternehmen sowie die 


Entsendung von Vertretern der Gesellschaft in Aufsichtsratsgremien von diesen Unterneh-


men, 


d) Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Verschmelzung oder Umwandlung der Ge-


sellschaft, 


e) Änderung des Gesellschaftsvertrages 


f) Auflösung der Gesellschaft und die Bestellung der Liquidatoren, 


(13) Die Anwesenheit weiterer Personen kann von der Gesellschafterversammlung durch 


Beschluss zugelassen werden. Die Geschäftsführer und der Vorsitzende des Aufsichtsrates 


haben auf schriftliches Verlangen eines Gesellschafters mit beratender Stimme teilzuneh-


men. 


(14) Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung kann nur durch Klage binnen einer 


Frist von zwei Monaten angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem Zugang des Proto-


kolls gemäß Absatz 7. 


(15) Gesellschafterbeschlüsse können ohne Versammlung der Gesellschafter auch im 


Umlaufverfahren (schriftlich, per Fax oder per Email) gefasst werden, wenn alle Gesellschaf-


ter zustimmen oder sich an der Beschlussfassung beteiligen. Für die Beschlussvorlage und 
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ihre Bekanntmachung an die Gesellschafter durch die Geschäftsführung gelten die Absätze 


3 Satz 1, 4 Satz 1, 8 Satz 1, 9, 10 und 12 sinngemäß. Die Frist zur Stimmabgabe per Brief, 


Telefax oder Email beträgt zwei Wochen ab Zugang der Vorlage. Über den Verlauf und das 


Ergebnis des Umlaufverfahrens sind die Gesellschafter von dem Geschäftsführer unverzüg-


lich schriftlich zu unterrichten. 


 


§ 13 Zuschüsse der Gesellschafter 


(1) Um der Gesellschaft aus allgemeinen kulturpolitischen Gründen insbesondere den 


Betrieb der öffentlichen kulturellen Einrichtungen in Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks zu 


ermöglichen und zu fördern, zahlen die Gesellschafter Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Stadt 


Köthen (Anhalt) der Gesellschaft Zuschüsse gemäß den nachfolgenden Bestimmungen.  


(2) Die Zahlung der Zuschüsse ist nicht abhängig von einer Gegenleistung. Die Zu-


schüsse dürfen ausschließlich im Rahmen des Gegenstandes der Gesellschaft für nicht wirt-


schaftliche Tätigkeiten verwendet werden. Der Nachweis der ausschließlichen Verwendung 


der Zuschüsse ist im Rahmen einer Trennungsrechnung zu führen. Der Zuschuss ist eine 


kooperative Nebenleistung des jeweiligen zu seiner Zahlung verpflichteten Gesellschafters 


im Sinne von § 3 Absatz 2 GmbHG und mit seiner Stellung als Gesellschafter und seiner 


Stammeinlage verbunden. Sie geht auf einen Erwerber oder Rechtsnachfolger über. Die Re-


gelungen über die Zuschusspflichten sind nicht ordentlich kündbar und unterliegen nicht ei-


nem etwaigen Preisgaberecht analog § 27 GmbHG. Ihre etwaige Änderung ist Satzungsän-


derung, die eines einstimmigen Beschlusses der Gesellschafterversammlung bedarf. Die 


Zuschusspflichten begründen keine Nachschusspflicht eines Gesellschafters im Sinne von § 


26 GmbHG.  


(3) Die Zuschusspflichten beginnen am 01.01.2018. Sie enden mit Ablauf des 


31.12.2027. 


(4) Die Stadt Köthen (Anhalt) fördert die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung eines 


jährlichen Zuschusses in Höhe von insgesamt 302.300,00 Euro. Der Zuschuss wird jeweils 


zu 25 v. H. des jährlichen Zuschusses zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. fällig. 


(5) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung 


eines jährlichen Zuschusses in Höhe von insgesamt 350.560 Euro. Der Zuschuss wird je-


weils zu 25 v. H. des jährlichen Zuschusses zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. fällig. 


(6) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung 


eines weiteren monatlichen Zuschusses in Höhe von 890 Euro zu den Personalkosten ei-


nes Geschäftsführers. Der Zuschuss wird jeweils zum 15. des Folgemonats fällig. 
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(7) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung 


eines weiteren jährlichen Zuschusses in Höhe von 175.513,56 Euro. Der Zuschuss wird 


jeweils zu 25 v. H. des jährlichen Zuschusses zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. fällig. 


(8) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert die Tätigkeit der Gesellschaft des Weiteren 


durch unentgeltliche Personalgestellung jeweils einer Person für folgende Funktionen: 


1. Schlosshausmeister 


2. Leiter Prähistorische Sammlung 


3. Leiter Naumann-Museum 


4. Sekretärin 


5. Werbung / Marketing 


6. Veranstaltungsleiter 


7. Bühnentechniker 


8. Bühnentechniker 


Für den Fall, dass eine Funktionsperson im Sinne von Satz 1 Arbeitnehmer der KKM wird, 


insbesondere als Folge eines Betriebsüberganges gemäß § 613 a BGB, erfolgt die Förde-


rung insoweit nicht mehr durch Personalgestellung, sondern durch Übernahme der der KKM 


für diese Funktionsperson entstehenden Personalkosten durch den Landkreis Anhalt-


Bitterfeld.  


(9) Soweit das Arbeitsverhältnis eines zum 01.01.2018 gestellten oder übergegangenen 


oder zur KKM übergegangenen Arbeitnehmers im Sinne des Absatzes 8 endgültig endet,   


fördert der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung eines 


weiteren monatlichen Zuschusses in Höhe der Stufe 2 der Entgeltgruppe des ausgeschiede-


nen, gestellten oder übergegangenen Arbeitnehmers gemäß TVöD. Maßgeblich ist die wö-


chentliche Arbeitszeit des ausgeschiedenen, gestellten oder übergegangenen Arbeitneh-


mers. Die Einstellung eines Ersatzarbeitnehmers ist nicht erforderlich. Der Zuschuss wird 


jeweils zum 15. des Folgemonats fällig. 


(10) Bei der Berechnung des Zuschusses gemäß  Absatz 9 bleiben unberücksichtigt: 


a) der etwaige Wegfall von Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse, 


b) tarifliche Steigerungen, einschließlich Stufenaufstiege, nach dem TVöD sowie 


c) eventuelle Leistungen der Agentur für Arbeit bei Altersteilzeit eines zu ersetzenden 


Arbeitnehmers bzw. Wiedereingliederung (Wiedereingliederungshillfe). 


(11) Die vorstehenden Bestimmungen schließen die Zahlung weiterer Zuschüsse durch 


Dritte nicht aus. Der Gesellschafter Wohnungsgesellschaft Köthen mbH kann zur Zahlung 


von Zuschüssen im Sinne von § 13 oder sonstigen Nebenleistungen nicht verpflichtet wer-


den. 
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(12) Die Gesellschafter Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Stadt Köthen (Anhalt) verpflichten 


sich wechselseitig, 18 Monate vor dem Ende der Zuschusspflichten (Absatz 3 Satz 2), also 


ab dem 01.07.2026, Verhandlungen über eine Erneuerung ihrer Zuschusspflichten im Sinne 


der Absätze 1 und 2 , 4 bis 10, zu führen und diese möglichst bis zum 30.06.2027 abzu-


schließen. Sie sind hierbei gehalten, der jeweils anderen Partei konkrete Vorschläge über 


Grund, Höhe, Laufzeit und Fälligkeit des Zuschusses, den man zu gewähren bereit sei, zu 


unterbreiten, und einen solchen Vorschlag zu begründen. In Ansehung der Laufzeit ist auf 


die § 17 Absatz 1 geregelten Fristen Bedacht zu nehmen. Unberührt bleibt das Recht einer  


Partei, die Fortsetzung der Verhandlungen zu verweigern oder diese für gescheitert zu erklä-


ren, wenn sie dafür hält, dass die Vorschläge der anderen Partei nicht zumutbar seien. Diese 


Rechtsausübung ist zu begründen. Die Haftung der Parteien beschränkt sich auf die Fälle,  


dass eine Partei überhaupt nicht zu verhandeln bereit ist, oder lediglich Vorschläge unter-


breitet, die für die andere Partei offensichtlich nicht verhandlungsfähig sind (Scheinverhand-


lung). Der Gesellschafter Wohnungsgesellschaft Köthen mbH ist an den Verhandlungen mit 


beratender Stimme zu beteiligen. Die Verhandlungspflichten entfallen, wenn der zu ihrer 


Führung verpflichtete Gesellschafter aus der Gesellschaft gemäß § 17 ausscheidet oder ge-


mäß § 18 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen ist.         


 


§ 13 a Weitere Nebenleistungen des Gesellschafters Landkreis Anhalt-Bitterfeld 


§ 13 a Artikel 1 Allgemeines 


(1) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Landkreis) überträgt der Gesellschaft (KKM) durch  Leih-


vertrag gemäß §§ 598 ff. BGB und durch Übernahme von Verträgen als Schuldübernahme 


gemäß §§ 414 bis 418 BGB, hilfsweise als Erfüllungsübernahme gemäß § 329 BGB, folgen-


de kulturelle Einrichtungen und Gegenstände, die jeweils einen Inbegriff von Sachen, ihren 


Bestandteilen, Zubehör und Gerechtsamkeiten bilden, (im folgenden „Leihgaben“ genannt), 


nämlich 


 das Naumann – Museum 


 das historische Museum für Mittelanhalt 


 die Prähistorische Sammlung 


 Räumlichkeiten im Gebäude der Landkreisverwaltung Am Fluglatz 1 in Köthen für die 


Prähistorische Sammlung 


 Inventar aus dem ehemaligen „Bürgerhaus am Markt“, das nunmehr dem Betrieb des 


Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen durch die KKM dient  


mit Wirkung ab dem 01.01.2018 zu den nachfolgend vereinbarten Maßgaben. Zweck der 


Leihe ist die Förderung des Gegenstandes der Gesellschaft gemäß § 3 Absatz 1 des Gesell-


schaftsvertrages durch den Betrieb von Kultureinrichtungen durch die KKM. § 13 Absatz 1 
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und 2 sowie Absatz 11 und 12 gelten ausdrücklich und sinngemäß auch für diese Vereinba-


rung einer Nebenleistung i.S.v. § 3 Absatz 2 GmbHG.  


(2) Für ihre Durchführung sind sich die Parteien einig, dass: 


(2.1) der Vertrag zwischen dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld (vormals Köthen/Anhalt) und der 


Stadt Köthen (Anhalt) über den Betrieb von Kultureinrichtungen durch die Stadt Köthen (An-


halt) vom 29.06.2007 (im Folgenden: Kulturstättenvertrag) in der Fassung des Änderungs-


vertrages zwischen dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und der Stadt Köthen (Anhalt)  über den 


Betrieb von Kultureinrichtungen durch die Stadt Köthen (Anhalt) vom 21.11.2014 mit Wirkung 


zum Ablauf des 31.12.2017 aufgehoben und durch § 13 a des  Gesellschaftsvertrages der 


KKM mit Wirkung ab dem 01.01.2018 ersetzt wird;  


(2.2) der Kulturvertrag zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und der KKM vom 20.11.2007 in 


der Fassung des Änderungsvertrages vom 28.11./02.11.2014 zum Ablauf des 31.12.2017 


aufgehoben und durch § 13 a des Gesellschaftsvertrages der KKM mit Wirkung ab dem 


01.01.2018 ersetzt wird;  


(3) Die Parteien stellen klar, dass in Ansehung der in Absatz 1 bezeichneten Vertragsgegen-


stände 


(3.1) Verträge, die bis zum 31.12.2017 bereits auf die KKM übergeleitet sind, keiner erneuten 


ausdrücklichen Überleitung bedürfen; 


(3.2) der unmittelbare Besitz der KKM ihr ab dem 01.01.2018 nicht mehr von der Stadt, son-


dern vom Landkreis vermittelt wird, auch dann, wenn eine förmliche Beendigung eines bishe-


rigen Besitzmittlungsverhältnisses und dessen Neubegründung unterblieben sein sollte; 


(3.3) die Gefahr und die Verkehrssicherungspflicht ab dem 01.01.2018 auf die KKM überge-


hen; 


(4) Die Gesellschaft und ihre Gesellschafter lassen sich bei der Verwirklichung des Zwecks 


der Leihe (Absatz 1) von folgenden Grundsätzen leiten: 


(4.1) Zu den öffentlichen Kultureinrichtungen, die bislang vom Landkreis vorgehalten werden, 


zählen insbesondere das Naumann-Museum, das Historische Museum für Mittelanhalt, die 


Prähistorische Sammlung und das Bürgerhaus am Markt. Das Bürgerhaus am Markt ist zwi-


schenzeitlich ab 2007 durch das Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen ersetzt worden. 


In dem Bestreben, das kulturelle Angebot im Landkreis und in der KKM zu erhalten und wei-


terzuentwickeln, stimmen der Landkreis und die KKM darin überein, dass die praktische Um-


setzung der kulturellen Aufgabenstellungen künftig durch die KKM erfolgt. Mit dem einheitli-


chen Betrieb von kulturellen Einrichtungen durch die KKM bezwecken die vertragschließen-


den Parteien als Gesellschafter der KKM eine Senkung des Zuschussbedarfs der kulturellen 


Einrichtungen, weil hieraus erwachsende Optimierungsmöglichkeiten, Organisationsvorteile 


(Vermeidung von Doppelstrukturen) und Rationalisierungseffekte genutzt werden können. 


Ferner zielt die Zusammenführung der kulturellen Einrichtungen auf eine Verbesserung der 
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Zusammenarbeit der kulturellen Einrichtungen sowie die Weiterentwicklung des Niveaus des 


kulturellen Angebots ab.  


(4.2) Deshalb regelt der Vertrag auch den Betrieb des Veranstaltungszentrum im Schloss 


Köthen durch die KKM, der u. a. Funktionen des Bürgerhauses übernommen hat (im Fol-


genden: kulturelle Einrichtungen). Das Eigentum des Landkreises bleibt hiervon unberührt. 


(4.3) Die Parteien stellen fest, dass für die Zeit der Betreibung der kulturellen Einrichtungen 


durch die KKM die Satzungshoheit hinsichtlich dieser Einrichtungen ausschließlich bei der 


KKM liegt, da es sich insoweit um öffentlich-rechtliche Einrichtungen der KKM handelt. Der 


Landkreis verpflichtet sich, die von ihm erlassenen Satzungen zu den kulturellen Einrichtun-


gen unverzüglich aufzuheben. Die KKM kann die Nutzungsbedingungen, insbesondere die 


Öffnungszeiten, die Hausordnung und das jeweils zu zahlende Entgelt, für die kulturellen 


Einrichtungen auch zivilrechtlich selbst regeln. 


(4.4) Es ist Sache der KKM, für den Betrieb der kulturellen Einrichtungen, insbesondere für 


Umfang, Inhalt und Ausgestaltung des kulturellen Angebots, Sorge zu tragen. Ein Weisungs-


recht des Landkreises, der Stadt Köthen oder der WGK  besteht insoweit nicht.  


(4.5) Die KKM und ihre Gesellschafter werden sich nach Möglichkeit bemühen, Fördermittel 


zu erhalten. Die Gesellschaft und ihre Gesellschafter werden sich gegenseitig bei der Stel-


lung von Förderanträgen unterstützen. 


(4.6) Die KKM verpflichtet sich zur Einhaltung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen 


Bestimmungen. Sie wird insbesondere die von ihr beteiligten Personen oder die von ihr be-


auftragten Dritten entsprechend verpflichten und für die Sicherheit und den Schutz der bei 


ihm anfallenden personenbezogenen Daten ausreichende organisatorische Maßnahmen er-


greifen. 


(4.7) Die Vertragsparteien verpflichten sich zu einer engen partnerschaftlichen Zusammen-


arbeit. Sie informieren sich gegenseitig über alle wesentlichen Vorgänge.  


(5) Kulturpolitische Aufgaben und Ziele des „Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen“ 


sind:  


(5.1) Aufgaben:  


- die Erarbeitung und Verwirklichung einer vielseitigen eigenen Veranstaltungstätig-


keit entsprechend der multifunktionalen Ausstattung des Objektes, 


- als Kommunikationszentrum, der kulturellen Begegnung, als Stätte der Bildung und 


des Ausgleiches zur Arbeitswelt zu wirken, 


- die Nutzung des Veranstaltungszentrums durch andere Kulturträger und Interessen-


ten zu ermöglichen und 


- die Realisierung von Beispielvorhaben, Ausstellungen, Tagungen, soziokulturellen 


Maßnahmen und eigenen Kulturprojekten und experimentellen Veranstaltungen. 
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(5.2) Ziele:  


- die Planung, Realisierung und Auswertung einer auf Zielgruppen basierenden Ver-


anstaltungstätigkeit aller Genres unter Beachtung eines vertretbaren Aufwand-


Nutzen-Verhältnisses, 


- die Verwirklichung kreislicher Kulturbedürfnisse im Sinne der Sicherung der kulturel-


len Pluralität im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, 


- die Absicherung hochgradiger Kunst- und Kulturerlebnisse sowie 


- die Realisierung des Anspruches der Kultureinrichtung, als Kulturstätte mit einer 


hohen Umlandfunktion zu wirken. 


(6) Kulturpolitische Aufgaben und Ziele des Naumann-Museums, des Historischen Museums 


für Mittelanhalt sowie der Prähistorischen Sammlung sind zusätzlich zur Sicherung des Kul-


turgutes gegen Diebstahl, Brandgefährdung, Schäden durch Dritte, unsachgemäße Lage-


rung und Veräußerung:  


(6.1)  Aufgabe des Naumann-Museums und des Historischen Museums ist: 


- die Erarbeitung, Pflege und museumspädagogische Betreuung der Dauerausstel-


lung einschließlich Aufbau, Erschließung und Pflege der Sammlung, Sicherung der 


Sammlungs- und Bewahrungsfunktion, 


- die Ausführung von wissenschaftlichen Aufgaben entsprechend der nationalen und 


regionalen Bedeutung der musealen Einrichtungen, wissenschaftliche Erschließung 


des Bestandes und Publizierung der Ergebnisse, 


- die wissenschaftliche Erarbeitung und Realisierung von regionalen und überregio-


nalen relevanten Ausstellungsprojekten der Geschichte und Kulturgeschichte sowie 


Zusammenarbeit mit anderen musealen Einrichtungen, 


- die museumspädagogische Begleitung von Sonderausstellungen, bei der Beglei-


tung von Kulturprojekten und bei der Öffentlichkeitsarbeit, 


- die fachliche Aufbereitung des prähistorischen Sammlungsgutes, 


- die Sicherung des Kulturgutes und 


- die Durchführung beispielgebender Veranstaltungen und Vorhaben zur Verwirkli-


chung der Gegenwartskultur und der Bildenden Kunst. 


(6.2) Ziel des Naumann-Museums und des Historischen Museums ist: 


- die Realisierung musealer Aufgaben im Zusammenhang mit der Bedeutung der Mu-


seen, 


- die Sicherung der wissenschaftlichen Bedeutung und Ausstrahlung der musealen 


Einrichtungen, 
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- die Schaffung eines vielschichtigen kulturellen Bildungs- und Veranstaltungsange-


botes, 


- die Förderung des historischen Bewusstseins, der kulturellen Erbpflege und Schaf-


fung von Identifikationsmöglichkeiten, 


- die Vermittlung zwischen Kunstschaffenden und Bevölkerung sowie 


- die Sicherung einer ansprechenden Medien-, Publikations- und Öffentlichkeitsarbeit. 


(6.3) Ziel und Aufgabe der Prähistorischen Sammlung sind: 


- Sammlungs- und Bewahrungsfunktion, 


- Forschungs- und Dokumentierungsfunktion, 


- Ausstellungs- und Vermittlungsfunktion  


(7) Umfang, Art und Weise der Umsetzung der vorgenannten Aufgaben und Ziele stehen 


unter dem Vorbehalt einer Umsetzbarkeit mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand. Die 


Parteien sind sich einig, dass die vorgenannten Aufgaben und Ziele einer ständigen Anpas-


sung und zeitgemäßen Weiterentwicklung durch die KKM unterliegen.  


§ 13 a Artikel 2 Leihe der kulturellen Einrichtungen an KKM 


(1) Der Landkreis als Verleiher überlässt der KKM als Entleiher die in Artikel 1 Absatz 1 be-


zeichneten Leihgaben zum unentgeltlichen Gebrauch für den Zweck der Leihe. Die KKM 


verpflichtet sich, die Leihgaben zu übernehmen und nach Maßgabe dieses Vertrages in ihrer 


Obhut zu behalten. 


(2) Erweitert der Landkreis die Bestände des Naumann-Museums, des Historischen Muse-


ums und der Prähistorischen Sammlung um weitere Exponate, werden diese ebenfalls Leih-


gaben gemäß Absatz 1. Das gleiche gilt, wenn der Landkreis einen sonstigen Gegenstand 


als Bestandteil oder Zubehör in eine Leihgabe einbringt, oder einen solchen bereits vorhan-


denen Gegenstand durch einen anderen ersetzt. Werden die Bestände des Naumann-


Museums, des Historischen Museums und der Prähistorischen Sammlung durch die KKM in 


Umsetzung der Maßgaben aus Artikel 1 Absatz  7 um zusätzliche Exponate erweitert, sind 


diese in das Eigentum des Landkreises zu überführen.  Das gleiche gilt, wenn die KKM in 


Umsetzung der Maßgaben aus Artikel 1 Absatz  7 eine Leihgabe mit einer Einrichtung ver-


sieht oder neue Bestandteile oder neues Zubehör in diese einbringt. § 601 Absatz 2 Satz 2 


BGB (Wegnahmerecht des Entleihers) findet insoweit keine Anwendung. Vorgänge dieser 


Art sind dem anderen Beteiligten jeweils unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 


(3) Der Landkreis kann von der KKM die vorübergehende Überlassung einzelner Leihgaben 


verlangen, wenn er diese für eigene Zwecke (z. B. Repräsentation) benötigt. Das Verlangen 


ist drei Monate vor dem Beginn der verlangten Überlassung schriftlich zu erklären und zu 


begründen. Ihm darf KKM nur aus wichtigem Grund nicht entsprechen, insbesondere darf 


der Vertragszweck nicht gefährdet werden. Alle Kosten (z. B. Transport, Versicherung) trägt 
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der Landkreis; Für das durch Satz 1 begründete Rechtsverhältnis gelten im Übrigen die Vor-


schriften des BGB über die Leihe. 


(4) Der Landkreis leistet der KKM keine Gewähr für Rechtsmängel oder Sachmängel der 


Leihgaben, er hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Unberührt bleibt seine 


Haftung aus § 600 BGB auf Schadensersatz bei arglistigem Verschweigen eines Rechts- 


oder Sachmangels an einer Leihgabe. 


(5) Die KKM trägt die Gefahr für die Leihgaben. Sie haftet also auch verschuldensunabhän-


gig für Abhandenkommen, Untergang oder Verschlechterung durch Zufall. Die KKM über-


nimmt außerdem die Verkehrssicherungspflicht und stellt den Landkreis von seiner Haftung 


gegenüber Dritten frei.  Es obliegt der KKM, die Leihgaben auf ihre Kosten gegen die vorer-


wähnten Gefahren und Haftungen ausreichend ortsüblich zu versichern. Im Falle des Eintritts 


eines Schadens ist die KKM verpflichtet, neben einer Benachrichtigung über den Schaden 


selbst den Landkreis unverzüglich schriftlich über die Art und das Zustandekommen des 


Schadens zu unterrichten und gegebenenfalls notwendige Unterlagen vorzulegen. 


(6) Die KKM trägt die Betriebskosten der Leihgaben im Sinne der BetriebskostenVO. Sie hat 


die Leihgaben auf ihre Kosten und Gefahr zu erhalten, instand zu halten und instand zu set-


zen. Das gilt auch im Falle einer Veränderung oder Verschlechterung einer Leihgabe durch 


vertragsgemäßen Leihgebrauch. Sie trägt auch die Kosten einer notwendigen oder nützli-


chen Verwendung auf eine Leihgabe. Die KKM ist nicht berechtigt, eine Einrichtung wegzu-


nehmen, mit der sie eine Leihgabe versehen hat. Art und Umfang der vorerwähnten Pflichten 


der KKM richten sich nach dem in Artikel 1 definierten Zweck der Leihe. Die KKM darf von 


den Leihgaben keinen anderen als diesen Gebrauch machen. Sie ist nicht berechtigt, den 


Gebrauch einer Leihgabe ohne Zustimmung des Landkreises einem Dritten zu überlassen. 


Die KKM ist verpflichtet, die Nutzung/Pflege/Bedienung etc. der Leihgaben nur unter Aufsicht 


von bzw. mit entsprechend qualifiziertem Personal vorzunehmen. Die bei der Übergabe der 


Leihgaben bestehenden Sicherheits- und / oder Bewachungsmaßnahmen sind im vorhande-


nen oder im vergleichbarem Umfang aufrecht zu erhalten. Die KKM benachrichtigt den 


Landkreis unverzüglich von jeder wesentlichen Veränderung, Beschädigung oder Verlust an 


den Leihgaben. 


(7) Soweit hinsichtlich der Leihgaben bereits bei der Übergabe ein dringender Reparatur- 


bzw. Restaurationsbedarf besteht, wird die KKM die zum Schutz vor weiterer Verschlechte-


rung notwendigen Maßnahmen ergreifen. Sie hat im Rahmen der vorgenannten Verpflich-


tungen für die fachgerechte Instandhaltung, Reparatur sowie Restaurierung der Leihgaben 


Sorge zu tragen. Die Kosten trägt die KKM. Soweit die Restaurierungs- und Reparaturarbei-


ten Bestände des Naumann-Museums, des Historischen Museums und der prähistorischen 


Sammlung betreffen, dürfen diese nur fachgerecht durch geeignete Restauratoren und nur 


mit der schriftlichen Einwilligung des Landkreises ausgeführt werden.                


(8) Im Falle des Verlustes bzw. der Unbenutzbarkeit von Leihgaben sind diese, wenn es sich 


nicht um Exponate handelt, durch die KKM zu ersetzen. Eine Ersatzpflicht des Landkreises 


besteht nicht. Mit Zustimmung des Landkreises kann insbesondere dann von der Anschaf-
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fung von Ersatzstücken abgesehen werden, wenn diese zur weiteren Aufgabenerfüllung 


nicht erforderlich sind. Die Ersatzstücke werden Eigentum des Landkreises und Gegenstand 


dieses Leihvertrages. Die Ersatzbeschaffungen sind dem Landkreis anzuzeigen. Sonstige 


Ansprüche des Landkreises, z. B. Schadenersatzansprüche, bleiben von dieser Regelung 


unberührt. 


(9) Der Landkreis ist berechtigt, die Leihgaben jederzeit nach vorheriger Abstimmung mit der 


KKM selbst zu untersuchen oder durch einen Beauftragten untersuchen zu lassen. Die KKM   


ist verpflichtet, den Landkreis im Rahmen ihrer Möglichkeiten hierbei zu unterstützen. Die 


Kosten der Untersuchung trägt der Landkreis. 


(10) Die KKM ist berechtigt, die Leihgaben fotografisch zu reproduzieren und dieses Recht 


für die Vertragslaufzeit auf Dritte zu übertragen.  


(11) Die KKM sorgt dafür, dass ein zeitlich und gegenständlich lückenloser Versiche-


rungsschutz für die kulturellen Einrichtungen gewährleistet und für die Vertragsdauer auf-


rechterhalten wird. Ansprüche aus den Versicherungen werden, soweit sie das Eigentum des 


Landkreises betreffen, bereits jetzt an den Landkreis abgetreten. Der Landkreis nimmt diese 


Abtretung an. Etwaige Versicherungsfälle werden durch die KKM ordnungsgemäß abgewi-


ckelt. Die KKM wird insoweit vom Landkreis bevollmächtigt, die zur Abwicklung des Versi-


cherungsfalles notwendigen Erklärungen abzugeben und Untervollmachten zu erteilen, fer-


ner zur Entgegennahme von Zahlungen. Soweit bei den Versicherungen ein Selbstbehalt 


vereinbart wurde, ist dieser durch die KKM an den Landkreis im Schadensfall zu zahlen.     


(12) Der Landkreis stellt der KKM folgende in dem Gebäude der Landkreisverwaltung, Am 


Fluglatz 1, 06366 Köthen (Anhalt) befindlichen Räumlichkeiten im Wege der Leihe zur Verfü-


gung: 022 bis 030, 033 und 037. Der Landkreis wird der KKM die Räumlichkeiten in dem Zu-


stand übergeben, in dem sie sich bei einer gemeinsam durchzuführenden Begehung befin-


den. Diesen Zustand erkennt die KKM als vertragsgemäß an. Die Verleihung dieser Räum-


lichkeiten erfolgt ausschließlich zu Zwecken dieses Vertrages, also zur Verwirklichung der 


Ziele und Aufgaben der prähistorischen Sammlung. Der Landkreis trägt für den Zeitraum der 


Nutzung der Räumlichkeiten durch die KKM alle Betriebskosten und Bewirtschaftungskosten. 


Die KKM verpflichtet sich, diese möglichst gering zu halten, entsprechende Bemühungen 


des Landkreises zu unterstützen und Einsparpotentiale - gegebenenfalls nach entsprechen-


den Vorschlägen des Landkreises - zu nutzen.  


 


§ 13 a Artikel 3 Verbleib der Einnahmen 


Die Einnahmen aus der Nutzung der Leihgaben (z.B. Eintrittsgelder, Mietzinsen etc.) verblei-


ben bei der KKM.  


§ 13 a Artikel 4 Dauer des Leihertrages 
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(1) Der Leihvertrag beginnt mit der Beurkundung des neuen Gesellschaftsvertrages der KKM    


durch die Vertragsparteien. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, werden 


alle Vereinbarungen des Leihvertrages erst wirksam, wenn die nachfolgenden Vorausset-


zungen vorliegen: 


a) Notwendige Genehmigungen der Kommunalaufsichten 


b) Abschluss der notwendigen Personalgestellungsverträge soweit vor dem Stichtag dem 


Betriebsübergang widersprochen wurde 


c) Öffentliche Bekanntmachung des Gesellschaftsvertrages nach den für den Landkreis und 


die Stadt geltenden Vorschriften 


jedoch nicht vor dem 01.01.2018. 


(2) Stichtag für die Übertragung der Leihgaben - die Wirksamkeit des Vertrages nach Ab-


satz 1 vorausgesetzt – ist der 01.01.2018; andernfalls der 1. Tag des auf die Wirksamkeit 


folgenden Monats. 


(3) Die KKM und der Landkreis werden sich gemeinsam um den Eintritt der in Absatz 1 ge-


nannten Voraussetzungen bis zum Stichtag bemühen. Jede Partei verpflichtet sich, den Ver-


tragspartner unverzüglich schriftlich über den Eintritt jeder einzelnen Voraussetzung zu in-


formieren. 


(4) Der Leihvertrag wird für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2027 geschlossen. Er ist 


in dieser Zeit nicht ordentlich kündbar. Er verlängert sich nicht dadurch, dass die KKM ge-


mäß § 17 Absatz 1 Satz 1 des Gesellschaftsvertrages über den 31.12.2027 hinaus fortge-


setzt wird. § 13 Absatz 13 gilt entsprechend  


(5) Der Landkreis ist zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, 


wenn er aus diesem Grund seinen Austritt aus der KKM rechtswirksam erklärt hat.  


(6) Die KKM ist zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, aber 


nicht verpflichtet, wenn sie den Landkreis als Gesellschafter aus wichtigem Grund aus der 


Gesellschaft ausgeschlossen hat.    


§ 13 a Artikel 5 Rückabwicklung 


(1) Im Falle der Beendigung des Vertrages hat die KKM die Leihgaben dem Landkreis zu-


rückzugeben im ordnungsgemäßen Zustand am vom Landkreis zu bestimmenden Rück-


gabeort. Ein Zurückbehaltungsrecht an den Leihgaben ist ausgeschlossen. Erfolgt die Rück-


gabe nicht im ordnungsgemäßen Zustand, so hat der Landkreis der KKM schriftlich eine an-


gemessene Frist zur Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes unter Androhung der 


Ersatzvornahme zu setzen. Nach fruchtlosem Fristablauf kann der Landkreis die zur Herstel-


lung eines ordnungsgemäßen Zustandes erforderlichen Aufwendungen durch eigenes Per-


sonal oder beauftragte Dritte vornehmen lassen und die Kosten der KKM in Rechnung stel-


len. 
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(2) Bis zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Leihgabe gilt diese als 


nicht zurückgegeben. Gibt die KKM die Leihgabe nicht oder nicht vollständig zum vereinbar-


ten Termin zurück, hat sie den dadurch entstehenden Schaden zu ersetzen. 


(3) Bei Rückgabe werden die Leihgaben vom Landkreis in Anwesenheit eines Vertreters 


der KKM auf Vollständigkeit geprüft und untersucht. Das Ergebnis der Prüfung und Untersu-


chung ist von den Vertragsparteien schriftlich festzuhalten und zu unterzeichnen. Erzielen 


die Vertragsparteien hinsichtlich der Erstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Leih-


gabe keine Einigung, ist die Leihgabe auf Verlangen einer Partei durch einen Sachverständi-


gen zu untersuchen. Die Parteien werden sich auf einen Sachverständigen einigen. Die Par-


teien werden sich auf der Grundlage des Ergebnisses des Sachverständigengutachtens um 


eine Einigung bemühen. Die Kosten des Sachverständigen tragen die Vertragsparteien je-


weils zur Hälfte. 


(4) Ist der KKM die Rückgabe der Leihgabe aus von ihr zu vertretenden Gründen unmöglich, 


so ist sie dem Landkreis für den hieraus entstehenden Schaden zum Ersatz verpflichtet. 


(5) Die auf die KKM nach diesem Vertrag übergeleiteten und noch bestehenden  Verträge 


sind durch Vertragsübernahme, hilfsweise Erfüllungsübernahme, auf den Landkreis zurück-


übertragen.  


(6) Der Landkreis verpflichtet sich gegenüber der KKM zur Rückübernahme der auf die KKM 


übergegangenen Arbeitnehmer sowie der für diese eingestellten Ersatzarbeitnehmer auch 


für den Fall, dass bei der Rückabwicklung kein Betriebsübergang erfolgt. 


§ 13 a Artikel 6 Verhandlungen über die Fortsetzung des Leihvertrages 


§ 13 Absatz 12 gilt sinngemäß. 


 


§ 13 b Abreden zur Umsetzung 


(1)  Die Gesellschafter Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Stadt Köthen (Anhalt) sowie die 


Gesellschaft selbst verpflichten sich gemäß § 3 GmbHG, die zwischen ihnen derzeit beste-


henden Verträge zum Ablauf des 31.12.2017 so zu beenden und überzuleiten, dass die 


Durchführung der in § 13 und in § 13 a geschlossenen Vereinbarungen möglich ist.  


(2) Die Gesellschafter stellen klar, dass die in den §§ 13 und 13 a getroffenen Regelun-


gen  Rechte und Pflichten zwischen der Gesellschaft und dem jeweiligen Gesellschafter be-


gründen, nicht aber zwischen den Gesellschaftern unter sich für und gegen die Gesellschaft. 


  


 


§ 14 Jahresabschluss 


(1) Der oder die Geschäftsführer haben innerhalb der ersten drei Monate nach Schluss 


eines Geschäftsjahres für das vergangen Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz nebst 







 


 


Seite | 23 


Gewinn- und Verlustrechnung mit Anhang und Lagebericht) in entsprechender Anwendung 


der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaf-


ten aufzustellen.  


(2) Der Jahresabschluss ist durch einen Abschlussprüfer in entsprechender Anwendung 


der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaf-


ten zu prüfen. Der Prüfer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt. 


Den Prüfungsauftrag erteilt der Aufsichtsrat.  


(3) Der Jahresabschluss gemäß Absatz 1 und der Prüfungsbericht gemäß Absatz 2 sind 


unverzüglich dem Aufsichtsrat zur Prüfung und Berichterstattung über das Ergebnis seiner 


Prüfung vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat diesen Bericht unverzüglich der Geschäftsführung 


vorzulegen.    


(4) Sie hat sodann unverzüglich den Jahresabschluss, den Prüfungsbericht des Ab-


schlussprüfers und den Bericht des Aufsichtsrates den Gesellschaftern vorzulegen. Sie kann 


damit die Einberufung der ordentlichen Gesellschafterversammlung (§ 12 Absatz 1) verbin-


den.     


(5) Die Gesellschafter haben spätestens bis zum Ablauf der ersten acht Monate des Ge-


schäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Ergebnisverwen-


dung zu beschließen. 


(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des HGB und des § 133 KVG LSA. Hinsichtlich 


der ortüblichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gelten die 


Bestimmungen des § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA.    


 


 


§ 15 Auskunfts- und Einsichtrecht 


Jeder Gesellschafter hat die Rechte aus § 51 a Absatz 1 GmbHG. Die Befugnisse der Ge-


schäftsführung aus § 51 a Absatz 2 GmbHG bleiben unberührt.  


 


§ 16 Einziehung von Geschäftsanteilen 


(1) Die Gesellschaft darf Geschäftsanteile, auf welche die Stammeinlage vollständig ein-


gezahlt ist, aus dem über den Betrag des Stammkapitals hinausgehenden Vermögen erwer-


ben. 


(2) Die Gesellschafter können die Einziehung von Geschäftsanteilen beschließen, jedoch 


nur mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters. Die Einziehung wird in diesem Falle 


sofort wirksam. 


(3) Der Zustimmung des betroffenen Gesellschafters bedarf es nicht, wenn 


a) über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder 
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b) der Gesellschafter eine Personen- oder Kapitalgesellschaft ist und er der Liquidation 


anheimfällt oder 


c) die Zwangsvollstreckung in seinen Geschäftsanteil aufgrund eines nicht nur vorläufig 


vollstreckbaren Titels betrieben wird und die Zwangsvollstreckungsmaßnahme nicht 


innerhalb von zwei Monaten aufgehoben wird oder 


d) er die Gesellschaft gekündigt hat, oder 


e) in seiner Person ein anderer wichtiger Grund gegeben ist, der seine Ausschließung 


aus der Gesellschaft rechtfertigt, insbesondere bei gesellschaftswidrigem oder ge-


sellschaftsschädigendem Verhalten. 


(5) Die Einziehungsmöglichkeit besteht auch, wenn ein Geschäftsanteil mehreren Be-


rechtigten im Sinne von § 18 GmbHG zusteht und eine der in Absatz 4 Buchstabe a) bis e) 


genannten Voraussetzungen in der Person nur eines Mitberechtigten gegeben ist. 


(6) Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen des Stamm-


kapitals, die stimmberechtigt sind. Er ist in einer Gesellschafterversammlung zu fassen. Der 


oder die betroffenen Gesellschafter haben bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht, sofern 


nicht eine Zustimmung nach § 34 Absatz 2 GmbHG erforderlich ist. 


(7) Die Einziehungsmöglichkeit entfällt in den Fällen von Absatz 4 Buchst. a) bis c), wenn 


die Zwangsvollstreckungsmaßnahme bzw. die Liquidation des Gesellschafters vor der Be-


schlussfassung der Gesellschafterversammlung aufgehoben und dies den Gesellschaftern 


bekannt gemacht worden ist. 


(8) Die Gesellschafterversammlung kann statt der Einziehung beschließen, dass der An-


teil auf eine von der Gesellschaft benannte Person übertragen wird. 


(9) In allen Fällen, in denen ein Geschäftsanteil eingezogen oder seine Abtretung an ei-


nen Gesellschafter oder an einen Dritten verlangt werden kann, ist dem betroffenen Gesell-


schafter der Buchwert des Geschäftsanteils als Abfindung zu zahlen. 


(10) In Vollzug des Einziehungsbeschlusses wir die Einziehung dem Gesellschafter ge-


genüber durch die Geschäftsführung erklärt. Mit Zugang der Einziehungserklärung bei dem 


Gesellschafter wird die Einziehung sofort wirksam, unabhängig von der Zahlung der Abfin-


dung. 


§ 17 Kündigung, Austritt, Ausschluss 


(1) Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft unter Einhaltung einer Frist von sechs  


Monaten auf den Schluss eines jeden fünften Kalenderjahres gerechnet ab 2018 kündigen, 


erstmals jedoch zum 31.12.2027, sodann erst wieder zum 31.12.2032, und so fort.. Die Kün-


digung ist gegenüber dem Geschäftsführer zu erklären. Die Erklärung ist gemäß § 132 Ab-


satz 1 BGB zuzustellen. 
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(2) Der kündigende Gesellschafter scheidet zum Ablauf der Kündigungsfrist aus der Ge-


sellschaft aus. Die Gesellschaft wird unter den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt, es sei 


denn, 


a) die Gesellschaft ist wegen der Kündigung aus gesetzlichen Gründen aufgelöst; 


b) die übrigen Gesellschafter beschließen nach Zugang der Kündigung bis zum Ablauf 


der Kündigungsfrist die Auflösung der Gesellschaft; bei diesem Beschluss hat der kündigen-


de Gesellschafter kein Stimmrecht. 


In diesen beiden Fällen nimmt der kündigende Gesellschafter an der Liquidation teil, schei-


det also nicht aus. 


(3) Der Geschäftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters wird entweder eingezogen 


oder auf einen anderen Gesellschafter oder einen Dritten übertragen. Der Ausscheidende ist 


mit dem Verkehrswert des Anteils abzufinden. Unberührt bleiben jedoch die Rechte und 


Pflichten des ausgeschiedenen Gesellschafters aus von ihm übernommenen Nebenleis-


tungspflichten gegenüber der Gesellschaft, insbesondere aus den §§  13, 13 a, 13 b, auch in 


Ansehung rückständiger Leistungen, die nicht mit einer Abfindung zu verrechnen sind. Auch 


ein Zurückbehaltungsrecht wird ausgeschlossen. 


(4) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 gelten sinngemäß für die Fälle 


a) des Austritts eines Gesellschafters aus der Gesellschaft aus wichtigem Grund; 


b) des Ausschlusses eines Gesellschafters aus der Gesellschaft aus wichtigem Grund;     


 


§ 18 Auflösung und Abwicklung 


(1) Der Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft bedarf einer Mehrheit von 3/4 der 


abgegebenen Stimmen und kann nur gefasst werden, wenn in der Gesellschafterversamm-


lung mindestens 3/4 des Stammkapitals vertreten sind. 


2) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Geschäfts-


führer, soweit sie nicht durch den Beschluss der Gesellschafter anderen übertragen wird. 


(3) Das nach Beendigung der Abwicklung verbleibende Vermögen wird an die Gesell-


schafter nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile verteilt. 


 


§ 19 Gründungsaufwand 


Gegenstandslos.  


 


§ 20 Wettbewerbsverbot 


Die Gesellschafter sind in Ansehung des Gegenstandes des Unternehmens der Gesellschaft 


von einem Wettbewerbsverbot unter sich und gegenüber der Gesellschaft befreit. 
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§ 21 Schlussbestimmungen 


(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. 


Die ortsübliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gemäß § 


14 Abs. 6 dieses Gesellschaftsvertrages bzw. § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA bleibt hiervon 


unberührt.  


(2) Sollte eine Bestimmung dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so wird die Gel-


tung der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Gesellschafter verpflichten sich wechsel-


seitig, eine unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, 


die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.  
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   


Gesellschaftsvertrag 


der 


Köthen Kultur und Marketing GmbH 


 


§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft 


(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 


Köthen Kultur und Marketing GmbH. 


(2) Sitz der Gesellschaft ist Köthen (Anhalt). 


 


§ 2 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 


(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte 


Zeit errichtet. 


(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 


 


§ 3 Gegenstand des Unternehmens 


(1) Die Gesellschaft hat den Zweck, die Kul-


tur in der Stadt Köthen (Anhalt) und im Land-


kreis Anhalt-Bitterfeld zu fördern, öffentliche 


kulturelle Einrichtungen, unter ihnen die Anhalt-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Gesellschaftsvertrag 


der 


Köthen Kultur und Marketing GmbH 


 


§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft 


(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 


Köthen Kultur und Marketing GmbH. 


(2) Sitz der Gesellschaft ist Köthen (Anhalt). 


 


§ 2 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 


(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte 


Zeit errichtet. 


(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 


 


§ 3 Gegenstand des Unternehmens 


(1) Die Gesellschaft hat den Zweck, die Kul-


tur in der Stadt Köthen (Anhalt) und im Land-


kreis Anhalt-Bitterfeld zu fördern, öffentliche 


kulturelle Einrichtungen, unter ihnen die Anhalt-
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


Information, zu betreiben und kulturelle Veran-


staltungen durchzuführen. Die Gesellschaft hat 


außerdem die Aufgaben, Werbemaßnahmen, 


sonstige Veranstaltungen aller Art sowie sons-


tige Aktivitäten des Stadt-, Regional- und Tou-


rismusmarketing der Stadt Köthen und / oder 


des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu planen, 


durchzuführen oder zu koordinieren, die im öf-


fentlichen Interesse der Stadt Köthen oder des 


Landkreises Anhalt-Bitterfeld liegen.  


(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfts- 


und Rechtshandlungen vornehmen, die geeig-


net erscheinen, dem Gesellschaftszweck nach 


Absatz 1 zu dienen. 


(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Unter-


nehmen, deren Unternehmensgegenstände 


ihrem eigenen gleich oder ähnlich sind, zu 


gründen, sie zu erwerben, zu pachten, an 


ihnen Beteiligungen zu erwerben, zu halten 


und wieder zu veräußern, und Zweigniederlas-


sungen im Inland oder im Ausland zu errichten.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Information, zu betreiben und kulturelle Veran-


staltungen durchzuführen. Die Gesellschaft hat 


außerdem die Aufgaben, Werbemaßnahmen, 


sonstige Veranstaltungen aller Art sowie sons-


tige Aktivitäten des Stadt-, Regional- und Tou-


rismusmarketing der Stadt Köthen und / oder 


des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu planen, 


durchzuführen oder zu koordinieren, die im öf-


fentlichen Interesse der Stadt Köthen oder des 


Landkreises Anhalt-Bitterfeld liegen.  


(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfts- 


und Rechtshandlungen vornehmen, die geeig-


net erscheinen, dem Gesellschaftszweck nach 


Absatz 1 zu dienen. 


(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Unter-


nehmen, deren Unternehmensgegenstände 


ihrem eigenen gleich oder ähnlich sind, zu 


gründen, sie zu erwerben, zu pachten, an 


ihnen Beteiligungen zu erwerben, zu halten 


und wieder zu veräußern, und Zweigniederlas-


sungen im Inland oder im Ausland zu errichten.  
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


§ 4 Stammkapital 


(1) Das Stammkapital der Gesellschaft be-


trägt 30.000 Euro. 


(2) Davon haben übernommen die Gesell-


schafter wie folgt: 


a) der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 


 15.000 Euro, 


b) die Stadt Köthen (Anhalt)  


 10.000 Euro, 


c) die Wohnungsgesellschaft Köthen mbH   


5.000 Euro. 


(3) Stammeinlagen sind in voller Höhe bar 


zu leisten. Sie sind nach Übernahme sofort zur 


Zahlung fällig. 


(4) Die Gesellschafter unterliegen keiner 


Nachschusspflicht gemäß § 26 GmbHG. 


 


§ 5 Verfügungen über Geschäftsanteile  


(1) Die Verfügung über einen Geschäftsan-


teil oder über Teile eines Geschäftsanteils be-


darf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der 


Gesellschafterversammlung. In ihr hat der ver-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


§ 4 Stammkapital 


(1) Das Stammkapital der Gesellschaft be-


trägt 30.000 Euro. 


(2) Davon haben übernommen die Gesell-


schafter wie folgt: 


d) der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 


 15.000 Euro, 


e) die Stadt Köthen (Anhalt)  


 10.000 Euro, 


f) die Wohnungsgesellschaft Köthen mbH   


5.000 Euro. 


(3) Stammeinlagen sind in voller Höhe bar 


zu leisten. Sie sind nach Übernahme sofort zur 


Zahlung fällig. 


(4) Die Gesellschafter unterliegen keiner 


Nachschusspflicht gemäß § 26 GmbHG. 


 


§ 5 Verfügungen über Geschäftsanteile  


(1) Die Verfügung über einen Geschäftsan-


teil oder über Teile eines Geschäftsanteils be-


darf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der 


Gesellschafterversammlung. In ihr hat der ver-
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


fügende Gesellschafter Stimmrecht. Verfügung 


ist die Abtretung, die Verpfändung, die Belas-


tung mit einem Nießbrauch oder die Begrün-


dung eines Treuhandverhältnisses.  


(2) Die Veräußerung eines Geschäftsanteils 


oder von Teilen eines Geschäftsanteils ist der 


Gesellschaft gegenüber erst wirksam, wenn sie 


unter Nachweis des Überganges bei der Ge-


sellschaft angemeldet ist. 


 


§ 6 Organe der Gesellschaft 


Organe der Gesellschaft sind: 


a) Geschäftsführer, 


b) Aufsichtsrat, 


c) Gesellschafterversammlung. 


 


§ 7 Geschäftsführung 


(1) Die Gesellschaft wird durch einen oder 


mehrere Geschäftsführer gerichtlich und au-


ßergerichtlich vertreten. 


(2) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so 


vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


fügende Gesellschafter Stimmrecht. Verfügung 


ist die Abtretung, die Verpfändung, die Belas-


tung mit einem Nießbrauch oder die Begrün-


dung eines Treuhandverhältnisses.  


(2) Die Veräußerung eines Geschäftsanteils 


oder von Teilen eines Geschäftsanteils ist der 


Gesellschaft gegenüber erst wirksam, wenn sie 


unter Nachweis des Überganges bei der Ge-


sellschaft angemeldet ist. 


 


§ 6 Organe der Gesellschaft 


Organe der Gesellschaft sind: 


d) Geschäftsführer, 


e) Aufsichtsrat, 


f) Gesellschafterversammlung. 


 


§ 7 Geschäftsführung 


(1) Die Gesellschaft wird durch einen oder 


mehrere Geschäftsführer gerichtlich und au-


ßergerichtlich vertreten. 


(2) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so 


vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell-


schaft durch zwei Geschäftsführer oder durch 


einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit 


einem Prokuristen vertreten. Sind mehrere Ge-


schäftsführer bestellt, kann die Gesellschafter-


versammlung abweichend von der vorstehen-


den Regelung einzelnen oder allen Geschäfts-


führern Einzelvertretungsbefugnis einräumen. 


 


§ 8 Rechte und Pflichten der Geschäftsfüh-


rer 


(1) Die Geschäftsführer haben die Geschäf-


te der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines or-


dentlichen Kaufmanns zu führen, unter Beach-


tung der einschlägigen gesetzlichen Bestim-


mungen, der Bestimmungen dieses Vertrages 


und der Anweisungen des Aufsichtsrates und 


der Gesellschafterversammlung.  


 


 


(2) Die Geschäftsführer haben neben ihren 


Pflichten aus § 14 des Gesellschaftsvertrages, 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Entsprechend der Empfehlung des LVwA wird in § 8 


Abs. 1 GV der gewollte weisungsabhängige Aufsichtsrat 


entsprechend konkretisiert.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell-


schaft durch zwei Geschäftsführer oder durch 


einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit 


einem Prokuristen vertreten. Sind mehrere Ge-


schäftsführer bestellt, kann die Gesellschafter-


versammlung abweichend von der vorstehen-


den Regelung einzelnen oder allen Geschäfts-


führern Einzelvertretungsbefugnis einräumen. 


 


§ 8 Rechte und Pflichten der Geschäftsfüh-


rer 


(1) Die Geschäftsführer haben die Geschäf-


te der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines or-


dentlichen Kaufmanns zu führen, unter Beach-


tung der einschlägigen gesetzlichen Bestim-


mungen, der Bestimmungen dieses Vertrages 


und der Anweisungen des Aufsichtsrates und 


der Gesellschafterversammlung, soweit letzte-


ren ein Weisungsrecht im Gesellschaftsvertrag 


eingeräumt ist.  


(2) Die Geschäftsführer haben neben ihren 


Pflichten aus § 14 des Gesellschaftsvertrages, 
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§ 42 a Absatz 1 GmbHG, für jedes Wirtschafts-


jahr der Gesellschaft in Anwendung des § 133 


Absatz 1 Nr. 1 KVG LSA einen Wirtschaftsplan 


bestehend aus: einem Ergebnis- und einem 


Finanz- bzw. Investitionsplan sowie einem Stel-


lenplan aufzustellen. Die Angaben des Ergeb-


nisplanes sowie des Finanz- und Investitions-


planes sind für weitere drei Jahre darzustellen. 


Die Geschäftsführer haben diese Pläne nach 


ihrer Genehmigung durch den Aufsichtsrat je-


dem Gesellschafter zur Kenntnis vorzulegen. 


Sie sind verpflichtet, diese Pläne im laufenden 


Wirtschaftsjahr zu ändern und anzupassen, 


wenn sich wesentliche Grundlagen absehbar 


ändern, auf denen die Pläne beruhen. Satz 3 


gilt für Planänderungen entsprechend.  


 


(3) Die Geschäftsführer haben die vorherige 


Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen, 


bevor sie folgende Maßnahmen treffen, 


Rechtsgeschäfte abschließen oder Rechts-


handlungen vornehmen: 


 


 


 


 


Entsprechend Empfehlung des LVwA wird § 8 Abs. 2 


neu gefasst, um auch absehbare Gesetzesentwicklun-


gen darzustellen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


§ 42 a Absatz 1 GmbHG, für jedes Wirtschafts-


jahr der Gesellschaft in Anwendung des § 133 


Absatz 1 Nr. 1 KVG LSA aufzustellen 


a) einen Ergebnis- und Finanzplan,  


b) einen Wirtschaftsplan,  


c) einen Stellenplan und 


d) einen Investitionsplan. 


Sie haben diese Pläne nach ihrer Genehmi-


gung durch den Aufsichtsrat jedem Gesell-


schafter zur Kenntnis vorzulegen. Sie sind ver-


pflichtet, diese Pläne im laufenden Wirtschafts-


jahr zu ändern und anzupassen, wenn sich we-


sentliche Grundlagen absehbar ändern, auf 


denen die Pläne beruhen. Satz 2 gilt für 


Planänderungen entsprechend.  


 


 


(3) Die Geschäftsführer haben die vorherige 


Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen, 


bevor sie folgende Maßnahmen treffen, 


Rechtsgeschäfte abschließen oder Rechts-


handlungen vornehmen: 
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a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von 


Grundstücken oder grundstücksgleichen 


Rechten; 


b) Anschaffung von aktivierungspflichtigen 


Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 


der Gesellschaft mit einem Einzelan-


schaffungswert von mehr als 15.000 Eu-


ro; 


c) Abschluss von Pacht-, Leasing- und 


Mietverträgen mit einer längeren Lauf-


zeit als 5 Jahre oder einem Pacht-, Lea-


sing- oder Mietentgelt von jährlich mehr 


als 15.000 Euro; 


d) Bestellung von Prokura; 


e) Übernahme von Bürgschaften oder Ga-


rantien sowie Eingehung von Wechsel-


verbindlichkeiten; 


f) Aufnahme und Gewährung von Krediten; 


g) Abschluss von Unternehmensverträgen, 


von Interessengemeinschaften oder Or-


ganveränderungen und vergleichbare, 


über den üblichen Geschäftsbetrieb hin-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


h) Erwerb, Veräußerung und Belastung von 


Grundstücken oder grundstücksgleichen 


Rechten; 


i) Anschaffung von aktivierungspflichtigen 


Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 


der Gesellschaft mit einem Einzelan-


schaffungswert von mehr als 15.000 Eu-


ro; 


j) Abschluss von Pacht-, Leasing- und 


Mietverträgen mit einer längeren Lauf-


zeit als 5 Jahre oder einem Pacht-, Lea-


sing- oder Mietentgelt von jährlich mehr 


als 15.000 Euro; 


k) Bestellung von Prokura; 


l) Übernahme von Bürgschaften oder Ga-


rantien sowie Eingehung von Wechsel-


verbindlichkeiten; 


m) Aufnahme und Gewährung von Krediten; 


n) Abschluss von Unternehmensverträgen, 


von Interessengemeinschaften oder Or-


ganveränderungen und vergleichbare, 


über den üblichen Geschäftsbetrieb hin-
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ausgehenden Geschäfte. 


(4) Verweigert der Aufsichtsrat seine Zustim-


mung zu Plänen nach Absatz 2 oder Maßnah-


men nach Absatz 3, kann die Geschäftsführung 


verlangen, dass die Gesellschafterversamm-


lung in ordentlicher oder außerordentlicher 


Versammlung über die Zustimmung beschließt.  


 


§ 9 Aufsichtsrat 


(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. 


Auf ihn finden die Vorschriften des AktG, auf 


die in § 52 Absatz 1 GmbHG verwiesen wird, 


keine Anwendung, ausgenommen die Vor-


schriften des § 116 Aktiengesetz (Sorgfalt und 


Haftung), und der §§ 170, 171 Aktiengesetz 


(Prüfung des Jahresabschlusses durch den 


Aufsichtsrat). Stattdessen bestimmen sich die 


Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates nach 


dem Gesellschaftsvertrag. Die Gesellschafter 


können ihren jeweiligen Vertretern im Auf-


sichtsrat jederzeit Weisungen erteilen. 


(2) Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitglie-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Seitens des LVwA empfohlene Folgeänderung zu § 8 


Abs. 1 GV, wonach ein weisungsabhängiger Aufsichtsrat 


bestehen soll.  


 


 


 


ausgehenden Geschäfte. 


(4) Verweigert der Aufsichtsrat seine Zustim-


mung zu Plänen nach Absatz 2 oder Maßnah-


men nach Absatz 3, kann die Geschäftsführung 


verlangen, dass die Gesellschafterversamm-


lung in ordentlicher oder außerordentlicher 


Versammlung über die Zustimmung beschließt.  


 


§ 9 Aufsichtsrat 


(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. 


Auf ihn finden die Vorschriften des AktG, auf 


die in § 52 Absatz 1 GmbHG verwiesen wird, 


keine Anwendung, ausgenommen die Vor-


schriften des § 116 Aktiengesetz (Sorgfalt und 


Haftung), und der §§ 170, 171 Aktiengesetz 


(Prüfung des Jahresabschlusses durch den 


Aufsichtsrat). Stattdessen bestimmen sich die 


Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates nach 


dem Gesellschaftsvertrag. 


 


 


(2) Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitglie-
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dern. Er setzt sich aus 4 geborenen und 8 ge-


korenen Mitgliedern wie folgt zusammen: 


(2.1) Geborene Mitglieder sind: 


a) der Landrat des Landkreises Anhalt-


Bitterfeld, 


b) der Oberbürgermeister der Stadt Köthen 


(Anhalt), 


c) der Geschäftsführer der Wohnungsge-


sellschaft Köthen mbH oder der von ihm 


benannte Vertreter, 


d) der Vorsitzende des Kultur- und Touris-


musausschusses des Kreistages des 


Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 


Die geborenen Mitglieder zu a) und b) können 


sich durch einen Beschäftigten der jeweiligen 


Kommune vertreten lassen.  


 


(2.2) Gekorene Mitglieder sind: 


1. fünf vom Kreistag des Landkreises An-


halt-Bitterfeld bestimmte Mitglieder des 


Kreistages;  


2. drei vom Stadtrat der Stadt Köthen be-


 


 


 


 


 


 


 


Auf Empfehlung des LVwA wird mit der Änderung in § 9 


Abs. 2.1 eine Konkretisierung der Vertretungsregelung 


i.S.d. § 131 Abs. 1 und 3 KVG LSA vorgenommen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


dern. Er setzt sich aus 4 geborenen und 8 ge-


korenen Mitgliedern wie folgt zusammen: 


(2.1) Geborene Mitglieder sind: 


e) der Landrat des Landkreises Anhalt-


Bitterfeld oder der von ihm benannte 


Vertreter, 


f) der Oberbürgermeister der Stadt Köthen 


(Anhalt) oder der von ihm benannte Ver-


treter, 


g) der Geschäftsführer der Wohnungsge-


sellschaft Köthen mbH oder der von ihm 


benannte Vertreter, 


h) der Vorsitzende des Kultur- und Touris-


musausschusses des Kreistages des 


Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 


 


 


(2.2) Gekorene Mitglieder sind: 


3. fünf vom Kreistag des Landkreises An-


halt-Bitterfeld bestimmte Mitglieder des 


Kreistages;  


4. drei vom Stadtrat der Stadt Köthen be-
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stimmte Mitglieder des Stadtrates,  


Das Verfahren über die Bestimmung und ihren 


Widerruf richtet sich nach § 131 Abs. 3 i.V.m. 


Abs. 1 KVG LSA. Die jeweilige Bestimmung ist 


für die Gesellschaft bindend.  Absatz 4 bleibt 


unberührt. Die Gesellschafterversammlung 


kann beschließen, den Aufsichtsrat um bis zu 


drei weitere gekorene Mitglieder auf höchstens 


fünfzehn Mitglieder zu erweitern. In diesem 


Beschluss ist zugleich für jedes weitere Mit-


glied zu regeln, ob es von dem Kreistag des 


Landkreises Anhalt-Bitterfeld oder von dem 


Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) bestimmt 


wird. Die Gesellschafterversammlung kann 


auch beschließen, dass als weiteres Mitglied 


des Aufsichtsrates der Direktor der Kulturstif-


tung Sachsen-Anhalt oder der von ihm benann-


te Vertreter bestimmt wird. Durch Beschluss 


der Gesellschafterversammlung kann die An-


zahl der gekorenen Mitglieder des Aufsichtsra-


tes auch wieder auf acht, neun oder zehn ver-


mindert werden.   


 


 


Auf Empfehlung des LVwA wird § 9 Abs. 2.2 an die ge-


setzlichen Bestimmungen, die das Verfahren regeln an-


gepasst.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Redaktionelle Änderung auf Grund Namensanpassung.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


stimmte Mitglieder des Stadtrates,  


Das Verfahren über die Bestimmung und ihren 


Widerruf regelt der Kreistag bzw. Stadtrat. Die 


jeweilige Bestimmung ist für die Gesellschaft 


bindend.  Absatz 4 bleibt unberührt. Die Ge-


sellschafterversammlung kann beschließen, 


den Aufsichtsrat um bis zu drei weitere gekore-


ne Mitglieder auf höchstens fünfzehn Mitglieder 


zu erweitern. In diesem Beschluss ist zugleich 


für jedes weitere Mitglied zu regeln, ob es von 


dem Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 


oder von dem Stadtrat der Stadt Köthen (An-


halt) bestimmt wird. Die Gesellschafterver-


sammlung kann auch beschließen, dass als 


weiteres Mitglied des Aufsichtsrates der Direk-


tor der Stiftung Dome und Schlösser in Sach-


sen-Anhalt oder der von ihm benannte Vertre-


ter bestimmt wird. Durch Beschluss der Gesell-


schafterversammlung kann die Anzahl der ge-


korenen Mitglieder des Aufsichtsrates auch 


wieder auf acht, neun oder zehn vermindert 


werden.   
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(3) Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der 


Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt)  


bzw. der von ihm benannte Vertreter. Sein 


Stellvertreter ist der Landrat des Landkreises 


Anhalt-Bitterfeld oder der von ihm benannte 


Vertreter. 


(4) Aufsichtsratsmitglieder und Ersatzmitglieder 


sowie ihre ständigen Vertreter können nur na-


türliche, unbeschränkt geschäftsfähige, nicht 


unter Betreuung stehende Personen sein. Sie 


dürfen nicht zugleich Geschäftsführer, Proku-


rist, leitender Angestellter oder Arbeitnehmer 


der Gesellschaft sein. Es soll sich um Persön-


lichkeiten handeln, die nach Ausbildung, Kön-


nen und Erfahrung in der Lage sind, die dem 


Aufsichtsrat übertragenen Aufgaben ordnungs-


gemäß zu erfüllen. 


(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können 


die Ausübung ihrer Obliegenheiten nicht ande-


ren Personen übertragen. Sie können sich 


auch zur Erfüllung ihre Aufgaben nicht Dritter 


bedienen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(3) Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der 


Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt)  


bzw. der von ihm benannte Vertreter. Sein 


Stellvertreter ist der Landrat des Landkreises 


Anhalt-Bitterfeld oder der von ihm benannte 


Vertreter. 


(4) Aufsichtsratsmitglieder und Ersatzmitglieder 


sowie ihre ständigen Vertreter können nur na-


türliche, unbeschränkt geschäftsfähige, nicht 


unter Betreuung stehende Personen sein. Sie 


dürfen nicht zugleich Geschäftsführer, Proku-


rist, leitender Angestellter oder Arbeitnehmer 


der Gesellschaft sein. Es soll sich um Persön-


lichkeiten handeln, die nach Ausbildung, Kön-


nen und Erfahrung in der Lage sind, die dem 


Aufsichtsrat übertragenen Aufgaben ordnungs-


gemäß zu erfüllen. 


(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können 


die Ausübung ihrer Obliegenheiten nicht ande-


ren Personen übertragen. Sie können sich 


auch zur Erfüllung ihre Aufgaben nicht Dritter 


bedienen.  
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(6) Für jedes Mitglied kann gleichzeitig mit sei-


ner Bestellung ein Ersatzmitglied bestellt wer-


den, das Mitglied des Aufsichtsrates wird, wenn 


das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner 


Amtszeit wegfällt. Ist kein Ersatzmitglied be-


stellt worden, hat der für die Bestellung des 


Aufsichtsratsmitgliedes zuständige Rechtsträ-


ger bei Wegfall eines Aufsichtsratsmitgliedes 


unverzüglich einen Nachfolger zu bestellen 


(Ersatzwahl).  


(7) Der Aufsichtsrat hat eine Amtszeit. Die 


Amtszeit seiner Mitglieder ist unbestimmt. Sie 


beginnt mit dem Ablauf der ersten Gesellschaf-


terversammlung des Jahres 2018 und läuft  bis 


zur Beendigung der Gesellschafterversamm-


lung, die über die Entlastung für das vierte Ge-


schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit be-


schließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die 


Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Das 


Amt des Ersatzmitgliedes, das für ein zuvor 


ausgeschiedenes Mitglied nachgerückt ist, er-


lischt spätestens mit Ablauf der Amtszeit des 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(6) Für jedes Mitglied kann gleichzeitig mit sei-


ner Bestellung ein Ersatzmitglied bestellt wer-


den, das Mitglied des Aufsichtsrates wird, wenn 


das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner 


Amtszeit wegfällt. Ist kein Ersatzmitglied be-


stellt worden, hat der für die Bestellung des 


Aufsichtsratsmitgliedes zuständige Rechtsträ-


ger bei Wegfall eines Aufsichtsratsmitgliedes 


unverzüglich einen Nachfolger zu bestellen 


(Ersatzwahl).  


(7) Der Aufsichtsrat hat eine Amtszeit. Die 


Amtszeit seiner Mitglieder ist unbestimmt. Sie 


beginnt mit dem Ablauf der ersten Gesellschaf-


terversammlung des Jahres 2018 und läuft  bis 


zur Beendigung der Gesellschafterversamm-


lung, die über die Entlastung für das vierte Ge-


schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit be-


schließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die 


Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Das 


Amt des Ersatzmitgliedes, das für ein zuvor 


ausgeschiedenes Mitglied nachgerückt ist, er-


lischt spätestens mit Ablauf der Amtszeit des 
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ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes. Bei 


Ersatzwahlen für Mitglieder, die vor Ablauf ihrer 


Amtsdauer ausscheiden, erfolgt die Wahl stets 


für den Rest der Amtsdauer des ausgeschie-


denen Mitglieds. Scheidet ein gekorenes Mit-


glied vor dem Ende seiner Amtszeit aus dem 


Kreistag oder Stadtrat aus, hat der zuständige 


Rechtsträger unverzüglich ein neues Mitglied 


und ggfls. Ersatzmitglied zu bestimmen. 


(8) Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatz-


mitglied kann vor Ablauf seiner Amtszeit ohne 


Angabe von Gründen sein Amt jederzeit durch 


schriftliche Erklärung gegenüber der Gesell-


schaft niederlegen. 


(9) Die Abberufung eines gekorenen Auf-


sichtsratsmitgliedes oder Ersatzmitgliedes 


durch den für seine Bestellung zuständigen 


Rechtsträger ist für die Gesellschaft bindend.  


Das gleiche gilt für die erfolgte Bestimmung 


des an seine Stelle tretenden Mitglieds.   


(10) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsfüh-


rung der Gesellschaft zu überwachen. Dafür 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes. Bei 


Ersatzwahlen für Mitglieder, die vor Ablauf ihrer 


Amtsdauer ausscheiden, erfolgt die Wahl stets 


für den Rest der Amtsdauer des ausgeschie-


denen Mitglieds. Scheidet ein gekorenes Mit-


glied vor dem Ende seiner Amtszeit aus dem 


Kreistag oder Stadtrat aus, hat der zuständige 


Rechtsträger unverzüglich ein neues Mitglied 


und ggfls. Ersatzmitglied zu bestimmen. 


(8) Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatz-


mitglied kann vor Ablauf seiner Amtszeit ohne 


Angabe von Gründen sein Amt jederzeit durch 


schriftliche Erklärung gegenüber der Gesell-


schaft niederlegen. 


(9) Die Abberufung eines gekorenen Auf-


sichtsratsmitgliedes oder Ersatzmitgliedes 


durch den für seine Bestellung zuständigen 


Rechtsträger ist für die Gesellschaft bindend.  


Das gleiche gilt für die erfolgte Bestimmung 


des an seine Stelle tretenden Mitglieds.   


(10) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsfüh-


rung der Gesellschaft zu überwachen. Dafür 
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hat er die Rechte aus § 111 Absatz 2 Aktien-


gesetz und die Pflicht aus § 111 Absatz 3 Akti-


engesetz. Er hat die Abschlussprüfung gemäß 


§ 42 a Absatz 1 Satz 3 GmbHG vorzunehmen 


und seinen Bericht über das Ergebnis seiner 


Prüfung unverzüglich der Geschäftsführung zur 


Weiterleitung an die Gesellschafter vorzulegen. 


Im Rahmen dieses Aufgabenbereiches obliegt 


ihm die Beschlussfassung über die nach § 8 


Absatz 2 und 3 dieses Vertrages zustim-


mungspflichtigen Maßnahmen der Geschäfts-


führung.  


(11) Des Weiteren obliegt dem Aufsichtsrat: 


a) die Genehmigung folgender, von der 


Geschäftsführung wirtschaftsjährlich 


aufzustellender Pläne: 


 aa) Ergebnis- und Finanzplan 


 bb) Wirtschafts- und Stellenplan 


 cc) Investitionsplan 


 einschließlich ihrer etwaigen Änderun-


gen im laufenden Wirtschaftsjahr 


b) die Bestellung und Abberufung von Ge-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


hat er die Rechte aus § 111 Absatz 2 Aktien-


gesetz und die Pflicht aus § 111 Absatz 3 Akti-


engesetz. Er hat die Abschlussprüfung gemäß 


§ 42 a Absatz 1 Satz 3 GmbHG vorzunehmen 


und seinen Bericht über das Ergebnis seiner 


Prüfung unverzüglich der Geschäftsführung zur 


Weiterleitung an die Gesellschafter vorzulegen. 


Im Rahmen dieses Aufgabenbereiches obliegt 


ihm die Beschlussfassung über die nach § 8 


Absatz 2 und 3 dieses Vertrages zustim-


mungspflichtigen Maßnahmen der Geschäfts-


führung.  


(11) Des Weiteren obliegt dem Aufsichtsrat: 


e) die Genehmigung folgender, von der 


Geschäftsführung wirtschaftsjährlich 


aufzustellender Pläne: 


 aa) Ergebnis- und Finanzplan 


 bb) Wirtschafts- und Stellenplan 


 cc) Investitionsplan 


 einschließlich ihrer etwaigen Änderun-


gen im laufenden Wirtschaftsjahr 


f) die Bestellung und Abberufung von Ge-
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schäftsführern und Prokuristen sowie die 


Entscheidung, ob ein Geschäftsführer 


von den Beschränkungen des § 181 


BGB befreit wird 


c) der Abschluss des Anstellungsvertrages 


sowie dessen Änderung, Aufhebung o-


der Kündigung mit einem Geschäftsfüh-


rer oder Prokuristen der Gesellschaft;  


d) der Erlass einer Geschäftsordnung der 


Geschäftsführer, wenn mehrere bestellt 


sind; 


(12) In den Fällen des Absatzes 11 lit. b) und 


c) vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft ge-


mäß § 10 Absatz 7. Im Übrigen ist er zur Ge-


schäftsführung der Gesellschaft nicht befugt. 


(13) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist zur 


Verschwiegenheit über alle ihm bekannt ge-


wordenen Angelegenheiten der Gesellschaft 


gegenüber Dritten verpflichtet, es sei denn, 


dass eine gesetzliche Offenbarungspflicht be-


steht. 


(14) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


schäftsführern und Prokuristen sowie die 


Entscheidung, ob ein Geschäftsführer 


von den Beschränkungen des § 181 


BGB befreit wird 


g) der Abschluss des Anstellungsvertrages 


sowie dessen Änderung, Aufhebung o-


der Kündigung mit einem Geschäftsfüh-


rer oder Prokuristen der Gesellschaft;  


h) der Erlass einer Geschäftsordnung der 


Geschäftsführer, wenn mehrere bestellt 


sind; 


(12) In den Fällen des Absatzes 11 lit. b) und 


c) vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft ge-


mäß § 10 Absatz 7. Im Übrigen ist er zur Ge-


schäftsführung der Gesellschaft nicht befugt. 


(13) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist zur 


Verschwiegenheit über alle ihm bekannt ge-


wordenen Angelegenheiten der Gesellschaft 


gegenüber Dritten verpflichtet, es sei denn, 


dass eine gesetzliche Offenbarungspflicht be-


steht. 


(14) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist 
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berechtigt und auf Verlangen eines Gesellschafters 


verpflichtet, an einer Gesellschafterversammlung 


mit beratender Stimme teilzunehmen. Die weiteren 


Mitglieder des Aufsichtsrates sollen an den 


Gesellschafterversammlungen teilnehmen, sofern 


die Gesellschafter das mit einfacher Mehrheit 


beschließen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 


oder ein von ihm beauftragtes Mitglied des 


Aufsichtsrates hat in der ordentlichen 


Gesellschafterversammlung einen schriftlichen oder 


mündlichen Bericht über die wesentliche Tätigkeit 


des Aufsichtsrates und die Ergebnisse seiner 


Kontrollen im vorausgegangenen Geschäftsjahr zu 


erstatten und eine Empfehlung über die Entlastung 


der Geschäftsführung auszusprechen. 


(15) Die Gesellschafterversammlung kann 


beschließen, dem Aufsichtsrat eine 


Entscheidungszuständigkeit im Einzelfall zu 


entziehen und zugleich oder in weiterer 


Gesellschafterversammlung in der Angelegenheit 


selbst beschließen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Es wird seitens des LVwA empfohlen, dass zur Sicher-


stellung eines angemessenen Einflusses der kommuna-


len Gesellschafter, die Gesellschafterversammlung je-


derzeit bedingungslos alle Geschäfte an sich ziehen 


kann. Dies erfolgt durch die empfohlene Änderung des § 


9 Abs. 15 GV.  


 


 


berechtigt und auf Verlangen eines Gesellschafters 


verpflichtet, an einer Gesellschafterversammlung 


mit beratender Stimme teilzunehmen. Die weiteren 


Mitglieder des Aufsichtsrates sollen an den 


Gesellschafterversammlungen teilnehmen, sofern 


die Gesellschafter das mit einfacher Mehrheit 


beschließen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 


oder ein von ihm beauftragtes Mitglied des 


Aufsichtsrates hat in der ordentlichen 


Gesellschafterversammlung einen schriftlichen oder 


mündlichen Bericht über die wesentliche Tätigkeit 


des Aufsichtsrates und die Ergebnisse seiner 


Kontrollen im vorausgegangenen Geschäftsjahr zu 


erstatten und eine Empfehlung über die Entlastung 


der Geschäftsführung auszusprechen. 


(15) Die Gesellschafterversammlung kann 


beschließen, dem Aufsichtsrat eine 


Entscheidungszuständigkeit im Einzelfall zu 


entziehen und zugleich oder in weiterer 


Gesellschafterversammlung in der Angelegenheit 


selbst beschließen, wenn 


a) der Aufsichtsrat auch in einer Folgesitzung (§ 10 


Absatz 4) nicht beschlussfähig ist,  


b) der Aufsichtsrat eine Beschlussfassung 







Anlage 3 


Seite 17 von 72 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


§ 10 Tätigkeit des Aufsichtsrates 


(1) Die dem Aufsichtsrat gemäß diesem 


Vertrag, durch Beschluss der Gesellschafter-


versammlung oder nach dem Gesetz obliegen-


den Angelegenheiten werden durch Beratung 


und Beschlussfassung in einer Versammlung 


seiner Mitglieder (Sitzung) geordnet und erle-


digt. Diese ist nicht öffentlich. Die Sitzung findet 


in den Geschäftsräumen der Gesellschaft statt, 


es sei denn, dass der Aufsichtsrat in einer Sit-


zung allstimmig einen anderen Ort beschlossen 


hat oder sich im Einzelfalle alle Mitglieder zuvor 


schriftlich auf einen anderen bestimmten Ort 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


verweigert,  


c) mindestens ein gekorenes Mitglied des 


Aufsichtsrates trotz Abmahnung binnen Monatsfrist 


vom zuständigen Rechtsträger nicht bestimmt wird, 


oder 


d) der Aufsichtsrat aus anderen Gründen, 


insbesondere wegen höherer Gewalt, länger als 


einen Monat verhindert ist, seine Aufgaben 


wahrzunehmen. 


 


§ 10 Tätigkeit des Aufsichtsrates 


(1) Die dem Aufsichtsrat gemäß diesem 


Vertrag, durch Beschluss der Gesellschafter-


versammlung oder nach dem Gesetz obliegen-


den Angelegenheiten werden durch Beratung 


und Beschlussfassung in einer Versammlung 


seiner Mitglieder (Sitzung) geordnet und erle-


digt. Diese ist nicht öffentlich. Die Sitzung findet 


in den Geschäftsräumen der Gesellschaft statt, 


es sei denn, dass der Aufsichtsrat in einer Sit-


zung allstimmig einen anderen Ort beschlossen 


hat oder sich im Einzelfalle alle Mitglieder zuvor 


schriftlich auf einen anderen bestimmten Ort 
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verständigt haben.  Eine Sitzung darf nicht zur 


Unzeit, zur Nachtzeit oder an einem Sonntag 


oder gesetzlichen Feiertag stattfinden. Zur Gül-


tigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass 


der Gegenstand bei der Einberufung der Sit-


zung bezeichnet worden ist. Die Unterlagen 


und Dokumente, die erforderlich sind, um den 


Gegenstand der Beschlussfassung prüfen und 


beurteilen zu können, sollen den Mitgliedern 


des Aufsichtsrates spätestens zwei Wochen 


vor dem Tag der Sitzung vorgelegt werden. 


Ohne Sitzung ist ein Beschluss gültig, wenn 


alle Mitglieder des Aufsichtsrates dem Be-


schluss schriftlich zugestimmt haben. Ein Be-


schluss des Aufsichtsrates, der gegen eine 


Rechtsvorschrift verstößt, auf deren Einhaltung 


rechtswirksam nicht verzichtet werden kann, ist 


nichtig. Im Übrigen ist ein Beschluss gültig, so-


lange er nicht durch rechtskräftiges Urteil für 


ungültig erklärt ist. 


(2) Die Sitzung des Aufsichtsrates wird von 


seinem Vorsitzenden mindestens viermal im 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Die 3-Tage-Frist erschien für das LvwA zu kurz bemes-


sen; auf Empfehlung der KAB soll nunmehr eine 2-


Wochen-Frist gelten.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


verständigt haben.  Eine Sitzung darf nicht zur 


Unzeit, zur Nachtzeit oder an einem Sonntag 


oder gesetzlichen Feiertag stattfinden. Zur Gül-


tigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass 


der Gegenstand bei der Einberufung der Sit-


zung bezeichnet worden ist. Die Unterlagen 


und Dokumente, die erforderlich sind, um den 


Gegenstand der Beschlussfassung prüfen und 


beurteilen zu können, sollen den Mitgliedern 


des Aufsichtsrates spätestens drei Tage vor 


dem Tag der Sitzung vorgelegt werden. Ohne 


Sitzung ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mit-


glieder des Aufsichtsrates dem Beschluss 


schriftlich zugestimmt haben. Ein Beschluss 


des Aufsichtsrates, der gegen eine Rechtsvor-


schrift verstößt, auf deren Einhaltung rechts-


wirksam nicht verzichtet werden kann, ist nich-


tig. Im Übrigen ist ein Beschluss gültig, solange 


er nicht durch rechtskräftiges Urteil für ungültig 


erklärt ist. 


(2) Die Sitzung des Aufsichtsrates wird von 


seinem Vorsitzenden mindestens viermal im 
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Jahr einberufen, außerdem, wenn es der Vor-


sitzende nach seinem freien Ermessen für er-


forderlich hält, um die Belange der Gesellschaft 


zu wahren. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 


muss den Aufsichtsrat einberufen, wenn ein 


geborenes Mitglied oder zwei gekorene Mit-


glieder des Aufsichtsrats oder ein Geschäfts-


führer der Gesellschaft dies unter Angabe des 


Zwecks und der Gründe verlangen. Weigert 


sich der Vorsitzende pflichtwidrig, den Auf-


sichtsrat einzuberufen, kann die Sitzung von 


den Verlangenden oder einem geborenen Mit-


glied des Aufsichtsrates einberufen werden.   


(3) Die Einberufung erfolgt in Textform. Die 


Frist der Einberufung beträgt mindestens zwei 


Wochen. Sie kann bei besonderer Dringlichkeit 


der Angelegenheiten bis auf drei Tage verkürzt 


werden.   


(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, 


wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung 


mehr als die Hälfte seiner stimmberechtigten 


Mitglieder zu Beginn der Sitzung anwesend 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Jahr einberufen, außerdem, wenn es der Vor-


sitzende nach seinem freien Ermessen für er-


forderlich hält, um die Belange der Gesellschaft 


zu wahren. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 


muss den Aufsichtsrat einberufen, wenn ein 


geborenes Mitglied oder zwei gekorene Mit-


glieder des Aufsichtsrats oder ein Geschäfts-


führer der Gesellschaft dies unter Angabe des 


Zwecks und der Gründe verlangen. Weigert 


sich der Vorsitzende pflichtwidrig, den Auf-


sichtsrat einzuberufen, kann die Sitzung von 


den Verlangenden oder einem geborenen Mit-


glied des Aufsichtsrates einberufen werden.   


(3) Die Einberufung erfolgt in Textform. Die 


Frist der Einberufung beträgt mindestens zwei 


Wochen. Sie kann bei besonderer Dringlichkeit 


der Angelegenheiten bis auf drei Tage verkürzt 


werden.   


(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, 


wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung 


mehr als die Hälfte seiner stimmberechtigten 


Mitglieder zu Beginn der Sitzung anwesend 
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sind oder bei nicht ordnungsgemäßer Einberu-


fung sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates 


anwesend sind und ihr Einverständnis zur 


Durchführung der Sitzung im Sitzungsprotokoll 


erklärt haben. Fehlt es daran, ist unverzüglich 


eine neue Sitzung mit gleichem Gegenstand 


bzw. Tagesordnung einzuberufen.  Sie ist ohne 


Rücksicht auf die Erfordernisse von Satz 1 be-


schlussfähig, wenn bei ihrer Einberufung auf 


diese Folge hingewiesen worden ist. Absatz 3 


bleibt unberührt. 


(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit 


einfacher Mehrheit der abgegeben Stimmen in 


offener Abstimmung durch Handaufhebung der 


stimmberechtigten anwesenden Mitglieder; 


Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 


Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat eine 


Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 


Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden. § 12 


Absatz 1 Satz 5 gilt sinngemäß auch für den 


Aufsichtsrat. Ein Mitglied ist nicht stimmberech-


tigt, wenn der Beschluss die Vornahme eines 


 


Auf Empfehlung der KAB soll eine Heilungsmöglichkeit 


für Ladungsmängel entsprechend der Lage bei der Ge-


sellschafterversammlung (vgl. § 12 Abs. 9 GV) aufge-


nommen werden.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


sind. Fehlt es daran, ist unverzüglich eine neue 


Sitzung mit gleichem Gegenstand bzw. Tages-


ordnung einzuberufen.  Sie ist ohne Rücksicht 


auf die Erfordernisse von Satz 1 beschlussfä-


hig, wenn bei ihrer Einberufung auf diese Folge 


hingewiesen worden ist. Absatz 3 bleibt unbe-


rührt. 


 


 


 


 


(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit 


einfacher Mehrheit der abgegeben Stimmen in 


offener Abstimmung durch Handaufhebung der 


stimmberechtigten anwesenden Mitglieder; 


Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 


Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat eine 


Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 


Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden. § 12 


Absatz 1 Satz 5 gilt sinngemäß auch für den 


Aufsichtsrat. Ein Mitglied ist nicht stimmberech-


tigt, wenn der Beschluss die Vornahme eines 
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Rechtsgeschäftes der Gesellschaft mit ihm o-


der die Einleitung oder Erledigung eines 


Rechtsstreites der Gesellschaft gegen ihn be-


trifft; das gleiche gilt, wenn statt des Mitgliedes 


die von ihm vertretene Person oder eine ihm 


nahestehende Person im Sinne von § 138 InsO 


betroffen ist.   


(6) Über die in der Sitzung gefassten Be-


schlüsse ist nach ihrer Verkündung durch den 


Vorsitzenden eine Niederschrift anzufertigen, 


die von dem Vorsitzenden und einem von die-


sem bestimmten Protokollführer zu unterzeich-


nen ist. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates, je-


der Gesellschafter und jeder Geschäftsführer 


ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 


Dem Geschäftsführer ist unverzüglich, spätes-


tens binnen einer Woche nach dem Ende der 


Sitzung, eine Ausfertigung zu übergeben.  


(7) Willenserklärungen des Aufsichtsrates 


werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates 


abgegeben. Beschlüsse des Aufsichtsrates 


werden von seinem Vorsitzenden ausgeführt 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Rechtsgeschäftes der Gesellschaft mit ihm o-


der die Einleitung oder Erledigung eines 


Rechtsstreites der Gesellschaft gegen ihn be-


trifft; das gleiche gilt, wenn statt des Mitgliedes 


die von ihm vertretene Person oder eine ihm 


nahestehende Person im Sinne von § 138 InsO 


betroffen ist.   


(6) Über die in der Sitzung gefassten Be-


schlüsse ist nach ihrer Verkündung durch den 


Vorsitzenden eine Niederschrift anzufertigen, 


die von dem Vorsitzenden und einem von die-


sem bestimmten Protokollführer zu unterzeich-


nen ist. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates, je-


der Gesellschafter und jeder Geschäftsführer 


ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 


Dem Geschäftsführer ist unverzüglich, spätes-


tens binnen einer Woche nach dem Ende der 


Sitzung, eine Ausfertigung zu übergeben.  


(7) Willenserklärungen des Aufsichtsrates 


werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates 


abgegeben. Beschlüsse des Aufsichtsrates 


werden von seinem Vorsitzenden ausgeführt 
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bzw. umgesetzt.  


(8) Der oder die Geschäftsführer der Ge-


sellschaft sind berechtigt und auf Verlangen 


des Vorsitzenden des Aufsichtsrates verpflich-


tet, an einer Sitzung des Aufsichtsrates mit be-


ratender Stimme teilzunehmen. Sie sind zu 


jeder Sitzung zu laden. Absatz 1 und 3 gelten 


dafür sinngemäß. Ist diese Ladung unterblie-


ben oder nicht form- oder fristgerecht erfolgt, 


gilt der Aufsichtsrat für die Sitzung als nicht 


beschlussfähig.  


(9) Der Aufsichtsrat ist berechtigt, an einer 


Sitzung einen Dritten mit beratender Stimme 


für einen bestimmten Gegenstand der Bera-


tung oder Beschlussfassung zu beteiligen. 


Darüber entscheidet der Vorsitzende oder der 


Aufsichtsrat durch Beschluss. In der Einberu-


fung zur Sitzung sind der Dritte und der Ge-


genstand seiner Beteiligung zu bezeichnen. 


Die Beteiligung des Dritten an der Sitzung un-


terbleibt, wenn dies zu Beginn der Sitzung 


durch den Aufsichtsrat beschlossen wird.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


bzw. umgesetzt.  


(8) Der oder die Geschäftsführer der Ge-


sellschaft sind berechtigt und auf Verlangen 


des Vorsitzenden des Aufsichtsrates verpflich-


tet, an einer Sitzung des Aufsichtsrates mit be-


ratender Stimme teilzunehmen. Sie sind zu 


jeder Sitzung zu laden. Absatz 1 und 3 gelten 


dafür sinngemäß. Ist diese Ladung unterblie-


ben oder nicht form- oder fristgerecht erfolgt, 


gilt der Aufsichtsrat für die Sitzung als nicht 


beschlussfähig.  


(9) Der Aufsichtsrat ist berechtigt, an einer 


Sitzung einen Dritten mit beratender Stimme 


für einen bestimmten Gegenstand der Bera-


tung oder Beschlussfassung zu beteiligen. 


Darüber entscheidet der Vorsitzende oder der 


Aufsichtsrat durch Beschluss. In der Einberu-


fung zur Sitzung sind der Dritte und der Ge-


genstand seiner Beteiligung zu bezeichnen. 


Die Beteiligung des Dritten an der Sitzung un-


terbleibt, wenn dies zu Beginn der Sitzung 


durch den Aufsichtsrat beschlossen wird.  







Anlage 3 


Seite 23 von 72 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


(10) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben 


Anspruch auf Zahlung einer angemessenen 


Vergütung für ihre Tätigkeit in Gestalt eines 


Sitzungsgeldes als pauschale Aufwandsent-


schädigung für jede Teilnahme an einer Sit-


zung des Aufsichtsrates. Über die Höhe, die 


Fälligkeit und die weiteren Einzelheiten be-


schließt die Gesellschafterversammlung nach 


Anhörung des Aufsichtsrates. 


 


§ 11 Befugnisse der Gesellschafterver-


sammlung 


(1) Die Gesellschafterversammlung hat die im 


Gesetz, insbesondere in § 46 GmbHG, und die 


in diesem Gesellschaftsvertrag vorgesehenen 


Befugnisse und beschließt insbesondere über 


alle ihr durch Gesetz oder diesen Gesell-


schaftsvertrag zugewiesene Gegenstände, so-


fern nicht dieser Gesellschaftsvertrag einzelne 


Befugnisse und Beschlusskompetenzen aus-


drücklich dem Aufsichtsrat zuweist.  


(2) Der Gesellschafterversammlung obliegt 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(10) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben 


Anspruch auf Zahlung einer angemessenen 


Vergütung für ihre Tätigkeit in Gestalt eines 


Sitzungsgeldes als pauschale Aufwandsent-


schädigung für jede Teilnahme an einer Sit-


zung des Aufsichtsrates. Über die Höhe, die 


Fälligkeit und die weiteren Einzelheiten be-


schließt die Gesellschafterversammlung nach 


Anhörung des Aufsichtsrates. 


 


§ 11 Befugnisse der Gesellschafterver-


sammlung 


(1) Die Gesellschafterversammlung hat die im 


Gesetz, insbesondere in § 46 GmbHG, und die 


in diesem Gesellschaftsvertrag vorgesehenen 


Befugnisse und beschließt insbesondere über 


alle ihr durch Gesetz oder diesen Gesell-


schaftsvertrag zugewiesene Gegenstände, so-


fern nicht dieser Gesellschaftsvertrag einzelne 


Befugnisse und Beschlusskompetenzen aus-


drücklich dem Aufsichtsrat zuweist.  


(2) Der Gesellschafterversammlung obliegt 
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namentlich die Beschlussfassung über: 


a) die Feststellung des Jahresabschlusses 


(Jahresergebnis, Bilanzgewinn, Ergeb-


nisverwendung und Verteilung); 


b) die Genehmigung des Lageberichts und 


des Berichts des Aufsichtsrates; 


c) den Bericht über die gesetzliche Prüfung 


der Gesellschaft und die in Folge der 


Prüfung zu treffenden Maßnahmen; 


d) die Verwendung des Ergebnisses auch 


unter vollständigem oder teilweisem 


Ausschluss des aus § 29 Absatz 1 


GmbHG folgenden Anspruchs auf Er-


gebnisausschüttung; 


e) die Entlastung der Geschäftsführung 


und des Aufsichtsrates; 


f) die Bestellung des Abschlussprüfers; 


g) die Einforderung der Einlagen und der 


Verpflichtungen eines Gesellschafters 


aus seinen Nebenleistungen gemäß §§ 


13,  13 a bis c des Gesellschaftsvertra-


ges;  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


namentlich die Beschlussfassung über: 


r) die Feststellung des Jahresabschlusses 


(Jahresergebnis, Bilanzgewinn, Ergeb-


nisverwendung und Verteilung); 


s) die Genehmigung des Lageberichts und 


des Berichts des Aufsichtsrates; 


t) den Bericht über die gesetzliche Prüfung 


der Gesellschaft und die in Folge der 


Prüfung zu treffenden Maßnahmen; 


u) die Verwendung des Ergebnisses auch 


unter vollständigem oder teilweisem 


Ausschluss des aus § 29 Absatz 1 


GmbHG folgenden Anspruchs auf Er-


gebnisausschüttung; 


v) die Entlastung der Geschäftsführung 


und des Aufsichtsrates; 


w) die Bestellung des Abschlussprüfers; 


x) die Einforderung der Einlagen und der 


Verpflichtungen eines Gesellschafters 


aus seinen Nebenleistungen gemäß §§ 


13,  13 a bis c des Gesellschaftsvertra-


ges;  
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h) die Zustimmungen zu Verfügungen über 


Geschäftsanteile sowie zu deren Teilung 


oder Zusammenlegung 


i) die Einziehung von Geschäftsanteilen 


j) den Ausschluss eines Gesellschafters 


k) Erwerb und Veräußerungen von Beteili-


gungen an fremden Unternehmen sowie 


die Entsendung von Vertretern der Ge-


sellschaft in Aufsichtsratsgremien von 


diesen Unternehmen, 


l) Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, 


Verschmelzung oder Umwandlung der 


Gesellschaft, 


m) die Änderung des Gesellschaftsvertra-


ges 


n) die Auflösung der Gesellschaft und die 


Bestellung der Liquidatoren, 


o) die Erweiterung oder Verminderung der 


Anzahl der gekorenen Mitglieder des 


Aufsichtsrates gemäß § 9 Absatz 2 


p) die Vergütung für die Mitglieder des Auf-


sichtsrates nach § 10 Absatz 10; 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


y) die Zustimmungen zu Verfügungen über 


Geschäftsanteile sowie zu deren Teilung 


oder Zusammenlegung 


z) die Einziehung von Geschäftsanteilen 


aa)den Ausschluss eines Gesellschafters 


bb)Erwerb und Veräußerungen von Beteili-


gungen an fremden Unternehmen sowie 


die Entsendung von Vertretern der Ge-


sellschaft in Aufsichtsratsgremien von 


diesen Unternehmen, 


cc) Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, 


Verschmelzung oder Umwandlung der 


Gesellschaft, 


dd)die Änderung des Gesellschaftsvertra-


ges 


ee)die Auflösung der Gesellschaft und die 


Bestellung der Liquidatoren, 


ff) die Erweiterung oder Verminderung der 


Anzahl der gekorenen Mitglieder des 


Aufsichtsrates gemäß § 9 Absatz 2 


gg)die Vergütung für die Mitglieder des Auf-


sichtsrates nach § 10 Absatz 10; 
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q) alle sonstigen, nach dem Gesetz der 


Beschlussfassung der Gesellschafter-


versammlung unterliegenden Rechts-


handlungen, soweit dieser Vertrag nicht 


die Zuständigkeit des Aufsichtsrates be-


stimmt hat. 


 


§ 12 Formalitäten der Gesellschafterver-


sammlung 


(1) Die ordentliche Gesellschafterversamm-


lung findet regelmäßig einmal jährlich in den 


ersten acht Monaten des Geschäftsjahres nach 


Aufstellung des Jahresabschlusses für das 


vergangene Geschäftsjahr statt. Die Geschäfts-


führer haben der ordentlichen Gesellschafter-


versammlung den Jahresabschluss (Bilanz und 


Gewinn- und Verlustrechnung) sowie einen 


Jahresbericht mit dem Bericht des Aufsichtsra-


tes vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der Ge-


sellschafterversammlung über seine Tätigkeit 


zu berichten. § 14 ist zu beachten. Der Abhal-


tung einer förmlichen Gesellschafterversamm-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


hh)alle sonstigen, nach dem Gesetz der 


Beschlussfassung der Gesellschafter-


versammlung unterliegenden Rechts-


handlungen, soweit dieser Vertrag nicht 


die Zuständigkeit des Aufsichtsrates be-


stimmt hat. 


 


§ 12 Formalitäten der Gesellschafterver-


sammlung 


(1) Die ordentliche Gesellschafterversamm-


lung findet regelmäßig einmal jährlich in den 


ersten acht Monaten des Geschäftsjahres nach 


Aufstellung des Jahresabschlusses für das 


vergangene Geschäftsjahr statt. Die Geschäfts-


führer haben der ordentlichen Gesellschafter-


versammlung den Jahresabschluss (Bilanz und 


Gewinn- und Verlustrechnung) sowie einen 


Jahresbericht mit dem Bericht des Aufsichtsra-


tes vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der Ge-


sellschafterversammlung über seine Tätigkeit 


zu berichten. § 14 ist zu beachten. Der Abhal-


tung einer förmlichen Gesellschafterversamm-
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lung bedarf es nicht, wenn sämtliche Mitglieder 


der Gesellschafterversammlung schriftlich mit 


der zu treffenden Bestimmung oder mit der 


schriftlichen Abgabe der Stimmen sich einver-


standen erklären (Umlaufverfahren). 


(2) Außerordentliche Gesellschafterver-


sammlungen sind einzuberufen in den im Ge-


setz und Vertrag vorgesehenen Fällen, und 


wenn es im Interesse der Gesellschaft erforder-


lich erscheint, außerdem, wenn Gesellschafter, 


die mindestens 10 % des Stammkapitals auf 


sich vereinigen, dies verlangen, und ihr Verlan-


gen schriftlich begründen und die Tagesord-


nungspunkte nennen, die Gegenstand der au-


ßerordentlichen Gesellschafterversammlung 


sein sollen.  


(3) Die Gesellschafterversammlung wird 


von der Geschäftsführung einberufen. Jeder 


Geschäftsführer ist allein einberufungsberech-


tigt. Die Gesellschafterversammlung soll am 


Sitz der Gesellschaft in ihren Geschäftsräumen 


an einem Werktag zur Tageszeit stattfinden. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


lung bedarf es nicht, wenn sämtliche Mitglieder 


der Gesellschafterversammlung schriftlich mit 


der zu treffenden Bestimmung oder mit der 


schriftlichen Abgabe der Stimmen sich einver-


standen erklären (Umlaufverfahren). 


(2) Außerordentliche Gesellschafterver-


sammlungen sind einzuberufen in den im Ge-


setz und Vertrag vorgesehenen Fällen, und 


wenn es im Interesse der Gesellschaft erforder-


lich erscheint, außerdem, wenn Gesellschafter, 


die mindestens 10 % des Stammkapitals auf 


sich vereinigen, dies verlangen, und ihr Verlan-


gen schriftlich begründen und die Tagesord-


nungspunkte nennen, die Gegenstand der au-


ßerordentlichen Gesellschafterversammlung 


sein sollen.  


(3) Die Gesellschafterversammlung wird 


von der Geschäftsführung einberufen. Jeder 


Geschäftsführer ist allein einberufungsberech-


tigt. Die Gesellschafterversammlung soll am 


Sitz der Gesellschaft in ihren Geschäftsräumen 


an einem Werktag zur Tageszeit stattfinden. 







Anlage 3 


Seite 28 von 72 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


Sie kann mit Einwilligung aller Gesellschafter 


auch an einen anderen Ort und zu anderen 


Zeiten einberufen werden.  


(4) Die Einberufung zur Gesellschafterver-


sammlung erfolgt schriftlich in Textform per 


Post, Fax oder Email unter Angabe der Tages-


ordnung und der Gegenstände der Beschluss-


fassung.  Die Einladungsfrist beträgt mindes-


tens zwei  Wochen. Sie kann in dringenden 


Fällen bis auf eine Woche abgekürzt werden. 


Sie beginnt mit der Absendung der Einberu-


fung. 


(5) Die Gesellschafterversammlung wird 


von ihrem Vorsitzenden geleitet. Vorsitzender  


ist die vom Gesellschafter Landkreis Anhalt-


Bitterfeld zu seiner Vertretung befugte Person. 


Sie ernennt den Protokollführer.  


(6) Die Gesellschafter können Beschlüsse 


auch ohne Wahrung der Formen und Fristen 


für die Einberufung und Abhaltung der Gesell-


schafterversammlung fassen, wenn alle Ge-


sellschafter anwesend oder vertreten sind und 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sie kann mit Einwilligung aller Gesellschafter 


auch an einen anderen Ort und zu anderen 


Zeiten einberufen werden.  


(4) Die Einberufung zur Gesellschafterver-


sammlung erfolgt schriftlich in Textform per 


Post, Fax oder Email unter Angabe der Tages-


ordnung und der Gegenstände der Beschluss-


fassung.  Die Einladungsfrist beträgt mindes-


tens zwei  Wochen. Sie kann in dringenden 


Fällen bis auf eine Woche abgekürzt werden. 


Sie beginnt mit der Absendung der Einberu-


fung. 


(5) Die Gesellschafterversammlung wird 


von ihrem Vorsitzenden geleitet. Vorsitzender  


ist die vom Gesellschafter Landkreis Anhalt-


Bitterfeld zu seiner Vertretung befugte Person. 


Sie ernennt den Protokollführer.  


(6) Die Gesellschafter können Beschlüsse 


auch ohne Wahrung der Formen und Fristen 


für die Einberufung und Abhaltung der Gesell-


schafterversammlung fassen, wenn alle Ge-


sellschafter anwesend oder vertreten sind und 
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sich mit der Beschlussfassung einverstanden 


erklären. 


(7) Über Beschlüsse der Gesellschafterver-


sammlung ist eine Niederschrift (Protokoll in 


Ergebnisform) anzufertigen, die von dem Vor-


sitzenden und dem Protokollführer zu unter-


schreiben ist. Eine Ausfertigung hat der Vorsit-


zende unverzüglich allen Gesellschaftern, dem 


Vorsitzenden des Aufsichtsrates und dem Ge-


schäftsführer zuzuleiten. 


(8) Beschlüsse können nur über Gegen-


stände der Tagesordnung gefasst werden. 


Nachträgliche Anträge auf Beschlussfassung, 


können aufgenommen werden, wenn sie spä-


testens am 14. Tage vor der Gesellschafterver-


sammlung, wobei der Tag der Gesellschafter-


versammlung ausgeschlossen ist, in der in Ab-


satz 4 festgesetzten Form bekanntgegeben 


worden sind. Dasselbe gilt für die Anträge der 


Geschäftsführer oder des Aufsichtsrates. Zur 


Beschlussfassung über die Leitung der Ver-


sammlung oder über einen in der Versamm-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Seitens der KAB empfohlene Folgeänderung zu § 10 


Abs. 1 GV. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwie-


sen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


sich mit der Beschlussfassung einverstanden 


erklären. 


(7) Über Beschlüsse der Gesellschafterver-


sammlung ist eine Niederschrift (Protokoll in 


Ergebnisform) anzufertigen, die von dem Vor-


sitzenden und dem Protokollführer zu unter-


schreiben ist. Eine Ausfertigung hat der Vorsit-


zende unverzüglich allen Gesellschaftern, dem 


Vorsitzenden des Aufsichtsrates und dem Ge-


schäftsführer zuzuleiten. 


(8) Beschlüsse können nur über Gegen-


stände der Tagesordnung gefasst werden. 


Nachträgliche Anträge auf Beschlussfassung, 


können aufgenommen werden, wenn sie spä-


testens am 3. Tage vor der Gesellschafterver-


sammlung, wobei der Tag der Gesellschafter-


versammlung ausgeschlossen ist, in der in Ab-


satz 4 festgesetzten Form bekanntgegeben 


worden sind. Dasselbe gilt für die Anträge der 


Geschäftsführer oder des Aufsichtsrates. Zur 


Beschlussfassung über die Leitung der Ver-


sammlung oder über einen in der Versamm-
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lung gestellten Antrag auf Einberufung der au-


ßerordentlichen Gesellschafterversammlung 


bedarf es keiner Ankündigung. 


(9) Ist die Versammlung nicht ordnungsge-


mäß berufen oder sind die Gegenstände der 


Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekün-


digt, so können Beschlüsse darüber nur ge-


fasst werden, wenn sämtliche Mitglieder der 


Gesellschafterversammlung anwesend sind 


und ihr Einverständnis dazu zu Protokoll der 


Versammlung erklärt haben. 


(10) Die Gesellschafterversammlung ist be-


schlussfähig, wenn mindestens so viele Ge-


sellschafter anwesend oder vertreten sind, 


dass sie mehr als die Hälfte aller vorhandenen 


Stimmen in sich vereinen. Ist dies nicht der 


Fall, so ist eine neue Versammlung mit gleicher 


Tagesordnung zu berufen, welche ohne Rück-


sicht auf die Höhe des vertretenden Stimm-


rechts beschlussfähig ist. Darauf ist in der Ein-


berufung hinzuweisen. 


(11) Jeder Gesellschafter wird in der Gesell-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


lung gestellten Antrag auf Einberufung der au-


ßerordentlichen Gesellschafterversammlung 


bedarf es keiner Ankündigung. 


(9) Ist die Versammlung nicht ordnungsge-


mäß berufen oder sind die Gegenstände der 


Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekün-


digt, so können Beschlüsse darüber nur ge-


fasst werden, wenn sämtliche Mitglieder der 


Gesellschafterversammlung anwesend sind 


und ihr Einverständnis dazu zu Protokoll der 


Versammlung erklärt haben. 


(10) Die Gesellschafterversammlung ist be-


schlussfähig, wenn mindestens so viele Ge-


sellschafter anwesend oder vertreten sind, 


dass sie mehr als die Hälfte aller vorhandenen 


Stimmen in sich vereinen. Ist dies nicht der 


Fall, so ist eine neue Versammlung mit gleicher 


Tagesordnung zu berufen, welche ohne Rück-


sicht auf die Höhe des vertretenden Stimm-


rechts beschlussfähig ist. Darauf ist in der Ein-


berufung hinzuweisen. 


(11) Jeder Gesellschafter wird in der Gesell-
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schafterversammlung durch eine Person ver-


treten, die eine schriftliche Vollmacht vorzule-


gen hat, soweit sich ihre Alleinvertretungsbe-


fugnis nicht aus öffentlichen Registern ergibt. 


(12) Die Beschlüsse der Gesellschafterver-


sammlung werden mit einfacher Stimmen-


mehrheit des bei der Beschlussfassung vertre-


tenen Kapitals gefasst, sofern Gesetz oder Ge-


sellschaftervertrag nichts anderes bestimmen. 


Je 250 € eines Geschäftsanteils gewähren eine 


Stimme. Nicht abgegebene Stimmen gelten als 


Stimmenthaltung. Sie werden für die Berech-


nung der Mehrheit nicht mitgezählt. Die Ab-


stimmung erfolgt offen durch Handaufhebung. 


Folgende Beschlüsse der Gesellschafterver-


sammlung bedürfen einer Mehrheit von 75 % 


des abstimmenden Kapitals: 


a) Einziehung von Geschäftsanteilen 


b)  Ausschluss eines Gesellschafters 


c) Erwerb und Veräußerungen von Beteili-


gungen an fremden Unternehmen sowie die 


Entsendung von Vertretern der Gesellschaft in 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


schafterversammlung durch eine Person ver-


treten, die eine schriftliche Vollmacht vorzule-


gen hat, soweit sich ihre Alleinvertretungsbe-


fugnis nicht aus öffentlichen Registern ergibt. 


(12) Die Beschlüsse der Gesellschafterver-


sammlung werden mit einfacher Stimmen-


mehrheit des bei der Beschlussfassung vertre-


tenen Kapitals gefasst, sofern Gesetz oder Ge-


sellschaftervertrag nichts anderes bestimmen. 


Je 250 € eines Geschäftsanteils gewähren eine 


Stimme. Nicht abgegebene Stimmen gelten als 


Stimmenthaltung. Sie werden für die Berech-


nung der Mehrheit nicht mitgezählt. Die Ab-


stimmung erfolgt offen durch Handaufhebung. 


Folgende Beschlüsse der Gesellschafterver-


sammlung bedürfen einer Mehrheit von 75 % 


des abstimmenden Kapitals: 


a) Einziehung von Geschäftsanteilen 


b)  Ausschluss eines Gesellschafters 


c) Erwerb und Veräußerungen von Beteili-


gungen an fremden Unternehmen sowie die 


Entsendung von Vertretern der Gesellschaft in 
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Aufsichtsratsgremien von diesen Unternehmen, 


d) Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, 


Verschmelzung oder Umwandlung der Gesell-


schaft, 


e) Änderung des Gesellschaftsvertrages 


f) Auflösung der Gesellschaft und die Be-


stellung der Liquidatoren, 


(13) Die Anwesenheit weiterer Personen 


kann von der Gesellschafterversammlung 


durch Beschluss zugelassen werden. Die Ge-


schäftsführer und der Vorsitzende des Auf-


sichtsrates haben auf schriftliches Verlangen 


eines Gesellschafters mit beratender Stimme 


teilzunehmen. 


(14) Ein Beschluss der Gesellschafterver-


sammlung kann nur durch Klage binnen einer 


Frist von zwei Monaten angefochten werden. 


Die Frist beginnt mit dem Zugang des Proto-


kolls gemäß Absatz 7. 


(15) Gesellschafterbeschlüsse können ohne 


Versammlung der Gesellschafter auch im Um-


laufverfahren (schriftlich, per Fax oder per 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Aufsichtsratsgremien von diesen Unternehmen, 


d) Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, 


Verschmelzung oder Umwandlung der Gesell-


schaft, 


e) Änderung des Gesellschaftsvertrages 


f) Auflösung der Gesellschaft und die Be-


stellung der Liquidatoren, 


(13) Die Anwesenheit weiterer Personen 


kann von der Gesellschafterversammlung 


durch Beschluss zugelassen werden. Die Ge-


schäftsführer und der Vorsitzende des Auf-


sichtsrates haben auf schriftliches Verlangen 


eines Gesellschafters mit beratender Stimme 


teilzunehmen. 


(14) Ein Beschluss der Gesellschafterver-


sammlung kann nur durch Klage binnen einer 


Frist von zwei Monaten angefochten werden. 


Die Frist beginnt mit dem Zugang des Proto-


kolls gemäß Absatz 7. 


(15) Gesellschafterbeschlüsse können ohne 


Versammlung der Gesellschafter auch im Um-


laufverfahren (schriftlich, per Fax oder per 
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Email) gefasst werden, wenn alle Gesellschaf-


ter zustimmen oder sich an der Beschlussfas-


sung beteiligen. Für die Beschlussvorlage und 


ihre Bekanntmachung an die Gesellschafter 


durch die Geschäftsführung gelten die Absätze 


3 Satz 1, 4 Satz 1, 8 Satz 1, 9, 10 und 12 sinn-


gemäß. Die Frist zur Stimmabgabe per Brief, 


Telefax oder Email beträgt zwei Wochen ab 


Zugang der Vorlage. Über den Verlauf und das 


Ergebnis des Umlaufverfahrens sind die Ge-


sellschafter von dem Geschäftsführer unver-


züglich schriftlich zu unterrichten. 


 


§ 13 Zuschüsse der Gesellschafter 


(1) Um der Gesellschaft aus allgemeinen 


kulturpolitischen Gründen insbesondere den 


Betrieb der öffentlichen kulturellen Einrichtun-


gen in Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks zu 


ermöglichen und zu fördern, zahlen die Gesell-


schafter Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Stadt 


Köthen (Anhalt) der Gesellschaft Zuschüsse 


gemäß den nachfolgenden Bestimmungen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Seitens der KAB empfohlene Folgeänderung zu § 10 


Abs. 1 GV. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwie-


sen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Email) gefasst werden, wenn alle Gesellschaf-


ter zustimmen oder sich an der Beschlussfas-


sung beteiligen. Für die Beschlussvorlage und 


ihre Bekanntmachung an die Gesellschafter 


durch die Geschäftsführung gelten die Absätze 


3 Satz 1, 4 Satz 1, 8 Satz 1, 9, 10 und 12 sinn-


gemäß. Die Frist zur Stimmabgabe per Brief, 


Telefax oder Email beträgt drei Werktage ab 


Zugang der Vorlage. Über den Verlauf und das 


Ergebnis des Umlaufverfahrens sind die Ge-


sellschafter von dem Geschäftsführer unver-


züglich schriftlich zu unterrichten. 


 


§ 13 Zuschüsse der Gesellschafter 


(1) Um der Gesellschaft aus allgemeinen 


kulturpolitischen Gründen insbesondere den 


Betrieb der öffentlichen kulturellen Einrichtun-


gen in Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks zu 


ermöglichen und zu fördern, zahlen die Gesell-


schafter Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Stadt 


Köthen (Anhalt) der Gesellschaft Zuschüsse 


gemäß den nachfolgenden Bestimmungen.  
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(2) Die Zahlung der Zuschüsse ist nicht ab-


hängig von einer Gegenleistung. Die Zuschüs-


se dürfen ausschließlich im Rahmen des Ge-


genstandes der Gesellschaft für nicht wirt-


schaftliche Zwecke verwendet werden. Der 


Nachweis der ausschließlichen Verwendung 


der Zuschüsse ist im Rahmen einer Tren-


nungsrechnung zu führen. Der Zuschuss ist 


eine kooperative Nebenleistung des jeweiligen 


zu seiner Zahlung verpflichteten Gesellschaf-


ters im Sinne von § 3 Absatz 2 GmbHG und mit 


seiner Stellung als Gesellschafter und seiner 


Stammeinlage verbunden. Sie geht auf einen 


Erwerber oder Rechtsnachfolger über. Die Re-


gelungen über die Zuschusspflichten sind nicht 


ordentlich kündbar und unterliegen nicht einem 


etwaigen Preisgaberecht analog § 27 GmbHG. 


Ihre etwaige Änderung ist Satzungsänderung, 


die eines einstimmigen Beschlusses der Ge-


sellschafterversammlung bedarf. Die Zu-


schusspflichten begründen keine Nachschuss-


pflicht eines Gesellschafters im Sinne von § 26 


 


 


 


 


Diese Änderungen werden seitens der KAB zur Klarstel-


lung im Ergebnis der EU-beihilferechtlichen Prüfung 


empfohlen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(2) Die Zahlung der Zuschüsse ist nicht ab-


hängig von einer Gegenleistung. Die Zuschüs-


se dürfen ausschließlich im Rahmen des Ge-


genstandes der Gesellschaft verwendet wer-


den. Der Zuschuss ist eine kooperative Neben-


leistung des jeweiligen zu seiner Zahlung ver-


pflichteten Gesellschafters im Sinne von § 3 


Absatz 2 GmbHG und mit seiner Stellung als 


Gesellschafter und seiner Stammeinlage ver-


bunden. Sie geht auf einen Erwerber oder 


Rechtsnachfolger über. Die Regelungen über 


die Zuschusspflichten sind nicht ordentlich 


kündbar und unterliegen nicht einem etwaigen 


Preisgaberecht analog § 27 GmbHG. Ihre et-


waige Änderung ist Satzungsänderung, die 


eines einstimmigen Beschlusses der Gesell-


schafterversammlung bedarf. Die Zuschuss-


pflichten begründen keine Nachschusspflicht 


eines Gesellschafters im Sinne von § 26 


GmbHG.  
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GmbHG.  


(3) Die Zuschusspflichten beginnen am 


01.01.2018. Sie enden mit Ablauf des 


31.12.2027. 


(4) Die Stadt Köthen (Anhalt) fördert die 


Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung eines 


jährlichen Zuschusses in Höhe von insge-


samt 302.300,00 Euro. Der Zuschuss wird je-


weils zu 25 v. H. des jährlichen Zuschusses 


zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. fällig. 


(5) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert 


die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung 


eines jährlichen Zuschusses in Höhe von 


insgesamt 350.560 Euro. Der Zuschuss wird 


jeweils zu 25 v. H. des jährlichen Zuschusses 


zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. fällig. 


(6) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert 


die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung 


eines weiteren monatlichen Zuschusses in 


Höhe von 890 Euro zu den Personalkosten 


eines Geschäftsführers. Der Zuschuss wird 


jeweils zum 15. des Folgemonats fällig. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(3) Die Zuschusspflichten beginnen am 


01.01.2018. Sie enden mit Ablauf des 


31.12.2027. 


(4) Die Stadt Köthen (Anhalt) fördert die 


Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung eines 


jährlichen Zuschusses in Höhe von insge-


samt 302.300,00 Euro. Der Zuschuss wird je-


weils zu 25 v. H. des jährlichen Zuschusses 


zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. fällig. 


(5) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert 


die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung 


eines jährlichen Zuschusses in Höhe von 


insgesamt 350.560 Euro. Der Zuschuss wird 


jeweils zu 25 v. H. des jährlichen Zuschusses 


zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. fällig. 


(6) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert 


die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung 


eines weiteren monatlichen Zuschusses in 


Höhe von 890 Euro zu den Personalkosten 


eines Geschäftsführers. Der Zuschuss wird 


jeweils zum 15. des Folgemonats fällig. 
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(7) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert 


die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung 


eines weiteren jährlichen Zuschusses in Hö-


he von 175.513,56 Euro. Der Zuschuss wird 


jeweils zu 25 v. H. des jährlichen Zuschusses 


zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. fällig. 


(8) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert 


die Tätigkeit der Gesellschaft des Weiteren 


durch unentgeltliche Personalgestellung jeweils 


einer Person für folgende Funktionen: 


1. Schlosshausmeister 


2. Leiter Prähistorische Sammlung 


3. Leiter Naumann-Museum 


4. Sekretärin 


5. Werbung / Marketing 


6. Veranstaltungsleiter 


7. Bühnentechniker 


8. Bühnentechniker 


Für den Fall, dass eine Funktionsperson im 


Sinne von Satz 1 Arbeitnehmer der KKM wird, 


insbesondere als Folge eines Betriebsüber-


ganges gemäß § 613 a BGB, erfolgt die Förde-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(7) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert 


die Tätigkeit der Gesellschaft durch Zahlung 


eines weiteren jährlichen Zuschusses in Hö-


he von 175.513,56 Euro. Der Zuschuss wird 


jeweils zu 25 v. H. des jährlichen Zuschusses 


zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. fällig. 


(8) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert 


die Tätigkeit der Gesellschaft des Weiteren 


durch unentgeltliche Personalgestellung jeweils 


einer Person für folgende Funktionen: 


1. Schlosshausmeister 


2. Leiter Prähistorische Sammlung 


3. Leiter Naumann-Museum 


4. Sekretärin 


5. Werbung / Marketing 


6. Veranstaltungsleiter 


7. Bühnentechniker 


8. Bühnentechniker 


Für den Fall, dass eine Funktionsperson im 


Sinne von Satz 1 Arbeitnehmer der KKM wird, 


insbesondere als Folge eines Betriebsüber-


ganges gemäß § 613 a BGB, erfolgt die Förde-
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rung insoweit nicht mehr durch Personalgestel-


lung, sondern durch Übernahme der der KKM 


für diese Funktionsperson entstehenden Per-


sonalkosten durch den Landkreis Anhalt-


Bitterfeld.  


(9) Soweit das Arbeitsverhältnis eines zum 


01.01.2018 gestellten oder übergegangenen 


oder zur KKM übergegangenen Arbeitnehmers 


im Sinne des Absatzes 8 endgültig endet,   för-


dert der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Tätig-


keit der Gesellschaft durch Zahlung eines wei-


teren monatlichen Zuschusses in Höhe der 


Stufe 2 der Entgeltgruppe des ausgeschiede-


nen, gestellten oder übergegangenen Arbeit-


nehmers gemäß TVöD. Maßgeblich ist die wö-


chentliche Arbeitszeit des ausgeschiedenen, 


gestellten oder übergegangenen Arbeitneh-


mers. Die Einstellung eines Ersatzarbeitneh-


mers ist nicht erforderlich. Der Zuschuss wird 


jeweils zum 15. des Folgemonats fällig. 


(10) Bei der Berechnung des Zuschusses 


gemäß  Absatz 9 bleiben unberücksichtigt: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


rung insoweit nicht mehr durch Personalgestel-


lung, sondern durch Übernahme der der KKM 


für diese Funktionsperson entstehenden Per-


sonalkosten durch den Landkreis Anhalt-


Bitterfeld.  


(9) Soweit das Arbeitsverhältnis eines zum 


01.01.2018 gestellten oder übergegangenen 


oder zur KKM übergegangenen Arbeitnehmers 


im Sinne des Absatzes 8 endgültig endet,   för-


dert der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Tätig-


keit der Gesellschaft durch Zahlung eines wei-


teren monatlichen Zuschusses in Höhe der 


Stufe 2 der Entgeltgruppe des ausgeschiede-


nen, gestellten oder übergegangenen Arbeit-


nehmers gemäß TVöD. Maßgeblich ist die wö-


chentliche Arbeitszeit des ausgeschiedenen, 


gestellten oder übergegangenen Arbeitneh-


mers. Die Einstellung eines Ersatzarbeitneh-


mers ist nicht erforderlich. Der Zuschuss wird 


jeweils zum 15. des Folgemonats fällig. 


(10) Bei der Berechnung des Zuschusses 


gemäß  Absatz 9 bleiben unberücksichtigt: 
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a) der etwaige Wegfall von Beiträgen zur 


Zusatzversorgungskasse, 


b) tarifliche Steigerungen, einschließlich 


Stufenaufstiege, nach dem TVöD sowie 


c) eventuelle Leistungen der Agentur für 


Arbeit bei Altersteilzeit eines zu erset-


zenden Arbeitnehmers bzw. Wiederein-


gliederung (Wiedereingliederungshillfe). 


(11) Die vorstehenden Bestimmungen 


schließen die Zahlung weiterer Zuschüsse 


durch Dritte nicht aus. Der Gesellschafter 


Wohnungsgesellschaft Köthen mbH kann zur 


Zahlung von Zuschüssen im Sinne von § 13 


oder sonstigen Nebenleistungen nicht verpflich-


tet werden. 


(12) Die Gesellschafter Landkreis Anhalt-


Bitterfeld und Stadt Köthen (Anhalt) verpflich-


ten sich wechselseitig, 18 Monate vor dem En-


de der Zuschusspflichten (Absatz 3 Satz 2), 


also ab dem 01.07.2026, Verhandlungen über 


eine Erneuerung ihrer Zuschusspflichten im 


Sinne der Absätze 1 und 2 , 4 bis 10, zu führen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


d) der etwaige Wegfall von Beiträgen zur 


Zusatzversorgungskasse, 


e) tarifliche Steigerungen, einschließlich 


Stufenaufstiege, nach dem TVöD sowie 


f) eventuelle Leistungen der Agentur für 


Arbeit bei Altersteilzeit eines zu erset-


zenden Arbeitnehmers bzw. Wiederein-


gliederung (Wiedereingliederungshillfe). 


(11) Die vorstehenden Bestimmungen 


schließen die Zahlung weiterer Zuschüsse 


durch Dritte nicht aus. Der Gesellschafter 


Wohnungsgesellschaft Köthen mbH kann zur 


Zahlung von Zuschüssen im Sinne von § 13 


oder sonstigen Nebenleistungen nicht verpflich-


tet werden. 


(12) Die Gesellschafter Landkreis Anhalt-


Bitterfeld und Stadt Köthen (Anhalt) verpflich-


ten sich wechselseitig, 18 Monate vor dem En-


de der Zuschusspflichten (Absatz 3 Satz 2), 


also ab dem 01.07.2026, Verhandlungen über 


eine Erneuerung ihrer Zuschusspflichten im 


Sinne der Absätze 1 und 2 , 4 bis 10, zu führen 
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und diese möglichst bis zum 30.06.2027 abzu-


schließen. Sie sind hierbei gehalten, der jeweils 


anderen Partei konkrete Vorschläge über 


Grund, Höhe, Laufzeit und Fälligkeit des Zu-


schusses, den man zu gewähren bereit sei, zu 


unterbreiten, und einen solchen Vorschlag zu 


begründen. In Ansehung der Laufzeit ist auf die 


§ 17 Absatz 1 geregelten Fristen Bedacht zu 


nehmen. Unberührt bleibt das Recht einer  Par-


tei, die Fortsetzung der Verhandlungen zu ver-


weigern oder diese für gescheitert zu erklären, 


wenn sie dafür hält, dass die Vorschläge der 


anderen Partei nicht zumutbar seien. Diese 


Rechtsausübung ist zu begründen. Die Haftung 


der Parteien beschränkt sich auf die Fälle,  


dass eine Partei überhaupt nicht zu verhandeln 


bereit ist, oder lediglich Vorschläge unterbrei-


tet, die für die andere Partei offensichtlich nicht 


verhandlungsfähig sind (Scheinverhandlung). 


Der Gesellschafter Wohnungsgesellschaft 


Köthen mbH ist an den Verhandlungen mit be-


ratender Stimme zu beteiligen. Die Verhand-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


und diese möglichst bis zum 30.06.2027 abzu-


schließen. Sie sind hierbei gehalten, der jeweils 


anderen Partei konkrete Vorschläge über 


Grund, Höhe, Laufzeit und Fälligkeit des Zu-


schusses, den man zu gewähren bereit sei, zu 


unterbreiten, und einen solchen Vorschlag zu 


begründen. In Ansehung der Laufzeit ist auf die 


§ 17 Absatz 1 geregelten Fristen Bedacht zu 


nehmen. Unberührt bleibt das Recht einer  Par-


tei, die Fortsetzung der Verhandlungen zu ver-


weigern oder diese für gescheitert zu erklären, 


wenn sie dafür hält, dass die Vorschläge der 


anderen Partei nicht zumutbar seien. Diese 


Rechtsausübung ist zu begründen. Die Haftung 


der Parteien beschränkt sich auf die Fälle,  


dass eine Partei überhaupt nicht zu verhandeln 


bereit ist, oder lediglich Vorschläge unterbrei-


tet, die für die andere Partei offensichtlich nicht 


verhandlungsfähig sind (Scheinverhandlung). 


Der Gesellschafter Wohnungsgesellschaft 


Köthen mbH ist an den Verhandlungen mit be-


ratender Stimme zu beteiligen. Die Verhand-
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lungspflichten entfallen, wenn der zu ihrer Füh-


rung verpflichtete Gesellschafter aus der Ge-


sellschaft gemäß § 17 ausscheidet oder gemäß 


§ 18 die Auflösung der Gesellschaft beschlos-


sen ist.         


 


§ 13 a Weitere Nebenleistungen des Gesell-


schafters Landkreis Anhalt-Bitterfeld 


§ 13 a Artikel 1 Allgemeines 


(1) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Landkreis) 


überträgt der Gesellschaft (KKM) durch  Leih-


vertrag gemäß §§ 598 ff. BGB und durch Über-


nahme von Verträgen als Schuldübernahme 


gemäß §§ 414 bis 418 BGB, hilfsweise als Er-


füllungsübernahme gemäß § 329 BGB, folgen-


de kulturelle Einrichtungen und Gegenstände, 


die jeweils einen Inbegriff von Sachen, ihren 


Bestandteilen, Zubehör und Gerechtsamkeiten 


bilden, (im folgenden „Leihgaben“ genannt), 


nämlich 


 das Naumann – Museum 


 das historische Museum für Mittelanhalt 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


lungspflichten entfallen, wenn der zu ihrer Füh-


rung verpflichtete Gesellschafter aus der Ge-


sellschaft gemäß § 17 ausscheidet oder gemäß 


§ 18 die Auflösung der Gesellschaft beschlos-


sen ist.         


 


§ 13 a Weitere Nebenleistungen des Gesell-


schafters Landkreis Anhalt-Bitterfeld 


§ 13 a Artikel 1 Allgemeines 


(1) Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Landkreis) 


überträgt der Gesellschaft (KKM) durch  Leih-


vertrag gemäß §§ 598 ff. BGB und durch Über-


nahme von Verträgen als Schuldübernahme 


gemäß §§ 414 bis 418 BGB, hilfsweise als Er-


füllungsübernahme gemäß § 329 BGB, folgen-


de kulturelle Einrichtungen und Gegenstände, 


die jeweils einen Inbegriff von Sachen, ihren 


Bestandteilen, Zubehör und Gerechtsamkeiten 


bilden, (im folgenden „Leihgaben“ genannt), 


nämlich 


 das Naumann – Museum 


 das historische Museum für Mittelanhalt 
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 die Prähistorische Sammlung 


 Räumlichkeiten im Gebäude der Land-


kreisverwaltung Am Fluglatz 1 in Köthen 


für die Prähistorische Sammlung 


 Inventar aus dem ehemaligen „Bürger-


haus am Markt“, das nunmehr dem Be-


trieb des Veranstaltungszentrum im 


Schloss Köthen durch die KKM dient  


mit Wirkung ab dem 01.01.2018 zu den nach-


folgend vereinbarten Maßgaben. Zweck der 


Leihe ist die Förderung des Gegenstandes der 


Gesellschaft gemäß § 3 Absatz 1 des Gesell-


schaftsvertrages durch den Betrieb von Kultur-


einrichtungen durch die KKM. § 13 Absatz 1 


und 2 sowie Absatz 11 und 12 gelten ausdrück-


lich und sinngemäß auch für diese Vereinba-


rung einer Nebenleistung i.S.v. § 3 Absatz 2 


GmbHG.  


(2) Für ihre Durchführung sind sich die Parteien 


einig, dass: 


(2.1) der Vertrag zwischen dem Landkreis An-


halt-Bitterfeld (vormals Köthen/Anhalt) und der 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 die Prähistorische Sammlung 


 Räumlichkeiten im Gebäude der Land-


kreisverwaltung Am Fluglatz 1 in Köthen 


für die Prähistorische Sammlung 


 Inventar aus dem ehemaligen „Bürger-


haus am Markt“, das nunmehr dem Be-


trieb des Veranstaltungszentrum im 


Schloss Köthen durch die KKM dient  


mit Wirkung ab dem 01.01.2018 zu den nach-


folgend vereinbarten Maßgaben. Zweck der 


Leihe ist die Förderung des Gegenstandes der 


Gesellschaft gemäß § 3 Absatz 1 des Gesell-


schaftsvertrages durch den Betrieb von Kultur-


einrichtungen durch die KKM. § 13 Absatz 1 


und 2 sowie Absatz 11 und 12 gelten ausdrück-


lich und sinngemäß auch für diese Vereinba-


rung einer Nebenleistung i.S.v. § 3 Absatz 2 


GmbHG.  


(2) Für ihre Durchführung sind sich die Parteien 


einig, dass: 


(2.1) der Vertrag zwischen dem Landkreis An-


halt-Bitterfeld (vormals Köthen/Anhalt) und der 
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Stadt Köthen (Anhalt) über den Betrieb von 


Kultureinrichtungen durch die Stadt Köthen 


(Anhalt) vom 29.06.2007 (im Folgenden: Kul-


turstättenvertrag) in der Fassung des Ände-


rungsvertrages zwischen dem Landkreis An-


halt-Bitterfeld und der Stadt Köthen (Anhalt)  


über den Betrieb von Kultureinrichtungen durch 


die Stadt Köthen (Anhalt) vom 21.11.2014 mit 


Wirkung zum Ablauf des 31.12.2017 aufgeho-


ben und durch § 13 a des  Gesellschaftsvertra-


ges der KKM mit Wirkung ab dem 01.01.2018 


ersetzt wird;  


(2.2) der Kulturvertrag zwischen der Stadt 


Köthen (Anhalt) und der KKM vom 20.11.2007 


in der Fassung des Änderungsvertrages vom 


28.11./02.11.2014 zum Ablauf des 31.12.2017 


aufgehoben und durch § 13 a des Gesell-


schaftsvertrages der KKM mit Wirkung ab dem 


01.01.2018 ersetzt wird;  


(3) Die Parteien stellen klar, dass in Ansehung 


der in Absatz 1 bezeichneten Vertragsgegen-


stände 


(3.1) Verträge, die bis zum 31.12.2017 bereits 


auf die KKM übergeleitet sind, keiner erneuten 


ausdrücklichen Überleitung bedürfen; 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Stadt Köthen (Anhalt) über den Betrieb von 


Kultureinrichtungen durch die Stadt Köthen 


(Anhalt) vom 29.06.2007 (im Folgenden: Kul-


turstättenvertrag) in der Fassung des Ände-


rungsvertrages zwischen dem Landkreis An-


halt-Bitterfeld und der Stadt Köthen (Anhalt)  


über den Betrieb von Kultureinrichtungen durch 


die Stadt Köthen (Anhalt) vom 21.11.2014 mit 


Wirkung zum Ablauf des 31.12.2017 aufgeho-


ben und durch § 13 a des  Gesellschaftsvertra-


ges der KKM mit Wirkung ab dem 01.01.2018 


ersetzt wird;  


(2.2) der Kulturvertrag zwischen der Stadt 


Köthen (Anhalt) und der KKM vom 20.11.2007 


in der Fassung des Änderungsvertrages vom 


28.11./02.11.2014 zum Ablauf des 31.12.2017 


aufgehoben und durch § 13 a des Gesell-


schaftsvertrages der KKM mit Wirkung ab dem 


01.01.2018 ersetzt wird;  


(3) Die Parteien stellen klar, dass in Ansehung 


der in Absatz 1 bezeichneten Vertragsgegen-


stände 


(3.1) Verträge, die bis zum 31.12.2017 bereits 


auf die KKM übergeleitet sind, keiner erneuten 


ausdrücklichen Überleitung bedürfen; 
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(3.2) der unmittelbare Besitz der KKM ihr ab 


dem 01.01.2018 nicht mehr von der Stadt, 


sondern vom Landkreis vermittelt wird, auch 


dann, wenn eine förmliche Beendigung eines 


bisherigen Besitzmittlungsverhältnisses und 


dessen Neubegründung unterblieben sein soll-


te; 


(3.3) die Gefahr und die Verkehrssicherungs-


pflicht ab dem 01.01.2018 auf die KKM über-


gehen; 


(4) Die Gesellschaft und ihre Gesellschafter 


lassen sich bei der Verwirklichung des Zwecks 


der Leihe (Absatz 1) von folgenden Grundsät-


zen leiten: 


(4.1) Zu den öffentlichen Kultureinrichtungen, 


die bislang vom Landkreis vorgehalten werden, 


zählen insbesondere das Naumann-Museum, 


das Historische Museum für Mittelanhalt, die 


Prähistorische Sammlung und das Bürgerhaus 


am Markt. Das Bürgerhaus am Markt ist zwi-


schenzeitlich ab 2007 durch das Veranstal-


tungszentrum im Schloss Köthen ersetzt wor-


den. In dem Bestreben, das kulturelle Angebot 


im Landkreis und in der KKM zu erhalten und 


weiterzuentwickeln, stimmen der Landkreis und 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(3.2) der unmittelbare Besitz der KKM ihr ab 


dem 01.01.2018 nicht mehr von der Stadt, 


sondern vom Landkreis vermittelt wird, auch 


dann, wenn eine förmliche Beendigung eines 


bisherigen Besitzmittlungsverhältnisses und 


dessen Neubegründung unterblieben sein soll-


te; 


(3.3) die Gefahr und die Verkehrssicherungs-


pflicht ab dem 01.01.2018 auf die KKM über-


gehen; 


(4) Die Gesellschaft und ihre Gesellschafter 


lassen sich bei der Verwirklichung des Zwecks 


der Leihe (Absatz 1) von folgenden Grundsät-


zen leiten: 


(4.1) Zu den öffentlichen Kultureinrichtungen, 


die bislang vom Landkreis vorgehalten werden, 


zählen insbesondere das Naumann-Museum, 


das Historische Museum für Mittelanhalt, die 


Prähistorische Sammlung und das Bürgerhaus 


am Markt. Das Bürgerhaus am Markt ist zwi-


schenzeitlich ab 2007 durch das Veranstal-


tungszentrum im Schloss Köthen ersetzt wor-


den. In dem Bestreben, das kulturelle Angebot 


im Landkreis und in der KKM zu erhalten und 


weiterzuentwickeln, stimmen der Landkreis und 
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die KKM darin überein, dass die praktische 


Umsetzung der kulturellen Aufgabenstellungen 


künftig durch die KKM erfolgt. Mit dem einheit-


lichen Betrieb von kulturellen Einrichtungen 


durch die KKM bezwecken die vertragschlie-


ßenden Parteien als Gesellschafter der KKM 


eine Senkung des Zuschussbedarfs der kultu-


rellen Einrichtungen, weil hieraus erwachsende 


Optimierungsmöglichkeiten, Organisationsvor-


teile (Vermeidung von Doppelstrukturen) und 


Rationalisierungseffekte genutzt werden kön-


nen. Ferner zielt die Zusammenführung der 


kulturellen Einrichtungen auf eine Verbesse-


rung der Zusammenarbeit der kulturellen Ein-


richtungen sowie die Weiterentwicklung des 


Niveaus des kulturellen Angebots ab.  


(4.2) Deshalb regelt der Vertrag auch den Be-


trieb des Veranstaltungszentrum im Schloss 


Köthen durch die KKM, der u. a. Funktionen 


des Bürgerhauses übernommen hat (im Fol-


genden: kulturelle Einrichtungen). Das Eigen-


tum des Landkreises bleibt hiervon unberührt. 


(4.3) Die Parteien stellen fest, dass für die Zeit 


der Betreibung der kulturellen Einrichtungen 


durch die KKM die Satzungshoheit hinsichtlich 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


die KKM darin überein, dass die praktische 


Umsetzung der kulturellen Aufgabenstellungen 


künftig durch die KKM erfolgt. Mit dem einheit-


lichen Betrieb von kulturellen Einrichtungen 


durch die KKM bezwecken die vertragschlie-


ßenden Parteien als Gesellschafter der KKM 


eine Senkung des Zuschussbedarfs der kultu-


rellen Einrichtungen, weil hieraus erwachsende 


Optimierungsmöglichkeiten, Organisationsvor-


teile (Vermeidung von Doppelstrukturen) und 


Rationalisierungseffekte genutzt werden kön-


nen. Ferner zielt die Zusammenführung der 


kulturellen Einrichtungen auf eine Verbesse-


rung der Zusammenarbeit der kulturellen Ein-


richtungen sowie die Weiterentwicklung des 


Niveaus des kulturellen Angebots ab.  


(4.2) Deshalb regelt der Vertrag auch den Be-


trieb des Veranstaltungszentrum im Schloss 


Köthen durch die KKM, der u. a. Funktionen 


des Bürgerhauses übernommen hat (im Fol-


genden: kulturelle Einrichtungen). Das Eigen-


tum des Landkreises bleibt hiervon unberührt. 


(4.3) Die Parteien stellen fest, dass für die Zeit 


der Betreibung der kulturellen Einrichtungen 


durch die KKM die Satzungshoheit hinsichtlich 
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dieser Einrichtungen ausschließlich bei der 


KKM liegt, da es sich insoweit um öffentlich-


rechtliche Einrichtungen der KKM handelt. Der 


Landkreis verpflichtet sich, die von ihm erlas-


senen Satzungen zu den kulturellen Einrich-


tungen unverzüglich aufzuheben. Die KKM 


kann die Nutzungsbedingungen, insbesondere 


die Öffnungszeiten, die Hausordnung und das 


jeweils zu zahlende Entgelt, für die kulturellen 


Einrichtungen auch zivilrechtlich selbst regeln. 


(4.4) Es ist Sache der KKM, für den Betrieb der 


kulturellen Einrichtungen, insbesondere für 


Umfang, Inhalt und Ausgestaltung des kulturel-


len Angebots, Sorge zu tragen. Ein Weisungs-


recht des Landkreises, der Stadt Köthen oder 


der WGK  besteht insoweit nicht.  


(4.5) Die KKM und ihre Gesellschafter werden 


sich nach Möglichkeit bemühen, Fördermittel 


zu erhalten. Die Gesellschaft und ihre Gesell-


schafter werden sich gegenseitig bei der Stel-


lung von Förderanträgen unterstützen. 


(4.6) Die KKM verpflichtet sich zur Einhaltung 


der maßgeblichen datenschutzrechtlichen 


Bestimmungen. Sie wird insbesondere die von 


ihr beteiligten Personen oder die von ihr beauf-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


dieser Einrichtungen ausschließlich bei der 


KKM liegt, da es sich insoweit um öffentlich-


rechtliche Einrichtungen der KKM handelt. Der 


Landkreis verpflichtet sich, die von ihm erlas-


senen Satzungen zu den kulturellen Einrich-


tungen unverzüglich aufzuheben. Die KKM 


kann die Nutzungsbedingungen, insbesondere 


die Öffnungszeiten, die Hausordnung und das 


jeweils zu zahlende Entgelt, für die kulturellen 


Einrichtungen auch zivilrechtlich selbst regeln. 


(4.4) Es ist Sache der KKM, für den Betrieb der 


kulturellen Einrichtungen, insbesondere für 


Umfang, Inhalt und Ausgestaltung des kulturel-


len Angebots, Sorge zu tragen. Ein Weisungs-


recht des Landkreises, der Stadt Köthen oder 


der WGK  besteht insoweit nicht.  


(4.5) Die KKM und ihre Gesellschafter werden 


sich nach Möglichkeit bemühen, Fördermittel 


zu erhalten. Die Gesellschaft und ihre Gesell-


schafter werden sich gegenseitig bei der Stel-


lung von Förderanträgen unterstützen. 


(4.6) Die KKM verpflichtet sich zur Einhaltung 


der maßgeblichen datenschutzrechtlichen 


Bestimmungen. Sie wird insbesondere die von 


ihr beteiligten Personen oder die von ihr beauf-
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tragten Dritten entsprechend verpflichten und 


für die Sicherheit und den Schutz der bei ihm 


anfallenden personenbezogenen Daten ausrei-


chende organisatorische Maßnahmen ergrei-


fen. 


(4.7) Die Vertragsparteien verpflichten sich zu 


einer engen partnerschaftlichen Zusammenar-


beit. Sie informieren sich gegenseitig über alle 


wesentlichen Vorgänge.  


(5) Kulturpolitische Aufgaben und Ziele des 


„Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen“ 


sind:  


(5.1) Aufgaben:  


- die Erarbeitung und Verwirklichung ei-


ner vielseitigen eigenen Veranstal-


tungstätigkeit entsprechend der multi-


funktionalen Ausstattung des Objektes, 


- als Kommunikationszentrum, der kultu-


rellen Begegnung, als Stätte der Bil-


dung und des Ausgleiches zur Ar-


beitswelt zu wirken, 


- die Nutzung des Veranstaltungszent-


rums durch andere Kulturträger und In-


teressenten zu ermöglichen und 


- die Realisierung von Beispielvorhaben, 
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Ausstellungen, Tagungen, soziokultu-


rellen Maßnahmen und eigenen Kul-


turprojekten und experimentellen Ver-


anstaltungen. 


(5.2) Ziele:  


- die Planung, Realisierung und Auswer-


tung einer auf Zielgruppen basieren-


den Veranstaltungstätigkeit aller Gen-


res unter Beachtung eines vertretbaren 


Aufwand-Nutzen-Verhältnisses, 


- die Verwirklichung kreislicher Kulturbe-


dürfnisse im Sinne der Sicherung der 


kulturellen Pluralität im Landkreis An-


halt-Bitterfeld, 


- die Absicherung hochgradiger Kunst- 


und Kulturerlebnisse sowie 


- die Realisierung des Anspruches der 


Kultureinrichtung, als Kulturstätte mit 


einer hohen Umlandfunktion zu wirken. 


(6) Kulturpolitische Aufgaben und Ziele des 


Naumann-Museums, des Historischen Muse-


ums für Mittelanhalt sowie der Prähistorischen 


Sammlung sind zusätzlich zur Sicherung des 


Kulturgutes gegen Diebstahl, Brandgefähr-


dung, Schäden durch Dritte, unsachgemäße 
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Lagerung und Veräußerung:  


(6.1)  Aufgabe des Naumann-Museums und 


des Historischen Museums ist: 


- die Erarbeitung, Pflege und museums-


pädagogische Betreuung der Dauer-


ausstellung einschließlich Aufbau, Er-


schließung und Pflege der Sammlung, 


Sicherung der Sammlungs- und Be-


wahrungsfunktion, 


- die Ausführung von wissenschaftlichen 


Aufgaben entsprechend der nationalen 


und regionalen Bedeutung der musea-


len Einrichtungen, wissenschaftliche 


Erschließung des Bestandes und 


Publizierung der Ergebnisse, 


- die wissenschaftliche Erarbeitung und 


Realisierung von regionalen und über-


regionalen relevanten Ausstellungspro-


jekten der Geschichte und Kulturge-


schichte sowie Zusammenarbeit mit 


anderen musealen Einrichtungen, 


- die museumspädagogische Begleitung 


von Sonderausstellungen, bei der Be-


gleitung von Kulturprojekten und bei 


der Öffentlichkeitsarbeit, 
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- die fachliche Aufbereitung des prähis-


torischen Sammlungsgutes, 


- die Sicherung des Kulturgutes und 


- die Durchführung beispielgebender 


Veranstaltungen und Vorhaben zur 


Verwirklichung der Gegenwartskultur 


und der Bildenden Kunst. 


(6.2) Ziel des Naumann-Museums und des His-


torischen Museums ist: 


- die Realisierung musealer Aufgaben im 


Zusammenhang mit der Bedeutung 


der Museen, 


- die Sicherung der wissenschaftlichen 


Bedeutung und Ausstrahlung der mu-


sealen Einrichtungen, 


- die Schaffung eines vielschichtigen kul-


turellen Bildungs- und Veranstaltungs-


angebotes, 


- die Förderung des historischen Be-


wusstseins, der kulturellen Erbpflege 


und Schaffung von Identifikationsmög-


lichkeiten, 


- die Vermittlung zwischen Kunstschaf-


fenden und Bevölkerung sowie 


- die Sicherung einer ansprechenden 
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Medien-, Publikations- und Öffentlich-


keitsarbeit. 


(6.3) Ziel und Aufgabe der Prähistorischen 


Sammlung sind: 


- Sammlungs- und Bewahrungsfunktion, 


- Forschungs- und Dokumentierungs-


funktion, 


- Ausstellungs- und Vermittlungsfunktion  


(7) Umfang, Art und Weise der Umsetzung 


der vorgenannten Aufgaben und Ziele stehen 


unter dem Vorbehalt einer Umsetzbarkeit mit 


vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand. Die 


Parteien sind sich einig, dass die vorgenannten 


Aufgaben und Ziele einer ständigen Anpassung 


und zeitgemäßen Weiterentwicklung durch die 


KKM unterliegen.  


 


§ 13 a Artikel 2 Leihe der kulturellen Einrich-


tungen an KKM 


(1) Der Landkreis als Verleiher überlässt der 


KKM als Entleiher die in Artikel 1 Absatz 1 be-


zeichneten Leihgaben zum unentgeltlichen 


Gebrauch für den Zweck der Leihe. Die KKM 


verpflichtet sich, die Leihgaben zu übernehmen 


und nach Maßgabe dieses Vertrages in ihrer 
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Obhut zu behalten. 


(2) Erweitert der Landkreis die Bestände des 


Naumann-Museums, des Historischen Muse-


ums und der Prähistorischen Sammlung um 


weitere Exponate, werden diese ebenfalls 


Leihgaben gemäß Absatz 1. Das gleiche gilt, 


wenn der Landkreis einen sonstigen Gegen-


stand als Bestandteil oder Zubehör in eine 


Leihgabe einbringt, oder einen solchen bereits 


vorhandenen Gegenstand durch einen anderen 


ersetzt. Werden die Bestände des Naumann-


Museums, des Historischen Museums und der 


Prähistorischen Sammlung durch die KKM in 


Umsetzung der Maßgaben aus Artikel 1 Absatz  


7 um zusätzliche Exponate erweitert, sind die-


se in das Eigentum des Landkreises zu über-


führen.  Das gleiche gilt, wenn die KKM in Um-


setzung der Maßgaben aus Artikel 1 Absatz  7 


eine Leihgabe mit einer Einrichtung versieht 


oder neue Bestandteile oder neues Zubehör in 


diese einbringt. § 601 Absatz 2 Satz 2 BGB 


(Wegnahmerecht des Entleihers) findet inso-


weit keine Anwendung. Vorgänge dieser Art 


sind dem anderen Beteiligten jeweils unverzüg-


lich schriftlich mitzuteilen. 
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(3) Der Landkreis kann von der KKM die vo-


rübergehende Überlassung einzelner Leihga-


ben verlangen, wenn er diese für eigene Zwe-


cke (z. B. Repräsentation) benötigt. Das Ver-


langen ist drei Monate vor dem Beginn der ver-


langten Überlassung schriftlich zu erklären und 


zu begründen. Ihm darf KKM nur aus wichti-


gem Grund nicht entsprechen, insbesondere 


darf der Vertragszweck nicht gefährdet werden. 


Alle Kosten (z. B. Transport, Versicherung) 


trägt der Landkreis; Für das durch Satz 1 be-


gründete Rechtsverhältnis gelten im Übrigen 


die Vorschriften des BGB über die Leihe. 


(4) Der Landkreis leistet der KKM keine Ge-


währ für Rechtsmängel oder Sachmängel der 


Leihgaben, er hat nur Vorsatz und grobe Fahr-


lässigkeit zu vertreten. Unberührt bleibt seine 


Haftung aus § 600 BGB auf Schadensersatz 


bei arglistigem Verschweigen eines Rechts- 


oder Sachmangels an einer Leihgabe. 


(5) Die KKM trägt die Gefahr für die Leihgaben. 


Sie haftet also auch verschuldensunabhängig 


für Abhandenkommen, Untergang oder Ver-


schlechterung durch Zufall. Die KKM über-


nimmt außerdem die Verkehrssicherungspflicht 
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und stellt den Landkreis von seiner Haftung 


gegenüber Dritten frei.  Es obliegt der KKM, die 


Leihgaben auf ihre Kosten gegen die vorer-


wähnten Gefahren und Haftungen ausreichend 


ortsüblich zu versichern. Im Falle des Eintritts 


eines Schadens ist die KKM verpflichtet, neben 


einer Benachrichtigung über den Schaden 


selbst den Landkreis unverzüglich schriftlich 


über die Art und das Zustandekommen des 


Schadens zu unterrichten und gegebenenfalls 


notwendige Unterlagen vorzulegen. 


(6) Die KKM trägt die Betriebskosten der Leih-


gaben im Sinne der BetriebskostenVO. Sie hat 


die Leihgaben auf ihre Kosten und Gefahr zu 


erhalten, instand zu halten und instand zu set-


zen. Das gilt auch im Falle einer Veränderung 


oder Verschlechterung einer Leihgabe durch 


vertragsgemäßen Leihgebrauch. Sie trägt auch 


die Kosten einer notwendigen oder nützlichen 


Verwendung auf eine Leihgabe. Die KKM ist 


nicht berechtigt, eine Einrichtung wegzuneh-


men, mit der sie eine Leihgabe versehen hat. 


Art und Umfang der vorerwähnten Pflichten der 


KKM richten sich nach dem in Artikel 1 definier-


ten Zweck der Leihe. Die KKM darf von den 
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Leihgaben keinen anderen als diesen Ge-


brauch machen. Sie ist nicht berechtigt, den 


Gebrauch einer Leihgabe ohne Zustimmung 


des Landkreises einem Dritten zu überlassen. 


Die KKM ist verpflichtet, die Nut-


zung/Pflege/Bedienung etc. der Leihgaben nur 


unter Aufsicht von bzw. mit entsprechend quali-


fiziertem Personal vorzunehmen. Die bei der 


Übergabe der Leihgaben bestehenden Sicher-


heits- und / oder Bewachungsmaßnahmen sind 


im vorhandenen oder im vergleichbarem Um-


fang aufrecht zu erhalten. Die KKM benachrich-


tigt den Landkreis unverzüglich von jeder we-


sentlichen Veränderung, Beschädigung oder 


Verlust an den Leihgaben. 


(7) Soweit hinsichtlich der Leihgaben bereits 


bei der Übergabe ein dringender Reparatur- 


bzw. Restaurationsbedarf besteht, wird die 


KKM die zum Schutz vor weiterer Verschlech-


terung notwendigen Maßnahmen ergreifen. Sie 


hat im Rahmen der vorgenannten Verpflichtun-


gen für die fachgerechte Instandhaltung, Repa-


ratur sowie Restaurierung der Leihgaben Sorge 


zu tragen. Die Kosten trägt die KKM. Soweit 


die Restaurierungs- und Reparaturarbeiten Be-
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stände des Naumann-Museums, des Histori-


schen Museums und der prähistorischen 


Sammlung betreffen, dürfen diese nur fachge-


recht durch geeignete Restauratoren und nur 


mit der schriftlichen Einwilligung des Landkrei-


ses ausgeführt werden.                


(8) Im Falle des Verlustes bzw. der Unbenutz-


barkeit von Leihgaben sind diese, wenn es sich 


nicht um Exponate handelt, durch die KKM zu 


ersetzen. Eine Ersatzpflicht des Landkreises 


besteht nicht. Mit Zustimmung des Landkreises 


kann insbesondere dann von der Anschaffung 


von Ersatzstücken abgesehen werden, wenn 


diese zur weiteren Aufgabenerfüllung nicht er-


forderlich sind. Die Ersatzstücke werden Eigen-


tum des Landkreises und Gegenstand dieses 


Leihvertrages. Die Ersatzbeschaffungen sind 


dem Landkreis anzuzeigen. Sonstige Ansprü-


che des Landkreises, z. B. Schadenersatzan-


sprüche, bleiben von dieser Regelung unbe-


rührt. 


(9) Der Landkreis ist berechtigt, die Leihgaben 


jederzeit nach vorheriger Abstimmung mit der 


KKM selbst zu untersuchen oder durch einen 


Beauftragten untersuchen zu lassen. Die KKM   
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ist verpflichtet, den Landkreis im Rahmen ihrer 


Möglichkeiten hierbei zu unterstützen. Die Kos-


ten der Untersuchung trägt der Landkreis. 


(10) Die KKM ist berechtigt, die Leihgaben fo-


tografisch zu reproduzieren und dieses Recht 


für die Vertragslaufzeit auf Dritte zu übertragen.  


(11) Die KKM sorgt dafür, dass ein zeitlich 


und gegenständlich lückenloser Versiche-


rungsschutz für die kulturellen Einrichtungen 


gewährleistet und für die Vertragsdauer auf-


rechterhalten wird. Ansprüche aus den Versi-


cherungen werden, soweit sie das Eigentum 


des Landkreises betreffen, bereits jetzt an den 


Landkreis abgetreten. Der Landkreis nimmt 


diese Abtretung an. Etwaige Versicherungsfälle 


werden durch die KKM ordnungsgemäß abge-


wickelt. Die KKM wird insoweit vom Landkreis 


bevollmächtigt, die zur Abwicklung des Versi-


cherungsfalles notwendigen Erklärungen abzu-


geben und Untervollmachten zu erteilen, ferner 


zur Entgegennahme von Zahlungen. Soweit bei 


den Versicherungen ein Selbstbehalt vereinbart 


wurde, ist dieser durch die KKM an den Land-


kreis im Schadensfall zu zahlen.     


(12) Der Landkreis stellt der KKM folgende in 
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dem Gebäude der Landkreisverwaltung, Am 


Fluglatz 1, 06366 Köthen (Anhalt) befindlichen 


Räumlichkeiten im Wege der Leihe zur Verfü-


gung: 022 bis 030, 033 und 037. Der Landkreis 


wird der KKM die Räumlichkeiten in dem Zu-


stand übergeben, in dem sie sich bei einer ge-


meinsam durchzuführenden Begehung befin-


den. Diesen Zustand erkennt die KKM als ver-


tragsgemäß an. Die Verleihung dieser Räum-


lichkeiten erfolgt ausschließlich zu Zwecken 


dieses Vertrages, also zur Verwirklichung der 


Ziele und Aufgaben der prähistorischen Samm-


lung. Der Landkreis trägt für den Zeitraum der 


Nutzung der Räumlichkeiten durch die KKM 


alle Betriebskosten und Bewirtschaftungskos-


ten. Die KKM verpflichtet sich, diese möglichst 


gering zu halten, entsprechende Bemühungen 


des Landkreises zu unterstützen und Einspar-


potentiale - gegebenenfalls nach entsprechen-


den Vorschlägen des Landkreises - zu nutzen.  


 


§ 13 a Artikel 3 Verbleib der Einnahmen 


Die Einnahmen aus der Nutzung der Leihga-


ben (z.B. Eintrittsgelder, Mietzinsen etc.) ver-


bleiben bei der KKM.  
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§ 13 a Artikel 4 Dauer des Leihertrages 


(1) Der Leihvertrag beginnt mit der Beurkun-


dung des neuen Gesellschaftsvertrages der 


KKM    durch die Vertragsparteien. Soweit nicht 


ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wer-


den alle Vereinbarungen des Leihvertrages erst 


wirksam, wenn die nachfolgenden Vorausset-


zungen vorliegen: 


a) Notwendige Genehmigungen der Kommu-


nalaufsichten 


b) Abschluss der notwendigen Personalgestel-


lungsverträge soweit vor dem Stichtag dem 


Betriebsübergang widersprochen wurde 


c) Öffentliche Bekanntmachung des Gesell-


schaftsvertrages nach den für den Landkreis 


und die Stadt geltenden Vorschriften 


jedoch nicht vor dem 01.01.2018. 


(2) Stichtag für die Übertragung der Leihgaben 


- die Wirksamkeit des Vertrages nach Absatz 1 


vorausgesetzt – ist der 01.01.2018; andernfalls 


der 1. Tag des auf die Wirksamkeit folgenden 


Monats. 


(3) Die KKM und der Landkreis werden sich 


gemeinsam um den Eintritt der in Absatz 1   
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genannten Voraussetzungen bis zum Stichtag 


bemühen. Jede Partei verpflichtet sich, den 


Vertragspartner unverzüglich schriftlich über 


den Eintritt jeder einzelnen Voraussetzung zu 


informieren. 


(4) Der Leihvertrag wird für die Zeit vom 


01.01.2018 bis zum 31.12.2027 geschlossen. 


Er ist in dieser Zeit nicht ordentlich kündbar. Er 


verlängert sich nicht dadurch, dass die KKM 


gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 des Gesell-


schaftsvertrages über den 31.12.2027 hinaus 


fortgesetzt wird. § 13 Absatz 13 gilt entspre-


chend  


(5) Der Landkreis ist zur außerordentlichen 


Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, 


wenn er aus diesem Grund seinen Austritt aus 


der KKM rechtswirksam erklärt hat.  


(6) Die KKM ist zur außerordentlichen Kün-


digung aus wichtigem Grund berechtigt, aber 


nicht verpflichtet, wenn sie den Landkreis als 


Gesellschafter aus wichtigem Grund aus der 


Gesellschaft ausgeschlossen hat.    


 


§ 13 a Artikel 5 Rückabwicklung 


(1) Im Falle der Beendigung des Vertrages hat 
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die KKM die Leihgaben dem Landkreis zurück-


zugeben im ordnungsgemäßen Zustand am 


vom Landkreis zu bestimmenden Rückgabeort. 


Ein Zurückbehaltungsrecht an den Leihgaben 


ist ausgeschlossen. Erfolgt die Rückgabe nicht 


im ordnungsgemäßen Zustand, so hat der 


Landkreis der KKM schriftlich eine angemes-


sene Frist zur Herstellung eines ordnungsge-


mäßen Zustandes unter Androhung der Er-


satzvornahme zu setzen. Nach fruchtlosem 


Fristablauf kann der Landkreis die zur Herstel-


lung eines ordnungsgemäßen Zustandes erfor-


derlichen Aufwendungen durch eigenes Perso-


nal oder beauftragte Dritte vornehmen lassen 


und die Kosten der KKM in Rechnung stellen. 


(2) Bis zur Herstellung des ordnungsgemä-


ßen Zustandes der Leihgabe gilt diese als nicht 


zurückgegeben. Gibt die KKM die Leihgabe 


nicht oder nicht vollständig zum vereinbarten 


Termin zurück, hat sie den dadurch entstehen-


den Schaden zu ersetzen. 


(3) Bei Rückgabe werden die Leihgaben 


vom Landkreis in Anwesenheit eines Vertreters 


der KKM auf Vollständigkeit geprüft und unter-


sucht. Das Ergebnis der Prüfung und Untersu-
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chung ist von den Vertragsparteien schriftlich 


festzuhalten und zu unterzeichnen. Erzielen die 


Vertragsparteien hinsichtlich der Erstellung des 


ordnungsgemäßen Zustandes der Leihgabe 


keine Einigung, ist die Leihgabe auf Verlangen 


einer Partei durch einen Sachverständigen zu 


untersuchen. Die Parteien werden sich auf ei-


nen Sachverständigen einigen. Die Parteien 


werden sich auf der Grundlage des Ergebnis-


ses des Sachverständigengutachtens um eine 


Einigung bemühen. Die Kosten des Sachver-


ständigen tragen die Vertragsparteien jeweils 


zur Hälfte. 


(4) Ist der KKM die Rückgabe der Leihgabe 


aus von ihr zu vertretenden Gründen unmög-


lich, so ist sie dem Landkreis für den hieraus 


entstehenden Schaden zum Ersatz verpflichtet. 


(5) Die auf die KKM nach diesem Vertrag über-


geleiteten und noch bestehenden  Verträge 


sind durch Vertragsübernahme, hilfsweise Er-


füllungsübernahme, auf den Landkreis zurück-


übertragen.  


(6) Der Landkreis verpflichtet sich gegenüber 


der KKM zur Rückübernahme der auf die KKM 


übergegangenen Arbeitnehmer sowie der für 
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diese eingestellten Ersatzarbeitnehmer auch 


für den Fall, dass bei der Rückabwicklung kein 


Betriebsübergang erfolgt. 


 


§ 13 a Artikel 6 Verhandlungen über die 


Fortsetzung des Leihvertrages 


§ 13 Absatz 12 gilt sinngemäß. 


 


§ 13 b Abreden zur Umsetzung 


(1)  Die Gesellschafter Landkreis Anhalt-


Bitterfeld und Stadt Köthen (Anhalt) sowie die 


Gesellschaft selbst verpflichten sich gemäß § 3 


GmbHG, die zwischen ihnen derzeit bestehen-


den Verträge zum Ablauf des 31.12.2017 so zu 


beenden und überzuleiten, dass die Durchfüh-


rung der in § 13 und in § 13 a geschlossenen 


Vereinbarungen möglich ist.  


(2) Die Gesellschafter stellen klar, dass die 


in den §§ 13 und 13 a getroffenen Regelungen  


Rechte und Pflichten zwischen der Gesell-


schaft und dem jeweiligen Gesellschafter be-


gründen, nicht aber zwischen den Gesellschaf-
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tern unter sich für und gegen die Gesellschaft. 


 


§ 14 Jahresabschluss 


(1) Der oder die Geschäftsführer haben in-


nerhalb der ersten drei Monate nach Schluss 


eines Geschäftsjahres für das vergangen Ge-


schäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz nebst 


Gewinn- und Verlustrechnung mit Anhang und 


Lagebericht) in entsprechender Anwendung 


der Vorschriften des Dritten Buches des Han-


delsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaf-


ten aufzustellen.  


(2) Der Jahresabschluss ist durch einen 


Abschlussprüfer in entsprechender Anwendung 


der Vorschriften des Dritten Buches des Han-


delsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaf-


ten zu prüfen. Der Prüfer wird durch Beschluss 


der Gesellschafterversammlung bestimmt. Den 


Prüfungsauftrag erteilt der Aufsichtsrat.  


(3) Der Jahresabschluss gemäß Absatz 1 


und der Prüfungsbericht gemäß Absatz 2 sind 


unverzüglich dem Aufsichtsrat zur Prüfung und 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Seitens der KAB empfohlene Regelung, da der bisherige 


Verweis auf § 133 KVG LSA nicht genüge. 


 


 


 


 


 


Folgeänderung zu § 14 Abs. 1 GV; auf die entsprechen-


de Erläuterung wird verwiesen.  
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(2) Der Jahresabschluss ist durch einen 


Abschlussprüfer zu prüfen. Der Prüfer wird 


durch Beschluss der Gesellschafterversamm-


lung bestimmt. Den Prüfungsauftrag erteilt der 


Aufsichtsrat.  


 


 


(3) Der Jahresabschluss gemäß Absatz 1 


und der Prüfungsbericht gemäß Absatz 2 sind 


unverzüglich dem Aufsichtsrat zur Prüfung und 
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Berichterstattung über das Ergebnis seiner 


Prüfung vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat die-


sen Bericht unverzüglich der Geschäftsführung 


vorzulegen.    


(4) Sie hat sodann unverzüglich den Jah-


resabschluss, den Prüfungsbericht des Ab-


schlussprüfers und den Bericht des Aufsichts-


rates den Gesellschaftern vorzulegen. Sie kann 


damit die Einberufung der ordentlichen Gesell-


schafterversammlung (§ 12 Absatz 1) verbin-


den.     


(5) Die Gesellschafter haben spätestens bis 


zum Ablauf der ersten acht Monate des Ge-


schäftsjahres über die Feststellung des Jah-


resabschlusses und über die Ergebnisverwen-


dung zu beschließen. 


(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen 


des HGB und des § 133 KVG LSA. Hinsichtlich 


der ortüblichen Bekanntmachung des Jahres-


abschlusses und des Lageberichtes gelten die 


Bestimmungen des § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG 


LSA.   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Seitens der KAB empfohlene Änderung, da bisheriger 


Verweis auf § 133 KVG LSA nicht genüge.  


 


 


 


 


Berichterstattung über das Ergebnis seiner 


Prüfung vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat die-


sen Bericht unverzüglich der Geschäftsführung 


vorzulegen.    


(4) Sie hat sodann unverzüglich den Jah-


resabschluss, den Prüfungsbericht des Ab-


schlussprüfers und den Bericht des Aufsichts-


rates den Gesellschaftern vorzulegen. Sie kann 


damit die Einberufung der ordentlichen Gesell-


schafterversammlung (§ 12 Absatz 1) verbin-


den.     


(5) Die Gesellschafter haben spätestens bis 


zum Ablauf der ersten acht Monate des Ge-


schäftsjahres über die Feststellung des Jah-


resabschlusses und über die Ergebnisverwen-


dung zu beschließen. 


(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen 


des HGB und des § 133 KVG LSA.    
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§ 15 Auskunfts- und Einsichtrecht 


Jeder Gesellschafter hat die Rechte aus § 51 a 


Absatz 1 GmbHG. Die Befugnisse der Ge-


schäftsführung aus § 51 a Absatz 2 GmbHG 


bleiben unberührt.  


 


§ 16 Einziehung von Geschäftsanteilen 


(1) Die Gesellschaft darf Geschäftsanteile, 


auf welche die Stammeinlage vollständig ein-


gezahlt ist, aus dem über den Betrag des 


Stammkapitals hinausgehenden Vermögen 


erwerben. 


(2) Die Gesellschafter können die Einzie-


hung von Geschäftsanteilen beschließen, je-


doch nur mit Zustimmung des betroffenen Ge-


sellschafters. Die Einziehung wird in diesem 


Falle sofort wirksam. 


(3) Der Zustimmung des betroffenen Ge-


sellschafters bedarf es nicht, wenn 


a) über sein Vermögen das Insolvenzver-


fahren eröffnet ist oder 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


§ 15 Auskunfts- und Einsichtrecht 


Jeder Gesellschafter hat die Rechte aus § 51 a 


Absatz 1 GmbHG. Die Befugnisse der Ge-


schäftsführung aus § 51 a Absatz 2 GmbHG 


bleiben unberührt.  


 


§ 16 Einziehung von Geschäftsanteilen 


(1) Die Gesellschaft darf Geschäftsanteile, 


auf welche die Stammeinlage vollständig ein-


gezahlt ist, aus dem über den Betrag des 


Stammkapitals hinausgehenden Vermögen 


erwerben. 


(2) Die Gesellschafter können die Einzie-


hung von Geschäftsanteilen beschließen, je-


doch nur mit Zustimmung des betroffenen Ge-


sellschafters. Die Einziehung wird in diesem 


Falle sofort wirksam. 


(3) Der Zustimmung des betroffenen Ge-


sellschafters bedarf es nicht, wenn 


f) über sein Vermögen das Insolvenzver-


fahren eröffnet ist oder 
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b) der Gesellschafter eine Personen- oder 


Kapitalgesellschaft ist und er der Liqui-


dation anheimfällt oder 


c) die Zwangsvollstreckung in seinen Ge-


schäftsanteil aufgrund eines nicht nur 


vorläufig vollstreckbaren Titels betrieben 


wird und die Zwangsvollstreckungsmaß-


nahme nicht innerhalb von zwei Mona-


ten aufgehoben wird oder 


d) er die Gesellschaft gekündigt hat, oder 


e) in seiner Person ein anderer wichtiger 


Grund gegeben ist, der seine Ausschlie-


ßung aus der Gesellschaft rechtfertigt, 


insbesondere bei gesellschaftswidrigem 


oder gesellschaftsschädigendem Verhal-


ten. 


(5) Die Einziehungsmöglichkeit besteht 


auch, wenn ein Geschäftsanteil mehreren Be-


rechtigten im Sinne von § 18 GmbHG zusteht 


und eine der in Absatz 4 Buchstabe a) bis e) 


genannten Voraussetzungen in der Person nur 


eines Mitberechtigten gegeben ist. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


g) der Gesellschafter eine Personen- oder 


Kapitalgesellschaft ist und er der Liqui-


dation anheimfällt oder 


h) die Zwangsvollstreckung in seinen Ge-


schäftsanteil aufgrund eines nicht nur 


vorläufig vollstreckbaren Titels betrieben 


wird und die Zwangsvollstreckungsmaß-


nahme nicht innerhalb von zwei Mona-


ten aufgehoben wird oder 


i) er die Gesellschaft gekündigt hat, oder 


j) in seiner Person ein anderer wichtiger 


Grund gegeben ist, der seine Ausschlie-


ßung aus der Gesellschaft rechtfertigt, 


insbesondere bei gesellschaftswidrigem 


oder gesellschaftsschädigendem Verhal-


ten. 


(5) Die Einziehungsmöglichkeit besteht 


auch, wenn ein Geschäftsanteil mehreren Be-


rechtigten im Sinne von § 18 GmbHG zusteht 


und eine der in Absatz 4 Buchstabe a) bis e) 


genannten Voraussetzungen in der Person nur 


eines Mitberechtigten gegeben ist. 
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(6) Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 


3/4 der abgegebenen Stimmen des Stammka-


pitals, die stimmberechtigt sind. Er ist in einer 


Gesellschafterversammlung zu fassen. Der 


oder die betroffenen Gesellschafter haben bei 


der Beschlussfassung kein Stimmrecht, sofern 


nicht eine Zustimmung nach § 34 Absatz 2 


GmbHG erforderlich ist. 


(7) Die Einziehungsmöglichkeit entfällt in 


den Fällen von Absatz 4 Buchst. a) bis c), 


wenn die Zwangsvollstreckungsmaßnahme 


bzw. die Liquidation des Gesellschafters vor 


der Beschlussfassung der Gesellschafterver-


sammlung aufgehoben und dies den Gesell-


schaftern bekannt gemacht worden ist. 


(8) Die Gesellschafterversammlung kann 


statt der Einziehung beschließen, dass der An-


teil auf eine von der Gesellschaft benannte 


Person übertragen wird. 


(9) In allen Fällen, in denen ein Geschäfts-


anteil eingezogen oder seine Abtretung an ei-


nen Gesellschafter oder an einen Dritten ver-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(6) Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 


3/4 der abgegebenen Stimmen des Stammka-


pitals, die stimmberechtigt sind. Er ist in einer 


Gesellschafterversammlung zu fassen. Der 


oder die betroffenen Gesellschafter haben bei 


der Beschlussfassung kein Stimmrecht, sofern 


nicht eine Zustimmung nach § 34 Absatz 2 


GmbHG erforderlich ist. 


(7) Die Einziehungsmöglichkeit entfällt in 


den Fällen von Absatz 4 Buchst. a) bis c), 


wenn die Zwangsvollstreckungsmaßnahme 


bzw. die Liquidation des Gesellschafters vor 


der Beschlussfassung der Gesellschafterver-


sammlung aufgehoben und dies den Gesell-


schaftern bekannt gemacht worden ist. 


(8) Die Gesellschafterversammlung kann 


statt der Einziehung beschließen, dass der An-


teil auf eine von der Gesellschaft benannte 


Person übertragen wird. 


(9) In allen Fällen, in denen ein Geschäfts-


anteil eingezogen oder seine Abtretung an ei-


nen Gesellschafter oder an einen Dritten ver-
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langt werden kann, ist dem betroffenen Gesell-


schafter der Buchwert des Geschäftsanteils als 


Abfindung zu zahlen. 


(10) In Vollzug des Einziehungsbeschlusses 


wir die Einziehung dem Gesellschafter gegen-


über durch die Geschäftsführung erklärt. Mit 


Zugang der Einziehungserklärung bei dem Ge-


sellschafter wird die Einziehung sofort wirksam, 


unabhängig von der Zahlung der Abfindung. 


 


§ 17 Kündigung, Austritt, Ausschluss 


(1) Jeder Gesellschafter kann die Gesell-


schaft unter Einhaltung einer Frist von sechs  


Monaten auf den Schluss eines jeden fünften 


Kalenderjahres gerechnet ab 2018 kündigen, 


erstmals jedoch zum 31.12.2027, sodann erst 


wieder zum 31.12.2032, und so fort.. Die Kün-


digung ist gegenüber dem Geschäftsführer zu 


erklären. Die Erklärung ist gemäß § 132 Absatz 


1 BGB zuzustellen. 


(2) Der kündigende Gesellschafter scheidet 


zum Ablauf der Kündigungsfrist aus der Ge-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


langt werden kann, ist dem betroffenen Gesell-


schafter der Buchwert des Geschäftsanteils als 


Abfindung zu zahlen. 


(10) In Vollzug des Einziehungsbeschlusses 


wir die Einziehung dem Gesellschafter gegen-


über durch die Geschäftsführung erklärt. Mit 


Zugang der Einziehungserklärung bei dem Ge-


sellschafter wird die Einziehung sofort wirksam, 


unabhängig von der Zahlung der Abfindung. 


 


§ 17 Kündigung, Austritt, Ausschluss 


(1) Jeder Gesellschafter kann die Gesell-


schaft unter Einhaltung einer Frist von sechs  


Monaten auf den Schluss eines jeden fünften 


Kalenderjahres gerechnet ab 2018 kündigen, 


erstmals jedoch zum 31.12.2027, sodann erst 


wieder zum 31.12.2032, und so fort.. Die Kün-


digung ist gegenüber dem Geschäftsführer zu 


erklären. Die Erklärung ist gemäß § 132 Absatz 


1 BGB zuzustellen. 


(2) Der kündigende Gesellschafter scheidet 


zum Ablauf der Kündigungsfrist aus der Ge-
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sellschaft aus. Die Gesellschaft wird unter den 


übrigen Gesellschaftern fortgesetzt, es sei 


denn, 


a) die Gesellschaft ist wegen der Kündi-


gung aus gesetzlichen Gründen aufgelöst; 


b) die übrigen Gesellschafter beschließen 


nach Zugang der Kündigung bis zum Ablauf 


der Kündigungsfrist die Auflösung der Gesell-


schaft; bei diesem Beschluss hat der kündi-


gende Gesellschafter kein Stimmrecht. 


In diesen beiden Fällen nimmt der kündigende 


Gesellschafter an der Liquidation teil, scheidet 


also nicht aus. 


(3) Der Geschäftsanteil des ausscheiden-


den Gesellschafters wird entweder eingezogen 


oder auf einen anderen Gesellschafter oder 


einen Dritten übertragen. Der Ausscheidende 


ist mit dem Verkehrswert des Anteils abzufin-


den. Unberührt bleiben jedoch die Rechte und 


Pflichten des ausgeschiedenen Gesellschafters 


aus von ihm übernommenen Nebenleistungs-


pflichten gegenüber der Gesellschaft, insbe-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


sellschaft aus. Die Gesellschaft wird unter den 


übrigen Gesellschaftern fortgesetzt, es sei 


denn, 


a) die Gesellschaft ist wegen der Kündi-


gung aus gesetzlichen Gründen aufgelöst; 


b) die übrigen Gesellschafter beschließen 


nach Zugang der Kündigung bis zum Ablauf 


der Kündigungsfrist die Auflösung der Gesell-


schaft; bei diesem Beschluss hat der kündi-


gende Gesellschafter kein Stimmrecht. 


In diesen beiden Fällen nimmt der kündigende 


Gesellschafter an der Liquidation teil, scheidet 


also nicht aus. 


(3) Der Geschäftsanteil des ausscheiden-


den Gesellschafters wird entweder eingezogen 


oder auf einen anderen Gesellschafter oder 


einen Dritten übertragen. Der Ausscheidende 


ist mit dem Verkehrswert des Anteils abzufin-


den. Unberührt bleiben jedoch die Rechte und 


Pflichten des ausgeschiedenen Gesellschafters 


aus von ihm übernommenen Nebenleistungs-


pflichten gegenüber der Gesellschaft, insbe-
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sondere aus den §§  13, 13 a, 13 b, auch in 


Ansehung rückständiger Leistungen, die nicht 


mit einer Abfindung zu verrechnen sind. Auch 


ein Zurückbehaltungsrecht wird ausgeschlos-


sen. 


(4) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 


gelten sinngemäß für die Fälle 


a) des Austritts eines Gesellschafters aus 


der Gesellschaft aus wichtigem Grund; 


b) des Ausschlusses eines Gesellschafters 


aus der Gesellschaft aus wichtigem Grund;     


 


§ 18 Auflösung und Abwicklung 


(1) Der Beschluss über die Auflösung der 


Gesellschaft bedarf einer Mehrheit von 3/4 der 


abgegebenen Stimmen und kann nur gefasst 


werden, wenn in der Gesellschafterversamm-


lung mindestens 3/4 des Stammkapitals vertre-


ten sind. 


2) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft 


erfolgt die Liquidation durch die Geschäftsfüh-


rer, soweit sie nicht durch den Beschluss der 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


sondere aus den §§  13, 13 a, 13 b, auch in 


Ansehung rückständiger Leistungen, die nicht 


mit einer Abfindung zu verrechnen sind. Auch 


ein Zurückbehaltungsrecht wird ausgeschlos-


sen. 


(4) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 


gelten sinngemäß für die Fälle 


a) des Austritts eines Gesellschafters aus 


der Gesellschaft aus wichtigem Grund; 


b) des Ausschlusses eines Gesellschafters 


aus der Gesellschaft aus wichtigem Grund;     


 


§ 18 Auflösung und Abwicklung 


(1) Der Beschluss über die Auflösung der 


Gesellschaft bedarf einer Mehrheit von 3/4 der 


abgegebenen Stimmen und kann nur gefasst 


werden, wenn in der Gesellschafterversamm-


lung mindestens 3/4 des Stammkapitals vertre-


ten sind. 


2) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft 


erfolgt die Liquidation durch die Geschäftsfüh-


rer, soweit sie nicht durch den Beschluss der 
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Gesellschafter anderen übertragen wird. 


(3) Das nach Beendigung der Abwicklung 


verbleibende Vermögen wird an die Gesell-


schafter nach dem Verhältnis ihrer Geschäfts-


anteile verteilt. 


 


§ 19 Gründungsaufwand 


Gegenstandslos.  


 


§ 20 Wettbewerbsverbot 


Die Gesellschafter sind in Ansehung des Ge-


genstandes des Unternehmens der Gesell-


schaft von einem Wettbewerbsverbot unter sich 


und gegenüber der Gesellschaft befreit. 


 


§ 21 Schlussbestimmungen 


(1) Die Bekanntmachungen der Gesell-


schaft erfolgen im elektronischen Bundesan-


zeiger. Die ortsübliche Bekanntmachung des 


Jahresabschlusses und des Lageberichtes 


gemäß § 14 Abs. 6 dieses Gesellschaftsvertra-


ges bzw. § 133 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA bleibt 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Seitens der KAB empfohlene Folgeänderung zu § 12 


Abs. 6 dient der Klarstellung.  


 


 


 


Gesellschafter anderen übertragen wird. 


(3) Das nach Beendigung der Abwicklung 


verbleibende Vermögen wird an die Gesell-


schafter nach dem Verhältnis ihrer Geschäfts-


anteile verteilt. 


 


§ 19 Gründungsaufwand 


Gegenstandslos.  


 


§ 20 Wettbewerbsverbot 


Die Gesellschafter sind in Ansehung des Ge-


genstandes des Unternehmens der Gesell-


schaft von einem Wettbewerbsverbot unter sich 


und gegenüber der Gesellschaft befreit. 


 


§ 21 Schlussbestimmungen 


(1) Die Bekanntmachungen der Gesell-


schaft erfolgen im elektronischen Bundesan-


zeiger. 
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hiervon unberührt. 


(2) Sollte eine Bestimmung dieser Satzung 


unwirksam sein oder werden, so wird die Gel-


tung der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 


Die Gesellschafter verpflichten sich wechsel-


seitig, eine unwirksame Bestimmung durch ei-


ne solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, 


die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Be-


stimmung am ehesten entspricht.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(2) Sollte eine Bestimmung dieser Satzung 


unwirksam sein oder werden, so wird die Gel-


tung der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 


Die Gesellschafter verpflichten sich wechsel-


seitig, eine unwirksame Bestimmung durch ei-


ne solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, 


die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Be-


stimmung am ehesten entspricht.  
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017151/2 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 02.11.2017

TOP: 2.11

Amt: Amt 32 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017151/2

Az.: erstellt am: 05.10.2017

Betreff

Neufassung der Marktgebührensatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

24.10.2017: Hauptausschuss 
02.11.2017: Stadtrat

24.10.2017 
02.11.2017

laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Marktgebührensatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

§ 5 Abs. 2 b KAG-LSA und § 5 Abs. 1 KAG-LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Gemäß § 5 Abs. 2 b KAG-LSA soll die zur Berechnung der Gebühr notwendige 
Kostenermittlung für einen Kalkulationszeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigt. 
Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten 
Kosten ab, so sind Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. 
Die letzte Kalkulation der Wochenmarktgebühren fand 2014 statt. Daher wurde eine 
Neukalkulation unumgänglich. Die bisherigen Standgebühren betragen „voller“ 
Gebührensatz 5,94 €/lfm ohne Umsatzsteuer und der „ermäßigte“ Gebührensatz 5,05 €/lfm.
Nach erfolgter Kalkulation sollen die Gebührensätze der Standgebühren auf 2,99 €/lfm 
„voller“ Gebührensatz und 2,54 €/lfm „ermäßigter“ Gebührensatz ohne Umsatzsteuer 
geändert werden.

Grund für die Gebührensenkung sind unter anderem die gesunkenen sächlichen Ausgaben 
und weniger Personalkosten.
Durch Rückgang der Anzahl der Markthändler (Gründe: Renteneintritt ohne Nachfolger, 
Mangel an Personal etc.) wurde weniger Fläche in Anspruch genommen und genutzt. 
Daraus folgten geringere Ausgaben für Sachkosten (z. Bsp. Büromittel, Telefonate, Ausfall 
Senkelektranten).
Die Personalkosten sind gegenüber der letzten Kalkulation verringert wurden, da der Einsatz 
von 20 h auf 10 h aufgrund von Umstrukturierungen reduziert werden konnte. Seit 2012 
erfolgt keine Barkassierung mehr. Die Abrechnung erfolgt einmal monatlich in Form eines 
Gebührenbescheides. Dadurch wurde der Personaleinsatz der Marktmeister deutlich 
reduziert.

Die Kosten für den Strom waren in den letzten Jahren konstant und kostendeckend. Jeder 
Markthändler ist einer Stromverbrauchsklasse zugeordnet. 

Neu hinzukommende Markthändler werden entsprechend der Ausstattung in eine der sechs 
Verbrauchsklassen zugeordnet.

Es wurde eine Wasser- und Abwasserverbrauchsanalyse durchgeführt. Die Kosten für 
Wasser und Abwasser waren in den letzten Jahren konstant. Im Kalkulationszeitraum 2014 
war ein erhöhter Wasserverbrauch zu verzeichnen, der auf Frostschäden (z. Bsp. Haarriss 
in der Wasserleitung) und durch Schäden durch unbekannte Dritte entstanden ist. Die sich 
daraus ergebenen erhöhten Kosten können den Händlern jedoch nicht in Rechnung gestellt 
werden. Die bisherige Wasser- und Abwasserpauschale in Höhe von 0,19 € für Wasser und 
0,22 € für Abwasser bleibt daher bestehen.
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Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) 


 


 


Aufgrund der §§ 5, 8, 11 Abs. 2 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetz des 


Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) sowie der §§ 2 und 


5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 


13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 


(GVBl. LSA S. 202), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 


02.11.2017 folgende Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren für die Stadt 


Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


Inhaltsübersicht 


 


§ 1 Gebührenpflicht  § 6 Auskunftspflicht 


§ 2 Gebühren  § 7 Billigkeitsmaßnahmen 


§ 3 Auslagen  § 8 Sprachliche Gleichstellung 


§ 4 Kostenschuldner  § 9 Inkrafttreten 


§ 5 Entstehung und Fälligkeit der 


Kostenschuld 


   


 


 


§ 1 


Gebührenpflicht 


 


(1) 1Für die Benutzung der Standplätze auf dem Wochenmarkt der Stadt Köthen (Anhalt) 


und ihre Versorgung mit Energie sowie der Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser 


werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren und Auslagen erhoben. 2Von einer 


Gebührenerhebung kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn ein öffentliches 


Interesse besteht. 


 


(2) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen aufgrund anderer Rechtsvorschriften 


bleibt unberührt. 
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§ 2 


Gebühren 


 


(1) 1Die Standplatzgebühren betragen: 


1. für nichtgewerblich betriebene Verkaufseinrichtungen mit einer Verkaufsfront von 


nicht mehr als 2 m 2,54 Euro je laufenden Meter Verkaufsfront und Tag, 


2. im Übrigen 2,99 Euro je laufenden Meter Verkaufsfront und Tag. 


2Die Verkaufsfront umfasst die gesamte Länge des zugewiesenen Standplatzes auf der 


Verkaufsseite. ³Die Berechnung der Gebühr erfolgt zentimetergenau. 


 


(2) 1Die Gebühr für Wasser beträgt pro Tag und Verkaufseinrichtung pauschal 0,19 Euro. 


2Die Gebühr für Abwasser beträgt pro Tag und Verkaufseinrichtung pauschal 0,22 Euro. 


 


(3) 1Die Energiegebühr wird anhand von Stromverbrauchsklassen pauschal erhoben. 


2Die Gebühr beträgt: 


1. bei einem Energieverbrauch bis zu 2 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 0,34 Euro 


pro Tag (Stromverbrauchsklasse 1), 


2. bei einem Energieverbrauch von mehr als 2 kWh bis zu 6 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 1,00 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 2), 


3. bei einem Energieverbrauch von mehr als 6 kWh bis zu 12 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 2,58 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 3), 


4. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 12 kWh bis zu 18 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 3,90 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 4), 


5. bei einem Energieverbrauch von mehr als 18 kWh bis zu 24 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 5,44 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 5), 


6. bei einem Energieverbrauch von mehr als 24 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 


8,59 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 6). 


 


(4) Die Zuteilung der Stromverbrauchsklasse erfolgt durch die Marktaufsicht 


entsprechend des Energiebedarfs der Verkaufseinrichtung. 


 


(5) 1Hat ein Abnehmer einen Zwischenzähler auf eigene Kosten installiert, so kann eine 


tatsächliche Verbrauchsabrechnung mittels Zählerablesung erfolgen. 2Die Höhe des 


Entgeltes richtet sich dann nach den jeweils gültigen Tarifen des Energieversorgers. 


 


(6) Neben den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben. 


 







Seite 3 von 4 


 


§ 3 


Auslagen 


 


1Werden im Zusammenhang mit der Benutzung eines zugeteilten Standplatzes Auslagen 


durch die Stadt Köthen (Anhalt) notwendig, die nicht bereits mit einer Gebühr abgegolten 


sind, so hat der Kostenschuldner diese in tatsächlicher Höhe zu erstatten. 2Dies gilt auch, 


wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. 


 


 


§ 4 


Kostenschuldner 


 


(1) 1Gebühren- und Auslagenschuldner (Kostenschuldner) ist derjenige, dem der 


Standplatz zugewiesen wurde. 2Nutzt tatsächlich eine andere als die in Satz 1 bezeichnete 


Person den Standplatz, so haftet diese gemeinsam mit der in Satz 1 bezeichneten Person 


als Gesamtschuldner. 


 


(2) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner. 


 


 


§ 5 


Entstehung und Fälligkeit der Kostenschuld 


 


1Die Standplatzgebühr entsteht und wird fällig mit der Zuteilung des Standplatzes, soweit 


nicht durch Gebührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt bestimmt wird. 2Alle weiteren 


Gebühren entstehen und werden fällig mit Inanspruchnahme des Strom- bzw. 


Wasseranschlusses, soweit nicht durch Gebührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt 


bestimmt wird. 


 


 


§ 6 


Auskunftspflicht 


 


(1) Die Kostenschuldner sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der 


Gebühren und Auslagen erforderlichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(2) 1Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer entgegen 


Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren oder 


Auslagen erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte nicht erteilt. 2Die jeweilige 


Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 


 


 


§ 7 


Billigkeitsmaßnahmen 


 


1Kosten können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit 


eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die 


Stundung nicht gefährdet erscheint. 2Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles 


unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 


 


 


§ 8 


Sprachliche Gleichstellung 


 


Personen- oder Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 


 


 


§ 9 


Inkrafttreten 


 


(1) Diese Satzung tritt am 01.12.2017 in Kraft. 


 


(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Erhebung von 


Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) vom 01.02.2015 außer Kraft. 


 


 


 


 


Köthen (Anhalt), ……………………… 


 


 


Bernd Hauschild 


Oberbürgermeister    (Siegel) 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   


Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren für 


die Stadt Köthen (Anhalt) 


 Satzung über die Erhebung von Wochenmarkt-


gebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) 


   


Aufgrund der §§ 5, 8, 11 Abs. 2 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kom-


munalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 


LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) sowie der §§ 2 und 5 


des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung 


der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), 


zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 


(GVBl. LSA S. 202), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) 


in seiner Sitzung am 02.11.2017 folgende Satzung über die 


Erhebung von Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen 


(Anhalt) beschlossen: 


Keine Bemerkungen. Aufgrund der §§ 5, 8, 11 Abs. 2 und 45 Abs. 2 Nr. 1 


des Kommunalverfassungsgesetz des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 


LSA S. 288) sowie der §§ 2 und 5 des Kommunal-


abgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 13.12.1996 


(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz 


vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), hat der Stadt-


rat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 


11.12.2014 folgende Satzung über die Erhebung 


von Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen 


(Anhalt) beschlossen: 


   


Inhaltsübersicht Keine Bemerkungen. Inhaltsübersicht 


§ 1 Gebührenpflicht § 6 Auskunftspflicht  § 1 Gebührenpflicht § 6 Auskunftspflicht 


§ 2 Gebühren § 7 Billigkeitsmaßnahmen  § 2 Gebühren § 7 Billigkeitsmaßnahmen 


§ 3 Auslagen § 8 Sprachliche Gleichstellung  § 3 Auslagen § 8 Sprachliche Gleichstel-


lung 


§ 4 Kostenschuldner § 9 Inkrafttreten  § 4 Kostenschuldner § 9 Inkrafttreten 


§ 5 Entstehung und Fälligkeit 


der Kostenschuld 


   § 5 Entstehung und Fälligkeit 


der Kostenschuld 
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§ 1 


Gebührenpflicht 


 § 1 


Gebührenpflicht 


   


(1) 1Für die Benutzung der Standplätze auf dem Wochen-


markt der Stadt Köthen (Anhalt) und ihre Versorgung mit Ener-


gie sowie der Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser 


werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren und Ausla-


gen erhoben. 2Von einer Gebührenerhebung kann ganz oder 


teilweise abgesehen werden, wenn ein öffentliches Interesse 


besteht. 


 (1) 1Für die Benutzung der Standplätze auf dem 


Wochenmarkt der Stadt Köthen (Anhalt) und ihre 


Versorgung mit Energie sowie der Ver- und Entsor-


gung von Wasser und Abwasser werden nach Maß-


gabe dieser Satzung Gebühren und Auslagen erho-


ben. 2Von einer Gebührenerhebung kann ganz oder 


teilweise abgesehen werden, wenn ein öffentliches 


Interesse besteht. 


   


(2) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen aufgrund 


anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 


Keine Änderungen (2) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen 


aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unbe-


rührt. 


   


   


§ 2 


Gebühren 


  


   


(1) 1Die Standplatzgebühren betragen: geänderte Gebühren (1) 1Die Standplatzgebühren betragen: 


1. für nichtgewerblich betriebene Verkaufseinrichtungen mit 


einer Verkaufsfront von nicht mehr als 2 m 2,54 Euro je 


laufenden Meter Verkaufsfront und Tag, 


1. für nichtgewerblich betriebene Verkaufsein-


richtungen mit einer Verkaufsfront von nicht 


mehr als 2 m 5,05 Euro je laufenden Meter 


Verkaufsfront und Tag, 


2. im Übrigen 2,99 Euro je laufenden Meter Verkaufsfront 


und Tag. 


2. im Übrigen 5,94 Euro je laufenden Meter 


Verkaufsfront und Tag. 


 
 







Synopse zur Marktgebührensatzung 


Seite 3 von 7 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


2Die Verkaufsfront umfasst die gesamte Länge des zugewiese-


nen Standplatzes auf der Verkaufsseite. 3Die Berechnung der 


Gebühr erfolgt zentimetergenau. 


 2Die Verkaufsfront umfasst die gesamte Länge des 


zugewiesenen Standplatzes auf der Verkaufsseite. 


3Die Berechnung der Gebühr erfolgt zentimeterge-


nau. 


   


(2) 1Die Gebühr für Wasser beträgt pro Tag und Verkaufs-


einrichtung pauschal 0,19 Euro. 2Die Gebühr für Abwasser 


beträgt pro Tag und Verkaufseinrichtung pauschal 0,22 Euro. 


Keine Änderung (2) 1Die Gebühr für Wasser beträgt pro Tag und 


Verkaufseinrichtung pauschal 0,19 Euro. 2Die Ge-


bühr für Abwasser beträgt pro Tag und Verkaufsein-


richtung pauschal 0,22 Euro. 


   


(3) 1Die Energiegebühr wird anhand von Stromverbrauchs-


klassen pauschal erhoben. 2Die Gebühr beträgt: 


Keine Änderungen (3) 1Die Energiegebühr wird anhand von Strom-


verbrauchsklassen pauschal erhoben. 2Die Gebühr 


beträgt: 


1. bei einem Energieverbrauch bis zu 2 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 0,34 Euro pro Tag (Stromver-


brauchsklasse 1), 


 1. bei einem Energieverbrauch bis zu 2 kWh pro 


Tag und Verkaufseinrichtung 0,34 Euro pro 


Tag (Stromverbrauchsklasse 1), 


2. bei einem Energieverbrauch von mehr als 2 kWh bis zu 


6 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 1,00 Euro pro 


Tag (Stromverbrauchsklasse 2), 


 2. bei einem Energieverbrauch von mehr als 2 


kWh bis zu 6 kWh pro Tag und Verkaufsein-


richtung 1,00 Euro pro Tag (Stromver-


brauchsklasse 2), 


3. bei einem Energieverbrauch von mehr als 6 kWh bis zu 


12 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 2,58 Euro pro 


Tag (Stromverbrauchsklasse 3), 


 3. bei einem Energieverbrauch von mehr als 6 


kWh bis zu 12 kWh pro Tag und Verkaufsein-


richtung 2,58 Euro pro Tag (Stromver-


brauchsklasse 3), 


4. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 12 kWh bis 


zu 18 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 3,90 Euro 


pro Tag (Stromverbrauchsklasse 4), 


 4. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 12 


kWh bis zu 18 kWh pro Tag und Verkaufsein-


richtung 3,90 Euro pro Tag (Stromver-


brauchsklasse 4), 
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5. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 18 kWh bis 


zu 24 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 5,44 Euro 


pro Tag (Stromverbrauchsklasse 5), 


 5. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 18 


kWh bis zu 24 kWh pro Tag und Verkaufsein-


richtung 5,44 Euro pro Tag (Stromver-


brauchsklasse 5), 


6. bei einem Energieverbrauch von mehr als 24 kWh pro 


Tag und Verkaufseinrichtung 8,59 Euro pro Tag (Strom-


verbrauchsklasse 6). 


 6. bei einem Energieverbrauch von mehr als 24 


kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 8,59 


Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 6). 


   


(4) Die Zuteilung der Stromverbrauchsklasse erfolgt durch 


die Marktaufsicht entsprechend des Energiebedarfs der Ver-


kaufseinrichtung. 


Keine Änderungen (4) Die Zuteilung der Stromverbrauchsklasse 


erfolgt durch die Marktaufsicht entsprechend des 


Energiebedarfs der Verkaufseinrichtung. 


   


(5) 1Hat ein Abnehmer einen Zwischenzähler auf eigene 


Kosten installiert, so kann eine tatsächliche Verbrauchsabrech-


nung mittels Zählerablesung erfolgen. 2Die Höhe des Entgeltes 


richtet sich dann nach den jeweils gültigen Tarifen des Energie-


versorgers. 


Keine Änderungen. (5) 1Hat ein Abnehmer einen Zwischenzähler auf 


eigene Kosten installiert, so kann eine tatsächliche 


Verbrauchsabrechnung mittels Zählerablesung er-


folgen. 2Die Höhe des Entgeltes richtet sich dann 


nach den jeweils gültigen Tarifen des Energiever-


sorgers. 


   


(6) Neben den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer 


erhoben. 


Keine Änderung (6) Neben den Gebühren wird die gesetzliche 


Umsatzsteuer erhoben. 


   


   


§ 3 


Auslagen 


  


   


1Werden im Zusammenhang mit der Benutzung eines zugeteil-


ten Standplatzes Auslagen durch die Stadt Köthen (Anhalt) 


Keine Änderung 1Werden im Zusammenhang mit der Benutzung 


eines zugeteilten Standplatzes Auslagen durch die 
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notwendig, die nicht bereits mit einer Gebühr abgegolten sind, 


so hat der Kostenschuldner diese in tatsächlicher Höhe zu er-


statten. 2Dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten 


ist. 


Stadt Köthen (Anhalt) notwendig, die nicht bereits 


mit einer Gebühr abgegolten sind, so hat der Kos-


tenschuldner diese in tatsächlicher Höhe zu erstat-


ten. 2Dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu ent-


richten ist. 


   


   


§ 4 


Kostenschuldner 


 § 4 


Kostenschuldner 


   


(1) 1Gebühren- und Auslagenschuldner (Kostenschuldner) 


ist derjenige, dem der Standplatz zugewiesen wurde. 2Nutzt 


tatsächlich eine andere als die in Satz 1 bezeichnete Person 


den Standplatz, so haftet diese gemeinsam mit der in Satz 1 


bezeichneten Person als Gesamtschuldner. 


Keine Änderungen (1) 1Gebühren- und Auslagenschuldner (Kosten-


schuldner) ist derjenige, dem der Standplatz zuge-


wiesen wurde. 2Nutzt tatsächlich eine andere als die 


in Satz 1 bezeichnete Person den Standplatz, so 


haftet diese gemeinsam mit der in Satz 1 bezeichne-


ten Person als Gesamtschuldner. 


   


(2) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner. Keine Änderungen (2) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamt-


schuldner. 


   


§ 5 


Entstehung und Fälligkeit der Kostenschuld 


  


   


1Die Standplatzgebühr entsteht und wird fällig mit der Zuteilung 


des Standplatzes, soweit nicht durch Gebührenbescheid ein 


anderer Fälligkeitszeitpunkt bestimmt wird. 2Alle weiteren Ge-


bühren entstehen und werden fällig mit Inanspruchnahme des 


Strom- bzw. Wasseranschlusses, soweit nicht durch Gebüh-


Keine Änderungen 1Die Standplatzgebühr entsteht und wird fällig mit 


der Zuteilung des Standplatzes, soweit nicht durch 


Gebührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt 


bestimmt wird. 2Alle weiteren Gebühren entstehen 


und werden fällig mit Inanspruchnahme des Strom- 
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renbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt bestimmt wird. bzw. Wasseranschlusses, soweit nicht durch Ge-


bührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt 


bestimmt wird. 


   


§ 6 


Auskunftspflicht 


 § 6 


Auskunftspflicht 


   


(1) Die Kostenschuldner sind verpflichtet, auf Verlangen die 


zur Festsetzung der Gebühren und Auslagen erforderlichen 


mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 


Keine Änderungen. (1) Die Kostenschuldner sind verpflichtet, auf 


Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren und 


Auslagen erforderlichen mündlichen und schriftli-


chen Auskünfte zu erteilen. 


   


(2) 1Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG 


LSA handelt, wer entgegen Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig 


auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren oder Ausla-


gen erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte 


nicht erteilt. 2Die jeweilige Ordnungswidrigkeit kann mit einer 


Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 


Keine Änderungen (2) 1Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 


Nr. 2 KAG LSA handelt, wer entgegen Absatz 1 


vorsätzlich oder fahrlässig auf Verlangen die zur 


Festsetzung der Gebühren oder Auslagen erforder-


lichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte nicht 


erteilt. 2Die jeweilige Ordnungswidrigkeit kann mit 


einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet wer-


den. 


   


   


§ 7 


Billigkeitsmaßnahmen 


 § 7 


Billigkeitsmaßnahmen 


   


1Kosten können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn 


die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 


Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-


Keine Änderungen. 1Kosten können ganz oder teilweise gestundet wer-


den, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebli-


che Härte für den Schuldner bedeuten würde und 
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dung nicht gefährdet erscheint. 2Ist deren Einziehung nach 


Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil 


erlassen werden. 


der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 


erscheint. 2Ist deren Einziehung nach Lage des 


Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil 


erlassen werden. 


   


   


§ 8 


Sprachliche Gleichstellung 


 § 8 


Sprachliche Gleichstellung 


   


Personen- oder Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 


weiblicher und männlicher Form. 


Keine Änderungen. Personen- oder Funktionsbezeichnungen gelten 


jeweils in weiblicher und männlicher Form. 


   


   


§ 9 


Inkrafttreten 


 § 9 


Inkrafttreten 


   


(1) Diese Satzung tritt am 01.12.2017 in Kraft. Keine Bemerkungen. (1) Diese Satzung tritt am 01.02.2015 in Kraft. 


   


(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Erhe-


bung von Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) 


vom 01.02.2015 außer Kraft. 


Keine Bemerkungen. 2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über 


die Erhebung von Wochenmarktgebühren für die 


Stadt Köthen (Anhalt) vom 06.11.2009 außer Kraft. 
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Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) 


 


 


Aufgrund der §§ 5, 8, 11 Abs. 2 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetz des 


Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) sowie der §§ 2 und 


5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 


13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2014 


(GVBl. LSA S. 288), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 


11.12.2014 folgende Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren für die Stadt 


Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


Inhaltsübersicht 


 


§ 1 Gebührenpflicht  § 6 Auskunftspflicht 


§ 2 Gebühren  § 7 Billigkeitsmaßnahmen 


§ 3 Auslagen  § 8 Sprachliche Gleichstellung 


§ 4 Kostenschuldner  § 9 Inkrafttreten 


§ 5 Entstehung und Fälligkeit der 


Kostenschuld 


   


 


 


§ 1 


Gebührenpflicht 


 


(1) 1Für die Benutzung der Standplätze auf dem Wochenmarkt der Stadt Köthen (Anhalt) 


und ihre Versorgung mit Energie sowie der Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser 


werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren und Auslagen erhoben. 2Von einer 


Gebührenerhebung kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn ein öffentliches 


Interesse besteht. 


 


(2) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen aufgrund anderer Rechtsvorschriften 


bleibt unberührt. 
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§ 2 


Gebühren 


 


(1) 1Die Standplatzgebühren betragen: 


1. für nichtgewerblich betriebene Verkaufseinrichtungen mit einer Verkaufsfront von 


nicht mehr als 2 m 5,05 Euro je laufenden Meter Verkaufsfront und Tag, 


2. im Übrigen 5,94 Euro je laufenden Meter Verkaufsfront und Tag. 


2Die Verkaufsfront umfasst die gesamte Länge des zugewiesenen Standplatzes auf der 


Verkaufsseite. ³Die Berechnung der Gebühr erfolgt zentimetergenau. 


 


(2) 1Die Gebühr für Wasser beträgt pro Tag und Verkaufseinrichtung pauschal 0,19 Euro. 


2Die Gebühr für Abwasser beträgt pro Tag und Verkaufseinrichtung pauschal 0,22 Euro. 


 


(3) 1Die Energiegebühr wird anhand von Stromverbrauchsklassen pauschal erhoben. 


2Die Gebühr beträgt: 


1. bei einem Energieverbrauch bis zu 2 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 0,34 Euro 


pro Tag (Stromverbrauchsklasse 1), 


2. bei einem Energieverbrauch von mehr als 2 kWh bis zu 6 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 1,00 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 2), 


3. bei einem Energieverbrauch von mehr als 6 kWh bis zu 12 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 2,58 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 3), 


4. bei einem Energieverbrauch von  mehr als 12 kWh bis zu 18 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 3,90 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 4), 


5. bei einem Energieverbrauch von mehr als 18 kWh bis zu 24 kWh pro Tag und 


Verkaufseinrichtung 5,44 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 5), 


6. bei einem Energieverbrauch von mehr als 24 kWh pro Tag und Verkaufseinrichtung 


8,59 Euro pro Tag (Stromverbrauchsklasse 6). 


 


(4) Die Zuteilung der Stromverbrauchsklasse erfolgt durch die Marktaufsicht 


entsprechend des Energiebedarfs der Verkaufseinrichtung. 


 


(5) 1Hat ein Abnehmer einen Zwischenzähler auf eigene Kosten installiert, so kann eine 


tatsächliche Verbrauchsabrechnung mittels Zählerablesung erfolgen. 2Die Höhe des 


Entgeltes richtet sich dann nach den jeweils gültigen Tarifen des Energieversorgers. 


 


(6) Neben den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben. 
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§ 3 


Auslagen 


 


1Werden im Zusammenhang mit der Benutzung eines zugeteilten Standplatzes Auslagen 


durch die Stadt Köthen (Anhalt) notwendig, die nicht bereits mit einer Gebühr abgegolten 


sind, so hat der Kostenschuldner diese in tatsächlicher Höhe zu erstatten. 2Dies gilt auch, 


wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. 


 


 


§ 4 


Kostenschuldner 


 


(1) 1Gebühren- und Auslagenschuldner (Kostenschuldner) ist derjenige, dem der 


Standplatz zugewiesen wurde. 2Nutzt tatsächlich eine andere als die in Satz 1 bezeichnete 


Person den Standplatz, so haftet diese gemeinsam mit der in Satz 1 bezeichneten Person 


als Gesamtschuldner. 


 


(2) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner. 


 


 


§ 5 


Entstehung und Fälligkeit der Kostenschuld 


 


1Die Standplatzgebühr entsteht und wird fällig mit der Zuteilung des Standplatzes, soweit 


nicht durch Gebührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt bestimmt wird. 2Alle weiteren 


Gebühren entstehen und werden fällig mit Inanspruchnahme des Strom- bzw. 


Wasseranschlusses, soweit nicht durch Gebührenbescheid ein anderer Fälligkeitszeitpunkt 


bestimmt wird. 


 


 


§ 6 


Auskunftspflicht 


 


(1) Die Kostenschuldner sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der 


Gebühren und Auslagen erforderlichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(2) 1Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer entgegen 


Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren oder 


Auslagen erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte nicht erteilt. 2Die jeweilige 


Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 


 


 


§ 7 


Billigkeitsmaßnahmen 


 


1Kosten können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit 


eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die 


Stundung nicht gefährdet erscheint. 2Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles 


unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 


 


 


§ 8 


Sprachliche Gleichstellung 


 


Personen- oder Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 


 


 


§ 9 


Inkrafttreten 


 


(1) Diese Satzung tritt am 01.02.2015 in Kraft. 


 


(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Erhebung von 


Wochenmarktgebühren für die Stadt Köthen (Anhalt) vom 06.11.2009 außer Kraft. 


 


 


 


 


Köthen (Anhalt), ……………………… 


 


 


Kurt-Jürgen Zander 


Oberbürgermeister    (Siegel) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 3 - bisherige Marktgebührensatzung 2014.pdf
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Anlage 4 


Sachdarstellung zur Kalkulation der Wochenmarktgebühren 
 
Vorwort 
 
Die Stadt Köthen (Anhalt) erhebt für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung 
Wochenmarkt Benutzungsgebühren auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA). Gemäß § 5 Abs. 1 KAG-LSA soll das 
Gebührenaufkommen grundsätzlich die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken. 
Die zur Berechnung der Gebühr notwendige Kostenermittlung kann gemäß § 5 Abs. 2 b 
KAG-LSA für einen Kalkulationszeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigen soll. 
Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten 
Kosten ab, so sind Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen; 
Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieser drei Jahre ausgeglichen werden. 
 


 
Kalkulation der Standgebühren 
 
Die vorliegende Neukalkulation der Standgebühren für die Marktbenutzung resultiert aus den 
tatsächlichen ermittelten Verbrauchswerten der Jahre 2014 – 2016. Für diesen Zeitraum 
wurden die Ausgaben und Einnahmen an Hand der jeweiligen Jahresrechnungen ermittelt 
und gegenübergestellt.  
 
In diesem Zusammenhang wird eine Unterscheidung zwischen reinem Wochenmarkt und 
anderen auf dem Marktplatz durchgeführte Veranstaltungen getroffen. Die Veranstaltungen 
werden aus der Kalkulation der Standgebühren vollkommen herausgerechnet, so dass die in 
der Anlage 5 ermittelten Werte den tatsächlichen Aufwand für den Wochenmarkt beinhalten. 
Daraus wird deutlich, dass bisher der Markt mehr erwirtschaftet hat, als Kosten verursacht 
wurden. 
 
Des Weiteren wird eine Prognoseplanung an Hand der Planansätze für 2017 und der 
Planzahlen des Haushaltsplanes für die Jahre 2018 - 2020 erstellt. Die fiktiven Zahlen 
werden benötigt, um die ermittelten Defizite bzw. Überschüsse der Vorjahre gemäß KAG-
LSA im Nachfolgezeitraum auszugleichen. 
 
 
1. Ermittlung der Ausgaben 
 
Personalaufwand 
Der zeitliche Umfang der Markttätigkeit beträgt in den Jahren 2014 – 2016  
10 Wochenstunden (5 Wochenstunden pro Angestellter). 
 
Die benannten Beträge in den Untersachkonten entsprechen den tatsächlich geleisteten 
Bezügen. 
Für die Jahre 2018 – 2020 werden Bezüge auf Grundlage der Jahresrechnung 2016 mit 
weiterer Gehaltssteigerung angesetzt. 
Sollte sich im Laufe der Jahre hier eine wesentliche Änderung ergeben, kann jederzeit eine 
Nachkalkulation erfolgen bzw. spätestens nach Ablauf von 3 Jahren wird eine Neukalkulation 
erforderlich sein. 
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Sächliche Ausgaben 
In den sächlichen Ausgaben sind die Sachkosten, Kosten für Wartung und Instandsetzung, 
Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungen, Steuern und Kalkulatorische Kosten 
zusammengefasst.  
 
Sachkosten 
Die aufgeführten Werte beinhalten Sachkosten, wie Ausgaben für die Unterhaltung und 
Ergänzung der Büroeinrichtung, Arbeitsmittel, Telefonkosten oder etwa die Büromiete. Diese 
Werte wurden vom Amt 10 auf Grundlage eines Verteilungsmaßstabes (Verteilungsmaßstab 
setzt sich zusammen aus den Bewirtschaftungskosten nach m² der Bürofläche und aus alle 
anderen Sachkosten nach Anzahl der Sachbearbeiter) ermittelt.  
In die Neukalkulation der Marktgebühren fließen diese Kosten nur anteilig, bezogen auf den 
tatsächlichen Aufwand für den Wochenmarkt, ein. 
 
Wartung, Instandsetzung 
Beinhaltet die Kosten der Instandhaltung des Marktes. Hier werden alle Ausgaben für die 
reine Standfläche der Händler zusammengefasst, unter anderen für Schäden an der 
Pflasterung, die durch die Teilnehmer am Wochenmarkt und an den Senkelektranten 
entstanden sind. 
 
Die Wartungskosten für Senkelektranten fließen in voller Höhe in die Neukalkulation ein. Die 
Stadt Köthen (Anhalt) ist zur regelmäßigen Wartung der Elektranten verpflichtet, um jederzeit 
die Sicherheit und einwandfreie Funktion dieser zu gewährleisten.  
 
Die Kosten für den Ein- und Ausbau der Wasseruhren fließen in voller Höhe in die 
Neukalkulation ein. 
 
Unter der Position Versicherung kann nur ein Pauschalbetrag in Ansatz gebracht werden. 
Versichert sind alle Liegenschaften der Stadt Köthen (Anhalt) als Gesamtpaket. Die 
Versicherungskosten für die Marktfläche werden anteilig berücksichtigt. 
 
Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungen 
Hier enthalten ist die Verwaltungskostenpauschale. Diese beinhaltet die Kosten aller 
Querschnittsämter, dass heißt, hier werden die Verwaltungskosten erfasst, die alle 
Mitarbeiter verursachen, welche indirekt mit dem Bereich Marktmeister verbunden sind. 
Soweit sich dieser errechnete Wert nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes verändert hat, 
wird dies im Wege einer Rückbetrachtung bei der dann anstehenden Neukalkulation 
berücksichtigt. 
 
Weiter sind hier Aufwendungen aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnung 
Straßenreinigung (Marktreinigung) enthalten. Der Marktplatz wird täglich vom Bauhof 
gereinigt – Zeitumfang ca. 1 h. Die Händler sind zwar laut Marktsatzung verpflichtet, rund um 
ihren Stand den Marktplatz sauber zu halten, um jedoch jederzeit einen sauberen Marktplatz 
zu gewährleisten, wird auch weiterhin auf die Reinigung durch den Bauhof zurückgegriffen. 
Die Kosten für die Straßenreinigungsgebühr die im Zusammenhang mit der Nutzung durch 
die Wochenmarkthändler anfallen, sind in der Neukalkulation in voller Höhe eingeflossen. 
Diese Gebühr ist vom Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) als Nutzer des 
Wochenmarktes für die Straßenreinigung der Marktumfahrung zu entrichten und wird 
demzufolge auf die Händler umgelegt. 
 
Steuern 
Hierbei handelt es sich um ein „Durchlauf-Untersachkonto“. Die von den Händlern zu 
zahlende Umsatzsteuer wird hier verbucht und an das Finanzamt weitergereicht. Die 
ersichtlichen Ausgaben werden daher neutralisiert und fließen nicht in die kalkulatorische 
Gebührenermittlung ein. 
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Kalkulatorische Kosten 
Der gesamte Marktplatz und damit die Wochenmarktfläche wurde in den Jahren 2003 – 2004 
saniert. Der Eigenanteil der Stadt Köthen (Anhalt) an den Baukosten wird für 19 Jahre als 
kalkulatorische Abschreibung in die Gebührenkalkulation umgelegt. 
 
Die kalkulatorischen Zinsen ergeben sich dabei aus dem Buchungswert der Baukosten zum 
Ende eines jeden Kalenderjahres multipliziert mit dem kalkulatorischen Durchschnitts-
zinssatz des jeweiligen Jahres. 
 
 
2. Ermittlung des Gesamtaufwandes der Jahre 2014-2016 
 
Aus den vorgenannten Posten wurde der Gesamtaufwand nur für den Wochenmarkt 
ermittelt. Mit den laufenden Frontmetern der Markthändler ins Verhältnis gesetzt, konnte so 
ein „voller“ Durchschnittsgebührensatz von 3,77 €/lfm errechnet werden, der im Zeitraum 
2014 bis 2016 von jedem Markthändler hätte gezahlt werden müssen, um kostendeckend zu 
arbeiten – zum Vergleich: der derzeitige „volle“ Gebührensatz beträgt 5,94 €/lfm ohne 
Umsatzsteuer. 
Der weiter ermittelte „ermäßigte“ Durchschnittsgebührensatz beträgt daraufhin 3,20 €/lfm, 
der von Kleinhändlern, wie zum Beispiel den Kleingärtnern, zu entrichten wäre – auch hier 
zum Vergleich: derzeitig beträgt dieser 5,05 €/lfm ohne Umsatzsteuer. 
 
Die errechneten kalkulatorischen Werte und die sich daraus ergebenden kalkulatorischen 
Einnahmen werden mit den tatsächlichen Einnahmen der Standgelder ins Verhältnis gesetzt. 
Es ergibt sich ein Endsaldo von 16.60754 € pro Jahr als Überschuss. 
 
 
3. Ermittlung des Gesamtaufwandes der Jahre 2017 – 2020 
 
Grundlage der Nachkalkulation für die Jahre 2017 – 2020 ist das Ergebnis der 
Jahresrechnung 2016. Dieser Wert wurde mit keiner Kalkulationssteigerung versehen. 
 
Von dem sich daraus ergebenden Gesamtaufwand von 39.500,00 € wird der Jahressaldo 
von 16.607554 € der vergangenen Jahre abgezogen. Gem. § 5 Abs. 2 b KAG-LSA sollen 
Kostenüberschüsse innerhalb der nächsten drei Jahre ausgeglichen werden, wenn am Ende 
eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten abweichen. 
Die Stadt Köthen (Anhalt) wird hier für 3 Jahre ansetzen. 
 
 
4. Neue Wochenmarktgebühr 
 
Der sich aus der Kalkulation ergebende Gebührensatz für die Standgebühren der nächsten 
vier Jahre beträgt damit 2,99 €/lfm – ermäßigt 2,54 €/lfm zuzüglich der geltenden 
Umsatzsteuer. Im Vergleich zu den bisherigen Standgebühren ergibt sich eine deutliche 
Gebührensenkung um 49,66 % und bei den ermäßigten Standgebühren eine 
Gebührensenkung um 49,70 %. 
 
Daher ist eine Änderung der Marktgebührensatzung erforderlich. Die neue 
Marktgebührensatzung soll am 24.10.2017 dem Hauptausschuss zur Empfehlung vorgelegt 
und am 02.11.2017 vom Stadtrat beschlossen werden. 
 
 
Anlage 5: Gebührenkalkulation 
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Anlage 5


Wochenmarkt - Gebührenkalkulation -
zu kalkulie-


rendes Jahr
IST IST IST Σ Ø PLAN PLAN PLAN Σ Ø 


Wirtschaftsjahr 2014 2015 2016 2014-2016 2014 - 2016 2017 2018 2019 2020 2018-2020 2018 -2020


2x 5 h 2x 5 h 2x  5 h 2x  5 h 2x  5 h 2x  5 h 2x  5 h


Personalaufwand 13.255,02 € 13.632,72 € 13.632,72 € 40.520,46 € 13.506,82 € 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 43.500,00 € 14.500,00 €


Sächliche Ausgaben 16.657,38 € 13.009,82 € 16.796,33 € 46.463,53 € 15.487,84 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 €


Gesamtaufwand vor Berücksichtigung des Ø Erfolgssaldos aus 


dem vorangegangenen Kalkulationszeitraum
29.912,40 € 26.642,54 € 30.429,05 € 86.983,99 € 28.994,66 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 118.500,00 € 39.500,00 €


laufende Meter (lfm) 8.045,35 lfm 7.801,55 lfm 7.202,10 lfm 23.049,00 lfm 7683,00 7.650,00 lfm 7.650,00 lfm 7.650,00 lfm 7.650,00 lfm 22.950,00 lfm 7.650,00 lfm


davon "voller Gebührensatz" 7.727,25 lfm 7.671,15 lfm 7.045,20 lfm 22.443,60 lfm 7481,20 7.500,00 lfm 7.500,00 lfm 7.500,00 lfm 7.500,00 lfm 22.500,00 lfm 7.500,00 lfm


davon "ermäßigter Gebührensatz" 318,10 lfm 130,40 lfm 156,90 lfm 605,40 lfm 201,80 150,00 lfm 150,00 lfm 150,00 lfm 150,00 lfm 450,00 lfm 150,00 lfm


Kosten pro laufenden Meter (ohne Saldo Vorjahre) 3,77 €/lfm 3,77 €/lfm 5,16 €/lfm 5,16 €/lfm


Kostendeckende Gebührensätze (je Frontmeter) - ohne MwSt. -


Verkaufswagen u. geschlossene Stände (5,94 € lfm) " voller" Gebührensatz
45.899,87 € 45.566,63 € 41.848,49 € 3,77 € 3,77 €


Gebührensatz für Kleinhändler (5,05 € lfm) "ermäßigter" Gebührensatz
1.606,41 € 658,52 € 792,35 € 3,20 € 3,20 €


Kalkulatorische Gebühreneinnahmen (2014 - 2016)


Verkaufswagen u. geschlossene Stände "voller" Gebührensatz  5,94€ 84.612,37 € 28.204,12 €


Gebührensatz für Kleinhändler "ermäßigter" Gebührensatz 5,05 € (85% von 


5,94 €)
1.937,28 € 645,76 €


Kalkulatorische Gebühreneinnahmen - gesamt - 86.549,65 € 28.849,88 €


Vereinnahmte Standgelder 47.506,27 € 46.225,15 € 42.640,84 € 136.372,26 € 45.457,42 €


Ø je Folgejahr


Differenz zw. kalkulatorischen und vereinnahmten Standgeldern


(im Kalkulationszeitraum 2018 - 2020 auszugleichen)
49.822,61 € 16.607,54 € -49.822,61 € -16.607,54 €


5,16 € 5,16 €


Kosten pro laufenden Meter (Saldo Vorjahre) -2,17 € -2,17 €


Gesamtkosten pro laufenden Meter (inkl. Saldo Vorjahre) 2,99 € 2,99 €


Kostendeckende Gebührensätze (je Frontmeter) - ohne MwSt. -


Verkaufswagen u. geschlossene Stände "voller" Gebührensatz 2,99 €/lfm 2,99 €/lfm


Gebührensatz für Kleinhändler "ermäßigter" Gebührensatz 2,54 €/lfm 2,54 €/lfm


Kalkulatorische Gebühreneinnahmen


Verkaufswagen u. geschlossene Stände (2,99 € lfm) "voller" Gebührensatz 67.275,00 € 22.425,00 €


Gebührensatz für Kleinhändler (2,54 € lfm= 85% von 2,99 €) "ermäßigter" 


Gebührensatz
1.143,00 € 381,00 €


Kalkulatorische Gebühreneinnahmen (Standgelder) 2018 - 2020                                    


Ø Folgejahr 
68.418,00 € 22.806,00 €


Kalkulatorische Kosten 2018 - 2020 / Ø Folgejahr 68.677,39 € 22.892,46 €


Kalkulatorischer Erfolgssaldo -259,39 -86,46 €


für 3 Jahe Folgejahr
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017156/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 02.11.2017

TOP: 2.14

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017156/1

Az.: erstellt am: 16.10.2017

Betreff

Benennung des Stellvertreters des Vertreters der Stadt im 
Abwasserverband Köthen 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 02.11.2017: Stadtrat 02.11.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 25.10.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Entsendung von Herrn Uwe Raubaum als Stellvertreter des 
ordentlichen Vertreters in die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Köthen.

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Um die Arbeitsfähigkeit der Aufsichtsräte und anderer Vertretungen von Unternehmen, an 
denen die Stadt beteiligt ist, aufrecht zu erhalten, ist ein bisher noch ausstehender 
Stellvertreter des Vertreters Herrn Wittig zu benennen. Mit E-Mail vom 15.10.2017 teilte der 
Fraktionsvorsitzende Uwe Raubaum mit, dass er diese Funktion übernimmt.

Gemäß § 47 Abs. 1 KVG LSA sind bei mehr als einem zu entsendenden Vertreter die 
Vorschriften über das Verfahren zur Bildung und Zusammensetzung der beschließenden 
Ausschüsse des Stadtrates anzuwenden, soweit keine Einigung stattfindet. Soweit nur ein 
Vertreter zu entsenden ist, wird dieser durch Wahl des Stadtrates in das Gremium entsandt.

Entsprechend § 5 Abs. 4 der Satzung des Abwasserverbandes entsendet die Stadt Köthen 
(Anhalt) unabhängig von ihrer Einwohnerzahl soviel Vertreter wie alle übrigen 
Verbandsmitglieder zusammen. Die übrigen Verbandsmitglieder entsenden je angefangene 
1.000 Einwohner je einen Vertreter. Ab 01.09.2014 sind in der Verbandsversammlung 6 
Mitglieder mit 6 Vertretern. Somit stehen der Stadt Köthen (Anhalt) 6 Sitze in der 
Verbandsversammlung zur Verfügung. 
Die Vertreter der Stadt Köthen (Anhalt) in der Verbandsversammlung des 
Abwasserverbandes können ihre Stimmen nur einheitlich abgeben.

Die Stellvertreter der Vertreter werden jeweils aus derselben Fraktion benannt.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Niederschrift 
über die 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)
öffentlicher Teil

Köthen (Anhalt), 09.11.2017

Die Sitzung fand statt:

Datum :
Beginn : 
Ende :

02.11.2017
18:30
19:15

Ort :
Straße :
Raum :

06366 K ö t h e n ( A n h a l t )
Marktstraße 1-3
Ratssaal

Anwesende Mitglieder
lt. Teilnehmerliste :

31 (siehe Anhang) 

Von der Verwaltung
waren anwesend :

Bernd Hauschild (OB), (OB) 
Alexander Frolow (DEZ), (Dezernat 3) 
Ina Rauer (DEZ), (Dezernat 6) 
Jürgen Richter (AL), (Amt 10) 
Sabine Pennewitz (AL), (Amt 14) 
Dana Rösler (AL), (Amt 20) 
Markus Kohl (jur. MA), (Bereich 030) 
Daniela Winzer (Ltr.), (Bereich 322) 
Silke Opitz (AL), (Amt 60) 
Oliver Reinke (AL), (Amt 73) 
Ilona Häckel (AL), (Ratsbüro) 
Caroline Hebestreit (PrRef), (Ratsbüro)
Anja Kahlmeyer (Prot.), (Ratsbüro)

Außerdem waren
anwesend (Gäste) :

mehrere Einwohner

Tagungsleitung : Dr. Werner Sobetzko | Beisitzer: Heiko Lehmann

Schriftführer : Anja Kahlmeyer

Stadtratsvorsitzender Oberbürgermeister Protokollführerin

Dr. Werner Sobetzko Bernd Hauschild Anja Kahlmeyer



Tagesordnung

TOP Thema Vorl.-Nr. 

1 Eröffnung

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen -  
2.5 Änderung der Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung 2017133/3  
 für das Rechnungsprüfungsamt   
2.6  8. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 2017137/10  
2.7 Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020 2017134/10  
2.8 6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 2017141/10  
 Friedhofsgebühren der Stadt Köthen (Anhalt)    
2.9 Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2018 - 2020 2017136/9  
2.10 Änderung Straßenreinigungsgebührensatzung 2017145/9  
2.11 Neufassung der Marktgebührensatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 2017151/2  
2.12 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Köthen Kultur und 2017149/3  
 Marketing GmbH   
2.13 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur 2017109/10  
 Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände   
 "Westliche Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben"   
2.14 Benennung des Stellvertreters des Vertreters der Stadt im 2017156/1  
 Abwasserverband Köthen   
2.15 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) -  

3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 



Protokolltext

1.1 Einwohnerfragestunde

Herr Stahl führt Folgendes aus: (Protokoll nach Vorlage der Rede, es gilt das gesprochene Wort)
Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates,
heute komme ich zurück auf die Einwohnerfragestunde zur 18. Sitzung des Stadtrates am 27. April 
2017. Seinerzeit hatte ich angefragt, ob und inwieweit die Bürger mit dem verbleibenden realisierten 
negativen Marktwert aus einem Derivatgeschäft des Abwasserverbandes Köthen belastet werden, 
und wie sichergestellt wird, dass die im Raum stehenden 11 Mio. € nicht den Bürgern zur Last fallen.
Obwohl mir in der Stadtratssitzung am 22. Juni 2017 auf Nachfrage eine Antwort durch Herrn 
Hauschild zugesichert wurde, liegt diese bis zum heutigen Tag nicht vor.
Nun haben Sie, Herr Hauschild, am gestrigen Abend an einem juristischen Nullum teilgenommen, 
also an etwas, das es rechtlich gar nicht gibt – eine Arbeitsberatung der Verbandsversammlung des 
Abwasserverbandes Köthen – und haben sich dort indoktrinieren lassen. Nur wieso fand dies hinter 
verschlossenen Türen statt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Medien als demokratische 
Kontrollinstanzen? Wieso wurde Herrn Müller der ihm zustehende Rechtsbeistand verwehrt? Wieso
wurde er gegen seinen Willen in einem Gebäude eingeschlossen? Und dies alles an einem Ort, der 
zum Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland gehört! Vielleicht wäre Krisen- oder Panikgipfel die 
zutreffenderen Begriffe dafür gewesen. Dabei liegen die Fakten doch nachweislich auf den Tisch – in 
Form der seit 2013 nicht ungeschränkt testierten Jahresabschlüsse des Abwasserverbandes Köthen. 
Wenn sich angeblich doch mehrere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Rechtsanwälte und 
Fachleute, ja wenn sich diese wirklich alle irren und nur der Verbandsgeschäftsführer die richtige 
Sicht der Dinge besitzt, wäre es dann nicht besser, die Öffentlichkeit einzubeziehen und volle 
Transparenz herzustellen – frei nach dem Motto: Kommt her ihr Halbblinden und Halbwissenden, ich 
führe euch zum Licht? Nichts von alledem – keine Gespräche, keine entlastenden Argumente, nicht
einmal ein Zuhören. Wie soll da Vertrauen in die Verbandsgeschäftsführung aufgebaut werden. 
Insofern hat das gestrige Treffen nur den Eindruck verstärkt, dass es etwas zu verheimlichen gilt.
Damit bin ich wieder bei Ihnen, Herr Hauschild. Denn wie hat schon Ihr Parteigenosse, 
Altbundeskanzler Helmut Schmidt, gesagt: Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen. Sie haben 
doch damals Aufklärung zugesagt. Nun haben Sie ja seit gestern den objektiven und die Wahrheit 
beanspruchenden Durchblick zu den Vorgängen beim Abwasserverband – wie dies mittels eines 
subjektiven Vortrages des Verbandsgeschäftsführers erfolgt sein soll, ist mir jedoch schleierhaft. –
Jedoch dürfte nun einer zeitnahen Beantwortung meiner Anfrage vom April nichts mehr 
entgegenstehen. Und bei dieser Gelegenheit können Sie eine weitere Frage zu folgendem
Sachverhalt gleich mitbeantworten: In der Stellungnahme des Verbandsgeschäftsführers zu den 
dokumentierten Missständen führt dieser auf Seite 2 aus: „…, dafür zahlt er (Anmerk.: der Verband)
jedoch wie üblich 4 % Eigenkapitalverzinsung an die Mitgliedsgemeinden.“ Wie hoch waren denn die 
Zahlungen an die Stadt Köthen in den vergangenen Jahren (ab 2010)? Solche fünfstelligen Beträge 
müssen sich doch in einer Haushaltsposition finden lassen.
Und zum Schluss, Herr Dr. Sobetzko: Bei Einreichung einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den 
Hauptverwaltungsbeamten hätte ich erwartet – und mir auch gewünscht -, dass nach vier Wochen 
zumindest eine Eingangsbestätigung vorliegt. Danke für die Aufmerksamkeit.

1.2 Feststellen der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der Ladung

Der Stadtratsvorsitzende stellt fest, dass die Ladung ordnungsgemäß erfolgt ist und der Stadtrat 
mit 30 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig ist.

ÖFFENTLICHER TEIL

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil)



Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 26.09.2017 (öffentlicher Teil) wird einstimmig bestätigt.
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2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil)

Den Stadträten wurde ausgereicht:
- zum TOP 2.10 ein geänderter Protokollauszug, Beträge wurden berichtigt
- Ergebnisrechnung mit Stand 29.09.2017

Informationen zum Sitzungsplan
- Der RPA am 14.11.2017 entfällt.
- Am 20.11.2017 findet ein Sonder-Hauptausschuss statt.
- Der Hauptausschuss findet im Dezember am Donnerstag, den 07.12.2017 statt.
- Im nächsten Jahr verschiebt sich der Stadtrat vom 1. auf den 8. März 2018.

Der OB gibt die Einwohnerzahlen mit Stichtag 30.09.2017 bekannt:
- Köthen einschl. Ortschaften 27.475 Einwohner (davon Nebenwohnsitz 530)
- Zuzüge 1.348
- Wegzüge 1.245
- Geburten 163
- Sterbefälle 313

2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil)

Die Tagesordnung (öffentlicher Teil) wird einstimmig bestätigt.

2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen

Der Stadtrat führte seine 20. Sitzung am 26. September 2017 durch.
Im nichtöffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 17/StR/20/017
Abschluss Zuschussvertrag mit der Tierpark gGmbH ab 2018
Der Stadtrat beschließt den Zuschussvertrag mit der Tierpark Anno 1884 gGmbH ab dem 
01.01.2018 mit einer Laufzeit von 10 Jahren.

Beschluss-Nr. 17/StR/20/018
Zahlung einer übertariflichen Zulage
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister die 
Zahlung einer übertariflichen Zulage  an Herrn Alexander Frolow  für die Wahrnehmung der 
Amtsgeschäfte des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt) aufgrund der Zulassung einer 
Ausnahme nach § 76 Absatz 4 Kommunalverfassungsgesetz LSA durch das Ministerium für Inneres 
und Sport des Landes Sachsen-Anhalt.

Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss führte seine 28. Sitzung am 19. Oktober 2017 
durch.
Im nichtöffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 17/BSU/28/001
Vergabe der Grünpflegeleistungen im Los 8, Ortsteil Löbnitz
Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschließt die Vergabe der Grünpflegearbeiten im Los 
8, Ortsteil Löbnitz, vom 1.11.2017 bis zum 31.10.2018 an die Firma Landschaftspflege und 



Gartengestaltung C. Loitsch, Paschlewwer Str. 9, 06366 Köthen, zum Angebotspreis von 25.695,52 
Euro.
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Beschluss-Nr. 17/BSU/28/002
Ratskeller - Sanierung der Lüftungsanlage
Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschließt, den Auftrag für die brandschutztechnische 
Sanierung der Lüftungsanlage im Küchenbereich des Ratskellers an die S + G 
Sanierungsgesellschaft mbH, Oststraße 70, 32051 Herford in Höhe von 43.311,20 Euro zu vergeben.

2.5 Änderung der Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt

Abstimmungsergebnis: 30 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.6  8. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Abstimmungsergebnis: 30 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.7 Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 - 2020

Abstimmungsergebnis: 29 / 0 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.8 6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Stadt 
Köthen (Anhalt)

Abstimmungsergebnis: 27 / 0 / 3 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.9 Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2018 - 2020

Abstimmungsergebnis: 24 / 5 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.10 Änderung Straßenreinigungsgebührensatzung

Abstimmungsergebnis: 25 / 3 / 2 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.11 Neufassung der Marktgebührensatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Abstimmungsergebnis: 30 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.12 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Köthen Kultur und Marketing GmbH

Abstimmungsergebnis: 25 / 4 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.13 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage der 
Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche Fuhne-Ziethe" und "Taube-
Landgraben“



StR Heeg stellt im Namen der CDU-Fraktion folgenden Antrag: Begrenzung der umlagefähigen 
Verwaltungskosten auf 10.000 €. Die Vorlage ist wie folgt zu ändern:
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§ 3
§ 7 Abs. (2) wird wie folgt geändert
1. nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
    Für das Kalenderjahre 2017 beträgt der Flächenbeitragssatz 9,52 €/ha.
2. Aus Satz 2 wird Satz 3.
3. Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
    Für das Kalenderjahre 2017 beträgt der Erschwernisbeitragssatz 21,77 €/ha.

§ 4
§ 7 Abs. (3) wird wie folgt geändert
1. Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
    Für das Kalenderjahre 2017 beträgt der Flächenbeitragssatz 12,20 €/ha.
2. Aus Satz 2 wird Satz 3.
3. Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
    Für das Kalenderjahre 2017 beträgt der Erschwernisbeitragssatz 3,16 €/ha.

Abstimmungsergebnis Antrag: 16 / 7 / 7 (Ja/Nein/Enthaltung)
Abstimmungsergebnis Gesamt: 17 / 10 / 3 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.14 Benennung des Stellvertreters des Vertreters der Stadt im Abwasserverband Köthen

Abstimmungsergebnis: 30 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.15 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil)

StR Heeg bemerkt zu den vom Obm vorgetragenen Einwohnerzahlen, dass per 30.9. noch keine 
Studenten dabei sind, die Zahl wird sich also aller Voraussicht nach, zum Jahresende noch erhöhen.
Zur vorgelegten Ergebnisrechung fragt er, ob die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben im Plan 
liegen.

Der Obm bestätigt, dass das Ergebnis im Plan liegt.

StR Dr. Richter weist zum Einen darauf hin, dass im Schlossgraben derzeit viel Laub liegt. Zum 
Anderen bemängelt er den Zustand des Bärteiches, derzeit befindet sich im Wasser eine 
übelriechende, milchige Flüssigkeit.

StRn Buchheim hat von der heutigen Versammlung in Arensdorf bzgl. der Firma Bördegarten 
erfahren und fragt, ob an die Verwaltung bereits Beschwerden herangetragen wurden.

Der Obm antwortet, dass es pauschale, anonyme Beschwerden gebe. Zu nächsten regulären 
Ortschaftsratssitzung in der nächsten Woche, wird er selbst, sowie Herr Frolow teilnehmen, um über 
den angesprochenen Themenkreis zu sprechen.

StR Schönemann nimmt Bezug auf die Ausführungen des Obm im letzten Amtsblatt zum Thema 
Haushaltsentwicklung und Kreisumlage und fragt, wie der derzeitige Sachstand ist. 

Der Obm berichtet von der gestrigen Zusammenkunft vieler Bürgermeister des Landkreises, auf der 
auch über die Kreisumlage gesprochen wurde. Die Bürgermeister haben gegenüber dem Landkreis 
deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit so nicht funktioniert. Es wurde berichtet, dass der 
Landkreis vor hat, die bisher geplanten Einnahmen aus der Kreisumlage um ca. 3,5 Mio. € zu 



kürzen, Gespräche dazu finden aber erst in der kommenden Woche statt. Im Ergebnisplan des 
städtischen Haushaltes liegen wir derzeit bei einem Defizit von 1,5 Mio. €. Durch eine Korrektur der 
Kreisumlage, könnte das Defizit auf 1 Mio. € sinken. Der Obm geht jedoch nicht davon aus, einen 
ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Ende öffentlicher Teil: 19:05 Uhr
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